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VORWORT 

Zum 1. 1. 1972 trat in den USA das Gesetz über die "Domestic lnte rnational 
Sales Corporation" (kurz: DISC) in Kraft, mit dessen Hilfe die US-amerika-
nischen Exporte gefördert werden sollten. Durch die Gründung einer DISC 
können die Exporteure unter bestimmten Voraussetzungen einen Steuerauf-
schub für einen Teil ihrer Körperschaftsteuerschuld in Anspruch nehmen. 
Das Ziel dieser Untersuchung ist es herauszuarbeiten, inwieweit das DISC-
Gesetz in der Lage ist, eine Verbesserung der amerikanischen Zahlungs-
bilanz zu gewährleisten, und insbesondere welchen Beitrag es zur Errei-
chung der internationalen steuerlichen Wettbewerbsneutralität leisten kann. 

Die Arbeit wurde im Sommersemester 1980 von der Abteilung für Wirtschafts-
wissenschaft der Ruhr- Universität Bochum als Dissertation angenommen. 
Mein besonderer Dank gilt Herrn Prof. Dr. Rolf Peffekoven, der nicht nur 
den Anstoß zu dieser Arbeit gab, sondern auch stets zu intensiven Diskus-
sionen über das Thema bereit war. Ohne seine großzügige Förderung hätte 
die Arbeit in dieser kurzen Zeit nicht fertiggestellt werden können. Ebenso 
danken möchte ich Herrn Prof. Dr. Tycho Seitz, der das Korreferat zu die-
ser Arbeit übernommen und mir darüber hinaus in zahlreichen Gesprächen 
wertvolle Anregungen gegeben hat. Herrn Prof. Dr. Willi Albers danke ich 
für die Befürwortung der Veröffentlichung meiner Arbeit in dieser Schrif-
tenreihe. 

Kiel, im Oktober 1980 Helmut Fischer 
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EINLEITUNG 

Die steuerliche Behandlung von grenzüberschreitenden Güter- und Kapital-
strömen hat seit Beginn der fünfziger Jahre (1) sowohl in der außenwirt-
schafts- als auch in der finanztheoretischen Literatur zunehmend an Inter-
esse gewonnen. Hierbei geht es neben dem fiskalischen Aspekt, welchem 
Land das Aufkommen der Besteuerung aus solchen internationalen Trans-
aktionen zustehen soll, vor allem um die Fragen, wie die internationale 
Allokation der Produktionsfaktoren und die Zahlungsbilanzsituation der ein-
zelnen Länder durch die Besteuerung beeinflußt werden. 

Insbesondere die Besteuerung der Außenhandelstransaktionen steht immer 
wieder im Mittelpunkt sowohl theoretischer als auch politischer Auseinan-
dersetzungen. Das ist darauf zurückzuführen, daß aufgrund internationaler 
Vereinbarungen (2) die indirekten und direkten Steuern an der Grenze un-
terschiedlich behandelt werden. Während nämlich für die indirekten Steuern 
ein steuerlicher Grenzausgleich zugelassen ist, d. h. die Importe bis zur 
Höhe des inländischen Steuersatzes be- und die Exporte entsprechend ent-
lastet werden dürfen, ist ein solcher Ausgleich für die direkten Steuern 
nicht gestattet. 

Länder mit einem relativ hohen Aufkommen an direkten Steuern weisen des-
halb darauf hin, daß sie einen Wettbewerbsnachteil im Vergleich zu den Län-
dern mit einem relativ hohen Aufkommen an indirekten Steuern haben. Es 
liegt dann im jeweiligen nationalen Interesse der betroffenen Länder, zu-
mindest zu versuchen, diese Wettbewerbsnachteile abzubauen oder auszu-
gleichen. 

Einen Versuch dieser Art haben die Vereinigten Staaten von Amerika im 
Jahr 1972 mit der Verabschiedung des Gesetzes über die "Domestic Inter-

1) Den Ausgangspunkt der Diskussion im deutschen Sprachraum bildete der 
'Steuerstreit in der Montanunion', der sich im Anschluß an die Gründung 
der "Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl" im Jahr 1952 ent-
wickelte; vgl. dazu z.B.: SCHMÖLDERS, G.: Der Steuerstreit in der 
Montanunion, in: Archiv des öffentlichen Rechts, Bd. 79, 1953/54, 
s. 91 ff. 

2) In erster Linie sind hiermit die Bestimmungen des "General Agreement 
on Tariffs and Trade (GATT)" angesprochen. Aber auch im EWG-Vertrag 
finden sich entsprechende Regelungen; vgl. z.B.: PEFFEKOVEN, R.: 
Das Bestimmungs- und Ursprungslandprinzip bei Steuern im grenzüber-
schreitenden Verkehr, in: ALBERS, W. (Hrsg.): Besteuerung und Zah-
lungsbilanz. Schriften des Vereins für Socialpolitik, N. F. , Bd 68, 
Berlin 1972, S. 35 f. 
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national Sales Corporations II oder kurz "DISC 11 ( 1) gestartet, das bei derKör-
perschaftsteuer eine Steuererleichterung und damit eine Art der Subventionie-
rung für exportierende Gesellschaften darstellt. Die Bestimmungen dieses 
Gesetzes und insbesondere ihre ökonomische Beurteilung bilden den Gegen-
stand der vorliegenden Untersuchung. 

Im ersten Teil werden die juristischen Voraussetzungen und die technische 
Ausgestaltung des Steuervorteils beschrieben. Außerdem werden die in der 
politischen Diskussion des Gesetzestextes vorgebrachten zustimmenden 
und ablehnenden Argumente vorgetragen. 

Die ökonomische Untersuchung und Beurteilung des DISC-Gesetzes erfolgt 
im zweiten und dritten Teil. Dabei geht es zuerst um die durch das Gesetz 
eröffnete Möglichkeit der Exportsteigerung. Ausgehend von den in der Lite-
ratur gewonnenen, im Ergebnis eher unbefriedigenden Erkenntnissen zur 
Inzidenz der Körperschaftsteuer wird unter alternativen Prämissen der 
Exportsteigerungseffekt des DISC -Gesetzes modelltheoretisch abgeleitet. 

Der Bezug zu den Problemen der internationalen steuerlichen Wettbewerbs-
neutralität wird im dritten Teil hergestellt. Den Ausgangspunkt bilden hier-
bei die Prinzipien der Besteuerung von grenzüberschreitenden Faktorein-
kornrnen und Handelsströmen, die kurz vorgestellt werden. Anschließend 
werden die für die USA geltenden Ausgestaltungsforrnen dieser Prinzipien 
charakterisiert und jeweils untersucht, ob das DISC-Gesetz in Richtung auf 
eine "wettbewerbsneutralere" Besteuerung wirken kann. 

Die abschließenden Ausführungen beschäftigen sich mit den Bestimmungen 
des GATT zum Problem der wettbewerbsneutralen Besteuerung im allge-
meinen und zum DISC -Gesetz im besonderen. In diesem Zusammenhang 
spielen die Entscheidungen eines internationalen, von den GATT-Vertrags-
parteien einberufenen Gremiums (Panel) eine wichtige Rolle, die 1976 unter 
der Bezeichnung "Report of the Panel" (2) veröffentlicht wurden und die sich 

1) Das DISC-Gesetz wurde am 10. Dezember 1971 als "Title V of Public 
'Law 92 - 178" in den "Internal Revenue Code" oder kurz "IRC", d. h. 
den amerikanischen Steuergesetzestext, übernommen. Die wesentlichen 
Bestimmungen finden sich in den Section 991 bis 997 IRC, wobei die Be-
zeichnung mit "Section" oder kurz "Sec." der deutschen§- oder Art. -
Bezeichnung vergleichbar ist. Als Gesetzesquelle hat dem Verf. der 
Anhang zur folgenden Veröffentlichung gedient; vgl.: MESENBERG, H.: 
DISC. Steuer.liehe Exportförderung in den USA. Institut "Finanzen und 
Steuern", Brief 163, Bonn 1976, S. 66 ff. 

2) Hierbei handelt es sich um die GATT-Veröffentlichungen L/4422, L/4423, 
L/4424 und L/4425 vorn 2. November 1976, die zusätzlich in der Zeit-
schrift INTERTAX veröffentlicht wurden; vgl.: GATT: United States Tax 
Legislation (DISCJ. Report of the Panel, in: Intertax, 1977, S. 26 ff; 
GATT: Incorne Tax Practices Maintained by France. Report of the Panel, 
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neben dem DISC -Gesetz auch mit den Besteuerungspraktiken einiger kon-
tinentaleuropäischer Länder auseinandersetzen. 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es demnach, die in der ökonomischen 
Theorie gewonnenen Erkenntnisse zu den Problemen der internationalen Be-
steuerung auf das DISC-Gesetz zu beziehen und damit zu prüfen, inwieweit 
dieses Gesetz vom theoretischen Standpunkt zu akzeptieren oder abzulehnen 
ist. 

in: Intertax, 1977, S. 68 ff; GATT: Income Tax Practices Maintained by 
Belgium. Report of the Panel, in: Intertax, 1977, S. 103 ff; GATT: 
Income Tax Practices Maintained by the Netherlands. Report of the 
Panel, in: Intertax, 1977, S.111 ff. 
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Erster Teil 

DIE DISC-GESETZGEBUNG 

I. ANLASS DER GESETZGEBUNG UND LEGISLATIVE ENTWICKLUNG 

Der konkrete Anlaß für die Verabschiedung des DISC-Gesetzes war die sich 
ständig verschlechternde Situation der amerikanischen Handelsbilanz. Wäh-
rend bis Mitte der sechziger Jahre regelmäßig ein Handelsbilanzüberschuß 
in einer Größenordnung von ungefähr 5 MRD $ erzielt wurde ( 1), verschlech-
terte sich in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts der Saldo permanent und 
wies im Jahr 1971 erstmalig einen negativen Saldo von -2, 7 MRD$ auf (2). 

Aus diesem Grunde sah sich die Administration der USA veranlaßt, geziel-
te Exportförderungsmaßnahmen vorzuschlagen und durchzusetzen (3). Da 
aus amerikanischer Sicht für diese negative Entwicklung der Handelsbilanz 
insbesondere die unterschiedliche Besteuerung von Gewinnen aus Direktin-
vestitionen einerseits und aus Exporten andererseits und darüber hinaus 
besondere steuerliche Exportförderungen einiger Konkurrenzländer der 
USA entscheidend waren ( 4). entschlossen sich die USA, die Exporte durch 
eine Steuerrechtsänderung im Bereich der amerikanischen Körperschaft-
steuer ("corporation income tax"; CIT) zu fördern. 

Im Vorgriff auf die umfassende Beschreibung des DISC-Gesetzes sei hier 
schon erwähnt, daß ein amerikanischer Exporteur durch die Gründung ei-
ner DISC einen Steueraufschub ("tax deferral") für bis zu 50 % der Körper-
schaftsteuerschuld auf die Exportgewinne in Anspruch nehmen kann. Durch 
diese Regelung erhofften sich die USA, Gesellschaften zum Einstieg in bzw. 
zur Erweiterung ihrer Exportaktivitäten zu bewegen bzw. die Exportpreise 
zu senken, um so die mengenmäßige Ausfuhr aus den Vereinigten Staaten 
fühlbar zu steigern (5). 

1) Vgl. z.B.: VOLGER, G.: Die Zahlungsbilanzpolitik der Vereinigten Staa-
ten. Dominanz und Dependenz im internationalen Währungssystem. Schrif-
ten zu internationalen Wirtschaftsfragen, Bd. 4, Berlin 1976, S. 30. 

2) Vgl.: ebenda. 
3) Gleichzeitig wurde auch eine Sondersteuer auf importierte Güter erhoben, 

auf die weiter unten noch kurz eingegangen wird; vgl.: S. 140 dieser Ar-
beit. 

4) Vgl.: MESENBERG, H.: DISC, a. a. 0., S. 4. 
5) Erste quantitative Schätzungen gingen davon aus, "daß die US-Exporte 

durch die DISC-Regelung um etwa 1, 5 MRD$ zunehmen (würden)"; 
MESENBERG, H. : DISC, a. a. 0., S. 6. 
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Allerdings war das DISC-Gesetz von Anfang an auch in den USA z. T. hef-
tigen Einwänden ausgesetzt, was sich u. a. in der langwierigen und wechsel-
vollen legislativen Entwicklung des Gesetzes widerspiegelt. Denn schon im 
Jahr 1969 wurden die ersten Ansätze zu dieser Maßnahme in den USA dis-
kutiert (1), und im Mai 1970 machten D. KENNEDY und J. NOLAN, beides 
Mitglieder des US Treasury Department, die ersten konkreten Vorschläge 
zur Einführung des DISC-Gesetzes vor dem amerikanischen Kongreß (2 ). 

Diese ersten Vorschläge sahen noch einen Steueraufschub für den gesam-
ten DISC-Gewinn - also nicht nur für 50 %, sondern für 100 % der Gewinne 
aus dem Export - vor. Bei der anschließenden Diskussion im Repräsentan-
tenhaus wurde neben den noch zu beschreibenden Voraussetzungen zusätz-
lich gefordert, daß der Steueraufschub nur dann gelten solle, wenn die Ex-
porte der betreffenden Gesellschaft 75 % des Durchschnittsexportes einer 
Drei-Jahres-Referenzperiode übersteigen (3). Allerdings konnte das DISC-
Gesetz 1970 in dieser Fassung nicht in Kraft treten, da der Finanzausschuß 
des Senats den Gesetzesvorschlag nicht mehr zur Beratung annahm { 4). 

Anfang 1971 wurde der DISC-Vorschlag im "Trade-Act of 1971" erneut ein-
gebracht. Im Laufe der parlamentarischen Diskussion wurde ein Kompro-
miß dahingehend erarbeitet, daß zwar die Anforderung, nach der die Ex-
porte im Vergleich zum Referenzzeitraum gewachsen sein müssen, wegfiel, 
daß dafür aber die Steuervergünstigung auf maximal 50 % der DISC-Gewinne 
beschränkt wurde (5). In dieser Fassung erhielt die DISC-Regelung am 
9. Dezember 1971 sowohl vom Repräsentantenhaus als auch vom Senat die 
Zustimmung und trat somit am 1. Januar 1972 in Kraft. 

1) Vgl. : FEINSCHREIBER, R. : Domestic International Sales Corporation, 
New York 1978, S. 6. 

2) Vgl.: CURZON, V.: Outlook for United States Trade Policy, in: Journal 
of World Trade Law, 1970, S. 611. 

3) Vgl.: LUX, F. W.: Die neuen amerikanischen Exportförderungsvorschrif-
ten: Domestic International Sales Corporation, in: Deutsche Gesellschaft 
für Betriebswirtschaft {Hrsg.): Steuerprobleme in der erweiterten EG, 
Berlin 1972, S. 149. 

4) Vgl.: MESENBERG, H.: DISC. a. a. O., S. 14. 
5) Vgl.: PATRICK Jr., R.J.: Domestic International Sales Corporation 

{DISC) - The 1971 Legislation, in: Symposium on Private Investments 
Abroad. Private Investors Abroad: Problems and Solutions in Interna-
tional Business, New York 1972, S. 335. Als Begründung für diesen Kom-
promiß wird angegeben, daß das Ziel der Wachstumsvorschrift- die Ver-
meidung von "windfall profits" {vgl.: S. 64 dieser Arbeit) - auch durch 
die technisch einfachere Reduzierung des Steuervorteils auf 50 % der Ge-
winne erreicht werden könne; vgl.: CONSIDINE, W. M.: The DISC Legis-
lation: An Evaluation, in: Journal of International Law and Politics, 
Bd.7, 1974, S.226. 
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Auf diese ursprüngliche Fassung des Gesetzestextes beziehen sich sowohl 
die Beschreibung als auch die theoretischen Untersuchungen in dieser Ar-
beit. Die durch eine Steuerreform von 1976 eingebrachten Änderungen, die 
im wesentlichen nur weitere Voraussetzungen für die Inanspruchnahme von 
DISC beinhalten und an der grundsätzlichen Ausgestaltung des Steuervorteils 
als Steueraufschub nichts ändern, werden nur in einem gesonderten Gliede-
rungspunkt und mit einigen Hinweisen behandelt (1). 

II. BESCHREIBUNG DES DISC-VERFAHRENS 

A. Voraussetzungen für eine DISC 

Bevor auf die wesentlichen Anforderungen, die an eine DISC gestellt werden 
und die in Anlehnung an R. FEINSCHREIBER in "einmalige" und "laufende" 
Anforderungen (2) unterteilt werden können, eingegangen wird, sollen einige 
mehr allgemeine Voraussetzungen genannt werden, die die Verwaltung ei-
ner DISC betreffen. 

Eine DISC muß eine Kapitalgesellschaft sein, die entsprechend den recht-
lichen Vorschriften eines der Bundesstaaten der USA oder des Distrikts 
von Colurnbia gegründet ist (3). Anteilseigner an einer DISC können Einzel-
personen, Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften sein (4), wo-
bei zu beachten ist, daß "although a DISC can be forrned independently, its 
rnost profitable existence is realized when it is forrned as a subsidiary corpora-
tion by a parent which does considerable export business" (5). In den folgen-
den Ausführungen wird von diesem - auch vorn Gesetzgeber als typisch an-
gesehenen (6) - Fall ausgegangen: die DISC-Anteile sind im Besitz der pro-
duzierenden Muttergesellschaft. 

1) Vgl.: S. 47 ff dieser Arbeit. 
2) Vgl.: FEINSCHREIBER, R.: Domestic International Sales Corporation, 

a.a.O., S.19 f. 
3) Vgl.: McTEER Jr., R. D. /HALEY, Sh. M.: Encotiraging U. S. Exports 

... Dornestic International Sales Corporations, in: Federal Reserve 
Bank of Richrnond Monthly Review, Bd. 58, 1972, S. 5. 

4) Vgl.: LUX, F. W.: Die neuen amerikanischen Exportförderungsvorschrif-
ten, a. a. 0., S. 151. 

5) CARHART, T. M.: DISC: A European Appreciation, in: European Taxation, 
Bd. 13, 1973, S. 339. 

6) Vgl.: LUX, F. W.: Die neuen amerikanischen Exportförderungsvorschrif-
ten, a.a.O., S.157. 
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Einige spezielle Gesellschaftsformen sind durch den Gesetzestext explizit 
von der Steuervergünstigung ausgeschlossen. Nach Sec. 992 (d) IRC (1) ge-
hören zu den "ineligible corporations" in erster Linie Banken, Versicherun-
gen, Bausparkassen und solche Unternehmen, die schon eine staatliche Ver-
günstigung in Anspruch nehmen, z.B. steuerbefreite Organisationen (2). Eine 
DISC braucht nur ein eigenes Bankkonto und eine eigene Buchführung zu ha-
ben. Eigene Büroräume oder Angestellte sind nicht erforderlich, so daß die 
DISC häufig als "paper organization" bezeichnet wird (3). 

Die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der DISC-Vergünstigungen 
können grundsätzlich unterteilt werden in solche, von deren Erfüllung re-
gelmäßig ausgegangen werden kann, sobald sie einmal erreicht worden sind 
(sog. "initial requirements" oder "einmalige Anforderungen"). Daneben gibt 
es aber auch solche Voraussetzungen, die jedes Jahr erneut erfüllt werden 
müssen und die deswegen ein besonderes Gewicht für den DISC-Vorteil er-
halten (sog. "ongoing requirements" oder "laufende Anforderungen") (4). 

1. Einmalige Anforderungen 

Unter der Gruppe der einmaligen Anforderungen werden diejenigen Voraus-
setzungen subsummiert, die die Kapitalstruktur und den formellen Antrag 
auf Anerkennung als DISC betreffen. Eine DISC darf nur über eine Kategorie 
von Aktien verfügen. Diese Vorschrift ist deswegen erlassen worden, weil 
der DISC-Vorteil sehr eng mit den Gewinnausschüttungen einer DISC zusam-
menhängt, die durch das Vorhandensein mehrerer Aktienarten äußerst kom-
pliziert würden (5 ). Außerdem muß ein Nennkapital von mindestens 2. 500 $ 
in die DISC eingebracht werden, wobei noch besondere Vorschriften bezüg-
lich des Nachweises der Kapitaleinlage zu beachten sind, auf die hier nicht 
eingegangen wird (6). 

1) Auf den Zusatz "IRC" wird im Text im folgenden verzichtet. 
2) Vgl. z.B.: FEINSCHREIBER, R.: Tax Benefits for Domestic International 

Sales Corporations (DISCs) - How to Qualify, in: Certified Public Account-
ant Journal, Bd. 42, 1972, S. 137; MESENBERG, H.: DISC, a. a. 0., S. 22. 

3) Vgl.: OOBSON, J. H. /TARRIS, V. M.: U. S. Tax Reform Act of 1976 -
Congress Chases the Foreign Dollar, in: Bulletin for International Fiscal 
Documentation, Bd.31, 1977, S.124; EDWARDS, J.B.: The DISC (Domes-
tic International Sales Corporation) ~ A New Tax Shelter for Export Sales 
Profits, in: Business and Economic Review, Bd. 18, 1972, S. 2. 

4) Vgl. : FEINSCHREIBER, R. : Domestic International Sales Corporation, 
a.a.O., S.19 f. 

5) Vgl.: DERS. /GRANWELL, A. W.: Forming a DISC under the Proposed 
Regulations, in: Business Lawyer, Bd. 29, 1973/74, S. 155 f. 

6) Vgl. dazu: ebenda, S. 151 ff; GUTTENTAG, J. H. /NAUHEIM, St. A.: 
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Damit eine unter Beachtung dieser Kapitalanforderungen gegründete Gesell-
schaft auch als eine DISC behandelt werden kann, ist darüber hinaus ein for-
meller Antrag auf Anerkennung als DISC notwendig. Dieser Antrag muß 
seinerseits bestimmte Qualifikationsanforderungen erfüllen, von denen die 
Beachtung bestimmter Antragsfristen und die Zustimmung a 11 er Anteils-
eigner von besonderer Bedeutung sind (1). 

Dieser einmal gestellte Antrag braucht nicht jedes Jahr erneuert zu werden. 
Er behält vielmehr seine Gültigkeit, solange er nicht widerrufen wird oder 
die DISC aus anderen Gründen ihre Qualifikation verliert (2). 

Da für eine Gesellschaft, die ernsthaft an der Erlangung des DISC-Status 
interessiert ist, die Erfüllung dieser einmaligen Anforderungen wohl kaum 
ein Problem darstellen kann, wird hier auch nicht weiter darauf eingegan-
gen. Wesentlich mehr Probleme können einer Gesellschaft durch die Erfül-
lung der laufenden Anforderungen entstehen. 

2. Laufende Anforderungen 

Durch die materiell gewichtigeren, laufenden Anforderungen, die an eine 
DISC gestellt werden, soll erreicht werden, daß die DISC -Vergünstigungen 
nur den Aktivitäten einer Unternehmung zugute kommen, die tatsächlich dem 
Exportgeschäft dienen. Deswegen verlangt der Gesetzestext, daß minde-
stens 95 o/o der Umsätze einer DISC aus "qualified expert receipts" (im fol-
genden kurz: QER) und mindestens 95 o/o des Betriebsvermögens einer DISC 
aus "qualified expert assets" (im folgenden kurz: QEA) bestehen (3). 

a) Begünstigte Umsatzarten (QER) 

Welche Umsatzarten den Qualifikationserfordernissen genügen und somit 
zu den durch die DISC-Gesetzgebung begünstigten gehören, wird in Sec. 
993 (a) geregelt. Grundsätzlich handelt es sich um alle Umsätze, die durch 
eine wirtschaftliche Aktivität im Zusammenhang mit einem Exportgut 
("expert property") entstehen. Im einzelnen sind es (4): 

1) Eine umfassende Darstellung der Probleme im Zusammenhang mit die-
sem Antrag findet sich bei: FEINSCHREIBER, R. : Electing DISC 
Benefits, in: Taxes, Bd. 50, 1972, S. 304 ff. 

2) Vgl.: Sec. 992 {b) (3) IRC. Bei diesen anderen Gründen handelt es sich 
in erster Linie um das Nichterfüllen der im folgenden zu beschreibenden 
laufenden Anforderungen. 

3) Vgl.: Sec. 992 (a) {l) (A) und Sec. 992 (a) (1) (B) IRC. 
4) Vgl.: Sec. 993 (a) (1) (A) - (H) IRC. Die folgende Aufzählung stellt eine 

nahezu wörtliche Übersetzung des Gesetzestextes dar, wobei im Gesetz 
für "Einnahmen" der Begriff "gross receipts" verwendet wird, der wört-
lich übersetzt "Roherlöse" bedeutet. Da im deutschen Sprachraum der 
Begriff "Roherlöse" mitunter aber in einem weiteren Sinn als hier not-
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(A) Einnahmen aus dem Verkauf oder T aus c h von Exportgütern 
oder anderer Disposition über Exportgüter. 

(B) Einnahmen aus der Vermietung oder Verpachtung von 
Exportgütern, die von einem Mieter {Pächter) außerhalb der USA 
genutzt werden. 

(C) Einnahmen aus Dienstleistungen, die mit einer unter (A) 
oder (B) genannten Aktivität zusammenhängen. 

(D) Einnahmen aus einer unter (A) genannten Disposition über Q E A , 
die keine "export property" darstellen ( 1 ). 

(E) Dividenden aus einer Beteiligung an einer verbundenen aus -
1 ä n d i s c h e n Exportgesellschaft. 

( F) Zins e n auf Wertpapiere, die zum QEA gehören. 

(G) Einnahmen aus K o n s t r u kt i o n s - o de r Architekt i o n s -
dienst 1 eist u n gen für Projekte außerhalb der USA. 

(H) Einnahmen aus der Übernahme einer Managertätigkeit 
in Zusammenhang mit der Erzielung anderer QER einer DISC (2). 

Besonders hingewiesen wird noch auf den Fall, daß die DISC eine Kommis-
sionsgesellschaft ist, die also den Export nur in Kommission für die Mutter-
gesellschaft durchführt. In diesem Fall wird die gesamte Verkaufssumme 
und nicht nur die Kommissionsgebühr als QER angesehen (3). 

Neben der Aufzählung der begünstigten Umsatzarten sind in Sec. 993 (a) 
auch Erlösarten genannt, die von der steuerlichen Begünstigung ausgeschlos-
sen sind ( 4). Hierbei handelt es sich um Aktivitäten in Zusammenhang mit 
Gütern, deren letztendlicher Verbrauch inne rh a 1 b der USA liegt, 
deren Verbrauch durch staatliche Subventionen begünstigt wird oder 
die durch s t a a t 1 ich e St e 11 e n genutzt werden und deren Nutzung 
durch Gesetz oder Verordnung vorgeschrieben ist. Weiterhin gehören die 

wendig gebraucht wird, wird hier unmittelbar die Interpretation von 
"gross receipts" gemäßSec. 993 (f) einbezogen, nach der hierunter die 
Gesamtsumme der Einnahmen zu verstehen ist. 

1) Auf die Definition der begünstigten Vermögensarten (QEA) wird im 
nächsten Unterpunkt eingegangen; vgl.: S. 22 ff dieser Arbeit. 

2) Hierbei kann es sich auch um Exportumsätze einer anderen u n ab -
hängigen DISC hantle ln; vgl. : COMMITTEE ON THE BUDGET 
UNITED ST ATES SENATE: Task Force on Tax Policy and Tax Expen-
ditures: DISC: An Evaluation of the Cast and Benefits, Washington Hl75, 
s. 334. 

3) Vgl.: LUX, F. W.: Die neuen amerikanischen Exportförderungsvorschrif-
. ten, a. a. O., S. 154. 
4) Vgl.: Sec. 993 (a) (2) IRC. 
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Umsätze zwischen einer DISC und einer der gleichen Konzerngruppe ("con-
trolled group") (1) angehörenden Gesellschaft nicht zu den begünstigten Um-
satzarten. 

Zum besseren Verständnis der QER muß der Begriff der "export property" 
genauer abgegrenzt werden. Auch hierüber enthält die DISC-Gesetzgebung 
detaillierte Vorschriften, deren Kern darin besteht, daß das Exportgut in 
den USA hergestellt sein muß (2). für den letztendlichen Verbrauch außer-
halb der USA bestimmt ist (3) und nur zu maximal 50 % aus Bestandteilen 
besteht, die in die USA importiert wurden (4). Auch in diesem Fall be-
schränkt sich der Gesetzestext nicht auf diese positive Abgrenzung, son-
dern nennt einige Gutsarten, die nicht unter den Begriff der "export proper-
ty" fallen (5), von denen. in der politischen Diskussion insbesondere die 
vom Präsidenten der USA als "knappe Güter" eingestuften Produkte ver-
stärktes Interesse fanden (6). 

Wie die Ausführungen zu diesem ersten Qualifikationserfordernis schon zei-
gen, beinhaltet die DISC-Gesetzgebung eine Fülle von bis in die kleinsten 
Details gehenden Vorschriften, die erfüllt sein müssen, um die DISC-Ver-
günstigung in Anspruch nehmen zu können. Aufgrund der Vielschichtigkeit 
schon dieser Anforderungen bezüglich der QER ist es nicht verwunderlich, 
daß diese Voraussetzungen in der Literatur sehr unterschiedlich beurteilt 
werden. So wird einmal die Meinung vertreten, daß "corporations primarily 
engaged in export activities ... should have little trouble meeting the 
test" (7). Vollkommen anderer Ansicht ist z.B. W. W. BRUDNO, da nach 
seiner Meinung 11 ••• the gross receipts requirement ... excludes a broad 

1) Zur Definition einer "controlled group" siehe z.B.: NAYLOR, E. S. / 
HANSON, R. A. : Some Observations Concerning the Operation of a 
DISC, in: Taxes, Bd. 50, 1972, S. 785 f. 

2) Wichtig ist, daß die DISC selber keine Produktionstätigkeit überneh-
men darf; vgl. : FEINSCHREIBER, R. : Domestic International Sales 
Corporation, a. a. 0., S. 71. 

3) M. E. wird durch diese Spezifizierung die gerade genannte erste Vor-
schrift im Zusammenhang mit den nicht begünstigten Umsatzarten 
überflüssig. 

4) Vgl.: Sec. 993 (c) (1) IRC. 
5) Vgl.: Sec. 993 (c) (2) IRC. 
6) Vgl. dazu: FEINSCHREIBER, R.: Domestic International Sales Corpora-

tion, a. a. O., S. 68 f. 

7) BAGLEY, R. N.: A DISC in Your Future, in: Taxes, Bd. 48, 1970, S. 552; 
so auch: CRAMER, G. B.: The DISC Corporation. Future of an Export 
Tax Incentive, in: Conference Board Record, Bd. 9, 1972, S. 60; NAYLOR, 
E. S. /HANSON, R. A.: Some Observations, a. a.O., S. 787. 
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range of activities which are export-productive" (1). Insbesondere die Re-
gelung bezüglich des letztendlichen Verbrauchs außerhalb der USA wird von 
ihm als zu restriktiv angesehen (2). Desweiteren bemängelt er, daß die ver-
bundenen Dienstleistungen zu eng an den Kauf oder die Miete des Exportgu-
tes geknüpft seien und daß außerdem keine Forschungsaktivitäten berücksich-
tigt werden können. Aus diesen Gründen plädiert er für eine erforderliche 
Höhe der QER von nur 50 % bis 60 % (3). 

Neben dieser Forderung der Senkung der Prozentzahl wurde auch versucht, 
den Katalog der Umsatzarten zu erweitern. So wurde z.B. verlangt, auch 
die Umsätze von Touristikunternehmen, die ausländische Touristen in die 
USA "locken", zu den QER zu zählen (4). Es ist aber nicht zu übersehen, 
daß es sich hierbei um (politische) Versuche handelt, möglichst vielen Un-
ternehmen die steuerlichen Vergünstigungen einer DISC zugänglich zu machen. 

b) Begünstigtes Exportvermögen (QEA) 

Die zweite, laufend zu erfüllende Anforderung betrifft das Betriebsvermögen 
einer DISC. Nach Sec. 992 (a) (1) (B) muß es zu mindestens 95 % aus QEA 
bestehen. Was zu diesen Vermögenswerten gehört, wird wiederum im Ge-
setzestext explizit aufgezählt (5). Im wesentlichen handelt es sich hierbei 
um: 

(1) Exportgüter ("export property"), wie sie gerade schon definiert 
wurden (6). 

(2) Anlagen und Betriebseinrichtungen, die in irgendeiner 
Form der Erzielung von QER dienen. 

1) BRUDNO, W. W. : The DISC Proposal, in: Symposium on Private Invest-
ments Abroad. Private Investors Abroad: Problems and Solutions in 
International Business, New York 1971, S.157. 

2) Vgl.: ebenda, S. 157 f. Auf das Problem der Ermittlung eines Krite-
riums für den Ort des letztendlichen Verbrauchs wird in folgender Quel-
le hingewiesen: HAMMER, R. M.: Two Cheers for DISC, in: Price Water-
house Review, Bd.17, 1972, S.23. 

3) Vgl.: BRUDNO, W. W.: The DISC Proposal, a. a.O., S. 160. Warum er 
sich gerade auf diesen Prozentsatz festlegt, wird aus BRUDNOs Ausfüh-
rungen nicht deutlich. In die gleiche Richtung zielt auch die Forderung 
des Präsidenten des "Machinery and Allied Products Institute", Ch. W. 
STEWART, der ebenfalls eine Senkung der erforderlichen Prozentzahl 
als notwendig ansieht; vgl. : Tax Proposals Contained in the President' s 
New Economic Policy. Hearings before the Committee on Ways and 
Means House of Representatives, Ninety-Second Congress, FirstSession, 
Part 2, Washington 1971, S. 560. 

4) Vgl.: ebenda, Part 4, S. 1103. 
5) Vgl.: Sec. 993 (b) IRC. 
6) Vgl.: S. 21 dieser Arbeit. 
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(3) Au ßens t änd e und Schuldscheine aus der Erzielung von 
QER. 

( 4) Bargeld , Bank guthaben und andere ähnliche kurz -
fristige Anlagen, die zum sog. "working capital" (1) gehören. 

(5) Vergebene Produzentendarlehen (2). 

(6) An t e i 1 e an einer verbundenen aus 1 ä n d i s c h e n Exportgesell-
schaft . 

(7) Schuldscheine, die teilweise oder vollkommen durch die Export -
Import-Bank oder die Foreign Credit Insurance 
As so c i a t i o n ausgegeben oder gedeckt werden. 

Probleme bei der Abgrenzung der begünstigten Vermögensteile treten ins-
besondere bei den Punkten (2) und (6) auf. Bei der Erfüllung der Anforde-
rungen zu (2) ist wesentlich, daß eine DISC keinerlei Produktionstätigkeiten, 
sondern nur gewisse Montage- und Verpackungsaufgaben übernehmen darf. 
Aus diesem Grunde können also keine Produktionsaggregate als QEA ange-
sehen werden (3). 

Diese Voraussetzung der fehlenden Produktionstätigkeit soll mit Hilfe wei-
terer Bedingungen erreicht werden, deren wichtigste darin besteht, daß die 
Wertschöpfung, die durch die DISC einem Produkt zugeführt wird, 20 % der 
Gesamtkosten dieses Produktes nicht übersteigen darf (4) . Hierdurch wird 
noch einmal die Charakterisierung einer DISC als "paper organization" ver-
deutlicht. 

Ebenfalls einer näheren Erläuterung bedarf der Punkt (6), da der Begriff 
der "related foreign expert corporation" nicht unmittelbar klar ist . Aller-
dings nennt der DISC-Statut explizit drei Gesellschaftsformen, die durch 
diesen Begriff abgedeckt werden. Hierbei handelt es sich um (5 ): 

1) Da aber der Begriff des "working capital" im Gesetz nicht erläutert 
wird, entstehen bei der Abgrenzung der begünstigten Barmittel Pro-
bleme; vgl.: FEINSCHREIBER, R .: Tax Benefits for Domestic Interna-
tional Sales Corporations , a . a . 0. , S. 133. 

2) Wegen ihrer großen Bedeutung für das Wirksamwerden des Steuervor-
teils werden diese Produzentendarlehen, die sog . "producer' s loans", 
weiter unten noch intensiv behandelt ; vgl.: S . 31 ff dieser Arbeit . 

3) Vgl. : FEINSCHREIBER, R.: Tax Benefits for Domestic International 
Sales Corporations, a.a.O., S.133. 

4) Vgl. : ebenda; sowie: ROTHKOPF, A . J . : DISC : QualifyingUnderthe 
New Export Income Laws : Advantages and Hazards, in: Journal of 
Taxation, Bd . 36, 1972, S. 132. 

5) Vgl. : Sec. 993 (e) IRC . 
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- Foreign International Sales Corporations (FISC) 

- Real Property Holding Companies (RPHC) 

- Associated Foreign Corporations (AFC). 

Wegen der zusätzlichen Anforderungen, die an die Gründung von und die Be-
teiligung an diesen Gesellschaften gestellt werden (1). ist ihre Bedeutung 
wohl nur als gering zu beurteilen, und deswegen wird auch nicht weiter auf 
sie eingegangen. 

Wegen dieser kurz angerissenen Probleme bei einigen QEA-Gruppen über-
rascht es auch nicht, daß das quantitativ größte Gewicht der QEA im Durch-
schnitt bei den Außenständen aus dem Handelsgeschäft, also bei (3), liegt. 
Denn sowohl im Jahr 1973 als auch 1975 - die beiden einzigen Jahre, über 
die dem Verf. Zahlenmaterial zugänglich war - bestanden jeweils ca. 70 % 
der gesamten QEA aus diesen "trade receivables" (2). 

Auch die Bedingung der 95 % QEA wird als zu restriktiv angesehen, so daß 
die in Frage kommenden Gesellschaften - so wird argumentiert - diesen 
Test nur mit großen Schwierigkeiten erfüllen könnten (3). Außerdem weist 
W. W. BRUDNO auf die Redundanz dieses Tests hin, die seiner Meinung 
nach durch das Vorhandensein des QER-Tests gegeben ist. "If the asset 
ratio test were eliminated from the requirement for DISC qualification, the 
income test itself would impose a practical brake upon investment in excess 
assets that are not export related" ( 4). Deswegen kann nach seiner Meinung 
der QEA-Test abgeschafft werden, ohne Gefahr zu laufen, daß ein ungerecht-
fertigter Steueraufschub in Anspruch genommen wird (5). 

Allerdings muß bei dieser Kritik berücksichtigt werden, daß solchen Gesell-
schaften, die die QER- und QEA-Anforderungen nicht erreichen, die Mög-
lichkeit eingeräumt wird, einen oder beide Tests noch nachträglich zu er-
füllen. Was bei Inanspruchnahme dieser Möglichkeit zu beachten ist, soll 
jetzt betrachtet werden. 

1) Vgl. dazu: EDWARDS, J. B.: The DISC, a. a. O., S. 4 f; ULLMAN, L. S.: 
The Domestic International Sales Corporation ("DISC"). A United States 
Tax Vehicle to Encourage Exports, in: Bulletin for International Fiscal 
Documentation, Bd. 26, 1972, S. 381 f. 

2) Vgl.: COMMITTEE ON THE BUDGET UNITED STATES SENATE: 
DISC: An Evaluation, a. a. 0., S. 310 (1973); FEINSCHREIBER, R.: 
Domestic International Sales Corporation, a. a.O., S. 15 (1975). 

3) Vgl. z.B.: GATT: United States Tax Legislation (DISC), a.a.O., S. 31; 
Tax Proposals, Part 2, a. a.O., S. 560; CRAMER, G. B.: The DISC Cor-
poration, a. a. 0., S. 60 (In dieser Quelle wird die erforderliche Prozent-
zahl allerdings mit 90 % angegeben, was nicht dem Gesetz entspricht). 

4) BRUDNO, W. W.: The DISC Proposal, a. a. 0., S. 162. 
5) Vgl.: ebenda, S. 162 und 171. 
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c) Anforderungsbedingte Ausschüttungen 

Sec. 992 (c) gibt einer Gesellschaft, die für ein steuerpflichtiges Jahr eine 
oder beide Qualifikationsanforderungen verpaßt hat (1), die Möglichkeit, 
durch anteilsmäßige Ausschüttung an ihre Aktionäre "to maintain its quali-
fication as a DISC ex post facto" (2). Neben der Voraussetzung einer an-
t eil s mäßigen Ausschüttung müssen als weitere allgemeine Bedingungen 
einer solchen "deficiency-distribution" (3) gegeben sein, daß diese "DISC-
Rettungs -Ausschüttung" ( 4) im vorhinein als solche gekennzeichnet ist 
und daß sie erst nach Ablauf des steuerpflichtigen Jahres 
vorgenommen wird (5). 

In Abhängigkeit vom Ausschüttungsze.itpunkt lassen sich zwei Gruppen die-
ser Ausschüttungen unterscheiden, nämlich zum einen solche, die innerhalb 
von 8 1/2 Monaten nach Ablauf des steuerpflichtigen Jahres getätigt werden, 
und zum anderen solche, die erst nach dieser "Gnadenfrist" (6) erfolgen. 
Wira die Ausschüttung innerhalb der 8 1/2-Monatsfrist vorgenommen und 
stellen außerdem mindestens 70 % der Umsätze und/oder Vermögenswerte 
jeweils QER bzw. QEA dar, so bewirkt die Ausschüttung unmittelbar und 
zwingend, daß die DISC nachträglich ihre Anforderungen erfüllt (7). 

Wird die Ausschüttung dagegen erst nach Ablauf der Gnadenfrist vorgenom-
men, muß eine akzeptable Begründung ("reasonable cause") (8) vorliegen, 
warum die Anforderung(en) nicht erreicht wurde(n) und warum die "Rettungs-
ausschüttung" nicht schon eher durchgeführt wurde . Als Beispiele für solche 
schwerwiegenden Gründe werden in der Literatur überraschende Versiche-
rungsrückzahlungen, ausländische Enteignungen und internationale Währungs-
probleme genannt (9). 

1) Der Gesetzestext bezeichnet eine Gesellschaft, die in einem Jahr als 
DISC behandelt wurde, im nächsten Jahr dagegen nicht, als "former 
DISC"; vgl. Sec. 992 (a) (3) IRC. 

2) ULLMAN, L. S.: The Domestic International Sales Corporation, a. a. O., 
s. 378. 

3) FEINSCHREIBER, R. : Domestic International Sales Corporation, a . a . 0. , 
S. 317. L . S. ULLMAN (The Domestic International Sales Corpora-
tion, a. a. O . , S. 378) spricht in diesem Zusammenhang von "curative 
dist ributions 11 • 

4) LUX, F. W.: Die neuen amerikanischen Exportförderungsvorschriften, 
a.a.O., S.155. 

5) Vgl.: Sec. 992 (c) (1) IRC. 
6) So auch: FEINSCHREIBER, R. : Tax Benefits for Domestic International 

Sales Corporations, a. a.O., S. 136. 
7) Vgl.: Sec . 992 (c) (3) IRC . 
8) Vgl. : Sec. 992 (c) (2) IRC. 
9) Vgl.: EDWARDS, J. B .: The DISC, a. a. O . , S. 6; FEINSCHREIBER, R. : 

Tax Benefits for Domestic International Sales Corporation, a. a. O., 
S.136; Tax Proposals, Part 1, a.a.O., S. 72 f. 
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Die Höhe der Ausschüttung ergibt sich aus der jeweiligen Höhe der nichtbe-
günstigten Umsätze bzw. Vermögenswerte. Die DISC kann also nicht nur 
den Unterschiedsbetrag bis zur Erreichung des jeweiligen 95 %-Tests aus-
schütten. Hat die DISC z.B. nur 85 o/o QER, so muß sie sämtliche Einkom-
men, die den 15 o/o nichtbegünstigten Umsätzen zuzuschreiben sind, anteils-
mäßig an ihre Aktionäre ausschütten. Wird der QEA-Test nicht erfüllt, muß 
eine Ausschüttung in Höhe des Verkehrswertes ("fair market value") der 
nichtbegünstigten Vermögenswerte vorgenommen werden (1). 

Wird die Ausschüttung im Anschluß an die 8 1 /2 -Monatsfrist vorgenommen, 
so wird die DISC einer zusätzlichen Belastung unterworfen. Sie muß dann 
nämlich eine Gebühr bezahlen, die sich mit Hilfe einer komplizierten Be-
rechnungsmethode bestimmen läßt (2). Diese Gebühr wird deswegen erho-
ben, weil die "Rettungsausschüttung" zu versteuern ist. Wird sie erst nach 
Ablauf der Gnadenfrist durchgeführt, so hat die DISC einen Zinsvorteil 
durch die aufgeschobene Steuerzahlung genossen, der durch diese Gebühr 
ausgeglichen werden soll (3). 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, daß für die Inanspruchnahme des 
DISC-Vorteils eine Vielzahl von z. T. äußerst komplizierten Vorschriften 
zu beachten ist, deren wichtigste die QER- und QEA-Anforderungen sind. 
Vor allem durch die Möglichkeit der auch nachträglichen Erfüllung dieser 
Vorschriften ist es einer DISC aber gleichwohl möglich, den gestellten An-
fqrderungen gerecht zu werden. 

B. Wirkungsweise der DISC-Vergünstigungen 

Die Vergünstigungen, die einer Gesellschaft durch die Gründung einer 
DISC-Tochtergesellschaft zugute kommen, umfassen "four potential areas 
of tax saving" ( 4). Während der eigentliche DISC-Vorteil in einem u n b e -
fristeten Aufschub der Körperschaftsteuerzahlung fürdie 

1) Vgl.: EDWARDS, J. B.: The DISC, a. a. O., S. 5 f; FEINSCHREIBER, 
R.: Tax Benefits for Domestic International Sales Corporations, 
a.a.O., S.136. 

2) Vgl. dazu z.B.: EDWARDS, J. B.: The DISC, a. a.O., S. 6. 
3) Vgl.: FEINSCHREIBER, R.: Tax Benefits for Domestic International 

Sales Corporations, a. a. O., S. 136. 
4) BANKS, Th. L.: GATT, Altered Economics, and DISC: A Legitimative 

Application of Rebus Si c St anti b u s , in: Den ver Journal of Inter-
national Law and Policy, Bd. 5, 1975, S. 125. Die auch vertretene Mei-
nung, daß es sich nur um drei steuerliche Vorteile handelt (vgl.: ANNIN-
GER, Th. W.: DISC and GATT: International Trade Aspects of Bringing 
Deferral Horne, in: Harvard International Law Journal, Bd. 13, 1972, 
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Hälfte der DISC-Gewinne zu sehen ist, stellen darüber hinaus die Behandlung 
der Produzentendarlehen und einausgesprochengünstiges Verrech-
nungs p reis s y s t e m einen materiellen Vorteil einer DISC im Vergleich 
zu anderen Gesellschaften dar. Schließlich beinhaltet die Zahlung der 
Steuern nach Auflösung einer DISC weitereVergünstigungen. 

1. Besteuerung einer DISC 

Der grundlegende Steuervorteil einer DISC, nämlich der unbefristete Auf-
schub der Körperschaftsteuer für die Hälfte der DISC-Gewinne, hat seine 
Basis in Sec. 995 und 996. Danach zahlt die DISC selber keine Körperschaft-
steuer (1). Nur die Anteilseigner der DISC, also i. d. R. die produzierende 
Muttergesellschaft sind mit bestimmten Teilen des DISC-Gewinns steuer-
pflichtig. "Das DISC-Statut behandelt also die Anteilseigner der DISC so, 
als ob sie und nicht ihre DISC Gewinne im Auslandsgeschäft erwirtschaftet 
haben" (2). 

Wie sich das zu versteuernde DISC-Einkommen zusammensetzt und in wel-
chem Ausmaß die Muttergesellschaft als Anteilseigner damit steuerpflichtig 
wird, folgt aus einer Fülle von Detailvorschriften. Generell besteht für die 
Anteilseigner Steuerpflicht für drei Einkommensarten, die bei Inanspruch-
nahme einer DISC als exportierende Tochtergesellschaft anfallen können {3); 

- Tatsächliche Ausschüttungen ("actual distributions") 

- Fiktive Ausschüttungen ("deemed distributions") 

- Gewinne aus einer Verfügung über DISC-Anteile ("gains on 
disposition of DISC stock") (4). 

S. 398 f; FEINSCHREIBER, R.: DISC: A New Export Tax Incentive, 
a. a. O., S. 66), läßt die hier zuletzt genannte Möglichkeit außer acht. 

1) Vgl. z.B.: EDWARDS, J. B.: The DISC, a. a. O., S. 6; HAMMER, R. 
M.: Two Cheers for DISC, a. a. O., S. 28. 

2) MESENBERG, H.:DISC, a.a.O., S.23. 
3) Vgl. z.B.: o. V.: Note: Domestic International Sales Corporations -

A Tax Incentive for Exporters, in: Minnesota Law Review, Bd. 56, 
1971/72, s. 430. 

4) Da diese Einkommensart im Vergleich zu den beiden anderen für die 
Bestimmung des DISC-Vorteils nur von untergeordneter Bedeutung ist, 
wird im folgenden hierauf nicht näher eingegangen; vgl. dazu: Sec. 995 
(c) IRC sowie: o. V.: Note: Domestic International Sales Corporations, 
a.a.O., S.436; HAMMER, R.M.: Two Cheers for DISC, a.a.O., S. 30. 

27 



Tatsächliche Ausschüttungen sind dadurch definiert, daß "money 
or property is distributed to the shareholders" (1). Hierbei handelt es sich 
sowohl um 'normale' Dividenden einer DISC als auch um die schon beschrie-
benen anforderungsbedingten Ausschüttungen (2 ). Entscheidend für die flöhe 
der Besteuerung der tatsächlichen Ausschüttungen ist, "aus welchem Teil 
des DISC-Gewinns sie als entnommen gelten" (3). Es stehen dazu folgende 
drei Alternativen zur Verfügung (4): 

(1) Angesammeltes DISC-Einkommen ("accumulated DISC income"). 
Hierbei handelt es sich um die Summe der Einkommen, .die eine 
DISC im Laufe der begünstigten Jahre angesammelt hat. Da für 
diese Einkommen bisher keine Steuer gezahlt wurde, wird es steuer-
pflichtig, sobald es tatsächlich ausgeschüttet wird, sobald die DISC 
ihren Status als solche verliert oder sobald ein Aktionär seine Anteile 
verkauft. 

(2) Besteuertes Einkommen ("previously taxed income"). 
Diese Kategorie umfaßt die Einkommensteile, die schon bei den An-
teilseignern besteuert wurden, nämlich als die noch zu behandelnden 
fiktiven Ausschüttungen. Da auf dieses Einkommen schon Steuern 
gezahlt wurden, bleibt es bei der Ausschüttung steuerfrei. 

(3) Andere Einkommen und Gewinne ("other earnings and profits"). 
Hierunter werden die Einkommen subsummiert, die bei einer DISC 
während der Zeit entstanden sind, in der sie die Qualifikation als 
DISC nicht erfüllt. Dieses Einkommen wird wie eine 'normale' Di-
vidende besteuert, d. h. es unterliegt dem unveränderten Körper-
schaftsteue rsatz. 

In Abhängigkeit von der Art der tatsächlichen Ausschüttung wird in Sec. 
996 (a) eine Annahme darüber getroffen, in welcher Reihenfolge die genann-
ten Kategorien (1) bis (3) zur Ausschüttung zur Verfügung standen. Für die 
'normalen' tatsächlichen Ausschüttungen wird die Reihenfolge (2), (1), (3) 
angenommen, so daß als erstes das schon versteuerte Einkommen zur Aus-
schüttung ansteht. Dadurch erhält diese 'normale' Ausschüttung eine bevor-
zug.te Behandlung, da auf diese Einkommen keine Steuern mehr zu zahlen 
sind. 

Im Gegensatz dazu werden die anforderungsbedingten Ausschüttungen so be-
handelt, als ob sie aus den Quellen in der Reihenfolge (1), (3), (2) stammen. 
Das führt zwar zu einer relativ starken Besteuerung, da die steuerlich gün-

1) o. V. : Note: Domestic International Sales Corporations, a. a. 0. , S. 430. 
2) Vgl.: S. 25 f dieser Arbeit. 
3) LUX, F. W.: Die neuen amerikanischen Exportförderungsvorschriften, 

a. a. O., S. 155. 
4) Vgl. für das Folgende insbesondere: o. V. : Note: Domestic International 

Sales Corporations, a. a. O., S. 430 und 437 ff. 
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stigste Ausschüttung als letzte Quelle genannt wird. Allerdings ist diese 
Bestimmung darauf zurückzuführen, daß es sich hierbei um solche Aus-
schüttungen handelt, die gerade erst die Voraussetzungen für die Inanspruch-
nahme des DISC-Vorteils schaffen sollen (1). 

zusammenfassend kann zu den tatsächlichen Ausschüttungen ge-
sagt werden, daß ihre Besteuerung von der angenommenen Quelle der 
Ausschüttung abhängt, wobei für den Regelfall die günstigste Reihenfolge 
mit dem schon besteuerten Einkommen als erster Quelle angenommen wird. 

Die zweite Kategorie stellen die fiktiven Ausschüttungen dar. Hier-
bei wird eine Annahme darüber getroffen, was außer den tatsächlichen Aus-
schüttungen steuerlich noch so behandelt werden soll, als ob es ausgeschüt-
tet worden wäre. In Abhängigkeit vom Zeitraum, für den die fiktive Ausschüt-
tung vorgenommen wird, muß zwischen folgenden Fällen unterschieden wer-
den: Gilt diese Ausschüttung für ein Jahr, in dem die DISC ihre Qualifika-
tionsanforderungen erreicht, so wird von 11 distributions in qualified years 11 

(2) gesprochen. Hat die DISC dagegen ihren Status verloren, so werden die 
fiktiven Ausschüttungen dann als 11 distributions upon disqualification11 (3) 
bezeichnet. 

Im Gesetzestext werden als Elemente der II d ist r i b u t i o n s in qua l i -
f i e d y e a r s II die folgenden fünf Einkommensgruppen genannt ( 4): 

- Zinsen aus Produzentendarlehen (5). 

- Bestimmte Gewinne aus dem Verkauf von Vermögensteilen, die keine 
QEA darstellen (6). 

- Bestimmte Gewinne aus dem Verkauf von abschreibungsfähigen Wirt-
schaftsgütern, unabhängig davon, ob sie QEA darstellen oder nicht. 

- 50 % desjenigen Exporteinkommens der DISC, das nach 
Abzug der ersten drei Gruppen noch zur Verfügung steht. 

- Ausländische Investitionen aufgrund von Produzentendarlehen. 

1) Vgl. : o. V. : Note: Domestic International Sales Corporations, a. a. 0. , 
s. 438 f. 

2) Sec. 995 (b) (1) IRC. 
3) Sec. 995 (b) (2) IRC. 
4) Vgl.: Sec. 995 (b) (1) IRC. 
5) Eine Begründung für die Aufnahme dieser Vorschrift findet sich bei: 

Tax Proposals, Part 1, a. a.O., S. 89. 
6) Die Beschränkung auf bestimmte Gewinne bezieht sich auf Höchstgren-

zen, die im Gesetzestext festgelegt werden; vgl.: Sec. 995 (b) (1) (B) und 
(C) IRC. 
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Der Sinn der ersten drei genannten Einkommensgruppen liegt darin, 11 to 
prevent non ex p o rt incorne frorn benefiting frorn the DISC deferral treat-
rnent11 (1 ). Denn diese Einkommen stellen in der Tat Einkommen dar, die 
nicht unmittelbar mit dem Exportgeschäft zusammenhängen. 

Die vierte Gruppe ist die eigentliche Grundlage für den Steuervorteil durch 
die DISC-Gesetzgebung. Denn aus der Vorschrift, daß 5 0 % des restlichen 
Einkommens der DISC als fiktiv aus g es c h ü t t et behandelt und dement-
sprechend besteuert werden, folgt, daß die übrigen 50 % des Einkorn-
rnens der DISC nicht sofort versteuert zuwerdenbrauchen. Für 
diese 50 % des DISC-Einkornrnens gilt vielmehr ein unbefristeter Steuerauf-
schub, allerdings nur unter der Bedingung, daß diese Gewinnanteile in be-
stimmter Form von der DISC verwendet werden. Auf diese Gewinnverwen-
dungsvorschriften wird im nächsten Gliederungspunkt näher eingegangen (2). 

Die letzte Gruppe der 11deerned distributions in qualified years 11 , nämlich 
die ausländischen Investitionen aufgrund von Produzentendarlehen, dient 
dem Zweck, 11to deal with the stated objection that DISC profits could be 
used to build plants outside the United States 11 (3). Damit ein steuerbegün-
stigtes DISC-Einkornrnen also nicht zur Finanzierung ausländischer Investi-
tionsobjekte herangezogen werden kann, werden die ausländischen Investitio-
nen im Zusammenhang mit Produzentendarlehen als fiktive Ausschüttungen 
besteuert. Im Gesetzestext werden diese ausländischen Investitionen näher 
spezifiziert und quantitativen Beschränkungen unterworfen, worauf hier nicht 
eingegangen wird ( 4). 

Die zweite große Gruppe der fiktiven Ausschüttungen stellen die II d i s -
tri bu ti o n s upo n d i s qua lific a ti o n II dar. Hierbei handelt es sich 
um eine Vorschrift, die die Besteuerung und insbesondere die Zahlung der 
Steuern nach Auflösung einer DISC betrifft. Durch diese Vorschrift bezüg-
lich des Zahlungszeitraumes für die Steuern entsteht ein weiterer materiel-
ler Vorteil für eine DISC im Vergleich zu anderen Gesellschaften, so daß 
unter II. B. 4. darauf noch einzugehen ist (5). 

Als Fazit bleibt festzuhalten, daß der DISC-Vorteil für eine exportierende 
Gesellschaft in erster Linie durch die Besteuerungsregeln für die fiktiven 
Ausschüttungen begründet wird. Geht man davon aus, daß die ersten drei 

1) HAMMER, R. M.: Two Cheers for DISC, a. a. O. , S. 28 (Hervorhebung 
vorn Verf. ). 

2) Vgl.: S. 31 ff dieser Arbeit. 
3) HAMMER, R. M.: Two Cheers for DISC, a. a. O., S. 29. 
4) Vgl. dazu: Sec. 995 (d) IRC.· 
5) Vgl.: S. 46 ff dieser Arb~it. 
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Gruppen der "deemed distributions in qualified years" und auch die auslän-
dischen Investitionen im Zusammenhang mit Produzentendarlehen vernach-
lässigbar gering sind (1), so kann für 50 % des DISC-Gewinns ein unbefriste-
ter Steueraufschub in Anspruch genommen werden. Die entscheidende Frage 
ist dann aber, wie der DISC-Gewinn berechnet wird, worauf unter II. B. 3. 
einzugehen ist (2). 

2. Gewinnverwendungsvorschrifte_n 

Wie schon erwähnt (3) ist bei der Berechnung der wichtigsten Gruppe der 
fiktiven Ausschüttungen zu beachten, daß die Gewinne der DISC in bestimm-
ter Form verwendet werden müssen, damit der Steuervorteil in Anspruch 
genommen werden kann. Grundsätzlich ist erforderlich, daß "die DISC ihre 
Gewinne wieder im Rahmen von neuen Exportaktivitäten anlegt" ( 4). Von ei-
ner solchen Exportbezogenheit wird ausgegangen, wenn diese Gewinne von 
der DISC 

- zur Stärkung der eigenen Leistungsfähigkeit reinvestiert werden, 

- in Anleihen der Export-Import-Bank angelegt werden, 

- als Produzentendarlehen vergeben werden oder 

- in ausländischen Exportgesellschaften angelegt werden. 

Weil die Vergabe als Produzentendarlehen weitere finanzielle Vorteile für 
die exportierende Gesellschaft beinhaltet, wird sie als die wichtigste der 
genannten Alternativen angesehen (5), weswegen im folgenden auch nur auf 
diesen Aspekt näher eingegangen wird (6). Damit ein von der DISC verge-
benes Darlehen die bevorzugte Behandlung eines "producer' s loan" erfährt, 
müssen bestimmte Anforderungen und Beschränkungen sowohl vom Darlehens -
geber als auch vom -empfänger erfüllt werden (7). 

1) Ist diese Voraussetzung nicht gegeben, so müßte das DISC-Einkommen 
vor Berechnung der Körperschaftsteuer um die entsprechenden Anteile 
gekürzt werden. 

2) Vgl.: S. 35 ff dieser Arbeit. 
3) Vgl.: S. 30 dieser Arbeit. 
4) MESENBERG, H.: DISC, a.a.O., S.24f. 
5) So auch: PATRICK Jr., R. J,: Domestic International Sales Corporation, 

a. a.O., S. 344. 
6) Eine nähere Beschreibung auch der übrigen Alternativen findet sich z.B. 

bei: MESENBERG, H.: DISC, a.a.O., S. 31 ff. 
7) Die gesetzlichen Vorschriften bezüglich der "producer' s loans" finden 

sich in Sec. 993 (d) IRC. 
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Unter einem "producer' s loan" wird ein Darlehen verstanden, das von einer 
DISC aus dem erwirtschafteten Gewinn an eine andere Gesellschaft, die im 
Exportgeschäft tätig ist, zur Vergrößerung der Exportaktivitäten der emp-
fangenden Gesellschaft gewährt wird ( 1 ). I. d. R. handelt es sich bei der 
empfangenden Gesellschaft um die produzierende Muttergesellschaft der 
DISC, was aber nicht zwingend notwendig ist, da ein Produzentendarlehen 
auch an jede andere, unabhängige Gesellschaft mit Exportaktivitäten verge-
ben werden kann (2 ). "The key is that the borrower must be engaged in 
manufacturing, production, growing or extracting of ex p o r t pro p e r t y" ( 3). 

Die Anforderungen, die an ein Produzentendarlehen gestellt werden, beinhal-
ten neben einigen Form- und Fristvorschriften (4) vor allem bestimmte 
Höchstgrenzen, die sowohl vom Darlehensgeber als auch vom -empfänger 
zu erfüllen sind. Die DISC als Darlehensgeber hat zu beachten, daß das Dar-
lehen aus dem schon vorgestellten "accumulated DISC income" (5) zu verge-
ben ist, also aus dem Teil des Gewinns, für den bisher noch keine CIT ge-
zahlt wurde. Deswegen darf ein Produzentendarlehen - einschließlich der 
noch offenstehenden Außenstände vorher vergebener Produzentendarlehen 
dieser DISC - die Summe des "accumulated DISC income" nicht überstei-
gen (6). 

Wesentlich umfassender sind die Anforderungen, die von Seiten des Dar-
lehensempfängers zu beachten sind, da bei ihm eine bestimmte Verwendung 
des Darlehens erreicht werden soll. Hierbei handelt es sich um drei Be-
grenzungen, wobei sich die erste auf den Anteil der Exporttätigkeit am Ge-
samtgeschäft des Unternehmens und die beiden anderen auf die tatsächliche 
Verwendung des Darlehens beziehen. 

1) Vgl. z.B.: NA~(LOR, E. S. /HANSON, R. A.: Some Observations, a. a. O., 
S. 789; PATRICK Jr., R. J.: Domestic International Sales Corpora-
tion, a. a. O., S. 344. Auf die Sonderbestimmungen, die für amerika-
nische Filmproduzenten gelten, wird hier nicht eingegangen; vgl. dazu: 
Sec. 993 (d) (4) IRC sowie: EDWARDS, J. B.: The DISC, a.a.O., S. 4. 

2) Vgl. z.B.: NOLAN, J. S.: Domestic International Sales Corporation, 
in: Bulletin for International Fiscal Documentation, Bd. 25, 1971, 
s. 120. 

3) HAMMER, R.M.: Two Cheers for DISC, a.a.O., S.24 (Hervorhebung 
vom Verf. ). 

4) Vgl. dazu: Sec. 993 (d) (1) IRC sowie z.B.: RICHMAN, F. A.: Proposed 
DISC Regs: Maintaining DISC Status through Use of Producer' s Loans, 
in: Journal of Taxation, Bd. 38, 1977, S. 229. 

5) Vgl.: S. 28 dieser Arbeit. 
6) Vgl.: Sec. 993 (d) (1) (A) IRC sowie z.B.: EDWARDS, J. B.: The DISC, 

a. a. O., S. 4; FEINSCHREIBER, R.: Tax Benefits for Domestic Inter-
national Sales Corporations, a.a.O., S.134; RICHMAN, F.A.: Proposed 
DISC Regs, a. a.O., S. 230. 
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Daß die empfangende Gesellschaft in erforderlichem Ausmaß das Exportge-
schäft betreibt, soll durch die "export-related assets limitation" ( 1) erreicht 
werden. Zur Bestimmung dieser Höchstgrenze wird ermittelt, in welchem 
Umfang das Betriebsvermögen der Gesellschaft zur Erzielung von Export-
umsätzen genutzt wird (2 ). Nur bis zu dieser Höhe kann die Gesellschaft 
dann ein "producer' s loan" in Empfang nehmen. 

Bezüglich der Verwendung des Darlehens fordert das "increased investment 
requirement" (3), daß in dem entsprechenden Jahr entweder die dem Export-
geschäft dienenden Anlageinvestitionen oder aber die Forschungs- und Ent-
wicklungsausgaben in Höhe des Produzentendarlehens gestiegen sein müssen. 
Ist das nicht der Fall, dann wird nur der dem Zuwachs entsprechende Teil 
des Darlehens als Produzentendarlehen behandelt. 

Diese Höchstgrenze bezüglich der Verwendung des Darlehens wird noch ver-
mindert um die Höhe der ausländischen Investitionen der betreffenden Gesell-
schaft ("fugitive capital limitation") (4). Wie schon erwähnt (5) stellen die 
aufgrund von Produzentendarlehen zustande kommenden Auslandsinvestitio-
nen für die Anteilseigner steuerpflichtige Dividenden dar. Somit wird die 
Höhe der steuerbegünstigten Produzentendarlehen durch das Ausmaß dieser 
Auslandsinvestitionen ebenfalls beschränkt. Dadurch soll der Abfluß der 
DISC-Gewinne in das Ausland verhindert werden. 

Von diesen genannten Höchstgrenzen stellt die jeweils niedrigste die effek-
tive Begrenzung eines "producer' s loan" dar. Da vermutet wird, daß i. d. R. 
das "accumulated DISC income" das geringste Ausmaß hat, ist die Höhe 
der Produzentendarlehen im allgemeinen von dieser Größe abhängig (6). 

1) RICHMAN, F.A.: ProposedDISC Regs, a.a.O., S.230 (im Original 
kursiv gedruckt). 

2) Einige Zahlenbeispiele für diese Berechnung finden sich z.B. bei: LUX, 
F. W.: Die neuen amerikanischen Exportförderungsvorschriften, a. a. 0., 
S. 158 f; NOLAN, J. S. : Domestic International Sales Corporation, 
a.a.O., S.120; ROTHKOPF, A.J.: DISC, a.a.O., S.134. 

3) Sec. 993 (d) (3) IRC. 
4) Vgl.: FEINSCHREIBER, R.: Domestic International Sales Corporation, 

a. a. O., S. 145 f. Eine ausführliche Beschreibung dieser Regelung findet 
sich bei: NORMAN, W. K.: The "Fugitive Capital Rule" for DISCs: 
Working with it and Planning to Avoid it, in: Journal of Taxation, Bd. 40, 
1974, s. 234 ff. 

5) Vgl.: S. 29 dieser Arbeit. 
6) Vgl.: SEGHERS, P. D.: "D-1-S-C". The Proposed Domestic International 

Sales Corporation, in: Conference Board Record, Bd. 7, 1970, S. 41. 
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Nachdem bisher nur die Beschränkungen der Produzentendarlehen vorgestellt 
wurden, muß jetzt auf die Vorteilhaftigkeit dieser Darlehen eingegangen wer-
den. Wie schon ausgeführt ( 1) gehören die Produzentendarlehen bei der DISC 
zu den QEA und die darauf erhaltenen Zinsen zu den QER. Deswegen wird 
eine DISC durch die Vergabe von "producer' s loan" verstärkt in die Lage 
versetzt, die Qualifikationsanforderungen zur Inanspruchnahme der DISC-
Vergünstigungen zu erreichen. 

Für die - das Darlehen empfangende - Muttergesellschaft stellt sich ein 
doppelter Vorteil ein. Zum einen handelt es sich hierbei um eine Gewinn-
• ausschüttung' der DISC, die in dieser Form steuerfrei bleibt. Während 
nämlich eine normale Dividendenzahlung der DISC gemäß den Ausschüttungs-
regeln zu versteuern ist (2), wird durch die Vergabe der erwirtschafteten 
Gewinne als Produzentendarlehen die steueraufschiebende Wirkung nicht 
verletzt (3). 

Der zweite Vorteil entsteht durch die Verzinsung dieser Darlehen. Denn 
nach Sec. 482 IRC muß ein solches Produzentendarlehen mit mindestens 
4 % und höchstens 6 % verzinst werden ( 4). Die Muttergesellschaft hätte 
also diese Zinsen an die DISC zu zahlen. Da nun andererseits die Zinsen 
auf Produzentendarlehen als "deemed distributions" der DISC an die Mutter-
gesellschaft anzusehen sind, ist das Produzentendarlehen de facto ein zins-
loses Darlehen der DISC an die Muttergesellschaft (5 ). 

Versucht man eine Beurteilung dieser Produzentendarlehen, so ist als er-
stes festzuhalten, daß die Vorschriften wegen der vielfältigen Beschränkun-
gen einen der kompliziertesten Teile des Ges·etzestextes darstellen (6). Des-
wegen ist auch die z. T. sehr unterschiedliche Beurteilung dieser Vorschrif-
ten in der Literatur verständlich. Unbestritten ist, daß es sich um eine der 

1) Vgl.: S. 20 und 23 dieser Arbeit. 
2) Vgl.: S. 27 ff dieser Arbeit. 
3) Vgl.: McTEER Jr., R. D. /HALEY, Sh. M.: Encouraging U. S. Exports, 

a. a. O., S. 4; The President' s New Economic Program. Hearings before 
the Joint Economic Committee Congress of the United States, Ninety-
Second Congress, First Session, Part 1, Washington 1971, S. 90. 

4) Vgl.: ROTHKOPF, A.J.: DISC, a.a.O., S.133; ULLMAN, L.S.: The 
Domestic International Sales Corporation, a. a. O., S. 379 f FN 38. 

5) Vgl.: CARHART, T.M.: DISC, a.a.O., S.340;ANNINGER, Th.W.: 
DISC and GATT, a. a. O., S. 398. Wichtig ist, daß diese Zinslosigkeit 
nur bei der Vergabe des Produzentendarlehens an die Muttergesell-
schaft auftritt; vgl. dazu: HAMMER, R. M.: DISC: An Overview, in: 
Corporate Management Tax Conference, 1972, S. 78; CARHART, T. M.: 
DISC, a. a. O., S. 340. 

6) Vgl.: LUX, F. W.: Die neuen amerikanischen Exportförderungsvorschrif-
ten, a. a. O., S. 157. 

34 



zentralen Bestimmungen im Rahmen der DISC-Gesetzgebung handelt (1). da 
durch sie die Möglichkeit des dauerhaften Steueraufschubs eröffnet wird. 

Inwieweit allerdings die Vielzahl der Beschränkungen den praktischen Ge-
brauchswert dieser Regelungen einschränkt, ist umstritten. Einerseits wird 
konzidiert, daß es sich hierbei zwar um restriktive Beschränkungen handele, 
die aber nicht als unerfüllbar anzusehen seien (2). 

Andererseits wird aber auch die Meinung vertreten, daß die Beschränkungen 
derart restriktiv seien, daß sie die genannten Vorteile der Produzentendar-
lehen gar nicht wirksam werden lassen (3). Darüber hinaus würden sie das 
mit ihnen angestrebte Ziel - die Nutzung der Produzentendarlehen ausschließ-
lich für Exportaktivitäten - nicht erreichen, da der Gesetzestext eben keine 
direkte Bindung der Darlehen an Exportaktivitäten vorsieht, sondern viel-
mehr mit Hilfe von komplizierten Umrechnungsmethoden dieses Ziel an-
strebt (4). Aus diesen Gründen wird für eine Erleichterung dieser restrikti-
ven Prämissen plädiert. 

3. Verrechnungspreissystem 

Wie schon erwähnt (5) ist für das Ausmaß des Steueraufschubs, den eine 
Gesellschaft durch die Gründung einer DISC in Anspruch nehmen kann, die 
Höhe des auf die DISC übertragenen Gewinns (DISC-Gewinn) entscheidend. 
Nach den Gewinnerrnittlungsvorschriften, die für eine DISC gelten und die 
in Sec. 994 gesetzlich verankert sind, kann eine DISC zwischen drei Me-
thoden wählen, den vorn Gesamtgewinn des Konzerns auf sie entfallenden 
Teil zu berechnen. Bevor auf die speziellen Vorschriften in Zusammenhang 
mit dem DISC-Gesetz eingegangen wird, soll ganz kurz erläutert werden, 
wie der Gesamtgewinn eines Konzerns generell zwischen den Tochtergesell-
schaften und der Muttergesellschaft aufgeteilt werden kann: 

Für die Produkte, die von der Muttergesellschaft (oder einer anderen Toch-
tergesellschaft) des Konzerns an eine ihr angeschlossene Gesellschaft gelie-
fert werden, werden der empfangenden Gesellschaft bestimmte Verrech-

1) Vgl. z.B.: HAMMER, R. M.: Two Cheers for DISC, a. a.O., S. 24; o. V.: 
Note: Dornestic International Sales Corporations, a. a. O., S. 417; 
ROTHKOPF, A.J.: DISC, a.a.O., S.133. 

2) Vgl.: EDWARDS, J. B.: The DISC, a. a.O., S. 2; HELLIWELL, J. / 
LESTER, J.: Reviewing the Latest DISC: Simulations of its Aggregate 
Impacts on Canada, in: Canadian Tax Journal, Bd. 20, 1972, S. 293. 

3) Vgl.: GIFFORD, W. C.: U. S. Taxation of Export Operations: A Prirner, 
in: Denver Journal of International Law and Policy, Bd. 5, 1975, S. 31; 
o. V.: Note: Dornestic International Sales Corporations, a. a. O., S. 420. 

4) Vgl.: BRUDNO, W. W.: The DISC Proposal, a. a.O., S.164; Tax Propo-
sals, Part 3, a. a. O., S. 1060. 

5) Vgl. : S. 30 dieser Arbeit. 
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nungspreise in Rechnung gestellt (1). Bei der Festlegung dieser Verrech-
nungs- oder Transferpreise wird der Gewinnanteil der belieferten Tochter-
gesellschaft mit berücksichtigt, indem von dem beim Verkauf auf dem Markt 
entstandenen Gesamtumsatz die der Tochter entstandenen Kosten und ihr 
Gewinnanteil abgezogen werden. Bezieht man die so ermittelte Größe 
auf das einzelne Produkt, so ergibt sich der Transferpreis, der an die Mut-
tergesellschaft zu zahlen ist und durch den deren Kosten und Gewinnanteil 
pro Stück gedeckt werden sollen. Aus dieser Berechnungsmethode folgt, daß 
der Transferpreis um so niedriger ist, je höher der Gewinnanteil der Toch-
tergesellschaft ist. 

Wendet man sich dem hier zu untersuchenden Spezialfall zu, daß die Toch-
tergesellschaft des Konzerns in der Form einer DISC gehalten wird, so gel-
ten die Vorschriften von Sec. 994, die Höchstgrenzen für den der DISC zu-
zurechnenden Gewinnanteil und damit für die Bestimmung der Transferpreise 
zwischen einer DISC und ihrer Muttergesellschaft festlegt. Sec. 994 schreibt 
vor: 

"the taxable income of ... (a) DISC ... shall be based upon a transfer 
price which would allow such DISC to derive taxable income ... in an 
amount which does not exceed the greatest of -

'(1) 4 percent of the qualified export receipts on the 
sale of such property by the DISC plus 10 percent of the export 
promotion expenses of such DISC attributable to such receipts, 

• (2) 5 0 p e r c e n t o f t h e c o m bin e d t a x ab l e in c o m e of such 
DISC and such person (Muttergesellschaft, H. F.) which is attribu-
table to the qualified export receipts on such property ... plus 10 
percent of the export promotion expenses of such DISC attributable 
so such receipts, or 

'(3) taxable income based upon the sale price actually charged (but 
subject to the rules provided in sec t i o n 4 8 2 ) " (2 ). 

Es ist einleuchtend, daß von diesen drei Möglichkeiten diejenige gewählt 
wird, die den höchsten Gewinn auf die DISC überträgt. Denn je höher der 
Gewinn der DISC ist, desto umfangreicher wird der Steueraufschub, den 
der Konzern in Anspruch nehmen kann, d. h. desto geringer ist die unmittel-
bar anfallende Zahlung an Körperschaftsteuer durch den Konzern. 

Die im Gesetzestext unter (3) genannte Methode, bei der also die Bestim-
mungen von Sec. 482 zu beachten sind, stellt das innerhalb von Konzernen 
allgemein übliche Verfahren zur Bestimmung der Verrechnungs-

1) Auf das Problem, ob es tatsächlich zu Zahlungsströmen zwischen Mutter-
und Tochtergesellschaft kommt oder ob es sich nur um buchungsmäßige 
Transaktionen handelt, wird hier nicht eingegangen. 

2) Sec. 994 (a) IRC. (Hervorhebungen vom Verf. ). 
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preise dar. Zuerst wird dieses Verfahren kurz vorgestellt und kritisiert ( 1). 
um dann im Anschluß daran die speziell für die DISC geschaffenen Regelun-
gen näher zu betrachten. 

Die Anwendung von Sec. 482 führt im Ergebnis zu einem sog. "arms-length 
price" (2), der einem zwischen unabhängigen Marktteilnehmern ausgehan-
delten Preis entsprechen soll (3). Für seine Bestimmung stehen wiederum 
mehrere Methoden zur Verfügung, auf die hier nicht eingegangen wird (4). 
Die einzige Forderung, die an diesen Preis gestellt wird, ist, daß er dem 
Kriterium der "reasonableness" (5) genügt. 

Da nun diese Forderung aber sehr vage formuliert ist und die Bestimmung 
eines vergleichbaren Marktpreises schwierig sein kann (6). führt die Ermitt-
lung des "arms-length"-Preises zu großen Unsicherheiten und damit zu In-
terpretationsspielräumen bei der Festlegung der innerbetrieblichen Verrech-
nungspreise (7). 

1) Für eine ausführliche Beschreibung siehe z.B.: PlflLLIPS, L. C.: The 
Current Status of the Application of Section 482 to Foreign Related Cor-
porations, in: Taxes, Bd. 48, 1970, S. 475 ff. 

2) Vgl. z.B.: HORST, Th.: lncome Taxation and Competitiveness in the 
United States, West Germany, France, the United Kingdom and Japan, 
Washington 1977, S. 5. 

3) Vgl.: HAMLIN, M. L.: Correct Allocations under Section 482 are Still 
Difficult Despite New Regs, in: Journal of Taxation, Bd. 33, 1970, 
S. 358 f; MUSGRAVE, R. A. /MUSGRAVE, P. B. /KULLMER, L.: Die 
öffentlichen Finanzen in Theorie und Praxis, Bd. 4, Tübingen 1978, 
s. 254. 

4) Vgl. da.zu: GIFFORD, W. C.: U. S. Taxation of Export Operations,.a. a. 0., 
S. 39 ff; FEINSCHREIBER, R.: Intercompany Pricing Rules Show 
Need for Revision, in: Taxes, Bd. 51, 1973, S.135 f. 

5) Vgl.: SURREY, St. S.: Treasury' s Need to Curb Tax Avoidance in Foreign 
Business Through Use of 482, in: Journal of Taxation, Bd. 28, 1968, S. 76f; 
GIFFORD, W. C.: U. S. Taxation of Export Operations, a. a. O., S. 38. 
Für den Fall, daß der gesetzte Preis diesen Test nicht erfüllt, ermäch-
tigt Sec. 482 die Administration, die Einkommensaufteilung zwischen 
Mutter- und Tochtergesellschaft nachträglich zu korrigieren; vgl.: Tax 
Proposals, Part 4, a. a.O., S. 1190. 

6) Vgl.: HUFBAUER, G. C.: The Taxation of Export Profits, in: National 
Tax Journal, Bd. 28, 1975, S. 44. 

7) Vgl.: NOLAN, J. S.: The Impact of the Federal Tax Structure on Exports 
and the DISC Proposal, in: Symposium on Private Investments Abroad. 
Private Investors Abroad: Problems and Solutions in International Busi-
ness, New York 1971, S. 133. 
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Ein weiterer Kritikpunkt an Sec. 482, der speziell für eine DISC gilt, stellt 
darauf ab, daß die DISC keine Produktions-, sondern nur bestimmte Ver-
packungs- und Transporttätigkeiten übernehmen darf. Deswegen wird der 
Gewinnanteil, der diesen Tätigkeiten unterAnwendung von Sec. 482 zuzuord-
nen ist, nur einen sehr geringen Teil des Gesamtgewinns ausmachen, der 
durch den Verkauf des Produkts erzielt wird. Würde also für eine DISC als 
einzige Preisbestimmungsregel Sec. 482 gelten, so "wäre die DISC praktisch 
zur Bedeutungslosigkeit verurteilt" (1). 

Weiterhin wird auf eine nachteilige Behandlung der amerikanischen Unterneh-
men im Vergleich zu ausländischen Konkurrenten durch Sec. 482 hingewiesen. 
Denn andere Länder erlauben ihren Exporteuren eine wesentlich günstigere 
innerbetriebliche Verrechnungspreissetzung, so daß für die Gesellschaften 
in den USA ein Wettbewerbsnachteil entstehen würde (2). 

Diese Probleme wurden wohl auch vom Gesetzgeber gesehen, weswegen er 
einer DISC die Möglichkeit gibt, die innerbetrieblichen Transferpreise außer 
unter Anwendung von Sec. 482 mit Hilfe von zwei wesentlich einfacheren Re-
geln zu bestimmen. Nach der unter (1) genannten Alternative kann der Ver-
rechnungspreis so festgelegt werden, daß ein Gewinn auf die DISC übertragen 
wird, der 4 % der QER zuzüglich 10 % der Exportförderungsausgaben ("ex-
port promotion expenses"; EPE) der DISC nicht übersteigt (3). 

Während bei dieser Alternative allein auf eine Maßgröße der DISC abgestellt 
wird, nämlich die Höhe der QER und EPE der DISC, werden bei der unter 
(2) genannten Möglichkeit die Kosten der produzierenden Muttergesell-
schaft mitberücksichtigt. Nach Sec. 994 (a) (2) kann durch die Festlegung 
des Verrechnungspreises ein Gewinn his zur Höhe von 50 % des gemeinsa-
men steuerpflichtigen Einkommens ("combined taxable income"; CTI) von 
Muttergesellschaft und DISC, wiederum zuzüglich 10 % der EPE der DISC, 
auf die DISC übertragen werden (4). Obwohl es sich bei diesen Alternativen 
um Höchstgrenzen handelt, wird sich der Gewinn der DISC in einer dieser 
Höhen einstellen (5), da hierdurch die Vergünstigungen bestmöglich genutzt 
werden. 

1) LUX, F. W.: Die neuen amerikanischen Exportförderungsvorschriften, 
a.a.O., S.161. 

2) Vgl.: Summary of Testimony of Panelists on Tax Reform Topics. Pre-
pared by the Staff of the Joint Committe on Internal Revenue Taxation, 
Committee on Ways and Means, Washington 1973, S. 8; COMMITTEE 
ON THE BUDGET UNITED STATES SENATE: DISC: An Evaluation, 
a. a. O., S. 121 f. 

3) Im folgenden wird diese Regel kurz als "4 % - Regel" bezeichnet. 
4) Im folgenden wird diese Regel kurz als "5 0 % - Regel" bezeichnet. 
5) Im denkbaren, aber seltenen Fall, daß Sec. 482 zu einem günstigeren 

Preis führen würde, müßte die DISC diese Alternative wählen. 
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Da die Zusammensetzung der QER schon ausführlich behandelt wurde (1 ), 
braucht hier nur noch die Bestimmung des CTI und der EPE näher betrachtet 
zu werden. Zur Berechnung des CTI werden von den Exportumsätzen der 
DISC die für die verkauften Produkte entstandenen Produktionskosten der 
Muttergesellschaft, die für die Verkäufe aufgewendeten direkt zurechenbaren 
Vertriebs- und Verwaltungskosten und ein Teil der nicht direkt zurechenba-
ren (Gemein)kosten sowohl der Muttergesellschaft als auch der DISC abge-
zogen (2). Dieses so ermittelte CTI stellt nicht nur die Grundlage der 50 %-
Regel dar, sondern allgemein auch eine Obergrenze für den auf die DISC zu 
übertragenden Gewinn. Denn die Preissetzung gemäß Sec. 994 darf nicht dazu 
führen, daß durch die Gewinnübertragung auf die DISC bei der Muttergesell-
schaft ein Verlust entsteht (3). Deswegen kann auch ein nach der 4 %- oder 
der 'arms-length' -Regel ermittelter Gewinn maximal in Höhe des CTI auf 
die DISC übertragen werden. 

Sowohl bei der 4 %- als auch bei der 50 %-Regel kann der auf die DISC über-
tragene Gewinn jeweils 10 o/o der EPE der DISC enthalten. Zu diesen EPE 
gehören alle Ausgaben der DISC, die der Unterstützung des Verkaufs der 
Exportgüter gedient haben, also Ausgaben für Reklame, Marktstudien 
etc. (4). 

Das Funktionieren der innerbetrieblichen Gewinnaufteilung hat für die Er-
mittlung der Höhe des Steueraufschubs und damit für die Bewertung des 
DISC-Gesetzes eine zentrale Bedeutung (5 ). Aus diesem Grunde werden 
die Zusammenhänge an einem einfachen Zahlenbeispiel zusätzlich erläu-
tert: 

ZAHLENBEISPIEL 

Bezeichnungen: 

Produzierende Muttergesellschaft: 
Angeschlossene DISC: 

1) Vgl.: S. 19 ff dieser Arbeit. 

M 
D 

2) Vgl. z.B.: FEINSCHREIBER, R.: Tax Benefits for Domestic International 
Sales Corporations, a.a.O., S.222; Tax Proposals, Part 1, a.a.O., 
s. 87. 

3) Vgl. z.B.: FEINSCHREIBER, R.: How to Aggregate DISC Sales to Make 
Most Effective Use of the Deferral, in: Journal of Taxation, Bd. 36, 1972, 
S. 300; NAYLOR, E. S. /HANSON, R. A.: Some Observations, a. a. O., 
s. 791. 

4) Auf die einzelnen Arten der EPE geht R. FEINSCHREIBER (Domestic 
International Sales Corporation, a. a. 0. , S. 218 ff} näher ein. 

5) Vgl.: S. 96 ff dieser Arbeit. 
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Ausgangsdaten: 

(1) QER von D (1): 
(2) Produktionskosten von M: 
(3) Sonstige zu verrechnende Kosten: 
(4) EPE von D: 

1. Anwendung der 4%-Regel 

4 % der QER von D: 
+ 10 % der EPE von D: 

Gewinnanteil der D: 

1. 000 $ 
650 $ 

90 $ 
90 $ 

Bei der Anwendung der 4 %-Regel würde also ein Gewinn in Höhe von 4 9 $ 
als bei der DISC entstanden angesehen. Für diesen Gewinn gelten dann die 
schon beschriebenen Besteuerungsregeln. 50 % dieses Gewinns werden als 
11 deemed distributions" unmittelbar bei der Muttergesellschaft steuerpflich-
tig, während für die restlichen 50 % - unter Beachtung der Verwendungs-
vorschriften - ein unbegrenzter Steueraufschub in Anspruch genommen wer-
den kann. Von dem DISC-Gewinn von 49 $ werden also nur 24, 50 $ sofort 
der Körperschaftsteuer unterworfen, die restlichen 24, 50 $ bleiben vor-
läufig steuerfrei. 

Der DISC wird der so ermittelte Gewinn übertragen, indem sie einen Ver-
rechnungspreis an die Muttergesellschaft zu zahlen hat, der sich wie folgt 
berechnet: 

QER von D: 
- EPE von D: 
- DISC-Gewinn: 

Transferpreis: 

2. Anwendung der 50%-Regel 

Berechnung des CTI von M und D: 

QER von D: 
- Produktionskosten von M: 
- Sonstige zu verrechnende Kosten: 
- EPE von D: 

CTI von M und D: 

1. 000 $ 
90 $ 

~$ 
861 $ 

1. 000 $ 
650 $ 

90 $ 
~ $ 

170 $ 

1) Es wird davon ausgegangen, daß die DISC nur ein Produkt zum Preis 
von 1. 000 $ verkauft, so daß in diesem Fall Preis und Umsatz identisch 
sind. Diese Voraussetzung wird bei der Berechnung des Transferprei-
ses relevant. 
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Berechnung des Gewinnanteils der D: 

50 o/o des CTI von M und D: 
+ 10 o/o der EPE von D: 

Gewinnanteil der D: 

85 $ 
~$ 
94 $ 

Auch der nach dieser Methode berechnete Gewinnanteil der DISC unterliegt 
den Besteuerungsgrundsätzen des DISC-Gesetzes. Demnach sind von diesem 
Gewinn 50 o/o (= 47 $) sofort als "deemed distributions" bei der Muttergesell-
schaft zu versteuern, während für die übrigen 50 o/o ( = 47 $) unter Beachtung 
der Verwendungsauflagen der Steueraufschub gilt. 

Der entsprechende Verrechnungspreis ergibt sich hier als: 

QER von D: 
- EPE von D: 
- DISC-Gewinn: 

Transferpreis: 

1. 000 $ 
90 $ 

~$ 
816 $ 

Aus diesem einfachen Beispiel wird schon deutlich, daß zwischen den mit 
verschiedenen Preisbestimmungsregeln ermittelten DISC-Gewinnen Unter-
schiede bestehen können. In dem hier betrachteten Fall ist der DISC-Gewinn 
aus der 50 %-Regel(= 94 $) nahezu doppelt so groß wie der aus der 4 %-
Regel(= 49 $). Es stellt sich dann die Frage, ob es ein Kriterium gibt, mit 
Hilfe dessen entschieden werden kann, welche Regel im jeweiligen konkre-
ten Fall zum höheren Gewinn führt und dementsprechend anzuwenden ist. 

Maßgeblich für die Wahl einer Regel ist das Verhältnis von CTI zu QER (1). 
da die Entscheidung davon abhängt, ob 0, 5 CTI kleiner oder größer als 0, 04 
QER ist. Löst man diese Ungleichung nach CTI/QER auf, so ergibt sich als 
kritischer Wert 0, 08. Solange das CTI kleiner als 8 o/o der QER ist, garantiert 
die 4 %-Regel der DISC einen höheren Gewinnanteil. Gilt dagegen, daß diese 
Relation größer als 8 o/o ist, so muß die 50 %-Regel angewendet werden, um 
den größtmöglichen Vorteil aus einer DISC zu ziehen. Für den Fall, daß 
gerade gilt: CTI/QER = 0, 08, führen beide Prinzipien zum gleichen Ergebnis. 
Diese Überlegungen lassen sich für das gewählte Beispiel wie folgt belegen: 

1) Da es sich hierbei um die Größe der Art "Gewinn/Umsatz" und somit 
um eine Ren t ab i 1 i t ä t s g r ö ß e handelt, wird im folgenden die 
Größe CTI/QER auch als "Export(umsatz)rentabilität bezeichnet. 
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8 % der QER von D: 80 

CTI < QER 0, 08 
CTI > 
QER 0, 08 

z.B. : CTI = 79 z.B.: CTI = 81 

4 %- Regel Gewinnanteil Gewinnanteil 
von D: von D: 

1~(s.o.) 49 (s.o. ) 

50 %-Regel Gewinnanteil Gewinnanteil 
von D: von D: 

48,5 i~!:~ 
( = 50 o/o X 79 + 9) (= 50 o/o X 81 + 9) 

Für die amerikanische Exportindustrie kann nun i. d. R. (1) davon ausge-
gangen werden, daß das CTI größer als 8 o/o der QER ist und dementspre-
chend die 50 %-Regel die favorisierte Methode ist. 

Im Zusammenhang mit diesen alternativen Preisbestimmungsregeln verdie-
nen einige weitere Aspekte Beachtung, die hier aber nur thesenartig vorge-
stellt werden: 

- Die Entscheidung für eine der Alternativen braucht erst nach Abschluß 
des steuerpflichtigen Jahres getroffen zu werden. Während des Jahres 
können die Muttergesellschaft und die DISC einen provisorischen Trans-
ferpreis vereinbaren, der im nachhinein so geändert werden kann, daß 
die günstigste Gewinnaufteilung erreicht wird (2). 

1) Vgl.: CARHART, T.M.: DISC, a.a.O., S.340; COMMITTEONTHE 
BUDGET UNITED STATES SENATE: DISC: An Evaluation, a. a. O., S. 52; 
MESENBERG, H.: DISC, a. a. O., S. 30. Zum genau entgegengesetzten 
Ergebnis, daß also die 4%-Regel die allgemein gültige sei, kommen 
J. HELLIWELL/J. LESTER (Reviewing the Latest DISC, a. a.O., S. 292), 
die allerdings von einer Rentabilitätsgröße für den gesamten industriel-
len Bereich und nicht nur für den Exportsektor ausgehen. 

2) Vgl.: CRAMER, G. B.: The DISC Corporation, a. a. O., S. 60; NAYLOR, 
E. S. /HANSON, R. A.: Some Observations, a. a. 0., S. 791; o. V.: Note: 
Domestic International Sales Corporations, a. a. O., S. 445. 
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- Weiterhin hat die Gesellschaft ein Wahlrecht, die innerbetrieblichen Ver-
rechnungspreise gemäß Sec. 994 für jedes Produkt einzeln oder aber für 
Produktgruppen zu bestimmen (1 ). 

- Die 4 %- und 50 %-Regeln gelten nur im Verhältnis zwischen Muttergesell-
schaft und DISC. Verkauft die DISC ihrerseits Güter an eine verbundene 
ausländische Gesellschaft, so gelten nur die Regelungen gemäß Sec. 482 (2). 

- Der Gesetzgeber eröffnet einer DISC einen weiteren Vorteil "in those cases 
where a DISC is seeking to establish or maintain a market for export proper-
ty" (3). Denn in diesen Fällen kann bei der Berechnung des CTI und da-
mit bei der Anwendung der 50 %-Regel von den üblichen Kostenrechnungs-
regeln abgewichen werden, indem nur die variablen Kosten, die bei linea-
rem Verlauf der Kostenfunktion mit den Grenzkosten übereinstimmen - aus 
diesem Grunde wird dieses Verfahren auch "marginal costing" genannt - , 
berücksichtigt zu werden brauchen, so daß der DISC-Gewinn größer als 
bei Verrechnung der gesamten Kosten ist (4). 

Versucht man eine Beurteilung dieser Gewinnermittlungsvorschriften für eine 
DISC, so ist als erstes auf die wesentlich vereinfachte Bestimmung der Ver-
rechnungspreise mit Hilfe der 4 %- und der 50 %-Regel hinzuweisen. Denn 

1) Vgl.: ROTHKOPF, A.J.: DISC, a.a.O., S.135; Tax Proposals, Part 1, 
a. a. O., S. 88. Ausführlich hat sich R. FEINSCHREIBER (How to Aggre-
gate DISC Sales, a. a. O., S. 300 f; Domestic International Sales Corpora-
tion, a. a. O., S. 247 ff) mit diesem Aspekt auseinandergesetzt, wobei 
er auch versucht, mit Hilfe von Zahlenbeispielen die Zusammenhänge 
zu verdeutlichen. Auf die Probleme dieser Wahlmöglichkeit hat W. W. 
BRUDNO (The DISC Proposal, a. a. O. , S. 166 f) hingewiesen. 

2) Vgl.: FEINSCHREIBER, R.: Tax Benefits for Domestic International 
Sales Corporations, a. a. O., S. 222; HAMMER, R. M.: Two Cheers for 
DISC, a. a. O., S. 26; LUX, F. W.: Die neuen amerikanischen Exportför-
derungsvorschriften, a. a. O .• S. 161; Tax Proposals, Part 1, a. a.O., 
S.88 f. 

3) Sec. 994 (b) (2) IRC. Für eine Erläuterung dieser Voraussetzung vgl. 
z.B.: KAUDER, L. M.: Marginal Costing for DISCs: An Explanation and 
Analysis of Treasury' s Proposed Regs, in: Journal of Taxation, Bd. 38, 
1973, s. 305. 

4) Vgl.: HAMMER, R. M.: Two Cheers for DISC, a. a. O., S. 27; WARD, 
D. M.: A Tax Analysis for Domestic International Sales Corporations 
(DISC): The Case of the Slipped DISC?, in: California Western Inter-
national Law Journal, Bd. 6, 1975, S. 160. Eine ausführliche Beschrei-
bung der Grenzkostenpreissetzung findet sich bei: KAUDER, L. M.: 
Marginal Costing for DISCs, a. a.O., S. 305 ff; FEINSCHREIBER, R.: 
Domestic International Sales Corporation, a. a. O., S. 275 ff. Auf die 
hierdurch entstehenden Probleme wird im folgenden Beitrag hingewiesen: 
o. V.: Note: Domestic International Sales Corporations, a. a. O. , S. 447. 
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während für die übliche Sec. 482-Preisregel ein irgendwie ermittelter, ver-
gleichbarer Marktpreis bekannt sein muß, bilden die Grundlage der beiden 
anderen Regeln Daten, die unmittelbar aus dem Rechnungswesen übernommen 
werden können. Deswegen wird in der Literatur auch immer hervorgehoben, 
daß diese speziell für eine DISC geltenden Methoden die innerbetriebliche 
Gewinnaufteilung erheblich vereinfachen würden (1 ). 

Außerdem erlauben diese Vorschriften, einen im Vergleich zu Sec. 482 we-
sentlich größeren Teil des Konzerngewinns auf die DISC zu übertragen und 
somit die Steuervergünstigungen durch eine DISC zu steigern (2); denn die 
Anwendung der 4 %- bzw. 50 %-Regel führt zu dem Ergebnis, "that DISC' s 
profits will inc lude at least some man u f a c tu ring profits in addition to 
profits resulting from sales activities" (3), die bei alleiniger Anwendung 
von Sec. 482 ausschließlich der DISC zugeteilt werden dürften. 

Abschließend soll der Frage nachgegangen werden, welchen Einfluß diese 
besonderen Gewinnermittlungsvorschriften auf die Höhe des Körperschaft-
steuersatzes haben, dem die Gewinne einer exportierenden Gesellschaft dann 
effektiv unterliegen (4). Während auf die Gewinne einer amerikanischen 
Kapitalgesellschaft bis 1978 ein Körperschaftsteuersatz von 48 % angewendet 
wurde, sollte dieser Satz bis zum 1.1.1980 schrittweise auf 44 % reduziert 
werden (5). Dennoch wird hier mit dem Körperschaftsteuersatz von 48 % 

1) Vgl. z.B.: BAGLEY, R. N.: A DISC in Your Future, a. a.O., S. 554; 
LUX, F. W.: Die neuen amerikanischen Exportförderungsvorschriften, 
a. a. O., S. 160; MESENBERG, H.: DISC, a. a. O., S. 27. Eine gegentei-
lige Meinung wird dazu von W. W. BRUDNO (The DISC Proposal, a.a.O., 
S. 166) vertreten, der glaubt, daß die Einfachheit dieser Methoden 
nur äußerlich ist, daß aber Schwierigkeiten insbesondere bei der Bestim-
mung des CTI und der EPE auftreten können. 

2) Vgl. z.B.: ANNINGER, Th. W.: DISC and GATT, a. a. O., S. 399; FEIN-
SCHREIBER, R.: Tax Benefits for Domestic International Sales Corpora-
tions, a.a.O., S.223. 

3) ANNINGER, Th. W.: DISC and GATT, a,. a. 0., S. 389 (Hervorhebung vom 
Verf. ); so auch: BANKS, Th. L.: GATT, Altered Economics and DISC, 
a. a. O., S. 125 f; The President' s New Economic Program, a. a. O., S. 91. 

4) Im folgenden wird davon ausgegangen, daß der gesetzlich vorgeschriebe-
ne dem effektiv wirksam werdenden Steuersatz entspricht, daß also insbe-
sondere keine Freibeträge oder andere Steuervergünstigungen gewährt 
werden. Außerdem wird vereinfachend angenommen, daß die amerikani-
sche Körperschaftsteuer proportional ausgestaltet ist, so daß keine Unter-
scheidung zwischen durchschnittlichem und marginalem Steuersatz vorge-
nommen werden muß. Eine Beschreibung des amerikanischen Körper-
schaftsteuertarifs findet sich z.B. bei: MENNEL, A.: Die Steuersysteme 
in EWG-Staaten, EFTA-Staaten und den USA, 2. Aufl., Herne, Berlin 
1974, s. 108. 

5) Vgl.: o. V.: United States: President Carter' s 1978 Tax Message, in: 
Bulletin for International Fiscal Documentation, Bd. 32, 1978, S. 59. 
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argumentiert, da dieser bei Verabschiedung des DISC-Gesetzes Gültigkeit 
hatte und außerdem sämtliche Analysen des DISC-Gesetzes mit diesem Steu-
ersatz arbeiten. Darüber hinaus sollte es keine Schwierigkeiten bereiten, die 
hier ermittelten Ergebnisse auf den geänderten Steuersatz zu übertragen. 

Entscheidend für das Ausmaß der Reduzierung des Körperschaftsteuersatzes 
ist wiederum die CTI/ QER-Relation des jeweiligen exportierenden Unterneh-
mens. Für den Fall, daß diese Relation kleiner als 8 % ist, garantiert die 4 o/o -
Regel den höheren, auf die DISC übertragenen Gewinn. Gilt dann noch zusätzlich, 
daß das CTI so gering ist, daß es zur Vermeidung eines Verlustes bei der 
Muttergesellschaft als Höchstgrenze wirksam wird, so wird das gesamte 
steuerpflichtige Einkommen sowohl der Muttergesellschaft als auch der 
DISC auf die DISC übertragen (1). Da für die Hälfte dieses Einkommens 
nach den Vorschriften über die "deemed distributions" ein unbefristeter 
Steueraufschub gilt, wird nur die Hälfte des CTI sofort besteuert. Wenn 
aber die Hälfte des CTI einem Steuersatz von 48 o/o unterworfen wird, ist 
das gleichbedeutend mit der Aussage, daß das gesamte CTI einem Steuer-
satz von 24 o/o unterliegen würde (2). Auf diesen Fall beschränken sich die 
Äußerungen, wonach durch die Einführung der DISC-Gesetzgebung die Steu-
erpflicht amerikanischer Exporteure um die Hälfte gesenkt wird. 

Ist die CTI/ QER-Relation größer als 8 %, so führt die Anwendung der 50 %-Re -
gel zur höchsten Gewinnzuteilung an die DISC. Von den demnach der DISC 
übertragenen 50 o/o des CTI unterliegen aufgrund der Besteuerungsregeln 
50 o/o der sofortigen Besteuerung, während für den Rest der Steueraufschub 
in Anspruch genommen werden kann. Wenn aber somit für 25 % des CTI 
momentan keine Körperschaftsteuer zu zahlen ist, führt das zu dem gleichen 
Ergebnis, als wenn der Körperschaftsteuersatz für das gesamt CTI um 25 o/o 
gesenkt worden wäre. In diesem Fall unterliegt der steuerpflichtige Gewinn 
de facto also nur einem Körperschaftsteuersatz von 36 o/o. 

Betrachtet man die dazwischen liegenden Fälle, also die Konstellationen, 
bei denen zwar die 4 %-Regel angewendet wird, bei denen aber nicht die 
Höchstgrenze des CTI wirksam wird, so ergeben sich effektive Steuersätze, 
die zwischen 24 o/o und 36 o/o liegen (3). 

Berücksichtigt man darüber hinaus, daß als Regelfall die 50 %-Methode an-
zusehen ist, so kann festgehalten werden: Für die meisten exportierenden 
Gesellschaften führen die Vergünstigungen des DISC-Gesetzes zu einer -
zumindest temporären - Reduzierung des effektiven Körperschaftsteuersatzes 

1) Vgl.: ANNINGER, Th. W.: DISC and GATT, a. a. O., S. 400. 
2) Vgl.: ebenda, FN 42. Hingewiesen sei noch einmal auf die wichtige Vor-

aussetzung, daß der gesetzlich vorgeschriebene dem effektiven Steuer-
satz entspricht. 

3) Vgl.: Tabelle 1, S. 98 dieser Arbeit. 
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auf 36 % im Gegensatz zu den allgemein üblichen 48 % (1). Unter bestimm-
ten Voraussetzungen bezüglich der Exportrentabilität können aber sogar 
noch niedrigere effektive Steuersätze realisiert werden, die bei extrem ge-
ringem CTI sogar bis auf 24 % absinken können. 

4. Steuerzahlung nach Beendigung des DISC-Status 

Neben dem eigentlichen Steueraufschub für einen Teil der Körperschaftsteuer, 
der solange in Anspruch genommen werden kann, wie die DISC die erforder-
lichen Voraussetzungen erfüllt, beinhaltet darüber hinaus die nach Ablauf der 
begünstigten Jahre anfallende Zahlungsweise der Steuer einen weiteren Vor-
teil für die Muttergesellschaft der DISC. Denn der Anteilseigner einer DISC, 
"which revoked its election to be treated as a DISC or failed to satisfy the 
conditions of Sec. 992 (a) ( 1) for a taxable year" (2), muß sich eine s teuer -
p flicht i g e Ausschüttung in Höhe seines Anteils am gesamten bisher be-
günstigten DISC-Einkommen zurechnen lassen. Allerdings wird ihm die auf 
diese Ausschüttung zu entrichtende Steuer über einen Zeitraum gestundet, 
der die Existenzdauer der DISC, maximal aber 10 Jahre, nicht übersteigen 
darf (3). Die Muttergesellschaft braucht also nicht die aufgelaufene Steuer-
summe in einem Betrag zu zahlen, sondern es wird ihr eine zinslose Raten-
zahlung gestattet, deren Frist in den ersten Jahren nach Verabschiedung des 
DISC-Gesetzes ausschließlich durch die Lebensdauer der DISC vorgegeben 
war. 

In diesen ersten Jahren konnte der soeben beschriebene Vorteil nur zu ei-
nem geringen Teil ausgenutzt werden, da es sich eben nur um eine kurze 
Frist für die Steuerstundung handeln konnte. Es ist daher nicht verwunder-
lich, daß mit der Steuerreform von 1976 diese Bestimmung geändert wurde. 
Seit 1976 gilt die Regelung, "that upon the disqualification of a DISC, the 
accumulated DISC income is recaptured over a period e qua 1 t o t w i c e 
the period that the DISC was in existence not to exceed 10 years" (4). 
Die Obergrenze von 10 Jahren wurde also beibehalten. Allerdings ist es auf-

1) So auch: COMMITTE ON THE BUDGET UNITED STATES SENATE: 
DISC: An Evaluation, a. a. O., S. 233; GATT: United States Tax Legisla-
tion (DISC), a. a. o., S. 27 f; HORST, Th.: Income Taxation and Competi-
tiveness, a.a.O., S.5;CARHART, T.M.: DISC, a.a.O., S.340. 

2) Sec. 995 (b) (2) (A) IRC. 
3) Vgl.: BANKS, Th. L.: GATT, Altered Economics, and DISC, a. a. O., 

S. 126; BRUDNO, W. W.: The DISC Proposal, a. a. O., S. 168; EDWARDS, 
J.B.: TheDISC, a.a.O., S.7. 

4) COMMITTEE ON WAYS AND MEANS U. S. HOUSE OF REPRESENTA-
TIVES: Summary of the Conference Agreement on the Tax Reform Act 
of 1976 (H. R. 10612), Washington 1976, S. 51 (Hervorhebung vom Verf. ). 
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grund dieser Gesetzesänderung möglich, daß seit 1977 diese maximale Stun-
dungsdauer auch genutzt werden kann (1 ). 

Tendenziell abgeschwächt wird dieser Vorteil durch die Bestimmung, daß 
die periodenweise Steuerzahlung auch dann fortgeführt werden muß, wenn die 
DISC in einer der nächsten Perioden die Qualifikationsanforderungen wieder 
erfüllt (2 ). Durch diese spätere Wiedererlangung der DISC-Eigenschaft wird 
die fällig gewordene Steuerzahlung nicht erneut aufgeschoben, wie man viel-
leicht erwarten könnte, so daß der Verlust der DISC-Eigenschaft für ein Jahr 
zwangsläufig zu Steuerzahlungen für bisher steuerbefreites Einkommen führt. 

Dennoch muß m. E. in dieser Regelung ein wesentlicher Vorteil der DISC-
Gesetzgebung gesehen werden, da hierdurch erreicht wird, daß eine Gesell-
schaft auch nach Ablauf der eigentlich begünstigten Jahre einer geringeren 
Steuerzahlung unterliegt als vergleichbare andere Unternehmen. Der DISC-
Vorteil wirkt also über einen längeren Zeitraum, als es die zentralen Be-
stimmungen zum Steueraufschub vermuten lassen. 

C. Änderungen durch die Steuerreform von 1976 

Im Rahmen des "U. S. Tax Reform Act of 1976" (3) wurden mehrere Ände-
rungen der DISC-Gesetzgebung von 1972 vorgenommen, von denen hier nur 
die "incremental rule" behandelt wird, die als die materiell gewichtigste an-
zusehen ist (4). Aufgrund der Feststellung (5), daß seit dem Inkrafttreten 
des DISC-Gesetzes nur eine relativ geringe Exportsteigerung in den 
USA verzeichnet werden konnte, sollte durch die Steuerreform insbesondere 
erreicht werden, daß der Steueraufschub nur für solche Gewinne gewährt 

1) Allerdings setzt das voraus, daß die jeweilige DISC direkt nach Inkraft-
treten des DISC-Gesetzes gegründet wurde und in ununterbrochener Fol-
ge bis einschließlich 1976 sämtliche Voraussetzungen erfüllte. 

2) Vgl.: EDWARDS, J. B.: The DISC, a. a. O., S. 8; o. V.: Note: Domestic 
International Sales Corporations, a. a. O., S. 435 FN 94. 

3) Als Gesetzesquelle lag dem Verf. vor: SENATE AND HOUSE OF 
REPRESENT ATIVES OF THE UNITED ST ATES OF AMERICA: 
An Act to Reform the Tax Laws of the United States, 94thCongress, 
2d Session, H. R. 10612. Die durch diese Gesetzesänderung neu 
hinzugekommenen und im folgenden zitierten Bestimmungen werden zur 
Abgrenzung gegenüber dem Gesetz von 1972 mit 11IRC1976 11 bezeichnet. 

4) Auf die Änderungen bezüglich der Einkommen aus dem Verkauf von mili-
tärischen Gütern, Bestechungsgeldern und von Boykott-Maßnahmen sei 
hier nur hingewiesen; vgl. dazu: FEINSCHREIBER, R. : Domestic Inter-
national Sales Corporation, a. a. O., S. 287 und 314 ff. 

5) Vgl. auch S. 63 ff dieser Arbeit. 
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werde, die aufgrund steigender Exportumsätze zustande kommen (1). 
Es war das Ziel des Kongresses, "to maintain the incentive to expand ex-
ports, but to increase the tax burden on existing exports" (2). 

Zu diesem Zweck wurden die Bestimmungen bezüglich der "deemed distribu-
tions" derart erweitert, daß neben den schon genannten Einkommensteilen 
ihnen ein weiterer zugerechnet wird, "(which is) attributable to b a s e 
period export gross receipts" (3). DadiesefiktivenAusschüt-
tungen beim Anteilseigner unmittelbar der Körperschaftsteuer unterliegen, 
genießen nur die über diesen Einkommensanteil hinausgehenden Einkommen 
den ursprünglichen DISC -Vorteil des Steueraufschubs für die Hälfte der 
DISC -Gewinne. 

Die Grundlage der "incremental rule" stellt demnach die Berechnung der 
"base period export gross receipts" dar. Hierzu enthält der Gesetzestext 
wiederum detaillierte Vorschriften (4), die darauf hinauslaufen, daß ein 
Steuervorteil nur für die Gewinne in Anspruch genommen werden kann, die 
einem Exportumsatz zugerechnet werden, der 67 % des durchschnittlichen 
Exportes während eines Basiszeitraumes von vier Jahren übersteigt (5 ). 

Wenn im Vergleich zum Basiszeitraum der Exportumsatz auf 67 % oder 
darunter gesunken ist, wird der gesamte DISC-Gewinn unmittelbar steuer-
pflichtig, d. h. es kann kein Steueraufschub mehr in Anspruch genommen 
werden. Einen im Vergleich zur Situation vor der Steuerreform unveränder-
ten Steueraufschub kann eine DISC nur dann genießen, wenn im Basiszeit-
raum keinerlei Exportumsätze erzielt wurden, also z.B. bei Neugründungen 
von Gesellschaften (6), oder durch eine außergewöhnlich große Steigerung 
der Exporte im Vergleich zum Basiszeitraum {7}. Im Regelfall wird es je-

1) Schon in den ersten Gesetzesinitiativen war ja eine entsprechende Rege-
lung vorgeschlagen worden, die vom Senat aber nicht akzeptiert wurde; 
vgl.: S. 15 f dieser Arbeit. 

2) HORST, Th.: IncomeTaxationandCompetitiveness, a.a.O., S.5. 
3} :Sec. 995 (b} (1) (D) IRC 1976 {Hervorhebung vom Verf. ). 
4) Vgl.: Sec. 995 (3) IRC 1976· 
5) Vgl.: FEINSCHREIBER, R.: Domestic International Sales Corporation, 

a.a.O. ,S.307; DOBSON, J.H./TARRIS, V.M.: U.S. TaxReformActof 
1976, a. a. O., S. 125; HORST, Th.: Income Taxation and Competitiveness, 
a.a.O., S.5. 

6) Daß damit aber nicht die Möglichkeit gegeben ist, durch laufende Neugrün-
dungen von DISCs diese Bestimmungen zu umgehen, wird in folgender 
Quelle deutlich: DOBSON, J.H. /TARRIS, V.M.: U.S. Tax Reform Act 
of 1976, a.a.O., S.125. 

7} In der zur Berechnung anzuwendenden Formel (vgl. : FEINSCHREIBER, 
R.: Domestic International Sales Corporation, a. a. O., S. 303} müßte -
theoretisch - der Nenner gegen Unendlich gehen, damit der Bruch gegen 
0 geht. 
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doch auch nach 1976 zu einem Steueraufschub durch die Inanspruchnahme 
einer DISC kommen, der aber im Vergleich zu der Gesetzgebung von 1972 
geringer ausfallen wird. 

Durch diese zusätzlichen Anforderungen, die an eine DISC gestellt werden, 
sind sämtliche Schätzungen über das quantitative Ausmaß des DISC-Steuer-
vorteils mit großen Unsicherheiten behaftet. Denn es muß jeweils von einer 
Annahme über das zugrundeliegende Exportwachstum des einzelnen Unter-
nehmens ausgegangen werden (1 ). Da sich aber durch diese Gesetzesände-
rung an der grundsätzlichen Ausgestaltung des DISC-Vorteils nichts ändert, 
wird in der theoretischen Analyse (2) die "incremental rule" nicht berück-
sichtigt und nur auf die ursprüngliche Regelung Bezug genommen. 

Abschließend sei noch auf eine zusätzliche Bestimmung in Zusammenhang 
mit der "incremental rule" hingewiesen. Um einem weiteren Vorwurf gegen 
die DISC-Regeln zu begegnen, daß nämlich im wesentlichen, wenn nicht so-
gar ausschließlich, Groß- Unternehmen Nutznießer dieses Steuervorteils 
seien (3). wurde eine Vorschrift in das Gesetz aufgenommen, daß eine DISC 
nur ab einer bestimmten Größenordnung der "incremental rule" unterliegt (4). 
Als Kriterium der Größe wird hierbei allerdings der erzielte Gewinn ange-
sehen (5). so daß auch vom Umsatz gesehen große, aber unrentable Unter-
nehmen diese "Small DISC Exemption" nutzen können (6). 

D. Analysenbezogene Zusammenfassung 

Wie die vorausgegangenen Ausführungen zeigen, besteht die DISC-Gesetzge-
bung aus einer Fülle von Detailvorschriften, die eine umfassende Analyse 
unter Beachtung aller Gesichtspunkte nahezu unmöglich macht. Deswegen 
werden in der folgenden Zusammenfassung nur noch die Punkte genannt, die 

1) Dennoch werden solche empirischen Schätzungen vorgenommen, bei denen 
dann z.B. von einer Verdoppelung der Umsätze im Vergleich zum Basis-
zeitraum ausgegangen wird; vgl.: HORST, Th.: Income Taxation and 
Competitiveness, a. a. 0., S. 32 FN 6. 

2) Vgl.: S. 94 ff dieser Arbeit. 
3) Vgl.: S. 68 ff dieser Arbeit. 
4) Vgl.: Sec. 995 (f) IRC 1976· Da demnach "kleine" DISC-Gesellschaften 

nicht der "incremental rule" unterliegen, wird diese Bestimmung als 
"Small DISC Exemption" bezeichnet; vgl.: FEINSCHREIBER, R.: 
Domestic International Sales Corporation, a. a. O., S. 310. 

5) Vgl.: Sec. 995 (f) (1) und (2) IRC1975. 
6) Vgl.: FEINSCHREIBER, R.: Domestic International Sales Corporation, 

a. a. O., S. 310. 
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für die Inanspruchnahme der DISC-Vergünstigung eine entscheidende Rolle 
spielen und auf die in der anschließenden Analyse dann ausschließlich Bezug 
genommen wird. 

Eine DISC ist eine amerikanische Kapitalgesellschaft, die als Tochterge-
sellschaft einer produzierenden Muttergesellschaft zur Durchführung des 
Exportgeschäftes gegründet werden kann. Unter der Voraussetzung, daß 
die DISC die zahlreichen an sie gestellten Anforderungen erfüllt, von denen 
die 95 o/o-QER- und die 95 o/o-QEA-Regeln die wichtigsten sind, braucht die 
Muttergesellschaft 50 o/o der auf die DISC übertragenen Gewinne nicht sofort 
der Körperschaftsteuer zu unterwerfen, sondern kann vielmehr einen Steuer-
aufschub für diese Gewinnanteile in Anspruch nehmen. 

Somit kommt den Verrechnungspreisregeln, durch die determiniert wird, 
welcher Teil des Konzerngewinns auf die DISC übertragen wird, eine ent-
scheidende Bedeutung zu. Im DISC-Gesetz werden hierzu die beiden einfa-
chen Verfahren der 4 o/o- und 50 %-Regeln vorgesehen. Je nachdem, welches 
Verfahren zur Gewinnaufteilung gewählt wird - die Entscheidung hängt von 
der Höhe der Exportrentabilität des exportierenden Unternehmens ab - , 
können Gewinnanteile von der sofortigen Besteuerung befreit werden, die 
zwischen der Hälfte und einem Viertel des gesamten steuerpflichtigen Ge-
winns von Muttergesellschaft und DISC liegen können. 

Bezieht man diese momentane Steuerersparnis, die unter Beachtung der 
Gewinnverwendungsvorschriften einer zeitlich unbegrenzten Steuerersparnis 
entspricht, auf den Steuersatz, dem eine DISC unterliegt, so folgt daraus, 
daß das DISC-Gesetz eine Reduzierung des (effektiven) amerikanischen Kör-
perschaftsteuersatzes von 48 % auf eine Größe zwischen 24 % und 36 % zur 
Folge haben kann. Welcher Steuersatz im konkreten Fall erreicht wird, 
hängt wiederum von der gewählten Methode zur Berechnung des DISC-Ge-
winns und damit von der Exportrentabilität ab. 

Für die theoretische Analyse wird deshalb unterstellt, daß die DISC 

1. sämtliche Voraussetzungen zur Inanspruchnahme des Steueraufschubs 
erfüllt, zu denen insbesondere auch die Gewinnverwendungsvorschriften 
gehören. 

2. diese Voraussetzungen auch dauerhaft erfüllt, so daß die gewährte Steu-
erstundung nach Verlust des DISC-Status nicht relevant ist. 

3. sich rational in dem Sinn verhält, daß sie die für sie günstigte Verrech-
nungspreismethode auch tatsächlich anwendet. 

Vor der theoretischen Analyse sollen die in der Literatur vorgetragenen 
Argumente dargestellt werden, die sowohl für als auch gegen die DISC-
Gesetzgebung sprechen. 
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III. DISKUSSION UM DIE DISC-GESET ZGEBUNG 

Die Vielfalt und z. T. auch die Widersprüchlichkeit der Thesen, die für und 
gegen das DISC-Gesetz vorgebracht wurden, machen deutlich, daß es sich 
hierbei um einen von Anfang an sehr umstrittenen Gesetzesvorschlag han-
delt. Darauf ist auch zurückzuführen, daß DISC sogar heute - mittlerweile 
mehr als sieben Jahre nach Verabschiedung des Gesetzes - in der tages-
politischen Diskussion immer -noch ein "heißes Eisen" ist (1 ). Da ein Urteil 
über die Stichhaltigkeit der einzelnen Argumente - sofern es überhaupt mög-
lich ist - erst im Anschluß an die theoretische Analyse getroffen werden 
kann, beschränken sich die folgenden Ausführungen auf eine kurze Wieder-
gabe der in der Literatur vorgebrachten Begründungen und Kritikpunkte. 

A. Argumente für die DISC-Vergünstigungen 

1. Verbesserung der Zahlungsbilanz 

Wie die gesamten Bestimmungen der DISC-Gesetzgebung klar erkennen 
lassen, ist es das erklärte Ziel des Gesetzes, den Güterexport aus den 
USA zu steigern. Als Anlaß und damit als Hauptargument für diese Export-
förderung wird in nahezu sämtlichen Quellen (2) auf die Entwicklung der 
Zahlungsbilanz und insbesondere der Handelsbilanz der USA hingewiesen. 
Ohne auf die vielfältigen Ursachen für diese Entwicklung hier einzugehen (3), 
muß festgehalten werden, daß sich derSaldoder amerikanischen Handels-
bilanz aufgrund der im Vergleich zu den Importen geringer wachsenden 
Exporte ( 4) von einem Saldo von + 5, 0 MRD '/, im Jahr 1965 permanent auf 
- 2, 7 MRD'/, im Jahr 1971 verschlechterte (5). 

1) Vgl. z.B.: o. V.: US-Exportförderung hat ein zähes Leben. Immer stär-
kere Lobby für das DISC-Programm, in: Handelsblatt, Nr. 139, v. 22. / 
23.7.1977, S. 1 f; o. V.: Handelspolitischer Steuerstreit aus der Motten-
kiste, in: Neue Zürcher Zeitung, Fernausgabe Nr. 59, v. 12. /13. 3. 1978, 
S. 9; o. V.: United States: President Carter' s 1978 Tax Message, a. a.O., 
s. 57. 

2) Vgl. z.B.: MESENBERG, H.: DISC, a.a.O., S.4ff; o.V.: Note: Domes-
tic International Sales Corporations, a. a. O. , S. 408; The President' s 
New Economic Program, a. a. O. , S. 90 und 95 f. 

3) Vgl. dazu z.B.: VOLGER, G.: Die Zahlungsbilanzpolitik der Vereinigten 
Staaten, a.a.O., S. 38 ff. 

4) Vgl.: The President' s New Economic Pro gram, a. a. O., S. 95 f; 
MESENBERG, H.: DISC, a. a.O., S. 5. 

5) Vgl.: VOLGER, G.: Die Zahlungsbilanzpolitik der Vereinigten Staaten, 
a. a.O., S. 30. 
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Da diese Entwicklung der Handelsbilanz nicht durch eine entsprechende 
Verbesserung der Kapitalbilanz (1) konterkariert wurde - in den Jahren 
1969 bis 1971 kam es sogar zu sehr großen Nettokapitalabflüssen (2). die 
die Verschlechterungstendenz der Zahlungsbilanz noch verstärkten - ver-
ringerte sich auch der Saldo der "Bilanz der offiziellen Reservetransak-
tionen" (3), die im Jahr 1971 ein Rekorddefizit von - 29, 8 MRD$ auf-
wies ( 4). 

Im Zusammenhang mit der Zahlungsbilanzsituation der USA muß noch auf 
zwei weitere Aspekte hingewiesen werden. Zum einen kam dem '$ zumindest 
zur Zeit der Diskussion und Verabschiedung des DISC-Gesetzes noch die all-
gemein anerkannte Funktion der Leit- und Reservewährung zu (5). Aus die-
sem Grunde lag es nicht allein im Interesse der USA , durch steigende Ex -
porte den Wert des $ abzusichern . Vielmehr konnte auch argumentiert 
werden, daß die Handelspartner, die über eine $-Reserve verfügen, an 
der wertmäßigen Stabilität des '$ interessiert wären und daß demnach eine 
Förderung der amerikanischen Exporte im allgemeinen Interesse erfolgen 
würde (6). 

1) Auf die Berücksichtigung möglicher gegenläufiger Effekte in der Dienst-
leistungs- und Übertragungsbilanz wird hier verzichtet . 

2) Vgl.: VOLGER, G .: Die Zahlungsbilanzpolitik der Vereinigten Staaten, 
a. a. 0. , S. 30. 

3) Diese Bilanz, die über die Grundbilanz hinaus den kurzfristigen Kapital-
verkehr einschließlich der ungeklärten Restposten berücksichtigt, wird 
seit 1971 von der Regierung der USA als ein offizielles Maß für die Zah-
lungsbilanzsituation der Vereinigten Staaten verwendet; vgl. : ebenda, 
S . 29. Für die zeitliche Entwicklung der verschiedenen Konzepte siehe: 
WALSER, R. : Das neue amerikanische Zahlungsbilanzkonzept : Entste-
hung , Interpretation und Problematik, in: Außenwirtschaft, 33. Jg .. 
1978, s. 297 ff . 

4) Vgl. : VOLGER, G.: Die Zahlungsbilanzpolitik der Vereinigten Staaten, 
a . a . o., s. 30. 

5) Vgl. dazu : BERG, H. : Internationale Wirtschaftspolitik, Göttingen 1976 , 
S . 86 f und 100 ff. 

6) Vgl. : BANKS, Th . L. : GATT, Altered Economics and DISC, a. a.O . , 
S. 133; MESENBERG, H. : DISC, a . a. O., S. 5 . Allerdings können hier-
durch auch Probleme bezüglich der jeweiligen inländischen Beschäfti-
gungssituation entstehen, so daß ein Abwägen zwischen den Zielen not-
wendig wäre. Abgeschwächt wurde dieses Argument dadurch, daß im 
Laufe der letzten Jahre eine Flucht aus der Reservewährung $ und eine 
verstärkte Reservehaltung in anderen Währungen einsetzten; vgl. dazu: 
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Zum anderen ist darauf hinzuweisen, daß das DISC-Gesetz in einer Zeit 
verabschiedet wurde, in der durch die Vereinbarungen des "International 
Monetary Fund" (1) ein System der festen Wechselkurse mit Bandbreiten 
gegenüber dem $ bestand (2 ). Entspricht in einem solchen System der prin-
zipiell festen Wechselkurse der vereinbarte Wechselkurs nicht dem auf dem 
freien Devisenmarkt sich hypothetisch bildenden, so kommt es zu Proble-
men beim Export aus den Ländern, deren Währungen im Vergleich zum 
Gleichgewichtswechselkurs überbewertet sind. Da diese Situation in der 
damaligen Zeit gerade für den $ gegeben war (3), sind die Forderungen 
der amerikanischen Exporteure nach Unterstützungen von Seiten des Staa-
tes verständlich. 

Die Befürworter der DISC-Gesetzgebung erwarten die positive Beeinflussung 
des Handelsbilanzsaldos in erster Linie auf folgendem Wege (4). Die ameri-
kanischen Exporteure, die im Vergleich zur Situation ohne DISC weniger 
Körperschaftsteuer zu zahlen haben, sollen diese Steuereinsparung in nied-
rigeren Preisen für ihre Exportgüter an die Konsumenten weitergeben. Bei 
einer normal verlaufenden Nachfragekurve für diese Exportgüter würde 
die Preisreduktion die exportierte Menge vergrößern, so daß es bei hin-
reichend großer Nachfrageelastizität des Exportes in bezug auf Preisände-
rungen zu einer Erhöhung des Exportwertes kommen würde. 

Allerdings sind zum Wirksamwerden dieser Kausalkette eine Reihe von 
Prämissen zu beachten, ohne deren Existenz der Prozeß nicht so abläuft. 
Auf die hiermit implizit angesprochenen theoretischen Zusammenhänge 
wird noch näher einzugehen sein (5 ). 

1) Vgl. dazu z.B.: BERG, H.: Internationale Wirtschaftspolitik, a. a.O., 
S.85 ff. 

2) Eine theoretische Behandlung dieses Systems findet sich z.B. bei: 
JARCHOW, H. -J.: Wechselkursarithmetik, Wechselkursgestaltung und 
Interventionspolitik, in: Wirtschaftsstudium, 1974, S. 19 ff und 68 ff; 
ASCHINGER, F. E.: Das neue Währungssystem. Von Bretton Woods bis 
zur Dollarkrise 1977, Frankfurt/M. 1978, S. 23 ff. 

3) Vgl.: COMMITTEE ON THE BUDGET UNITED STATES SENATE: DISC: 
An Evaluation, a a. O., S. 7 und 29; HAMMER, R. M.: DISC: An Overview, 
a. a. O., S. 74; Tax Proposals, Part 3, a. a. 0., S. 1058. 

4) Vgl.: The President' s New Economic Program, a. a. O., S. 99; ANNINGER, 
Th.W.: DISC andGATT, a.a.O., S.407. Auf eine alternative Argumenta-
tion wird noch eingegangen; vgl.: S. 99 ff dieser Arbeit. 

5) Vgl.: S. 94 ff dieser Arbeit. 
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2. Erhöhung des Beschäftigungsniveaus 

Neben diesem rein außenwirtschaftspolitischen Aspekt der Verbesserung 
der Zahlungsbilanz weisen die Befürworter der DISC-Gesetzgebung auf die 
positiven Effekte hin, die diese Maßnahme auch in bezug auf das konjunktur-
politische Ziel der Vollbeschäftigung haben soll (1). Denn wenn es infolge 
der steuerlichen Exportsubventionierung zu einer Vergrößerung der expor-
tierten Menge kommt, ergibt sich daraus ein expansiver Effekt für die Ex-
portindustrie. Unter der Annahme, daß kurzfristig die Produktivität im 
Exportsektor nicht erhöht werden kann, müssen zusätzlich Arbeitskräfte 
eingestellt werden, so daß sich gesamtwirtschaftlich die Beschäftigungs-
situation verbessert (2). Die Notwendigkeit einer solchen Beschäftigungs-
politik wird deutlich, wenn man sich die Arbeitslosenquote der USA be-

. trachtet, die 1971 ca. 6 % betrug (3). 

Im Zusammenhang mit dem Beschäftigungsaspekt wird häufig auf die ver-
stärkende Wirkung des Multiplikatorprozesses hingewiesen (4). In enger 
Anlehnung an das theoretische Konzept des Multiplikators kann hierbei ar-
gumentiert werden, daß durch die DISC-Regelung die Produktion und damit 
die Einkommen im Exportsektor steigen. Werden nun diese zusätzlichen 
Einkommen (in Abhängigkeit von der marginalen Konsumquote) nachfrage-
wirksam verausgabt, bleibt der expansive Effekt der DISC-Maßnahme nicht 
auf den Exportsektor beschränkt. Vielmehr kommt es zu einer Nachfrage-
und demzufolge zur Produktionsausweitung auch in anderen Sektoren der 
Volkswirtschaft, so daß das Bruttosozialprodukt - als Maßgröße für die 
gesamtwirtschaftliche Produktion - steigen wird (5 ). 

1) Vgl. z.B.: HORST, Th. /PUGEL, Th.: The Impact of DISC on the Prices 
and Profitability of U. S. Exports, in: Journal of Public Economics, Bd. 7, 
1977, S. 74; NOLAN, J. S.: Export Tax Incentives, in: United States Inter-
national Economic Policy in an Interdependent World. Papers Submitted 
to the Commission on International T rade and Investment Policy and 
Published in Conjunction with the Commission' s Report to the President, 
Washington 1971, S. 575; Tax Proposals, Part 1, S. 15; Part 2, S. 533; 
Part 3, S. 750. 

2) An dieser Stelle sei erwähnt, daß es sich hierbei um die typische 
"beggar-my-neighbour-policy" handelt, bei der versucht wird, "das ei-
gene Vollbeschäftigungsproblem zu Lasten des Beschäftigungsstandes 
seiner Handelspartner zu lösen"; BERG, H.: Internationale Wirtschafts-
politik, a. a. O. , S. 54. 

3) Vgl.: Tax Proposals, Part 4, a. a.O., S. 1101. 
4) Vgl. z.B.: ANNINGER, Th. W.: DISC and GATT, a. a. Ö. , S. 406; 

BANKS, Th. L.: GATT, Altered Economics and DISC, a. a. O., S. 126; 
NOLAN, J. S.: Export Tax Incentives, a. a. O., S. 575. 

5) So auch: NO LAN, J. S.: United States Taxation of Export Income and the 
DISC Proposal, in: Journal of Maritime Law and Commerce, Bd. 2, 
1970/71, S. 784; COMMITTEE ON THE BUDGET UNITED STATES SEN-
ATE: DISC: An Evaluation, a a. O., S. 5, 59 und 76. 
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Allerdings ist unmittelbar einsichtig, daß es zu diesen expansiven Effekten 
für die Beschäftigung nur kommen kann, wenn die Exportproduktion infolge 
des DISC-Gesetzes tatsächlich gesteigert wird. Wie schon angedeutet müs-
sen dazu aber ganz bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, von deren 
Existenz nicht ohne weiteres ausgegangen werden kann und die durch die 
theoretische Betrachtung zumindest in Frage gestellt werden (1 ). 

Aber auch unter der Annahme, daß die erforderlichen Voraussetzungen 
tatsächlich erfüllt sind, erscheint die Verfolgung des beschäftigungspoliti-
schen Ziels mit Hilfe der DISC-Gesetzgebung nicht unproblematisch (2). 
Denn die gewünschte Verbesserung der Beschäftigungssituation setzt voraus, 
daß die infolge der Exportförderung neu einzusetzenden Arbeitskräfte vor-
her tatsächlich arbeitslos waren. Werden dagegen Arbeitskräfte aus anderen 
Sektoren abgezogen, so ändert sich an der Anzahl der in der Gesamtwirt-
schaft Beschäftigten nichts. Es kommt nur zu einer Umschichtung der Ar-
beitskräfte zugunsten des Exportsektors. 

Außerdem wird darauf hingewiesen (3), daß die DISC-Regelung nur tempo-
rären Charakter haben dürfte, wenn die Arbeitslosigkeit ein rein konjunk-
turelles Phänomen darstellt. Denn bei Erreichen einer Vollbeschäftigungs-
situation müßten die DISC-Vergünstigungen abgeschafft werden, damit es 
nicht zu unerwünschten Überhitzungserscheinungen der Konjunktur kommt. 
Demgegenüber ist im Gesetzestext aber keine zeitliche Begrenzung in Ab-
hängigkeit von der konjunkturellen Situation vorgesehen. 

Abschließend sei noch der Fall genannt, daß die Unterbeschäftigung ein struk-
turelles Problem ist. Dann müßten gezielte Maßnahmen für die unterbeschäf-
tigten Sektoren ergriffen werden. Eine generelle Exportförderung erscheint 
dagegen keine adäquate Maßnahme zu sein. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß auch unter der Annahme, daß 
infolge von DISC die exportierte Menge steigt, die Beschäftigungswirkun-
gen dieser Exportförderung nicht unbedingt und ausschließlich als vorteil-
haft angesehen werden können. Allerdings darf hierbei nicht übersehen wer-

1) Vgl.: S. 112 f dieser Arbeit. 
2) Vgl.: dazu: COMMITTEE ON THE BUDGET UNITED STATES SENATE: 

DISC: An Evaluation, a. a. O., S. 23. Neben den dort genannten Kritik-
punkten wird auch auf die geringe Exportquote (Exportwert zu Brutto-
sozialprodukt) der USA und damit auf die generelle Unzulänglichkeit von 
Exportförderungsmaßnahmen zur Erreichung eines bestimmten konjunk-
turpolitischen Zieles hingewiesen; vgl.: HACHMEIER, W.: HWWA-
Studien zur Exportförderung: USA, Hamburg 1968, S. 29. 

3) Vgl.: COMMITTEE ON THE BUDGET UNITED STATES SENATE: DISC: 
An Evaluation, a. a. 0., S. 23. 
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den, daß der Einfluß von DISC auf die Beschäftigung nur sekundären Charak-
ter hat. Das primäre Ziel dieser Maßnahme stellt ganz eindeutig die Verbes-
serung der Zahlungsbilanz dar (1). 

3. Erreichung der internationalen Wettbewerbsneutralität 

Außer mit den beiden soeben beschriebenen Gründen wird die steuerliche 
Exportförderung in den USA noch mit einem weiteren Komplex von Argumen-
ten gefordert, die unter dem Oberbegriff der "internationalen steuerlichen 
Wettbewerbsneutralität" subsummiert werden können. Da im dritten Teil 
dieser Arbeit noch ausführlich auf diesen Aspekt eingegangen wird und ins-
besondere auch die jeweiligen theoretischen Alternativen kritisch durchleuch-
tet werden, brauchen an dieser Stelle nur die zur Begründung des DISC-Ge -
setzes angesprochenen Steuerpraktiken thesenartig vorgestellt zu werden. 

a) Verringerung des Kapitalabflusses ins Ausland 

Als eine der Ursachen für die zahlungsbilanz- und die beschäftigungspoliti-
schen Probleme der USA werden die privaten Kapitalexporte aus den Ver-
einigten Staaten angesehen, deren größtes Gewicht auf den Direktinvestitio-
nen im Ausland liegt (2). Auf den Zusammenhang mit der Zahlungsbilanz-
situation wurde schon hingewiesen (3). Die Beeinflussung der amerikanischen 
Beschäftigungssituation wird deutlich, wenn man bedenkt, daß durch die Ka-
pitalexporte der Binnenwirtschaft Investitionsmittel entzogen werden, so daß 
im Inland aus diesem Grunde eine Unterausstattung mit Kapital im Vergleich 
zur Ausstattung mit Arbeitskräften gegeben sein kann ( 4). 

Daß mit Hilfe der DISC-Regelung Einfluß auf die Höhe der Kapitalexporte 
genommen werden kann, wird deutlich, wenn man eines der Argumente, die 
in der Literatur als Begründung von Direktinvestitionen vorgebracht wer-
den (5 ), näher betrachtet. Denn neben den primären Faktoren der Produk-

1) So auch: BRUDNO, W. W.: Treasury' s New DISC Proposal Offers a 
Possible Tax Break to Exporters, in: Journal of Taxation, Bd. 13, 1970, 
S. 77; LUX, F. W.: Die neuen amerikanischen Exportförderungsvorschrif-
ten, a.a.O., S.151; MESENBERG, H.: DISC, a.a.O., S.17. 

2) Vgl.: HACHMEIER, W.: HWWA-Studien zur Exportförderung, a. a. 0., 
s. 24. 

3) Vgl.: S. 52 dieser Arbeit. 
4) Bei dieser Argumentation wird allerdings stillschweigend vorausgesetzt, 

daß bei Verhinderung des Kapitalabflusses ins Ausland diese Investitions-
mittel auch tatsächlich im Inland eingesetzt werden. 

5) Es ist nicht Aufgabe dieser Arbeit, die zahlreichen Rechtfertigungsgründe 
von Direktinvestitionen zu analysieren; siehe dazu z.B.: SMITH, D. Th.: 

56 

Issues in U. S. Taxation of Business Investment Abroad, in: HUFBAUER, 
G. C., u. a.: U. S. Taxation of American Business Abroad. An Exchange 
of Views, Washington 1975, S. 83 ff; MUSGRAVE, P. B.: United States 



tions- und Nachfragebedingungen sowohl auf dem ausländischen als auch auf 
dem inländischen Markt spielt die Besteuerung der Gewinne aus diesen Inve-
stitionen eine Rolle bei der Investitionsentscheidung (1 ). 

Von den USA wird bei der Gewinnbesteuerung das sog. 11 Weltei nk o m -
m e n s p r in z i p" angewendet, so daß nicht nur die im Inland, sondern auch 
die im Ausland erzielten Einkommen amerikanischer Bürger oder Gesell-
schaften der amerikanischen Gewinnbesteuerung unterliegen (2 ). Um die 
Doppelbesteuerung von im Ausland erzielten Gewinnen - nämlich sowohl 
mit der ausländischen als auch mit.der inländischen Gewinnsteuer - zu ver-
meiden, gewährendieUSAeinen "foreign tax credit 11 , derimEr-
gebnis dazu führt, daß auch die ausländischen Gewinne unter bestimmten 
Voraussetzungen nur dem amerikanischen Steuersatz unterliegen (3). Somit 
ist durch den "foreign tax credit 11 keine bevorzugte Besteuerung der Ge-
winne aus Direktinvestitionen gegeben und deswegen auch keine Ursache 
für die hohen Kapitalexporte aus den USA zu sehen. 

Dennoch behaupten die Befürworter des DISC -Gesetzes, daß die Gewinne 
aus ausländischen Investitionen im Vergleich zu denen aus dem Exportge-
schäft steuerlich bevorzugt werden und daß deswegen der Kapitalexport ge-
fördert würde. Begründet wird diese Behauptung mit dem Hinweis auf eine 
weitere in den USA praktizierte steuerliche Regelung im Zusammenhang 
mit ausländischen Investitionen. Denn neben der Anrechnung der im Aus-
land gezahlten Steuern gewähren die USA dem Anteilseigner einen II t a x 
de f er r a l 11 ( 4), der gewährleistet, daß 11 the United States tax is 'defer-
red' until the profits of the (foreign, H. F. ) subsidiary are repatriated by 
being paid as dividends to the parent company 11 (5). Somit ist es einem ameri-

Taxation of Foreign Investment Income. Issues and Arguments, 
Cambridge (Mass.) 1969, S. 76 ff. 

1) Da es hier nur darum geht, die für das DISC-Gesetz vorgebrachten Ar-
gumente kurz vorzustellen, braucht auch nicht darauf eingegangen zu 
werden, ob der Besteuerung die ihr zugeschriebene Wirkung zukommt 
oder ob sie eher eine 11 quantite negligeable 11 darstellt; vgl. dazu: 
MUSGRAVE, P. B.: United States Taxation of Foreign Investment 
Income, a. a. O., S. 76 ff; The President' s New Economic Pro gram, 
a. a. O., S. 1016. 

2) Vgl.: MOLSBERGER, J.: Zahlungsbilanzwirkungen allgemeiner Unter-
nehmensgewinnsteuern, Köln 1977, S. 256. Dieses Prinzip wird auch als 
11Wohnsitzlandprinzip11 bezeichnet; vgl. : S. 118 dieser Arbeit. 

3) Vgl.: S. 119 dieser Arbeit. 
4) Vgl.: PATRICK, R.J.: U.S. TaxPolicyandForeigninvestments -

Legislative and Treaty Issues, in: Denver Journal of International Law 
and Policy, Bd. 5, 1975, S. 6. 

5) MUSGRAVE, R. A. /MUSGRAVE, P. B.: Public Finance in Theory and 
Practice, Tokyo u.a. 1973, S. 707 (Es wird hier bewußt nicht auf die 
schon zitierte Übersetzung von L. KULLMER Bezug genommen, da dort 
auf das deutsche Steuerrecht abgestellt wird). 
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kanischen Unternehmen möglich, die amerikanische Besteuerung ausländi-
scher Gewinne durch permanente Wiederanlage im Ausland gänzlich zu um-
gehen ( 1). zumindest aber hinauszuzögern. 

Nach Ansicht der Fürsprecher für das DISC-Gesetz besteht nun aber kein 
materieller Unterschied, ob die Gewinne infolge einer Direktinvestition oder 
aber infolge einer Exportaktivität erzielt wurden (2), da in beiden Fällen Ge-
winne aufgrund von unternehmerischen Aktivitäten im Ausland entstanden. 
Dennoch unterliegen die Gewinne aus dem Exportgeschäft - ohne DISC -
unmittelbar der amerikanischen Körperschaftsteuer (3). Diese unterschied-
liche Behandlung sei aber aus dem genannten Grund nicht zu vertreten und 
es müßte dafür Sorge getragen werden, daß diese Gewinne steuerlich gleich 
behandelt würden ( 4). 

Sieht man sich den Charakter der DISC-Gesetzgebung an, so ist einleuchtend, 
daß hierin ein Versuch dieser steuerlichen Gleichbehandlung gesehen werden 
kann. Denn das DISC-Gesetz ermöglicht ja eben auch einen "tax deferral", 
der demzufolge dann für die Gewinne sowohl aus Direktinvestitionen als auch 
aus Exporten in Artspruch genommen werden kann. Ob diese Gewinne aller-
dings infolge des DISC-Gesetzes tatsächlich gleich behandelt werden, muß 
in der theoretischen Analyse geklärt werden. 

Es sei aber hier schon erwähnt, daß die USA den Abbau der Ungleichbehand-
lung auch dadurch erreichen könnten, daß der "tax deferral" für die Gewinne 
aus Direktinvestitionen abgeschafft würde. 

Im Zusammenhang mit dem in den USA praktizierten Welteinkommensprin-
zip wird von den Befürwortern des DISC -Gesetzes noch auf einen weiteren 

-
1) Vgl. z.B.: CANTOR, A.: Tax Subsidies that Export Jobs, in: American 

Federationist, Bd.79, 1972, S.2. 
2) Vgl.: BAGLEY, R.N.: A DISC in Your Future, a.a.O., S.553; NOLAN, 

J. S.: The Impact of the Federal Tax Structure, a. a. O., S. 131. 
3) Da die amerikanischen Unternehmen für die evtl. auch im Zusammen-

hang mit den Exporten entstandenen ausländischen Gewinnsteuern einen 
"foreign tax credit" in Anspruch nehmen können, besteht der einzige 
Unterschied in der steuerlichen Behandlung im "tax deferral"; vgl.: 
MESENBERG, H.: DISC, a.a.O., S. 7; NOLAN, J.S.: U.S. Tax Policies 
on Export Promotion and Foreign Investments, Inflows and Outflows, in: 
1973 Proceedings of the 66. Annual Conference on Taxation held under 
the Auspices of the National Tax Association - Tax Institute of America 
at Toronto, Columbia 1974, S. 29. 

4) Vgl.: RENDELL, R. S.: Use of a Domestic International Sales Corpora-
tion to Reduce Federal Income Taxon Export Earnings, in: San Diego 
Law Review, Bd.11, 1973, S.139; NOLAN, J.S.: U.S. Tax Policies on 
Export Promotion, a. a.O., S. 29 ff; MESENBERG, H.: DISC, a. a.O., 
s. 6 ff. 
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Aspekt hingewiesen. Denn nicht alle am internationalen Güter- und Kapital-
verkehr beteiligten Staaten haben sich für dieses Prinzip entschieden. Viel-
mehr wird von einem Teil der Außenhandelspartner ( 1) das sog. "Territo-
rialprinzip" angewendet, bei dem die Gewinne nur in dem Land zu versteuern 
sind, in dem sie entstehen (2). Die Folgen des Nebeneinanders der unter-
schiedlichen Prinzipien sollen an einem 3-Länder-Modell kurz erläutert 
werden: 

Angenommen zwei Länder, A und B, exportieren beide in ein Land C, wobei 
A das Welteinkommens- und B das Territorialprinzip praktizieren. Wenn 
nun die exportierenden Unternehmen aus A und B jeweils eine Filiale in C 
errichten, die das Exportgeschäft abwickeln soll, unterliegen die Gewinne 
der A-Filiale aufgrund der Anwendung des Welteinkommensprinzips sowohl 
den Gewinnsteuern in C als auch - evtl. unter Berücksichtigung von "foreign 
tax credit" und "tax deferral" - denen in A. Die Gewinne der B-Filiale wer-
den dagegen gemäß dem Territorialprinzip nur mit den Gewinnsteuern in C 
belastet. Durch dieses Nebeneinander von Welteinkommens- und Territo-
rialprinzip ergibt sich ein Vorteil der Produzenten in B, der um so größer 
ist, je geringer die Steuerbelastung in C im Vergleich zu der in Aist (3). 

Aufgrund dieser Überlegung schließen die Befürworter der DISC- Regelung 
auf einen Wettbewerbsnachteil der dem Welteinkommensprinzip unterlie-
genden amerikanischen Exporteure im Vergleich zu den Konkurrenten aus 
Ländern, die das Territorialprinzip anwenden ( 4). Ohne der theoretischen 
Behandlung dieser Besteuerungsprinzipien vorgreifen zu wollen (5), sind 
hier zwei Kritikpunkte zu nennen. Notwendige Voraussetzung für die Rele-
vanz der unterschiedlichen Besteuerungsprinzipien ist die Erriclitung einer 
Export-F i 1 i a 1 e im Ausland. Wird dagegen das Exportgeschäft direkt mit 
dem ausländischen Kunden abgewickelt, treten keine grenzüberschreitenden 

1) Explizit werden von den USA die Steuerpraktiken in Belgien, Frankreich 
und den Niederlanden angesprochen; vgl.: S. 161 ff dieser Arbeit. 

2) Vgl.: MOLSBERGER, J.: Zahlungsbilanzwirkungen allgemeiner Unter-
nehmensgewinnsteuern, a. a. O., S. 256. Dieses Prinzip wird auch als 
"Quellenlandprinzip" bezeichnet; vgl.: S. 118 dieser Arbeit. 

3) In diesem Zusammenhang erhalten die Verrechnungspreisregeln und für 
die USA insbesondere die Subpart F-Bestimmungen eine besondere Be-
deutung, auf die hier aber nur hingewiesen werden soll; vgl. dazu: NO LAN, 
J. S.: Export Tax Incentives, a. a. O., S. 573; MESENBERG, H.: DISC, 
a. a. O., S. 10; DOBSON, J.: The GATT Panel Reports on Tax Practices 
in Belgium, France, the Netherlands and the United States, in: European 
Taxation, Bd.17, 1977, S.166. 

4) Vgl.: NOLAN, J. S.: Export Tax Incentives, a. a. O., S. 572; DERS.: 
Domestic International Sales Corporation, a. a. O., S. 115; MESENBERG, 
H.: DISC, a. a.O., S. 10. 

5) Vgl.: S.117 ff dieser Arbeit. 
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Faktoreinkommen auf, so daß die Unterscheidung zwischen Welteinkommens-
und Territorialprinzip für diesen Fall jede Bedeutung verliert. Da nach ei-
ner Schätzung über 85 % der amerikanischen Exporte direkt an die ausländi-
schen Kunden erfolgen (1). muß das vorgebrachte Argument schon aus die-
sem Grunde relativiert werden. 

Darüber hinaus muß berücksichtigt werden, daß nur einige der Konkurrenz-
länder der USA das Territorialprinzip anwenden (2). Da aber ein mindestens 
ebenso großer Teil von Konkurrenten, darunter insbesondere die bedeuten-
den Exportnationen Japan und Bundesrepublik Deutschland, das Welteinkom-
mensprinzip praktizieren (3), führt eine einseitig vorgenommene Exportför-
derung zu Wettbewerbsvorteilen der USA im Vergleich zu diesen Ländern. 

b) Steuerliche Behandlung der Warenexporte 

In diesem zweiten Aspekt im Rahmen der internationalen Wettbewerbsneu-
tralität wird auf zwei Argumente zur Begründung des DISC-Gesetzes abge-
stellt. Zum einen geht es um das durch die GATT-Vereinbarungen inter-
national akzeptierte Verfahren des steuerlichen Grenzausgleichs. Zum ande-
ren wird von Seiten der USA auf gezielte Exportförderungsmaßnahmen der 
Konkurrenzländer hingewiesen. 

Nach den Bestimmungen des GATT wird die steuerliche Entlastung von Ex-
porten und eine entsprechende Belastung von Importen nur für bestimmte 
Steuern gewährt. Denn beim Export von Gütern dürfen an der Grenze allein 
die im Zusammenhang mit diesen Gütern erhobenen indirekten Steuern, 
also z. B. die Mehrwertsteuer, erstattet werden, während die im Zusammen-
hang mit diesen Gütern erhobenen direkten Steuern, also z.B. die Kör-
perschaftsteuer, keinen solchen Ausgleich in Anspruch nehmen können (4). 
Für die Belastung von importierten Gütern gilt eine entsprechende Diffe-
renzierung. 

Durch diese unterschiedliche Behandlung der direkten und indirekten Steuern 
werden aus amerikanischer Sicht die Exporte aus den USA benachteiligt, da 
die- USA im Vergleich zu ihren Handelspartnern in ihrem Steueraufkommen 
einen wesentlich höheren Anteil an nicht-ausgleichsfähigen direkten Steuern 
und dementsprechend einen wesentlich geringeren Anteil an ausgleichsfähigen 

1) Vgl.: Tax Proposals, Part 4, a.a.O., S.1062. 
2) Nach G. C. HUFBAUER (The Taxation of Export Profits, a. a. O., S. 46) 

handelt es sich hierbei um Australien, Belgien, Canada, Frankreich, 
Italien, Niederlande, Schweden und die Schweiz, wobei zwischen diesen 
Ländern noch graduelle Unterschiede festgestellt werden können. 

3) Vgl.: HUFBAUER, G. C.: The Taxation of Export Profits, a. a.O., S. 46. 
4) Daß im Vertragstext auf die Begriffe "direkte" und "indirekte" Steuern 

verzichtet und vielmehr mit "produktbezogenen" und "nichtproduktbezo-
genen" Steuern argumentiert wird, wird weiter unten (vgl.: S. 143 ff die-
ser Arbeit) noch erläutert. 
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indirekten Steuern haben {l ). Als besonders gravierend werden diese Unter-
schiede im Vergleich zur Steuerstruktur der Länder der Europäischen Ge-
meinschaft gesehen, die durch die allgemeine Einführung des Mehrwertsteu-
ersystems ihre Steuereinnahmen zu einem sehr großen Teil aus dieser aus-
gleichsfähigen indirekten Steuer beziehen (2). 

Der kritische Punkt bei dieser Argumentation liegt - wie die theoretische 
Betrachtung noch zeigen wird (3) - in der Überwälzungsannahme, die hinter 
der unterschiedlichen Behandlung der direkten und indirekten Steuern steht. 
Denn nur unter der t h eo r et i s c h e n Fiktion, daß die indirekten Steuern 
vollständig, die direkten Steuern dagegen überhaupt nicht preiswirksam sind, 
wären die Regelungen des GATT unter wettbewerbspolitischem Aspekt be-
rechtigt. 

Es wurde bewußt der Begriff der "theoretischen Fiktion" gewählt, da das 
tatsächliche Ausmaß der Überwälzung sowohl der indirekten als auch der 
direkten Steuern nur unzureichend ermittelt werden kann. Allerdings wird 
wohl mittlerweile allgemein akzeptiert, daß auch die direkten Steuern zu-
mindest teilweise preiswirksam sein können (4). 

Aus diesem Grunde ist nach Ansicht der USA die unterschiedliche Behand-
lung der Steuern je nach der jeweiligen Zuordnµng zu einer Steuerart nicht 
länger aufrecht zu erhalten. Will man den Grenzausgleich für die indirekten 
Steuern aber nicht abschaffen, so müßte ein ähnliches Ausgleichsverfahren 
auch für die direkten Steuern eingeführt werden. Ob die DISC-Regelung aller-
dings als ein solches Verfahren angesehen werden kann, muß wiederum in 
der theoretischen Analyse geklärt werden. 

Als letztes Argument zur Erreichung einer internationalen Wettbewerbsneu-
tralität weisen die USA darauf hin, daß die meisten ihrer Handelspartner 

1) Vgl. z.B.: NOLAN, J.S.: ExportTaxlncentives, a.a.O. ,S.573; Tax 
Proposals, Part 4, a. a. O., S. 1107; Panel Discussions before the Com-
mittee on Ways and Means House of Representatives, Ninety-Fourth 
Congress, First Session on the Subject of Tax Reform, Washington 1975, 
S. 39; KRAUSS, M. B. /GARRY, G.: How to Save the "Tokyo Round": 
Border Tax Adjustments for the Corporation Income Tax, in: Bulletin 
for International Fiscal Documentation, Bd. 30, 1976, S. 151. 

2) Vgl.: LUX, F. W.: Die neuen amerikansichen Exportförderungsvorschrif-
ten, a. a. O., S. 151; o. V.: E. E. C. /U. S. A.: Taxes and Non-Tariff Barriers. 
A Trade War in the Making?, in: European Taxation, 3d. 10, 1970, S. 82. 
Hierauf sind auch die Klagen von zwei amerikansichen Unternehmen auf 
Erhebung von "countervailing duties" zurückzuführen, auf die noch einge-
gangen wird; vgl.: S. 149 f dieser Arbeit. 

3) Vgl.: S. 125 ff dieser Arbeit. 
4) Vgl.: S. 93 dieser Arbeit. 
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ihre Exporte durch gezielte, z. T. auch steuerliche Vergünstigungen fördern 
würden (1 ). Deshalb stelle die Einführung des DISC-Gesetzes keinen originä-
ren Eingriff der USA in die internationale Wettbewerbssituation dar. Viel-
mehr würde durch diese Regelung eine Annäherung an den Zustand der inter-
nationalen Wettbewerbsneutralität angestrebt, der durch eben diese Maßnah-
men von Seiten der anderen Länder verlassen worden sei (2). 

Das Problem bei dieser Argumentation liegt darin, daß hiermit ein sich ge-
genseitig aufschaukelnder Prozeß von Retorsionsmaßnahmen begründet wer-
den kann. Denn durch die Einführung der DISC-Gesetzgebung können sich 
die Konkurrenten der USA nun ihrerseits wieder einem Wettbewerbsnachteil 
ausgesetzt fühlen und dementsprechend versuchen, ihre Förderungsinstru-
mente zu verstärken oder neue einzuführen (3). 

4. Zusammenfassung 

Die amerikanischen Forderungen nach einer gezielten Unterstützung der 
Exportindustrie mit Hilfe der DISC-Gesetzgebung lassen sich wie folgt zu-
sammenfassen: 

Der konkrete Anlaß für die Verabschiedung des DISC-Gesetzes war der sich 
ständig verschlechternde Saldo der amerikanischen Handelsbilanz, dem mit 
Hilfe einer Steigerung des amerikanischen Exportwertes entgegengewirkt 
werden sollte. Gleichzeitig versprach man sich durch die Exportsteigerung 
einen positiven Effekt auf die amerikanische Beschäftigungssituation. 

Bei der dritten großen Gruppe von Argumenten für das DISC -Gesetz \\ urde 
von der Frage ausgegangen, wieso es in den USA zu dieser Verschlechte-
rung sowohl von Handelsbilanz als aber auch der gesamten Zahlungsbilanz 
kommen konnte. Als Gründe hierfür wurden insbesondere die Besteuerungs -

1) Vgl. z.B.:BANKS, Th.L.:GATT, AlteredEconomicsandDISC, a.a.O., 
S. 121; CANTOR, A.: Tax Subsidies that Export Jobs, a. a. O., S. 1; 
HORST, Th. /PUGEL, Th.: The Impact of DISC, a. a. O., S. 74. 

2) Beispielhaft sei hier auf besondere Abschreibungsmöglichkeiten in 
Japan, Steuerstundungen in I t a 1 i e n und besondere Verrechnungs-
preisregeln in den Niederlanden hingewiesen; vgl.: MESENBERG, 
H.: DISC, a. a.O., S.11 f; KINOSHITA, K.: The Use of Tax Incentives 
for Export by Developed Countries - The Japanese Case, in: Bulletin 
forlnternational Fiscal Documentation, Bd.27, 1973, S.271 ff. Verstär-
kend kommt noch hinzu, daß diese Förderungen von einigen Handelspart-
nern sogar noch erweitert werden; vgl. : COMMITTEE ON THE BUDGET 
UNITED STATES SENATE: DISC: An Evaluation, a. a.O., S. 60, 82. 

3) Siehe dazu auch die Contra-Argumentation bezüglich DISC: vgl.: S. 74 ff 
dieser Arbeit. 
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regeln sowohl im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Gewinnen als 
auch mit grenzüberschreitenden Handelsströmen angesehen, durch die die 
amerikanische Exportindustrie benachteiligt sei. Diese Nachteile sollten 
durch das DISC-Gesetz abgebaut werden, dem somit die Aufgabe zukam, für 
eine internationale steuerliche Wettbewerbsneutralität zu sorgen. 

Da der Beschäftigungseffekt des DISC-Gesetzes - wie schon gesagt ( 1) -
aber nur von nachgeordneter Bedeutung ist, wird in der theoretischen Ana-
lyse allein auf die beiden anderen Aspekte eingegangen. Es ist demnach zu 
untersuchen, wie die Handelsbilanz durch DISC beeinflußt wird und ob die 
internationale steuerliche Wettbewerbsneutralität mittels DISC zu erreichen 
ist. 

B. Argumente gegen die DISC-Vergünstigungen 

1. Unwirksamkeit der Maßnahme bei gleichzeitig hohen Steuerausfällen 

Das erste und wohl auch gewichtigste Argument gegen die DISC-Vergünsti-
gungen stellt auf die Ineffizienz dieser Exportsubventionierung ab, wobei 
einerseits die isolierte Wirkung von DISC angezweifelt und andererseits ein 
Vergleich mit anderen den Export beeinflussenden Maßnahmen vorgenommen 
wird. Unter dem ersten Teilaspekt wird argumentiert, daß die infolge der 
DISC-Gesetzgebung erwartete Exportsteigerung, die vom T reasury Depart-
ment mit empirischen Schätzungen prognostiziert wurde (2), nicht eintreten 
würde. Vordergründig wird hierbei auf die mangelnde Isolierbarkeit des 
DISC-Effektes in den empirischen Schätzungen hingewiesen (3), die insbe-
sondere durch die gleichzeitig vorhandene Abwertungstendenz des $ begründet 

1) Vgl.: S. 56 dieser Arbeit. 
2) Die ersten Schätzungen haben ergeben, daß durch das DISC-Gesetz eine 

Exportwertsteigerung von 1, 5 bis 2, 5 MRD~ pro Jahr zu erwarten sei; 
vgl. z.B.: McTEER Jr., R. D. /HALEY, Sh. M.: Encouraging U. S. 
Exports, a. a.O., S. 5; NOLAN, J. S.: United States Taxation of Export 
Income, a.a.O., S.784;TaxProposals, Part 1, a.a.O., S.16. Aller-
dings sind solche Schätzungen mit großen Problemen und deswegen 
großen Ungenauigkeiten verbunden (vgl.: The President' s New Economic 
Program, a. a.O., S. 100 f; Panel Discussions before the Committee on 
Ways and Means, a. a. O., S. 13), so daß auf eine detailliertere Darstel-
lung hier verzichtet wird. 

3) Vgl. z.B.: MESENBERG, H.: DISC, a. a. 0., S. 56; MULLEN, J. E.: 
Export Promotion: Legal and Structural Limitations on a Broad United 
States Commitment, in: Law and Policy in International Business, Bd. 7, 
1975, s. 83. 
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sei. Deswegen würde der dem DISC-Gesetz zugesprochene Effekt größer 
ausgewiesen, als er tatsächlich gegeben wäre. Allerdings ist hiermit ein 
generelles schätztechnisches Problem angesprochen, auf das hier nur hin-
gewiesen werden soll. 

Entscheidender erscheinen dagegen die Zweifel an den unterstellten theore-
tischen zusammenhängen zu sein. Denn wie schon erwähnt wird die export-
steigernde Wirkung von DISC in erster Linie wie folgt begründet: Durch den 
Steueraufschub veranlaßt senken die Exporteure ihre Absatzpreise, so daß 
es bei hinreichend elastischer Exportnachfrage zu einer Erhöhung des Ex-
portwertes kommt. Nun argumentieren die Kritiker des DISC-Gesetzes, 
daß sowohl die Preiseffekte als auch die Elastizitätswerte zu gering seien, 
als daß der Exportwert quantitativ bedeutsam gesteigert werden könne (1). 

Darüber hinaus wird auf einen Mangel des Gesetzes hingewiesen, der die 
fehlende Exportsteigerung begründet. Denn nach der ursprünglichen 
Fassung des Gesetzes wurden sä m t 1 ich e Exporte - also sowohl die lau-
fenden als auch die neu hinzukommenden Exporte eines Unternehmens -
steuerlich begünstigt, so daß Exporteure diese Maßnahme als Subvention 
der ohnehin getätigten Exporte in Anspruch nehmen konnten. Nach Ansicht 
vieler Kritiker begründete die DISC-Regelung insofern für die Exporteure 
"a t a x wind f a 11 for doing what they are doing now, whether their ex-
ports increase, decrease or remain the same" (2). 

Tendenziell abgeschwächt wird diese Argumentation jedoch durch die im 
Rahmen der Steuerreform von 1976 eingeführte "incremental rule", durch 
die die DISC-Vorteile im wesentlichen nur noch für den Zuwachs im Export-
geschäft genutzt werden können (3). 

1) Vgl. z.B.: BRANNON, C. M.: The Revenue Act of 1971 - Do Tax Incen·-
tives Have New Life?, in: Boston College Industrial and Commercial Law 
Review, Bd. 14, 1973, S. 900; MESENBERG, H.: DISC, a. a.O., S. 57 f; 
HOUSE COMMITTEE ON THE BUDGET: An Analysis of Domestic Inter-
national Sales Corporations (DISC ). Prepared by the Staff of the House 
Budget Committee for the Task Force on Tax Expenditures, Washington 
1975, S. VII. 

2) Tax Proposals, Part 2, a. a.O., S. 364 (Hervorhebung vom Verf. ); so 
auch: McTEER Jr., R. D. /HALEY, Sh. M.: Encouraging U. S. Exports, 
a. a. O., S. 6; PATRICK Jr., R. J.: Domestic International Sales Corpora-
tion, a. a. O., S. 331. 

3) Allerdings tritt hierbei das Problem auf, daß solche Firmen, die bisher 
entscheidend zum Zustandekommen des Exportwertes beigetragen haben, 
von der Vergünstigung ausgeschlossen werden; vgl.: McTEER Jr., R. D. / 
HALEY, Sh.M.: EncouragingU.S. Exports, a.a.O., S.6;HAMMER, 
R. M.: DISC: An Overview, a. a. 0., S. 75. 
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Neben diesen Zweifeln an der unmittelbaren Wirkung der DISC-Regelung 
werden auch längerfristige Aspekte genannt, die den gewünschten Effekt 
der Verbesserung der Handelsbilanz zumindest schmälern, wenn nicht so-
gar vollkommen abbauen können. 

Denn mit dem Übergang zum System der flexiblen Wechselkurse gegenüber 
dem$. der mit dem Smithsonian-Agreement im Jahr 1971 eingeleitet und 
mit der Freigabe der Wechselkurse der bedeutendsten europäischen Han-
delspartner gegenüber dem$ im Jahr 1973 (1) einen vorläufigen Höhepunkt 
fand, verliert diese Exportförderungspolitik an Bedeutung (2 ). Infolge der 
DISC-bedingten Exportsteigerungen kommt es nämlich zu Devisenzuflüssen 
in die USA, die c. p. zu einer Aufwertung des $ führen, so daß zusätzliche 
Importe in die USA induziert werden. Somit wird der Exportsteigerungseffekt 
der DISC-Gesetzgebung infolge des Wechselkursmechanismus durch steigen-
de Importe konterkariert (3). 

Ohne hier die theoretischen Einzelheiten behandeln zu können ( 4}. können 
bezüglich dieser Kritik einige Bedenken angemeldet werden. Denn um mit 
dieser Überlegung die Abschaffung von DISC fordern zu können, müßte so-
wohl etwas über die zeitliche Aufeinanderfolge (5) als auch über das quanti-
tative Verhältnis von Primäreffekt der Exportsteigerung zum Sekundäreffekt 
der Importsteigerung gesagt werden. Denn nur wenn der Sekundäreffekt grö-
ßer oder gleich dem Pri,märeffekt ist, stellt sich die angestrebte Verbesse-
rung der Handelsbilanz nicht ein. Solche quantitativen Abwägungen sind aber 
außerordentlich schwierig, so daß auf deren Gegenüberstellung i. d. R. ver-
zichtet wird. 

1} Eine gute Übersicht über die zeitliche Entwicklung des Weltwährungs-
systems findet sich z.B. bei: BERG, H.: Internationale Wirtschaftspoli-
tik, a. a. O .• S. 104 f. 

2) Vgl. z.B.: Tax Proposals, Part 3, a. a. 0., S. 1058 f; HOUSE COMMIT-
TEE ON THE BUDGET: An Analysis of Domestic International Sales 
Corporations, a.a.O., S.11 f; PATRICK, R.J.: U.S. TaxPolicy, 
a. a. O., S. 136. 

3) Vgl.: COMMITTEE ON THE BUDGET UNITED STATES SENATE: 
DISC: An Evaluation, a. a. O., S. 28 f; MESENBERG, H.: DISC, 
a. a. 0., S. 52 FN 2; o. V.: United States: President Carter' s 1978 
Tax Message, a.a.O., S.57. 

4) Vgl. dazu: ROSE, K.: Theorie der Außenwirtschaft, 7. Aufl., München 
1978, S.45 ff. . 

5) Je nachdem, in welchem zeitlichen Abstand der Sekundäreffekt auf den 
Primäreffekt folgt, kann es zumindest zu einer kurz- oder mittelfristigen 
Verbesserung der Handelsbilanz kommen; vgl.: COMMITTE ON THE 
BUDGET UNITED STATES SENATE: DISC: An Evaluation, a.a.O., S.29. 
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Außerdem wird von den Verteidigern des DISC-Gesetzes darauf verwiesen, 
daß die praktische Ausgestaltung des Wechselkurssystems von der theore-
tischen Vorstellung voll flexibler Wechselkurse noch weit entfernt ist (1). 
Darüber hinaus hätten andere Länder bei Freigabe ihrer Wechselkurse eben-
falls nicht auf exportfördernde Maßnahmen verzichtet (2), so daß wiederum 
Neutralitätsüberlegungen eine Beibehaltung des DISC-Gesetzes rechtfertigen 
würden. 

Außer diesen Zweifeln an der isoliert betrachteten Wirkung von DISC wird ge-
gen diese Exportförderung vorgebracht, daß sie im Vergleich zu alternativen 
Maßnahmen wenig effizient sei. Als erstes wird dabei darauf hingewiesen, 
daß sich durch den Übergang zu flexiblen Wechselkursen eine gezielte Export-
förderung erübrige. 

Denn die infolge des sich ändernden Weltwährungssystems auftretenden 
Abwertungen des$ haben nach Ansicht der Kritiker im Vergleich zum DISC-
Gesetz einen wesentlich größeren Einfluß auf den Exportwert der USA ge-
habt (3). So kommen empirische Schätzungen zu dem Ergebnis, daß die zwi-
schen 1971 und 1974 eingetretene Abwertung des$ einen Effekt in einer un-
gefähren Größenordnung des Zehnfachen des DISC-Effektes gehabt habe (4), 
so daß sich der Aufwand für diese spezielle Exportförderung nicht lohne. 

Dieser wirkungsvollere Einsatz einer Abwertung kann im wesentlichen auf 
zwei Aspekte zurückgeführt werden. Denn erstens kommt eine Abwertung 
a 11 e n Exporteuren zugute und nicht nur denen, die die besondere Gesell-
schaftsform der DISC gegründet haben (5). Zweitens können durch eine Ab-
wertung neben den Exporten auch die Importe beeinflußt werden (6), und 
zwar wird als normale Reaktion auf eine Abwertung die Verminderung des 
Importwertes erwartet, wodurch expansive Effekte auf die mit den Importen 
konkurrierenden Produzenten ausgehen. "Thus, the benefits (einer Abwer-

1) Vgl.: COMMITTEE ON THE BUDGET UNITED STATES SENATE: DISC: 
An Evaluation, a. a. 0. , S. 68 und 96. 

2) Vgl.: ebenda, S.4 und 95. 
3) Vgl. z.B.:BRANNON, G.M.:TheRevenueActof1971, a.a.O., S.899f; 

MESENBERG, H.: DISC, a.a.O., S.56. 
4) Vgl.: COMMITTEE ON THE BUDGET UNITED STATES SENATE: DISC: 

An Evaluation, a. a. O., S. 27 ff; BRANNON, G. M.: The Revenue Act of 
1971, a. a. O., S. 900. 

5) Vgl.: COMMITTEE ON THE BUDGET UNITED STATES SENATE: DISC: 
An Evaluation, a. a.O., S. 276; HOUSE COMMITTEE ON THE BUDGET: 
An Analysis of Domestic International Sales Corporations, a. a. O. , S. 12. 

6) Hingewiesen sei darauf, daß bei einer genaueren theoretischen Unter-
suchung entscheidend ist, in welcher Währung die Handelsbilanz geführt 
wird und welche Nachfrageelastizitäten angenommen werden können; vgl. 
dazu: ROSE, K.: Theorie der Außenwirtschaft, a. a. O., S. 45 ff. 
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tung, H. F. ) accrue to all U. S. manufacturers whether exporting or producing 
for domestic consumption" (1 ). 

Allerdings ist die positive Beeinflussung der Leistungsbilanz durch eine Ab-
wertung nicht auf jeden Fall zu erwarten (2), da hierzu bestimmte Vorausset-
zungen bezüglich der Nachfrageelastizitäten im Außenhandel notwendig sind. 
Da der Meinungsstreit zwischen Elastizitätsoptimisten und -pessimisten bis 
heute nicht endgültig entschieden ist (3), kann eine generelle Aussage über 
die Wirkung einer Abwertung auf die Handelsbilanz eines Landes nicht ge-
macht werden. Außerdem werden einer Abwertung durch die steigenden Im-
portpreise inflatorische Impulse zugeschrieben ( 4), so daß es aus nationa-
lem Blickwinkel zu unerwünschten Nebeneffekten der Wechselkursänderung 
kommen kann. Also ist auch die Abwertung eine zwiespältige Maßnahme zur 
Außenhandelsbeeinflussung; jedenfalls ist sie der DISC-Regelung nicht gene-
rell überlegen. 

Kritiker von DISC schlagen ferner vor, die für DISC aufgewendeten Kosten 
anderen gezielten Exportförderungsmaßnahmen zukommen zu lassen (5), de-
ren Effekte genauer gesteuert und besser kontrolliert werden können. Bei 
dieser Überlegung tritt also ein neuer Gesichtspunkt in der Kritik auf, näm-
lich die gesamtwirtschaftliche Finanzierung der Exportförderung (6). Der 
Steueraufschub für einen bestimmten Teil der Körperschaftsteuer bedeutet 
für die Finanzverwaltung (kurzfristig) geringere Einnahmen, die durch sin-
kende Ausgaben und/ oder steigende andere Einnahmen ausgeglichen werden 
müssen. 

1) HOUSE COMMITTEE ON THE BUDGET: An Analysis of Domestic Inter-
national Sales Corporations, a. a. 0., S. 12. 

2) So werden sowohl die Wirkungen der Abwertung auf den Import (vgl. z.B.: 
MILDENSTEIN, E. /ROSENBLUM, H.: Das Dollarproblem aus amerika-
nischer Sicht, in: Wirtschaftsdienst, 58. Jg., 1978, S. 256) als auch auf 
den Export (vgl. z.B.: o. V.: USA wollen ernsthafter Dollarkurs regulie-
ren, in: Wirtschaftsstudium, 1978, S. 162) angezweifelt. 

3) So auch: MILDENSTEIN, E. /ROSENBLUM, H.: Das Dollarproblem, 
a.a.O., S.256. 

4) Vgl.: FEINSCHREIBER, R.: Domestic International Sales Corporation, 
a.a.O., S.16; COMMITTEE ON THE BUDGET UNITED STATES SENATE: 
DISC: An Evaluation, a. a.O., S. 69, 287. 

5) Vgl.: GOLDY, D. L.: Export Expansion: Can the United States Improve 
Its Trade Balance? , in: United States International Economic Policy in 
an Interdependent World, a. a. O., S. 566; The President' s New Economic 
Program, a. a. O. , S. 102 f. 

6) Auch bezüglich der einzelwirtschaftlichen Kosten, die durch eine DISC-
Gründung entstehen, werden Kritikpunkte genannt, die die Gründung einer 
DISC unnötig erscheinen lassen; vgl.: ULLMAN, L. S. : The Domestic 
International Sales Corporation, a. a.O., S. 384. 
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Auch diese Mindereinnahmen im Staatsbudget sind empirisch geschätzt wor-
den. Die Kritiker kommen dann zu dem Ergebnis, daß es sich bei der DISC-
Regelung um eine Maßnahme handelt, deren hoher Aufwand in keinem Ver-
hältnis zur geringen Wirksamkeit stehe (1 ). Zusätzlich wird auch in diesem 
Zusammenhang auf die ursprünglich fehlende "incremental rule" hingewie-
sen (2), so daß die hohen Steuerausfälle sogar dann auftreten würden, wenn 
durch DISC überhaupt keine Exportsteigerung erzielt würde. 

Allerdings gibt es auch hierbei Gegenargumente: Zum einen wird auf den 
Steuer aufs c hub und damit auf den temporären Einnahmeausfall hingewie-
sen (3). Zum anderen wird den Kostenschätzungen zum DISC-Gesetz entge-
gengehalten, daß sie ausschließlich die unmittelbaren Steuerausfälle berück-
sichtigen würden. Die durch den steigenden Export und damit auch das wach-
sende Bruttosozialprodukt zusätzlich entstehenden Steuereinnahmen würden 
dagegen nicht in die Schätzungen einbezogen. Durch den induzierten Multipli-
katorprozeß käme es nicht zu einem Steuerausfall, sondern vielmehr zu 
Steuermehreinnahmen infolge des DISC-Gesetzes ( 4). Daß zur Gültigkeit die-
ser Argumentation eine Reihe von Prämissen vorliegen müssen, ist aber 
schon festgestellt worden (5 ). 

2. Bevorzugung von Groß- Unternehmen 

Weiter wird gegen die DISC-Exportförderung vorgebracht, daß sie den ex-
portierenden Unternehmen der USA in Abhängigkeit von der Unternehmens-
größe - als Kriterium hierfür wird i. d. R. die Höhe des Exportumsatzes 
angesehen - in unterschiedlichem Ausmaß zugute kommen würde. Im Ver-
gleich zu Klein- oder Mittelbetrieben würden nämlich Groß - Untern eh -
m e n durch die DISC-Regelung wesentlich mehr begünstigt werden (6). 
Auch diese Kritik wird durch empirisches Zahlenmaterial untermauert (7), 
aus dessen Vielfalt hier repräsentativ eine Angabe vorgestellt wird. So 

1) Vgl. z.B.: McTEERJr., R.D./HALEY, Sh.M.: EncouragingU.S. Ex-
ports, a. a. O., S. 5; Tax Proposals, Part 2, a. a. O., S. 400 und 521. 

2) Vgl.: Tax Proposals, Part 2, a. a.O., S. 400. 
3) Vgl.: FEINSCHREIBER, R.: Domestic International Sales Corporation, 

a. a. O., S. 17; HOUSE COMMITTEE ON THE BUDGET: An Analysis of 
Domestic International Sales Corporations, a. a. O., S. 8. 

4) Vgl.: MESENBERG, H.: DISC, a. a. O., S. 44 f; Tax Proposals, Part 2, 
a. a. O., S. 476 und 533 f. 

5) Vgl.: S. 54 f dieser Arbeit. 
6) Vgl. z.B.: COMMITTEE ON THE BUDGET UNITED STATES SENATE: 

DISC: An Evaluation, a. a.O., S. 13 und 33; McTEER Jr., R. D. / 
HALEY, Sh.M.: EncouragingU.S. Exports, a.a.O., S.6;WARD, D. 
M.: A Tax Analysis, a. a.O., S.162 f und 167. 

7) Vgl.: CONSIDINE, W. M.: The DISC Legislation, a. a. O., S. 249; WARD, 
D.M.: ATaxAnalysis, a.a.O., S.167. 
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kommt R. FEINSCHREIBER zu dem Ergebnis, daß im Jahr 1975 nahezu die 
Hälfte aller DISC-Umsätze durch 34 von insgesamt 4. 674 DISCs abgewickelt 
wurden, die jeweils einen Export- Umsatz von mehr als 250 Mio. $ aufwie-
sen (1). 

Es muß nun im folgenden überlegt werden, wieso eine solche Bevorzugung 
von Groß-Unternehmen behauptet werden kann, obwohl die DISC-Gesetzge-
bung u. a. wegen der geringen Anforderungen bezüglich des Gründungskapi-
tals (2) geradezu für Klein-Unternehmen prädestiniert zu sein scheint. So 
wird auch der Anreiz für Klein- oder Mittelbetriebe, infolge des DISC-Ge-
setzes Exportaktivitäten zu entwickeln, als eine der wesentlichen Zielsetzun-
gen dieses Gesetzes genannt (3). 

Eine der Hauptursachen für die Bevorzugung von Groß- Unternehmen wird 
im Fehlen einer "incremental rule" in der ursprünglichen Gesetzgebung ge-
sehen ( 4). Da demzufolge auch die Gewinne aus ohnehin getätigten Exporten 
den Steueraufschub genießen konnten, ist es einleuchtend, daß der Vorteil 
bei den Unternehmen besonders groß war, die den größten Teil des Exportes 
aus den USA abwickelten, was eben insbesondere durch die Groß- Unterneh-
men geschah (5). Allerdings ist m. E. diese Kritik nicht stichhaltig, da durch 
sie nur deutlich wird, daß der DISC-Vorteil für ein Unternehmen um so grö-
ßer wird, je mehr es exportiert, was mit der Intention des ursprünglichen 
Gesetzestextes voll kompatibel ist. 

Eine ungerechtfertigte Bevorzugung von Unternehmen einer bestimmten 
Größenklasse wäre dann gegeben, wenn ein Groß-Unternehmen unabhängig 
von der Höhe der Exporte einen größeren DISC-Vorteil im Vergleich zu ei-
nem Klein- oder Mittelbetrieb in Anspruch nehmen kann. Eine solche Situa-
tion wird durch die Bestimmungen bezüglich der innerbetrieblichen Verrech-
nungspreise als realisiert angesehen (6). Denn ein Groß- Unternehmen verfügt 
i. d. R. über einen höheren Integrationsgrad als ein kleineres Unternehmen, 
so daß auch Gewinne, die Teilen oder Zwischenprodukten des exportierten 
Endproduktes zugeschrieben werden, auf die DISC übertragen werden können. 
Ein kleines, wenig integriertes Unternehmen kann seiner DISC dagegen "only 

1) Vgl.: FEINSCHREIBER, R.: Domestic International Sales Corporation, 
a.a.O., S.12. 

2) Vgl.: S. 18 dieser Arbeit. 
3) Vgl.: MESENBERG, H.: DISC, a.a.O., S.17; HAMMER, R.M.: Two 

Cheers for DISC, a. a. O., S. 18. 
4) Vgl.: Tax Proposals, Part 2, a.a.O., S. 507. 
5) Vgl.: McTEER Jr., R. D. /HALEY, Sh. M.: Encouraging U. S. Exports, 

a. a.O., S. 6; COMMITTEE ON THE BUDGET UNITED STATES SENATE: 
DISC: An Evaluation, a.a.O., S.10und312. 

6) Vgl. z.B.: CONSIDINE, W.M.: The DISC Legislation, a.a.O., S.248; 
Tax Proposals, Part 2, a. a.O., S. 679. 
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the small amount of profits attributable to its single stage of operation" (1) 
transferieren. Somit hat ein Groß- Unternehmen die Möglichkeit, unabhängig 
von der Höhe der Exporte einen höheren Gewinn für die DISC auszuweisen. 

Weiterhin wird eine Benachteiligung der Klein- und Mittelbetriebe aus der 
Tatsache geschlossen, daß die DISC-Gesetzgebung eines der komplizierte-
sten amerikanischen Steuergesetze darstellt. Da kleinere Unternehmen im 
allgemeinen weniger Erfahrungen mit Steuergesetzen und keinen so leichten 
Zugang zu entsprechenden Steuerberatungen wie Groß- Unternehmen haben, 
sei es für die kleineren Betriebe - so wird argumentiert (2) - wesentlich 
schwieriger, den Steuervorteil in Anspruch zu nehmen. 

Eine Weiterführung dieses Arguments stellt darauf ab, daß bei der Gründung 
einer DISC Verwaltungskosten entstehen (3), die insbesondere für Klein-
Unternehmen im Vergleich zu den erzielbaren Vergünstigungen zu hoch 
seien, als daß sich der Aufwand der Gründung einer DISC lohne (4). Ver-
stärkend kommt noch der Zeitaspekt hinzu, da die Verwaltungskosten i. d. R. 
direkt entstehen und dementsprechend unmittelbar zu Liquiditätsabflüssen 
führen, während die DISC-Vergünstigungen erst nach Abschluß des steuer-
pflichtigen Jahres zum Tragen kommen. 

Somit scheint aus den drei zuletzt genannten Gründen (Verrechnungspreis-
regeln, Kompliziertheit des Gesetzes und Gründungskosten) tatsächlich ein 
größerer Vorteil der DISC-Gesetzgebung für Groß-Unternehmen im Vergleich 
zu Klein- und Mittelbetrieben zu folgen. 

Allerdings können auch bezüglich dieser Argumentation kritische Einwände 
gemacht werden. So ist festgestellt worden (5), daß die DISC-Gesetzgebung 

1) The President' s New Economic Program, a. a. O., S. 95. 
2) Vgl. z.B.: RENDELL, R. S.: Use of a Domestic International Sales 

Corporation, a.a.O., S.178; ROTHKOPF, A.J.: DISC, a.a.O., S.130; 
Tax Proposals, Part 4, a. a.O., S. 1237 und 1247. 

3) Auch bezüglich dieser Kosten existieren Schätzungen, die allerdings zu 
sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen: Vgl.: ULLMAN, L. S.: 
The Domestic International Sales Corporation, a. a.O., S. 384; COMMIT-
TEE ON THE BUDGET UNITED STATES SENATE: DISC: An Evaluation, 
a.a.O., S.28. 

4) Vgl.: o. V.: Note: Domestic International Sales Corporations, a. a. O., 
S.410 FN 8; CONSIDINE, W.M.: The DISC Legislation, a.a.O., S.248; 
RICHMAN, F. A.: Proposed DISC Regs, a. a. O., S. 229 FN 1. 

5) Vgl.: COMMITTEE ON THE BUDGET UNITED STATES SENATE: DISC: 
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An Evaluation, a. a. O., S. 36 und 112; SEGHERS, P. D.: "D-I-S-C", a. a. O., 
S. 41; SPANG, K. M.: Government Small Business Export Promotion 
Programs, in: Journal of American Chamber of Commerce in Japan, 
Bd. 9, 1972, S. 22; CRAMER, G. B.: The DISC Corporation, a. a. 0., 
s. 61. 



insbesondere auch für amerikanische Klein- und Mittelbetriebe von Bedeu-
tung ist. Das ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, daß es ein erklärtes 
Ziel der Gesetzgebung war und ist, gerade den kleineren Unternehmen die 
Möglichkeit des Exportes zu eröffnen. Um dieses Ziel zu erreichen, war 
die Administration auch bereit, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. So 
sind in dieser Beziehung im Rahmen der ursprünglichen Gesetzgebung sowohl 
die schon erwähnten geringen Gründungskapitalanforderungen als auch die 
übrigen geringen Verwaltungsanforderungen (kein eigenes Personal, nur 
eigenes Bankkonto) zu nennen, die gerade im Hinblick auf kleinere Unter-
nehmen in das Gesetz aufgenommen wurden (1). 

Außerdem wurde auch im Rahmen der Steuerreform von 1976 diesem Aspekt 
besondere Beachtung geschenkt. Denn die neu eingeführte "incremental 
rule" gilt eben erst ab einer bestimmten Größenordnung einer DISC (2). 
so daß hierdurch die angestrebte Förderung von kleineren Unternehmen 
besonders deutlich wird. 

Zusätzlich wird darauf hingewiesen, daß die DISC-Gesetzgebung für Groß-
Unternehmen gar keine besonderen Steuervorteile beinhalte. Denn zum einen 
würde durch die Bestimmungen über die "fugitive capital limitation" (3) der 
DISC-Vorteil gerade für multinationale Groß-Unternehmen, die aber auch 
einen wesentlichen Teil des amerikanischen Exportes durchführen, stark 
eingeschränkt. Diese hätten nämlich gleichzeitig neben den Exporten auch 
hohe Auslandsinvestitionen, die bei einer Berechnung des möglichen Steuer-
aufschubs abgezogen werden müssen (4). Außerdem könnten diese Gesell-
schaften im Zusammenhang mit diesen Investitionen ohnehin die Vorteile 
von "foreign tax credit" und "tax deferral" (5) in Anspruch nehmen, so daß 
sie nicht in so starkem Maße wie kleinere Unternehmen an dem Steuerauf-
schub durch das DISC-Gesetz interessiert seien (6). 

Im Rahmen dieser Kritik am DISC-Verfahren stehen sich also die Meinungen 
konträr gegenüber. Einerseits wird behauptet, durch DISC würden besonders 
die Groß- Unternehmen profitieren, wodurch es zu Wettbewerbsverzerrungen 
zugunsten der "Großen" kommen würde. Andererseits wird der besondere 
DISC-Vorteil gerade den Klein- oder Mittelbetrieben zugesprochen, so daß 
hierdurch eine Angleichung der Wettbewerbspositionen von "Großen" und 
"Kleinen" erreicht würde (7). Welche Gruppe tatsächlich stärker begünstigt 

1) Vgl.: Tax Proposals, Part 4, a. a.O., S. 1240. 
2) Vgl.: S. 49 dieser Arbeit. Auf die oben schon genannte Kritik.sei hier 

nur noch einmal hingewiesen. 
3) Vgl. : S. 33 dieser Arbeit. 
4) Vgl.: CRAMER, G. B.: The DISC Corporation, a. a. O., S. 61. 
5) Vgl.: S. 57 f dieser Arbeit. 
6) Vgl.: McTEER Jr., R. D. /HALEY, Sh. M.: Encouraging U. S. Exports, 

a. a.O., S. 6. 
7) So auch: CARHART, T. M.: DISC, a. a.O., S. 342. 
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wird, ist eine Tatfrage. Auch wenn es also ein erklärtes Ziel der Gesetzge-
bung war, Exportanreize gerade für Klein- oder Mittelbetriebe zu geben, 
hängt es letztendlich von einzelwirtschaftlichen unternehmerischen Entschei-
dungen ab, inwieweit dieses Ziel erreicht wird. 

3. Vereinbarkeit mit internationalen Abkommen 

Weiterhin wird gegen das DISC-Gesetz vorgebracht, daß es gegen internatio-
nale Abkommen verstoße, wobei das Hauptaugenmerk auf der Vereinbarkeit 
mit dem GATT liegt (1), Da noch sehr ausführlich auf die Beurteilung der 
DISC-Regel im _Rahmen des GATT eingegangen wird (2), werden hier nur 
kurz die relevanten Argumente genannt. 

Von Seiten der Gegner der DISC-Gesetzgebung - insbesondere den europä-
ischen und kanadischen Handelspartnern - wird dieser steuerlichen Export-
förderung vorgeworfen, sie stelle einen Verstoß gegen Art. XVI:4 GATT 
dar (3). Dieser Artikel verbietet Exports u b v e n t i o n e n, die zu einem 
Exportpreis führen, der geringer als der Binnenmarktpreis dieses Gutes 
ist (4). Nun stellt sich allerdings das Problem, daß im Wortlaut des GATT 
der zentrale Betriff der "expert subsidy" an keiner Stelle definiert oder 
näher erläutert wird (5). Erst eine nachträgliche Interpretation des Vertrags-
textes nennt eine Liste von acht Maßnahmen, die als Exportsubventionen im 
Sinne des Art. XVI:4 GATT anzusehen sind (6). Aus dem Katalog dieser 
Maßnahmen werden entweder die Befreiung oder die Rückerstattung von 
direkten Steuern herausgegriffen, um den Verstoß von DISC gegen die GATT-
Vereinbarungen zu dokumentieren (7)., 

Denn obwohl das DISC-Gesetz de jure nur einen Steuer aufs c hub für einen 
bestimmten Teil der Körperschaftsteuer gewährt, handelt es sich nach An-

1) Eine Darstellung der Beurteilung von Exportförderungsmaßnahmen in an-
deren internationalen Verträgen (z.B.: Havanna-Charta, OECD- und 
EWG-Vertrag) findet sich bei: LEFEVRE, D.: Staatliche Ausfuhrförde-
rung und das Verbot wettbewerbsverfälschender Beihilfen im EWG-Ver-
trag, Baden-Baden 1977, S. 45 ff und 90 ff. 

2) Vgl.: S. 151 ff dieser Arbeit. 
3) Vgl.: ANNINGER, Th. W.: DISC and GATT, a. a. O., S. 407; OOBSON, J. : 

The GATT Panel Reports on Tax Practices, a. a. O., S. 165 f. 
4) Vgl.: ANNINGER, Th. W.: DISC and GATT, a. a. 0., S. 400. 
5) Vgl.: ebenda, S. 405; EVANS, J. W.: GATT Rules Concerning Export 

Aids, in: United States International Economic Policy in an Interdependent 
World, a.a.O., S. 604; JACKSON, J.H.: World Trade and the Law of 
GATT, Indianapolis u.a. 1969, S. 382. 

6) Vgl.: JACKSON, J.H.: World Trade, a.a.O., S. 384 f. 
7) Vgl.: ANNINGER, Th. W.: DISC and GATT, a. a. O., S, 403. 
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sieht der Kritiker de facto um eine Steuerbefreiung bzw. -erstattung (1). 
Aufgrund des Liquiditätseffektes des Steueraufschubs, der für den Steuer-
zahler praktisch ein zinsloses Darlehen beinhaltet (2), und aufgrund des 
Fehlens einer zeitlichen Begrenzung des Aufschubs (3) kann die irgendwann 
anfallende Steuerzahlung durch den gewährten Aufschub finanziert werden. 
So hat z.B. St. S. SURREY mehrfach und stark pointiert deutlich gemacht, 
daß "the present value of 15 years deferral ... is just about worth the 
amount of the tax itself, which makes deferral the equivalent of exemp-
tion" (4). Folgt man dieser Auffassung, so ist unmittelbar einsichtig, daß 
die DISC-Regelung tatsächlich im Widerspruch zum GATT-Vertrag steht. 

Allerdings wird von Seiten der USA diese Argumentation als nicht überzeu-
gend abgelehnt. Zum einen wird hierbei {mehr formal) darauf hingewiesen, 
daß DISC tatsächlich nur einen Steueraufschub darstelle, da die Steuern spä-
testens bei der Ausschüttung der Gewinne an die Aktionäre oder bei Beendi-
gung des DISC-Status anfallen würden (5). Dementsprechend würde DISC 
nicht zu den in der interpretierenden Liste genannten und damit verbotenen 
Maßnahmen der Exportsubventionierung gehören (6). 

Darüber hinaus wird in diesem Zusammenhang ein schon genanntes Argu-
ment bemüht. Denn auch wenn DISC tatsächlich eine Steuerbefreiung dar-
stelle, könne es nicht mit der Begründung der Unvereinbarkeit mit dem 
GATT abgeschafft werden. Andere Länder würden nämlich in ähnlicher 
Weise - also auch unter Umgehung der GATT-Bestimmungen - ihre Ex-

1) Vgl.: CRAMER, G. B.: The DISC Corporation, a. a. 0., S. 61; CARHART, 
T. M.: DISC, a. a. O., S. 342. 

2) Vgl.: Panel Discussions before the Committee on Ways and Means, 
a. a. O., S. 32; CRAMER, G. B.: The DISC Corporation, a. a. O., S. 61. 

3) Vgl.: ANNINGER, Th. W.: DISC and GATT, a. a. O., S. 404; CARHART, 
T.M.: DISC, a.a.O., S. 342; DOBSON, J.: The GATT Panel Reports on 
Tax Practices, a. a.O., S. 165. 

4) SURREY, St. S.: DISC: A Billion-Dollar Tax Loophole Hidden in New 
Economic Policy, in: Washington Post, 19. 9. 1971, wiederabgedruckt in: 
Tax Proposals, Part 2, a. a.O., S. 399. Eine allgemeinere Beurteilung 
des Steueraufschubs wird von ihm vorgenommen in: DERS. : Pathways to 
Tax Reform. The Concept of Tax Expenditures, Cambridge (Mass.) 1973, 
s. 108 ff. 

5) Vgl.: ANNINGER, Th. W.: DISC and GATT, a. a. O., S. 393; CARHART, 
T. M.: DISC, a. a. O., S. 342; FRISCIA, A. B.: The DISC Export Tax In-
centive, in: International Finance. A Chase Manhattan Bi-weekly Service 
for Corporate Customers and Correspondent Banks, 31.1.1972, S. 8. 

6) Vgl.: ANNINGER, Th.W.: DISC andGATT, a.a.O., S.403; DOBSON, 
J.: The GATT Panel Reports on Tax Practices, a.a.O., S.166. 
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porte subventionieren. Insofern stelle DISC nur eine Maßnahme dar, die 
die amerikanischen Exporteure in eine vergleichbare Position mit ihren 
ausländischen Konkurrenten bringe ( 1). Allerdings wurde schon auf die 
Problematik dieser Argumentation hingewiesen (2). 

4. Gefahr von Retorsionsmaßnahmen 

Das letzte Argument contra DISC ist eine Weiterführung der gerade beschrie-
benen Rechtfertigung der Beibehaltung des DISC-Gesetzes. Denn wenn die 
USA gegen die Abschaffung dieser Exportförderung vorbringen, durch sie 
würden nur die Exportsubventionen der anderen Länder ausgeglichen, so er-
scheint es aus der Sicht der anderen Länder nur logisch zu sein, daß sie auf-
grund des DISC-Gesetzes Retorsionsmaßnahmen zum Ausgleich dieser Ex-
portförderung ergreifen. So behielt sich die Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften im Zusammenhang mit der DISC-Regelung das Recht vor, 
Maßnahmen zu ergreifen, die die berechtigten Interessen der europäischen 
Exporteure sichern sollten (3). 

Als konkrete Gegenmaßnahmen zu DISC werden in der Literatur Importhem-
mungen, Erhebung besonderer Steuern und höhere Exportsubventionen ge-
nannt (4). Hierbei verdient ein Teilbereich der Importhemmnisse eine be-
sondere Beachtung. Denn unter der Prämisse, daß DISC tatsächlich eine 
Exportsubvention im Sinne des GATT-Vertrages darstellt, erlaubt Art. VI 
GATT den benachteiligten Ländern unter bestimmten Voraussetzungen die 
Erhebung von "countervailing duties", die im Normalfall eine Verringerung 
des Importwertes des entsprechenden Landes verursachen würden. Somit 
wäre also eine gewisse Art von Retorsionsmaßnahmen nicht nur verständlich, 
sondern unter bestimmten Bedingungen sogar vertraglich abgesichert. 

Diese Möglichkeit von Retorsionsmaßnahmen als Folge der DISC-Gesetzge-
bung erhält für die USA in dreierlei Hinsicht Bedeutung. Zum ersten ist we-
der der genaue Exportsteigerungseffekt durch DISC, noch der tatsächliche 
Importhemmungs- bzw. Exportförderungseffekt von evtl. ergriffenen Re-
torsionsmaßnahmen quantitativ zu erfassen, so daß es denkbar ist, daß der 
ursprüngliche DISC-Effekt - soweit er überhaupt eintritt - durch den Effekt 
der Retorsionsmaßnahmen überkompensiert wird. Somit würde es zu einer 

1) Vgl.: COMMITTEE ON THE BUDGET UNITED STATES SENATE: DISC: 
An Evaluation, a. a. O., S. 114 ff und 298 f; CARHART, T. M.: DISC, 
a. a.O., S. 342. 

2) Vgl.: S. 62 dieser Arbeit. 
3) Vgl.: o. V.: Common Market Slips in Protest of DISC Plan, in: Iron Age, 

21.10.1971, S. 27; ANNINGER, Th. W.: DISC and GATT, a. a. O., S. 420 
FN 132. 

4) Vgl.: NAYLOR, E.S. /HANSON, R.A.: Some Observations, a.a.O., 
s. 784. 
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Netto-Verschlechterung der Handelsbilanzsituation der USA kommen (1). 
Es handelt sich hierbei wiederum um eine kritische Betrachtung der Han-
delsbilanzwirksamkeit von DISC, wobei an dieser Stelle die durch DISC 
induzierten Reaktionen anderer Länder als Ursache der mangelnden Wir-
kung vorgebracht werden. 

Zweitens könnten sich die USA infolge der ergriffenen Retorsionsrnaßnahrnen 
veranlaßt sehen, ihrerseits nun noch stärkere Anstrengungen zur Exportför-
derung vorzunehmen (z.B.: DISC-Vorteil für 100 % der Exportgewinne). Es 
könnte also zu einem nicht endenden Prozeß von sich gegenseitig aufschau-
kelnden Retorsionsrnaßnahrnen kommen (2). der im Extremfall zu einem 
Handelskrieg und damit evtl. zum Erliegen des Welthandels führen könnte. 
Hierdurch würden sämtliche Ergebnisse, die in den letzten Jahren im Rah-
men der GATT-Zollrunden erreicht wurden (3). vollkommen bedeutungslos, 
und der erreichte Grad des Freihandels ginge evtl. wegen einer Maßnahme 
der USA verloren, deren exportsteigernder Effekt zumindest nicht unumstrit-
ten ist. 

Verstärkend wird dann zum dritten darauf hingewiesen, daß diese (gedankliche) 
Entwicklung vorn Freihandel weg durch die USA initiiert worden wäre, die ei-
ne der größten und bedeutendsten Handelsnationen der Welt darstellen. Eine 
solche Rolle des "Vorreiters" in steuerprotektionistischen Maßnahmen dürfe 
diese Großmacht in den internationalen Handelsbeziehungen nicht überneh-
men (4). 

5. Zusammenfassung 

Auch die Argumente gegen die steuerliche Exportförderung im Rahmen des 
DISC-Gesetzes sollen thesenartig zusammengefaßt werden. Die Zweifel an 
der erhofften Wirkung auf die Handelsbilanz der USA und die gleichzeitig ho-
hen Steuerausfälle infolge des Gesetzes stellen die Hauptargumente gegen 
DISC dar. Denn kommt es durch die DISC-Regelung nicht zu der erwarteten 

1) Vgl.: ANNINGER, Th.W.: DISC andGATT, a.a.O., S.420; EVANS, J. 
W.: GATT Rules Concerning Export Aids, a. a. O., S. 610; Tax Proposals, 
Part 3, a. a. O., S. 1063. 

2) Eine entsprechende Möglichkeit im Zusammenhang mit "border tax 
adjustrnents" stellt J. H. JACKSON (World Trade, a. a.O., S. 302) dar. 

3) Vgl. dazu z.B.: LIEBICH, F.K.: Das GATT als Zentrum der internationa-
len Handelspolitik. Schriftenreihe Europäische Wirtschaft, Bd. 46, Baden-
Baden 1971, S. 41 ff und 161 ff; BERG, H.: Internationale Wirtschaftspoli-
tik, a. a. O. , S. 67 ff. Eine Übersicht über die Ergebnisse der im Jahre 
1979 ausgelaufenen "Tokio-Runde" findet sich bei: VON DEWITZ, W.: 
Die rnultilateraleQ. GATT-Verhandlungen, in: Wirtschaftsdienst, 59. Jg., 
1979, s. 346 ff. 

4) Vgl.: Tax Proposals, Part 3, a. a. O., S. 1063. 
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Steigerung des Handelsbilanzsaldos, so fließen dem amerikanischen Fiskus 
nur geringere Einnahmen zu, ohne daß dadurch irgendein positiver Effekt für 
die amerikanische Wirtschaft entsteht. 

Aber nicht nur auf das Fehlen eines positiven Effektes weisen die DISC-Kri-
tiker hin. Vielmehr sehen sie durch das DISC-Gesetz darüber hinaus bestimm-
te negative Effekte für die amerikanische Volkswirtschaft begründet, die 
nicht nur die nationale Wettbewerbssituation (Bevorzugung von Groß- Unter-
nehmen), sondern auch die internationalen Handelsbeziehungen der USA 
(Verstoß gegen GATT; Ursache für Retorsionsmaßnahmen) betreffen. Aus 
diesen Gründen sei eine schnellst mögliche Abschaffung des DISC-Gesetzes 
geboten. 
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Zweiter Teil 

ÖKONOMISCHE WIRKUNGEN DER VARIATION EINER 
DIREKTEN STEUER, DARGESTELLT AM BEI-

SPIEL DER DISC-GESETZGEBUNG 

Die Beschreibung der DISC-Gesetzgebung hat deutlich gemacht, daß unter 
Beachtung der erforderlichen Prämissen durch die Inanspruchnahme dieser 
Steuervergünstigung der effektive Körperschaftsteuersatz (1) für eine ameri-
kanische Exportgesellschaft von 48 % auf eine Größe zwischen 24 % und 36 % 
reduziert werden kann. In der Diskussion um DISC sind dann im wesentlichen 
zwei Aspekte erörtert worden: Einmal geht es um die Frage, ob das DISC-
Gesetz die angestrebte Verbesserung der Handelsbilanz gewährleisten kann. 
Zum anderen wird diskutiert, wie DISC unter dem Aspekt der internationa-
len steuerlichen Wettbewerbsneutralität zu beurteilen ist, insbesondere ob 
es einen Beitrag zur Erreichung einer "wettbewerbsneutralen" Besteuerung 
leisten kann. 

Um der ersten Frage nachgehen zu können, muß die DISC-Regelung zunächst 
in die üblichen Begriffsdefinitionen der Finanzwissenschaft eingeordnet wer-
den, wobei insbesondere auf die Klassifikation von Steuern einzugehen ist. 

In sämtlichen finanzwissenschaftlichen Lehrbüchern (2) werden solche Klassi-
fizierungsvorschläge vorgestellt, von denen der bekannteste wohl die Unter-
scheidung in direkte und indirekte Steuern ist. Allerdings ist gerade diese Ab-
grenzung äußerst umstritten, da es kein allgemein gültiges Unterscheidungs-
kriterium gibt und deswegen unterschiedliche Begriffsinhalte mit gleichen 
Begriffen bezeichnet werden (3). Dennoch wird in internationalen Verträgen 
gerade auf diese Klassifizierung Bezug genommen, wobei (implizit) von der 
Vorstellung ausgegangen wird, daß die direkten Steuern überhaupt nicht und 
die indirekten Steuern dagegen vollkommen überwälzt werden. 

1) Auf die begriffliche Abgrenzung des effektiven Steuersatzes sei hier noch 
einmal hingewiesen; vgl. S. 44 dieser Arbeit. 

2) Beispielhaft sei hier hingewiesen auf: HEDTKAMP, G.: Lehrbuch der 
Finanzwissenschaft, 2. Aufl., Neuwied 1977, S. 289 ff; WITTMANN, W.: 
Einführung in die Finanzwissenschaft, II. Teil: Die öffentlichen Einnah-
men, 2. Aufl., Stuttgart 1975, S. 25 ff; PEFFEKOVEN, R.: Einführung 
in die Grundbegriffe der Finanzwissenschaft, Darmstadt 1976, S. 56 ff. 

3) Ein Überblick findet sich z.B. bei: NEUMARK, F.: Steuern, I: Grundla-
gen, in: ALBERS, W. u. a. (Hrsg.): Handwörterbuch der Wirtschafts-
wissenschaft (HdWW), Bd. 7, Stuttgart u. a., 1977, S. 298 f. 
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Wie die folgenden Betrachtungen noch zeigen werden (1), ist aber die Vor-
stellung, bestimmte Steuern seien vollkommen überwälzbar, andere dagegen 
überhaupt nicht, die Ursache für die Meinungsverschiedenheiten, die bei der 
Beurteilung von steuerlichen Grenzausgleichsmaßnahmen auftreten. Deswe-
gen wird hier die Abgrenzung so vorgenommen (2), daß als in d i r e kt e 
St e u e r n solche betrachtet werden, die bei der Produktion oder dem Ver-
brauch von Gütern und Dienstleistungen erhobenwerden(produkt-
bezogene Steuern). Als direkte Steuern werden dagegen diejenigen 
bezeichnet, die auf die Produktionsfaktoren erhoben werden (nichtpro-
duktbezogene Steuern). 

Wer letztendlich durch die Steuer belastet wird, spielt bei dieser Unterschei-
dung also keine Rolle. Als typische Beispiele für die indirekten Steuern die-
nen die Mehrwertsteuer und spezielle Verbrauchsteuern (z.B.: Bier- und 
Tabaksteuer). Einkommen- und Körperschaftsteuer sind Beispiele für die 
direkten Steuern. 

Die Regelungen der DISC-Exportförderung stellen demnach eine temporäre 
Reduzierung der Zahlung einer direkten Steuer dar. Diese Maßnahme 
kann beurteilt werden, wenn geklärt ist, wie ein Unternehmer auf diese Sen-
kung der Körperschaftsteuerzahlung reagieren kann. Generell stellt sich die 
Frage, ob er bereit ist, diesen Steuervorteil über eine Preissenkung an die 
Nachfrager weiterzugeben, oder ob er den Steuervorteil als Erhöhung seines 
Nettogewinns (= Bruttogewinn minus Steuern) ansieht. Der Ausgangspunkt 
der folgenden Analyse muß deswegen die Frage der Überwälzbarkeit und da-
mit ein Teilaspekt der Inzidenztheorie zur Körperschaftsteuer sein. 

1) Vgl. insbesondere S. 125 ff dieser Arbeit. 
2) So auch z.B.: FLOYD, R. H.: Some Long-Run Implications of Border Tax 

Adjustments of Factor Taxes, in: Quarterly Journal of Economics, Bd. 91, 
1977, S. 555 FN 2 a. 
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I. INZIDENZ DER KÖRPERSCHAFTSTEUER 

A. T h e o r e t i s c h e P r o b l e m e b e i d e r E r m i t t l u n g d e r 
Inzidenz 

In Anlehnung an R. A. MUSGRAVE kann unter dem Begriff der Inzidenz einer 
staatlichen Maßnahme allgemein "die Änderung der Verteilung des für den 
privaten Verbrauch zur Verfügung stehenden Einkommens" (1) verstanden 
werden. Spezifiziert man den Inzidenzbegriff auf die Steuerpolitik, so geht 
es um das Problem, was als Kriterium der Einkommensverteilung anzuse-
hen ist und wie sich - gemessen an diesem Kriterium - die Einkommens-
verteilung durch eine Änderung der Steuergesetze, z.B. des Steuertarifs, 
verändert. Wird die Spezifizierung noch weiter vorgenommen, indem auf 
die spezielle Form der Körperschaftsteuer abgestellt wird, so muß hier 
die Frage beantwortet werden, wie durch eine Änderung des Körperschaft-
steuertarifs die Einkommensverteilung beeinflußt wird. 

Eine Aussage über den Einfluß auf die Verteilungssituation kann gemacht 
werden, wenn geklärt ist, "wer eine bestimmte Steuer (hier: die Köperschaft-
steuer, H. F.) definitiv aus seinem Einkommen zu bestreiten hat" (2). Es 
geht also, wie D. SCHNEIDER (3) treffend formuliert hat, nicht alleine dar-
um, die persönliche Steuerzahlung zu ermitteln. Vielmehr muß als ent-
scheidende Determinante darüber hinaus die marktbestimmte Steuerlast 
festgestellt werden, wenn man die tatsächliche Belastung eines Wirtschafts-
subjektes durch eine Steuer bestimmen will. 

Durch diese Unterscheidung zwischen Steuer zahl last und Steuert r a g -
last (4) erhält eine weitere begriffliche Differenzierung Bedeutung. Der 
Inzidenzbegriff kann unterteilt werden in die "effektive" und in die "for-
male" Inzidenz. Bei der Behandlung der effektiven Inzidenz wird 
danach gefragt, "wer nach a 11 e n durch die Besteuerung ausgelösten 

1) MUSGRAVE, R. A.: Finanztheorie, übersetzt von KULLMER, L. unter 
Mitarbeit von FECHER, H., Tübingen 1966, S. 154. 

2) BOMBACH, G.: Das Problem der optimalen internationalen Arbeitstei-
lung bei unterschiedlicher Struktur der Steuersysteme (Bestimmungsland-
prinzip versus Ursprungslandprinzip), mit einem Anhang von RIESE, H. , 
Schriftenreihe der Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie zur 
Wirtschafts- und Industriepolitik, Heft 4, Düsseldorf 1962, S. 15. 

3) Vgl.: SCHNEIDER, D.: Körperschaftsteuer, in: NEUMARK, F. (Hrsg.): 
Handbuch der Finanzwissenschaft, Bd. 2, 3. Aufl., Tübingen 1979, S. 540. 

4) Vgl. auch: SCHNEIDER, H. /NACHTKAMP, H. H.: Steuern, V: Wirkungs-
lehre, in: ALBERS, W. u. a. (Hrsg.): Handwörterbuch der Wirtschafts-
wissenschaft (HdWW), Bd. 7, Stuttgart u. a., 1977, S. 356. 
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Wirkungen auf die Einkommenssituation letztlich getroffen wird" (1). Also 
stehen bei diesem Konzept nicht nur die Reaktionen der Beteiligten, sondern 
auch die sich daraus entwickelnden Folgewirkungen zur Diskussion. 

Allerdings ist die Ermittlung dieser effektiven Inzidenz wegen der Vielfalt 
der zu beachtenden Einflüsse äußerst schwierig, so daß hier auf eine Form 
der formalen In z i den z abgestellt wird (2 ), die mit H. ZIMMERMANN/ 
K. -D. HENKE als "Verteilung gemäß Überwälzungshypothe-
s e n" (3) bezeichnet werden kann. Hierbei wird dann ausschließlich auf die 
unmittelbaren Reaktionen der Beteiligten eingegangen, die sich in der Übe.r-
wälzung bzw. Nichtüberwälzung der jeweiligen Steuer ausdrücken. 

Da die Betrachtung auf die Körperschaftsteuer beschränkt ist, muß also un-
tersucht werden, wie die Unternehmer auf eine Änderung der Körperschaft-
steuerzahlung reagieren können. Von der Konzeption her ist die Körperschaft-
steuer eine Steuer auf den Gewinn eines Unternehmens, müßte demnach folge-
richtig aus diesem getragen werden. Somit müßte eine Erhöhung der Körper-
schaftsteuer zu einer Reduzierung des Nettogewinns führen. 

Nun stellt sich aber die Frage, ob die Unternehmen infolge einer Steuerer-
höhung nicht versuchen werden, ihre Bruttogewinne zu erhöhen, um dadurch 
ihren Nettogewinn (zumindest tendenziell) konstant zu halten. Die Erhöhung 
des Bruttogewinns gelingt ihnen dann, wenn sie die Steuererhöhung über 
Preissteigerungen (bei entsprechendem Verlauf der Nachfragekurve) und/ 
oder Kostensenkungen (bei entsprechendem Verlauf der Kostenkurve) an die 
übrigen Teilnehmer am Marktprozeß weitergeben können. Das Problem der 
Steuerüberwälzung erhält somit eine zentrale Stellung im Rahmen der Inzi-
denzanalyse, weswegen in der Literatur auch die Inzidenz als Ergebnis des 
Überwälzungsprozesses angesehen wird (4). 

1) ZIMMERMANN, H. /HENKE, K. -D.: Finanzwissenschaft. Eine Einfüh-
rung in die Lehre von der öffentlichen Finanzwirtschaft, 2. Aufl. , Mün-
chen 1978, S. 179. 

2) Es sei darauf hingewiesen, daß es sich hierbei um eine besondere Defi-
nition der formalen Inzidenz handelt, die aber m. E. für die folgende Ana-
lyse die adäquate ist, da eben von unterschiedlichen Überwälzungshypothe-
sen ausgegangen wird. Zur begrifflichen Vielfalt und zu alternativen Defi-
nitionen siehe z.B.: RECKTENWALD, H. C.: Steuerüberwälzungslehre. 
Theoretische und empirische Verteilung von Abgaben und Kosten, 2. Aufl. , 
Berlin 1966, S. 38 ff; PEFFEKOVEN, R.: Zur Theorie des Steuerexports, 
Tübingen 1975, S. 3. 

3) ZIMMERMANN, H. /HENKE, K. -D.: Finanzwissenschaft, a. a. O., S. 179. 
4) Vgl. z.B.: RECKTENWALD, H. C.: Steuerüberwälzungslehre, a. a. O., 

S. 17; HÄUSER, K.: Die Unüberwälzbarkeit der Einkommen- und Körper-
schaftsteuer bei Gewinnmaximierung, in: Finanzarchiv, N. F., Bd. 20, 
1959/60, S. 423; WITTMANN, W.: Einführung in die Finanzwissenschaft, 
II. Teil, a. a. 0 , S. 101. Kritisiert wird diese Ansicht von R. A. MUSGRAVE, 
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Die Überwälzungsanalyse der Körperschaftsteuer stellt jedoch einen der 
am heftigsten diskutierten und vom Ergebnis her sehr unbefriedigend gelö-
sten Teilbereiche der Finanzwissenschaft dar (1 ). Das ist zum einen darauf 
zurückzuführen, daß ein allgemein anerkanntes Kriterium, an dem die Über-
wälzung gemessen werden kann, nicht existiert (2). Außerdem scheint auch 
der zu wählende theoretische Ansatz nicht eindeutig festzulegen zu sein, da 
sowohl mit Partial- als auch mit Kreislaufmodellen die Überwälzung bzw. 
Nichtüberwälzung der Körperschaftsteuer nachgewiesen wird. 

Es ist nicht Aufgabe dieser Arbeit, alle in der Literatur vorgestellten Mo-
delle in extenso zu behandeln oder evtl. sogar das Spektrum der Modelle um 
ein neues zu erweitern. Vielmehr wird zu den gerade genannten - vom Verf. 
als wesentlich erachteten - kritischen Punkten Stellung genommen. Mit Hilfe 
der sich daran anschließenden Vorstellung verschiedener theoretischer und 
empirischer Modelle soll die Unzulänglichkeit der in der Literatur bisher 
ermittelten Ergebnisse belegt werden. Abschließend wird dann auf einige be-
sondere Probleme im Zusammenhang mit dem DISC-Verfahren hingewiesen. 

1. Kriterium der Überwälzung 

Das erste Problem liegt in der Bestimmung eines geeigneten Kriteriums, 
das über die Überwälzung der Körperschaftsteuer Aufschluß geben kann. 
Da die Veränderung des Gewinns als bestimmend für die Überwälzung der 
Körperschaftsteuer herausgestellt wurde, kann eine absolute Gewinn-
größe (Brutto- oder Nettogewinn) als Maßstab herangezogen werden (3). 
Allerdings werden dabei z.B. inflatorische Prozesse oder eine sich ändern-
de Kapitalausstattung nicht berücksichtigt. Deswegen kann es sich empfehlen, 
auf Gewinn r e 1 a t i o n e n abzustellen, wobei neben dem Verhältnis von Ge-
winn zum Beitrag des Unternehmens zum Volkseinkommen insbesondere die 
Kapitalrentabilität als Überwälzungsmaßstab gewählt wird ( 4). 

der die Verknüpfung des Inzidenzbegriffes mit der Überwälzung als 
zu eng ablehnt; vgl.: MUSGRAVE, R.A.: Finanztheorie, a.a.O., S.176ff, 
insbes. S. 180. Allerdings geht er dabei von dem sehr weiten Begriff der 
"effektiven Inzidenz" aus. 

1) So auch: MUSGRAVE, R. A. /MUSGRAVE, P. B. /KULLMER, L.: Die 
öffentlichen Finanzen in Theorie und Praxis, Bd. 3, a. a. O., S. 55; 
BROWN, E. C. : Recent Studies of the Incidence of the Corporate Income 
Tax, in: SMITH, W. L. /CULBERTSON, J. M. (Hrsg.): Public Finance 
and Stabilization Policy. Essays in Honor of Richard A. Musgrave, 
Amsterdam, New York 1974, S. 107. 

2) So auch: SLITOR, R. E.: The Enigma of Corporate Tax Incidence, in: 
Public Finance / Finances Publiques, Bd. 18, 1963, S. 341. 

3) Vgl.: SCHREIBER, K. F.: Zur Aussagekraft empirischer Unter·suchungen 
der Überwälzbarkeit der Körperschaftsteuer, in:· Finanzarchiv, N. F., 
Bd.29, 1970, S.55. 

4) Vgl.: ebenda. 
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R. A. MUSGRAVE/P. B. RICHMAN haben deutlich gemacht, daß die mögliche 
Veränderung der Kapitalrentabilität eine längerfristige Betrachtung voraus-
setzt, da eben auch die möglichen Veränderungen des Kapitalbestandes be-
rücksichtigt werden (1). Die kurzfristigen Ursachen für eine Konstanz oder 
Veränderung der Kapitalrentabilität sind "changes in price or wage policy" (2), . 
so daß für die unmittelbare Reaktion der Unternehmer auf eine Körperschaft-
steueränderung die Beeinflussung der Preise und Löhne entscheidend ist. Be-
rücksichtigt man ferner, daß nicht zuletzt wegen der Existenz der Gewerk-
schaften eine Beeinflussung der Löhne durch die Unternehmen kurzfristig 
nur bedingt möglich ist, sind die Preiswirkungen einer Körperschaft-
steueränderung die entscheidenden Determinanten ihrer Überwälzbarkeit. 

Hierbei tritt allerdings noch ein weiteres Problem auf. "Der Kern des Inzi-
denzproblems als Verteilungsproblem liegt in den Änderungen der r e l a -
t i v e n Preise, welche Änderungen der absoluten Preise auch immer zu 
Änderungen der relativen Preise führen mögen" (3). 

Im Rahmen der Untersuchung einer geschlossenen Wirtschaft wird z.B. 
das Preisniveau in einem unbesteuerten Sektor auf das Preisniveau in ei-
nem besteuerten Sektor bezogen und aus einer Veränderung dieser Relation 
geschlossen, welcher Sektor die Steuer endgültig zu tragen hat (4). 

Wird dagegen eine offene Volkswirtschaft betrachtet - wie es bei einer Un-
tersuchung von DISC zwingend notwendig ist - , so treten die relativen 
internationalen Preise in den Vordergrund. Nimmt man nun an, daß 
Steueränderungen nur die Preise in einem Land beeinflussen können, muß 
die Aufmerksamkeit also den absoluten Preisänderungen in einem Land 
zugewandt werden (5). Da das DISC-Verfahren nur die Einkommen aus der 
Exportwirtschaft betrifft, sind die Exportpreise und damit also die Preise 
im Ausland die entscheidenden Faktoren für die Wirksamkeit dieser Maßnah-
me. In der folgendenAnalysewirdals Kriterium der Überwälzbar-
keit demzufolge die Veränderung der absoluten Exportpreise 
herangezogen. 

1) Vgl.: MUSGRAVE, R. A. /RICHMAN, P. B.: Allocation Aspects, Domestic 
and International, in: The Role of Direct and Indirect Taxes in the Federal 
Revenue System. A Conference Report of the National Bureau of Eco-
nomic Researchandthe Brookings Institution, Princeton 1964, S. 81 f FN 1. 

2) Ebenda. 
3) MUSGRAVE, R. A.: Finanztheorie, a. a. O., S. 325 (Hervorhebung vom 

Verf. ). 
4) Bei der Analyse der nur für bestimmte Rechtsformen eines Unternehmens 

gültigen Körperschaftsteuer empfiehlt es sich z.B., die Volkswirtschaft 
in einen "corporate-" und einen "non-corporate"-Sektor zu unterteilen; 
vgl.: HARBERGER, A. C.: The Incidence of the Corporation Income Tax, 
in: Journal of Political Economy, Bd. 70, 1962, S. 230 ff. 

5) Vgl.: MUSGRAVE, R.A.: Finanztheorie, a. a.O., S.144; DERS. /RICH-
MAN, P.B.: AllocationAspects, a.a.O., S.112. 
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2. Das Modell 

Das zweite generelle Problem bei der Analyse der lnzidenz der Körperschaft-
steuer stellt sich durch die erforderliche Auswahl des verwendeten Modell-
typs (1 ). Zum einen kann zwischen partialanalytischen und kreis-
lauftheoretischen Modellen unterschieden werden. Während eine Par-
tialanalyse nur einen bestimmten Ausschnitt aus einem Gesamtzusammen-
hang betrachtet, wird mit Hilfe der Kreislaufmodelle (auch: Totalmodelle) 
versucht, den Gesamtzusammenhang zu erfassen. Zum anderen geht es um 
die Frage, ob die Analyse bis auf die Entscheidung eines einzelnen Wirt-
schaftssubjektes zurückgeht (mikro ökonomisches Modell) oder ob 
mehrere Wirtschaftssubjekte, z.B. die Gesamtheit der Unternehmen, zu 
Gruppen aggregiert werden (makroökonomisches Modell). 

Auf die jeweiligen Vor- und Nachteile der Alternativen braucht hier .nicht 
eingegangen zu werden (2). Der wesentliche Unterschied zwischen den Mo-
dellen liegt im theoretischen Abstraktionsgrad. Da dieser in einer Theorie 
beliebig weit gewählt werden kann, sind sämtliche Methoden wissenschaft-
lich vertretbar (3). Deswegen sollte eine Entscheidung zwischen den Modellen 
hauptsächlich unter Beachtung des Ziels der durchgeführten Untersuchung 
vorgenommen werden. So kann als Kriterium für diese Wahl sowohl die 
Art (4) als auch das Aufkommensvolumen (5) der betrachteten Steuer ent-
scheidend sein. 

Die DISC-Regelung betrifft nur den amerikanischen Exportsektor, also einen 
Teilbereich der Gesamtwirtschaft. Da außerdem die Maßnahme als isolierte 
Exportförderung beurteilt wird und deswegen die Finanzierung nur eine unter-
geordnete Rolle spielt - sofern sie nicht zu Lasten einer anderen staatlichen 
Maßnahme geht, die ebenfalls den Außenhandel beeinflußt - , wird hier dem 
partialanalytischen Ansatz der Vorzug gegeben. Außerdem wird dar-
auf abgestellt, wie der einzelne Exporteur auf den Steueraufschub reagiert, 
so daß im wesentlichen eine mikro ökonomische Betrachtung vorgenom-
men wird. Allerdings wird - soweit es erforderlich und möglich ist - eben-

1) Siehe dazu z.B.: OTT, A. E.: Grundzüge der Preistheorie, 3. Aufl., 
Göttingen 1979, S. 27 ff. 

2) Siehe dazu z.B.: ALBERS, W.: Preisliche Wirkungen der Besteuerung, 
in: Finanzarchiv, N. F., Bd. 16, 1955/56, S. 253 f; HÄUSER, K.: Die Un-
überwälzbarkeit der Einkommen- und Körperschaftsteuer, a. a. O., 
s. 424 f. 

3) Vgl.: RECKTENW ALD, H. C.: Steuerüberwälzungslehre, a. a. O., S. 63; 
PEFFEKOVEN, R.: Zur Theorie des Steuerexports, a. a.O., S. 23. 

4) Vgl. : PEFFEKOVEN, R. : Zur Theorie des Steuerexports, a. a. 0 .• 
s. 23. 

5) Vgl.: BOMBACH, G.: Das Problem der optimalen internationalen Ar-
beitsteilung, a. a. O., S. 16. 
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falls versucht, Ergebnisse für den gesamten Exportsektor der USA abzulei-
ten, so daß mitunter eine makroökonomische E'rweiterung vorgenommen 
wird. 

B. Analyse der Überwälzbarkeit der Körperschaftsteuer 

Nachdem die für die Durchführung einer Überwälzungsanalyse der Körper-
schaftsteuer wesentlichen Schwierigkeiten (1) aufgezeigt worden sind, muß 
jetzt die aufgestellte Behauptung belegt werden, daß es sich hierbei um ei-
nen sehr unbefriedigend gelösten Teilaspekt der Finanzwissenschaft handelt. 
Hierzu kann auf die z. T. vollkommen gegensätzlichen Ergebnisse sowohl 
der theoretischen Untersuchungen als auch der empirischen Analysen ver-
wiesen werden (2). 

1. Theoretische Untersuchungen 

Die übliche und lange Zeit auch akzeptierte Begriffsdefinition, nach der die 
direkten Steuern solche seien, die nicht - auch nicht teilweise - über den 
Marktprozeß auf andere Marktteilnehmer überwälzt werden können, stützt 
sich vorwiegend auf die klassische Argumentation mit Hilfe einer partial-
analytischen Betrachtung. 

Ausgehend von den Annahmen des Modells der vollkommenen Konkurrenz 
(Polypol auf dem vollkommenen Markt), bei dem der Marktpreis für den 
einzelnen Anbieter ein Datum und durch den "Grenzproduzenten" determi-
niert ist (3), wird argumentiert, daß eine Gewinnsteuer den Marktpreis 
nicht beeinflussen kann, da der Grenzproduzent gerade dadurch charakte-

1) Eine weitere Schwierigkeit kann sich durch die Überlegung ergeben, daß 
die Körperschaftsteuer im Rahmen der Kostenrechnung - wie andere 
Kostensteuern - kalkuliert wird (vgl. z.B.: HÄUSER, K.: Die Unüber-
wälzbarkeit der Einkommen- und Körperschaftsteuer, a. a. O., S. 429 ff). 
Auf diesen Aspekt wird hier nicht eingegangen, da hierdurch letzten En-
des die Grenze zwischen direkten und indirekten Steuern, so wie sie hier 
gezogen wurde, verwischt wird. 

2) Eine umfassende Übersicht der verschiedenen Ergebnisse und eine Zu-
ordnung der Autoren zu den jeweiligen Thesen findet sich bei: RATCH-
FORD, B. U. /RAN, P. B.: The Burden of Corporate Income Tax, in: 
National Tax Journal, Bd.10, 1957, S. 310 ff. 

3) Eine ausführliche Beschreibung des Preisbildungsvorganges bei dieser 
Marktform findet sich z.B. bei: OTT, A. E.: Grundzüge der Preistheorie, 
a. a. O., S. 147 ff. 
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risiert ist, daß er keinen Gewinn erzielt (1 ). Demnach wird er auch durch 
eine Gewinnsteuer nicht betroffen und braucht seinen Preis nicht zu ändern. 

Aber auch unter den Voraussetzungen anderer Marktformen, insbesondere 
der des Monopols, kann die Nichtüberwälzung der Körperschaftsteuer nach-
gewiesen werden (2). Wie K. HÄUSER gezeigt hat (3), ist für den Beweis der 
Nichtüberwälzung im Rahmen der partialanalytischen Modelle weniger die 
Marktform und damit die Wettbewerbssituation auf dem einzelnen Markt von 
Bedeutung. Vielmehr ist die wesentliche Voraussetzung, daß "als elemen-
tarstes Motiv des Verhaltens (des Unternehmers, H. F.) die Maximierung 
des Gewinns" ( 4) angenommen wird. 

Nun ist aber - nicht zuletzt im Rahmen der Diskussion um das Vollkosten-
prinzip (5) - die Realitätsnähe dieser Annahme unternehmerischen Verhal-
tens u. a. mit Bezug auf empirische Untersuchungen (6) angezweifelt worden. 
Als realistisch wird dagegen das Streben nach einem "angemessenen" oder 
"durchschnittlichen" Gewinn angesehen (7). 

Akzeptiert man diese als realistischer betrachteten Zielvorstellungen, so 
kann mit Hilfe der partialanalytischen Modelle die Behauptung der Nicht-
überwälzung der Körperschaftsteuer nicht aufrecht gehalten werden. So 

1) Vgl.: LEONTIADES, M.: The Logic of Border Taxes, in: National Tax 
Journal, Bd.19, 1966, S.175; WITTMANN, W.: Einführung in die Finanz-
wissenschaft, II. Teil, a. a. O. , S. 111. 

2) Vgl.: WITTMANN, W.: Einführung in die Finanzwissenschaft, II. Teil, 
a. a. O., S. 111 f; MUSGRAVE, R. A. /MUSGRAVE, P. B. /KULLMER, L.: 
Die öffentlichen Finanzen in Theorie und Praxis, Bd. 3, a. a.O., S. 61 ff. 

3) Vgl.: HÄUSER, K.: Die Unüberwälzbarkeit der Einkommen- und Körper-
schaftsteuer, a. a. O., S. 425 ff. 

4) Ebenda, S. 425. 

5) Hierbei wird in Abweichung von der üblichen Marginalanalyse argumen-
tiert, daß die Unternehmen ihre Preise mit Hilfe eines konstanten oder 
variablen Gewinnzuschlags auf die Durchschnittskosten bestimmen; vgl. 
dazu: HALL, R. L. /HIT CH, C. J.: Price Theory and Business Behaviour, 
in: Oxford Economic Papers, Bd. 2, 1939, S. 12 ff; KUHLO, K. Ch.: Eine 
Analyse des Vollkostenprinzips, in: Weltwirtschaftliches Archiv, Bd. 75, 
1955, s. 137 ff. 

6) Vgl. z.B.: WIED-NEBBELING, S.: Industrielle Preissetzung. Eine Über-
prüfung der marginal- und vollkostentheoretischen Hypothesen auf empi-
rischer Grundlage, Tübingen 1975, S. 142 ff. 

7) Eine Kritik dieser unbestimmten Zielgröße findet sich z.B. bei: DÖBLER, 
K.: Marginalanalyse und Durchschnittskostenpreisbildung, Heidelberg 
1956, S. 122; FOG, B.: Industrial Pricing Policies, Amsterdam 1960, 
S.110 ff. 
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läßt sich in allen Fällen, die R. A. MUSGRAVE/P. B. MUSGRAVE/L. KULL-
MER mit "administrierter Preisbildung" (1) bezeichnen - z.B. : Umsatzma-
ximierung, eingeschränkte Gewinnmaximierung - die Möglichkeit einer Preis-
anpassung infolge einer Körperschaftsteueränderung nachweisen (2). 

Somit gewinnen die zugrundeliegenden Prämissen der klassischen Überwäl-
zungstheorie eine entscheidende Bedeutung. In dem Maße, wie an der Reali-
tätsnähe dieser Annahmen gezweifelt wird (3), muß die These der vollkom-
menen Nichtüberwälzung der Körperschaftsteuer relativiert werden. Also muß 
auch im Rahmen der partialanalytischen Argumentation zumindest die Mög-
lichkeit einer Körperschaftsteuerüberwälzung festgestellt werden (4). 

Zu einem den klassischen Überlegungen vollkommen entgegengesetzten Er-
gebnis kommt C. FÖHL in seinen kreislauftheoretischen Untersuchungen 
zur Überwälzbarkeit der Einkommensteuern von Unternehmen (5). Ausgehend 
von einem System von Definitionsgleichungen und speziellen Verhaltensan-
nahmen ermittelt er, daß eine Erhöhung einer Einkommensteuer, die unmit-
telbar zu einer Vergrößerung der Staatsausgaben für Güter und Dienstleistun-
gen verwendet wird, die Bruttogewinne der Unternehmen im gleichen Umfang 
steigen lasse. Somit bleibt der Nettogewinn unverändert und den Unterneh-
men ist eine vollständige Überwälzung gelungen. 

Die Diskussion (6) um dieses sog. FÖHLsche Steuerparadoxon setzt an den 
z. T. unrealistischen Prämissen an. Umstritten sind vor allem die Annahme 
der Konstanz der Investitionen bei Variation der Einkommensteuer und die 
Annahme eines vollständig elastischen Kreditangebots. Allerdings hat die 
Diskussion um FÖHLs These immerhin deutlich gemacht, daß bei Vorliegen 

1) Vgl.: MUSGRAVE, R. A. /MUSGRAVE, P. B. /KULLMER, L.: Die öffent-
lichen Finanzen in Theorie und Praxis, Bd. 3, a. a. O., S. 64. 

2) So auch: BUCHANAN, J.A. /FLOWERS, M. R. :.The Public Finances. 
An Introductory Textbook, 4. Aufl., Homewood (Ill.) 1975, S. 294. 

3) Als Beispiel mag hier die Ansicht von M. LEONTIADES (The Logic of 
Border Taxes, a. a. O., S. 1 76) genügen: "The classical assum.ptions may 
be useful for classroom illustrations of perfect competition and pure 
monopoly but not for the world in which we live". 

4) So auch: MUSGRAVE, R. A. /MUSGRAVE, P. B. /KULLMER, L.: Die 
öffentlichen Finanzen in Theorie und Praxis, Bd. 3, a. a. O., S. 69. 

5) Vgl.: FÖHL, C.: Kritik der progressiven Einkommensbesteuerung, in: 
Finanzarchiv, N. F., Bd. 14, 1953/54, S. 88 ff; DERS.: Das Steuerpara-
doxon, in: Finanzarchiv, N.F., Bd.17, 1956/57, S.1 ff. 

6) Vgl. z.B.: STUCKEN, R. /EHRLICHER, W.: Zur Frage der Überwäl-
zung der Unternehmenssteuern, in: Finanzarchiv, N. F., Bd. 14, 1953/ 
54, S. 367 ff; KRELLE, W.: Zur Wirkung der progressiven Einkommens-
besteuerung, in: Finanzarchiv, N. F., Bd. 16, 1955/56, S. 22 ff; HÄUSER, 
K. /RICHTER, R.: Zum Problem der Einkommensteuerüberwälzung, in: 
Finanzarchiv, N. F., Bd. 16, 1955/56, S. 258 ff. 
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bestimmter Voraussetzungen von einer weitgehenden Überwälzung der Kör-
perschaftsteuer ausgegangen werden kann (1). 

Die Ergebnisse der theoretischen Untersuchungen lassen demnach keine ein-
deutige Aussage über die Überwälzung der Körperschaftsteuer zu. Vor allem 
kann keine Aussage über das Ausmaß der Überwälzung (den Überwälzungs-
grad) gemacht werden. Es bleibt zu fragen, ob diese Lücke durch empirische 
Analysen geschlossen werden kann. 

2. Empirische Analysen 

Die meisten empirischen Untersuchungen der Überwälzung der Körperschaft-
steuer stammen aus den USA. Da dort der Körperschaftsteuersatz von ca. 
12 % in den zwanziger Jahren auf 52 % in den Nachkriegsjahren stieg (2), 
hätte unter der Annahme der vollständigen Überwälzung diese Änderung kei-
nen Einfluß auf die (relative) Höhe der Nettogewinne der amerikanischen 
Unternehmer haben dürfen. Die durchgeführten Untersuchungen kommen 
aber zu unterschiedlichen Ergebnissen. 

So ergaben die Analysen von M. A. ADELMAN (3) und E. F. DENISON (4), 
die als Überwälzungsmaßstab den Anteil des Gewinns am Beitrag des Unter-
nehmens zum Volkseinkommen wählten, daß die Körperschaftsteuer nicht 
überwälzt worden sei (5 ). Demgegenüber stellen die Untersuchungen von 
J.C. CLENDENIN (6) und E.M. LERNER/E.S. HENDRIKSEN (7) auf die 
Kapitalrentabilität ab. Da - wie diese Autoren ermittelten - die jeweils ge-

1) Vgl.: WITTMANN, W.: Einführung in die Finanzwissenschaft, II. Teil, 
·a.a.O., S.121. 

2) Vgl. z.B.: ebenda, S. 118. 
3) Vgl.: ADELMAN, M. A.: The Corporate Income Tax in the Long Run, 

in: Journal of Political Economy, Bd. 65, 1957, S. 151 ff. 
4) Vgl. : DENISON, E. F. : Income Types and the Size of Distribution, in: 

American Economic Review, Papers and Proceedings, Bd. 44, 1954, 
S. 254 ff, insbes. 261 ff. 

5) M. A. ADELMAN folgerte sein Ergebnis aus dem gestiegenen Anteil des 
B r u t t o gewinns, während E. F. DENISON als Begründung die Konstanz 
des Anteils des Nettogewinns heranzog; vgl. : SCHREIBER, K. F. : 
Zur Aussagekraft empirischer Untersuchungen, a. a. O., S. 56 f. 

6) Vgl.: CLENDENIN, J.C.: Effect of Corporate Income Taxes ein Corporate 
Earnings, in: Taxes, Bd. 34, 1956, S. 391 ff. Er wählte als Maßgröße die 
Eigenkapitalrentabilität. 

7) Vgl.: LERNER, E. M. /HENDRIKSEN, E. S.: Federal Taxes on Corporate 
Income and the Rate of Return on Investment on Manufacturing 192 7-1952, 
in: National Tax Journal, Bd. 9, 1956, S. 193 ff. Ihre Untersuchung bezog 
sich auf die Gesamtkapitalrentabilität. 
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wählte Maßgröße kaum gesunken bzw. sogar noch gestiegen war, folgerten 
sie, daß die erhöhte Körperschaftsteuerbelastung überwälzt werden 
konnte (1). 

Diese ersten Analysen haben den entscheidenden Mangel, daß sie den Ein-
fluß der Körperschaftsteueränderung nicht isolieren können. Denn es wird 
davon ausgegangen, daß eine Änderung der jeweiligen Maßgröße nur auf die 
Veränderung der Körperschaftsteuerbelastung zurückzuführen ist. Aber es 
ist sicher unbestrittl!n, "daß die Gewinne von zahlreichen Faktoren und nicht 
nur von den Steuern beeinfluß werden" (2). Deswegen müßte mit Hilfe der 
empirischen Untersuchungen versucht werden, den Einfluß der anderen Fak-
toren zu eliminieren und somit den Einfluß der Körperschaftsteueränderung 
zu isolieren. 

Einen solchen Versuch stellt die empirische Analyse von M. KRZYZANIAK 
und R. A. MUSGRAVE (K-M-Modell) dar, die in einem ökonometrischen 
Modell die Höhe der Kapitalrentabilität als von mehreren Faktoren abhängig 
betrachten (3). Aufgrund des ökonometrischen Ansatzes erwarten sie, die 
Wirkung der Körperschaftsteueränderung auf die Kapitalrentabilität isolie-
ren zu können. Sie legen ihrem Modell einen Untersuchungszeitraum von 
1935 bis 1959 zugrunde und kommen zu dem (überraschenden) Ergebnis, 
daß die während dieses Zeitraums stattgefundene Erhöhung der Körper-
schaftsteuer zu mehr als 100 % überwälzt werden konnte (4). 
Allerdings schwächen sie ihr Ergebnis unter Hinweis auf mögliche inflato-
rische Prozesse und den Zusammenhang zwischen Körperschaftsteuer und 
Staatsausgaben selber ab (5 ). Dennoch glauben sie, daß mit ihrer Unter-
suchung der Nachweis der Überwälzbarkeit für einen wesentlichen Teil der 
Körperschaftsteuer gelungen ist (6). 

Obwohl dieser erste Versuch, die Wirkung einer Körperschaftsteuerände-
rung auf die Kapitalrentabilität zu isolieren, die empirische Inzidenzforschung 
einen entscheidenden Schritt weitergebracht hat, ist auch das K-M-Modell 

1) Vgl. : WITTMANN, W. : Einführung in die Finanzwissenschaft, II. Teil, 
a. a.O., S.118. 

2) Ebenda (Im Original kursiv gedruckt). 
3) Vgl.: KRZYZANIAK, M. /MUSGRAVE, R. A.: The Shifting of the Corpora-

tion Income Tax. An Empirical Study of its Short-run Effect upon the 
Rate of Return, Baltimore 1963, S. 25 ff. 

4) Bezogen auf die Gesamtkapitalrentabilität ermittelten sie einen Überwäl-
zungsgrad von 134 %, bezogen auf die Eigenkapitalrentabilität einen von 
123 %; vgl.: WITTMANN, W.: Einführung in die Finanzwissenschaft, 
II. Teil, a. a. O., S. 119. 

5) Vgl.: KRZYZANIAK, M. /MUSGRAVE, R. A.: The Shifting of the Corpora-
tion lncome Tax, a. a. O., S. 49. 

6) Vgl.: ebenda, S.49 und 66. 
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in der Literatur z. T. heftiger Kritik ausgesetzt, die insbesondere auf 
Mängel des verwendeten Ansatzes abstellt (1 ). Beispielhaft wird auf die 
Kritik von J. G. CRAGG/ A. C. HARBERGER/P. MIESZKOWSKI (2) einge-
gangen, die dem K-M-Ansatz vorwerfen, einige wesentliche Faktoren, wie 
z.B. die konjunkturelle Ausgangslage und die Besonderheiten von Kriegs-
jahren, nicht explizit in das Modell einbezogen zu haben (3). Indem sie das 
Modell von K-M um zwei entsprechende Variablen erweitern und ebenfalls 
eine ökonometrische Studie vornehmen, kommen sie zu dem Ergebnis, daß 
eine Überwälzung der Körperschaftsteuer nicht möglich sei. Darin sehen 
sie eine Bestätigung der HARBERGER-These (4). "that capital bears ap-
proximately the full burden of that tax" (5 ). 

Auch die empirischen Analysen sind also nicht in der Lage, eine exakte 
Aussage über den Überwälzungsgrad der Körperschaftsteuer zu machen. 
Das Hauptproblem liegt in der fehlenden Isolation der Steuerwirkungen (6). 
Je nach dem gewählten Modellansatz können Überwälzungsgrade zwischen 
0 % und 100 % und sogar darüber hinaus nachgewiesen werden. 

1) Vgl.: GOODE, R.: Ertragsrate, Einkommensanteile und Inzidenz der Kör-
perschaftsteuer, in: RECKTENW ALD, H. C. (Hrsg.): Finanztheorie, 
Köln, Berlin 1969, S. 399; GORDON, R. J.: The Incidence of the Corpora-
tion Income Tax in U. S. Manufacturing 1952 -62, in: American Economic 
Review, Bd. 57, 1967, S. 744 f; BRODMANN, W.: Wettbewerbswirkungen 
unterschiedlicher Steuersysteme im internationalen Handel (Diss.). St. 
Gallen 1974, S. 103. 

2) Vgl.: CRAGG, J. G. /HARBERGER, A. C. /MIESZKOWSKI, P.: Empirical 
Evidence of the Incidence of the Corporation Income Tax, in: Journal of 
Political Economy, Bd. 75, 1967, S. 811 ff. 

3) Vgl.: Ebenda, S. 813 f. 

4) Vgl.: HARBERGER, A. C.: The Incidence of the Corporation Income Tax, 
a. a. O., S. 215 ff. Auf eine ausführliche Darstellung des HARBERGER-
Modells wird hier verzichtet, da der Autor ausschließlich auf den alloka-
tionspolitischen Effekt der Körperschaftsteuer abstellt und dementspre-
chend die Veränderung von Preisrelationen als Kriterium der Über-
wälzung ansieht. Im Rahmen dieser Arbeit wird dagegen nur auf den zah-
lungsbilanzpolitischen Aspekt und deswegen auf die Veränderung der ab-
soluten Preise eingegangen. 

5) CRAGG, J. G. /HARBERGER, A. C. /MIESZKOWSKI, P.: Empirical 
Evidence, a. a.O., S. 821. 

6) So auch: BRODMANN, W.: Wettbewerbswirkungen, a. a. O., S. 103. 
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C. Besonderheiten für die Analyse des DISC-Verfahrens 

1. Überwälzung einer Steuersenkung 

Wie die Beschreibung des DISC-Verfahrens deutlich gemacht hat, handelt 
es sich um eine temporäre Reduktion der Körperschaftsteuerzahlung 
eines exportierenden Unternehmens. Nun stellen aber die vorgestellten Inzi-
denzuntersuchungen auf den Fall ab, daß eine neue Steuer erhoben oder eine 
vorhandene erhöht wird. Wie die Überwälzung dagegen im Fall einer Steuer-
senkung zu beurteilen ist, wird in der Literatur nur vereinzelt behandelt. 

Einerseits scheint es aufgrund einer rein theoretischen Überlegung einleuch-
tend zu sein, daß bei einer Steuersenkung der Überwälzungsprozeß entspre-
chend einer Steuererhöhung nur mit umgekehrtem Vorzeichen ablaufen müßte. 
Wenn also bei einer Steuererhöhung keine Überwälzung möglich ist, kann sie 
auch nicht für den Fall der Steuersenkung erwartet werden (1 ). Gelangt man 
dagegen zu der Ansicht, daß eine Überwälzung infolge einer Steuererhöhung 
eintritt, so müßte eine Steuersenkung entsprechend über eine Preissenkung 
die durch die Steuer endgültig getroffenen Wirtschaftssubjekte entlasten (2). 

Andererseits wird mit Rückgriff auf empirische Analysen darauf hingewie-
sen, "that there is assymetry between shifting when taxes are imposed or 
increased and downward shifting when they are removed or reduced" (3). So 
haben z.B. KRZYZANIAK/MUSGRAVE in einer Erweiterung ihres Modells 
den Fall einer möglichen Körperschaftsteuersenkung untersucht (4). Wäh-
rend sie in diesem erweiterten Modell für die Steuer erhöh u n g einen Über-
wälzungsgrad von ca. 1 70 % ermitteln, beträgt er nach ihren Schätzungen 
für den Fall der Steuersenkung nur ca. 7 % (5). Ebenso kommt eine em-
pirische Untersuchung der OECD zu dem Ergebnis, daß infolge der Senkung 
einer direkten Steuer nicht mit einer Preissenkung gerechnet werdenkann(6). 

1) So auch: BUCHANAN, J. A. /FLOWERS, M. R.: The Public Finances, 
a. a. O., S. 293. 

2) Vgl.: ebenda, S. 294 f. 
3) Border Tax Adjustments and Tax Structures in OECD Member Countries, 

Paris 1968, S. 74. 
4) Vgl.: KRZYZANIAK, M. /MUSGRAVE, R.A.: The Shifting of the Corpora-

tion Income Tax, a.a.O., S. 58. 
5) Vgl.: ebenda. Da sich ihr Modell aber nur auf eine kurzfristige Betrach-

tung beschränkt, weisen sie selber darauf hin, daß damit nicht die Mög-
lichkeit geleugnet werden soll, daß es längerfristig aufgrund der Steuer-
senkung zu einer Preissenkung kommen könnte. 

6) Vgl.: VON STEINAECKER, M.: Domestic Taxation and Foreign Trade. 
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Allerdings sind auch in diesem Fall die Resultate der Untersuchungen von 
den jeweils gesetzten Prämissen abhängig. Deswegen können die Ergebnisse 
kaum dahingehend interpretiert werden, daß eine Körperschaftsteuersenkung 
auf keinen Fall zu einer Preisreduzierung führen würde. Die zitierten Ana-
lysen machen jedoch deutlich, daß exakte Aussagen über den Überwälzungs-
grad der Körperschaftsteuer sowohl bei einer Erhöhung als auch bei einer 
Senkung dieser Steuer nicht möglich sind. 

2. Steuerüberwälzung ins Ausland 

Die Konzeption der DISC-Exportförderung geht - wie schon deutlich gemacht 
wurde (1) - davon aus, daß infolge der Verringerung der Körperschaftsteuer-
zahlung die Exportpreise gesenkt werden, wodurch die Nachfrage nach Ex-
portgütern gesteigert werden soll. Demnach sinken die Preise für die Kon-
sumenten im Ausland; der Primäreffekt des Steuervorteils kommt also aus-
ländischen Wirtschaftssubjekten zugute (2). Während die Inzidenzuntersu-
chungen i. d. R. nur eine Unterscheidung zwischen verschiedenen Gruppen 
von Belasteten (z.B.: Konsumenten, Produzenten) oder zwischen verschie-
denen Sektoren (z.B.: corporate-Sektor; non corporate-Sektor) vornehmen, 
ist in diesem Zusammenhang auch auf Aspekte der reg i o n a 1 e n In z i -
denz einzugehen. Es muß untersucht werden, ob die DISC-Regelung die 
Steuerlast ausländischer Wirtschaftssubjekte, die von einer inländischen 
Steueränderung vordergründig betrachtet nicht betroffen werden, beeinflußt. 

Um die grundlegenden Zusammenhänge deutlich herausarbeiten zu können, 
wird im folgenden zuerst von einer Erhöhung der amerikanischen Körper-
schaftsteuer ausgegangen, um daran anschließend die Folgerungen für das 
DISC-Verfahren abzuleiten. Kann ein exportierender Unternehmer eine er-
höhte Körperschaftsteuerbelastung über eine Exportpreissteigerung auf die 
ausländischen Konsumenten überwälzen, so erleiden diese einen Realein-
kommensverlust und tragen deswegen einen Teil der Steuerlast der ameri-
kanischen Körperschaftsteuer. Das Aufkommen der amerikanischen Körper-
schaftsteuer ist folglich größer als die Steuerlast, die amerikanischen Bür-
gern aus dieser Steuer entsteht. Da ein Teil der Steuerlast an das Ausland 
überwälzt wird, spricht man in Anlehnung an R. PEFFEKOVEN, der sich 
im deutschen Sprachraum als erster umfassend mit diesem Problemkreis 
auseinandergesetzt hat, von II Steuer ex p o rt 11 (3). 

1) Vgl.: S. 53 dieser Arbeit. 
2) Als Sekundäreffekte werden demgegenüber die aus der Preissenkung resul-

tierende Mengensteigerung und die daraus folgenden Umsatz- und Gewinn-
effekte für den Exporteur bezeichnet. 

3) Vgl.: PEFFEKOVEN, R.: Zur Theorie des Steuerexports, a. a.O., S. l ff, 
insbes. S. 4. Würde man die teilweise Aufbringung des Steuerau f k o m -
m e ns im Ausland in den Mittelpunkt der Betrachtung stellen, müßte ent-
sprechend von Steuerimport gesprochen werden; vgl.: ebenda, S. 4 
FN 19. 
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Nun stellt das DISC-Verfahren aber keine Erhöhung, sondern gerade umge-
kehrt eine Senkung der Körperschaftsteuerzahlung dar. Wird diese durch 
eine Preissenkung an die ausländischen Konsumenten weitergegeben, so 
sinkt deren Steuerlast aus der amerikanischen Körperschaftsteuer (1 ). Der 
Steuer(last)export aus den USA ist demnach im Vergleich zur Situation vor 
Einführung der DISC-Regelung geringer geworden. DISC führt also - unter 
der Annahme der Überwälzung über den Exportpreis - zu einer Verringerung 
des Steuerexports. 

Wenngleich sich die Untersuchung von R. PEFFEKOVEN nur auf Produktions-
und Verbrauchsteuern - also indirekte Steuern - bezieht (2), lassen ent-
sprechende Überlegungen für das DISC-Verfahren weitere Probleme bei der 
Beurteilung des Wirksarnwerdens dieser Maßnahme deutlich werden. Denn 
die Determinanten für das Ausmaß des Steuerexports sind "die Preiswirkun-
gen der Steuer und die Einflüsse dieser Abgabe auf die Außenhandelsströ-
me" (3). Nun sind aber schon die Preiswirkungen der Körperschaftsteuer 
in einer geschlossenen Volkswirtschaft umstritten, wie der kurze Abriß der 
Inzidenztheorie gezeigt hat. Darüber hinaus muß jetzt noch betrachtet wer-
den, wie die Überwälzungsrnöglichkeiten durch den Übergang zu einer offe-
nen Volkswirtschaft beeinflußt werden. 

Das von R. PEFFEKOVEN bei der Analyse der produktbezogenen Steuern 
verwendete partialanalytische Instrumentarium .- Bestimmung des Markt-
gleichgewichts und seiner Veränderungen mit Hilfe von Angebots- und 
Nachfragekurven ( 4) - kann bei der Untersuchung einer Gewinnsteuer nicht 
ohne weiteres angewendet werden. Denn die Änderung einer Gewinnsteuer 
führt nur dann zu einer Verschiebung der Angebotskurve, wenn die Steuer 
vorn Unternehmer als Kostenbestandteil kalkuliert wird. Dann entspricht 
die Gewinnsteuer in ihrer Wirkung einer Produktionssteuer, deren Bemes-
sungsgrundlage eine Wertgröße ist (ad valorern-Steuer) (5). Für diesen 
Fall kann auf die von R. PEFFEKOVEN für eine Wertsteuer ermittelten 
Ergebnisse zurückgegriffen werden. 

1) Hierdurch wird ein weiteres Argument gegen das DISC-Gesetz deutlich, 
daß die eigentlichen Nutznießer aus dieser Maßnahme die ausländischen 
Konsumenten und damit keine amerikanischen Wirtschaftssubjekte sind; 
vgl.: COMMITTEE ON THE BUDGET UNITED STATES SENATE: DISC: 
An Evaluation, a. a. 0., S. 33; CONSIDINE, W. M.: The DISC Legislation, 
a.a.O., S,220. 

2) Vgl.: PEFFEKOVEN, R.: Zur Theorie des Steuerexports, a. a. O., S. 21. 
3) Ebenda, S. 51. 
4) Vgl. : ebenda, S. 52 ff. 
5) Vgl.: MOLSBERGER, J.: Zahlungsbilanzwirkungen allgemeiner Unter-

nehmensgewinnsteuern, a. a.O., S. 20 ff. 
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Diese Ergebnisse lassen sich im wesentlichen so zusammenfassen, daß 
durch den Übergang von einer geschlossenen zu einer offenen Volkswirt-
schaft die Überwälzungschancen sowohl einer spezifischen als auch einer 
ad valorem-Steuer gesunken sind (1 ). Im Gegensatz zu einer spezifischen 
Steuer kann jedoch bei der Wertsteuer von diesen gesunkenen Überwälzungs-
chancen nicht eindeutig auf eine absolute Preisänderung geschlossen 
werden (2). 

Bei dieser Betrachtung der Gewinnsteuer kann also keine generelle Aussage 
über die Preiswirksamkeit der Körperschaftsteuer in einer offenen Volks-
wirtschaft gemacht werden. Allerdings tritt bei diesem Ansatz m. E. zu-
sätzlich das Problem auf, daß durch den Einbezug einer direkten Steuer in 
die Kostenkalkulation eine Trennung zwischen direkten und indirekten Steu-
ern nicht mehr möglich ist. Deswegen wird diesem Ansatz im folgenden 
nicht weiter nachgegangen. 

Will man diesen zweifelhaften Umweg der Interpretation der Gewinnsteuer 
als Kostenfaktor vermeiden, so müßte eine eigenständige Analyse der Über-
wälzungsmöglichkeiten direkter Steuern in einer offenen Volkswirtschaft 
vorgenommen werden. Dazu fehlen bisher in der Literatur überzeugende 
Ansätze (3). 

Diese letzten Überlegungen haben folgendes sehr deutlich werden lassen: 
Durch den notwendigen Übergang zu einer offenen Volkswirtschaft werden 
weitere Unsicherheitsfaktoren in die Überwälzungsanalyse der Körperschaft-
steuer eingebracht. Eine genaue Angabe des Überwälzungsgrades dieser 
Steuer in einer offenen Wirtschaft ist demnach praktisch unmöglich. 

D. Zwischenergebnis 

Überblickt man die vorgestellten zusammenhänge, so bleibt festzuhalten, 
daß bezüglich der Überwälzung der Körperschaftsteuer kein exaktes Ergeb-
nis vorliegt. Je nach den gesetzten Prämissen und nach der gewählten Un-
tersuchungsmethode kann nachgewiesen werden, daß die Körperschaftsteuer 
überhaupt nicht, teilweise, vollständig oder sogar zu mehr als 100 % über-
wälzt wird. Damit wird aber auf jeden Fall deutlich, daß die Unterscheidung 
zwischen direkten und indirekten Steuern am Kriterium der Überwälzbarkeit 
nicht vorgenommen werden kann. 

1) Vgl.: PEFFEKOVEN, R.: Zur Theorie des Steuerexports, a. a.O., S. 61, 
72. 

2) Vgl.: ebenda. 

3) Vgl.: ebenda, S. 252. 
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Insbesondere ist die Meinung, nach der die direkten Steuern auf keinen Fall 
in den Marktpreis eingerechnet werden, in dieser absoluten Form nicht halt-
bar. Realistischerweise muß davon ausgegangen werden, daß ein Unterneh-
mer - als "homo oeconomicus" - eine zusätzliche Steuerbelastung, unab-
hängig von der Art der Steuer, über den Marktpreis auf seine Marktpartner 
überwälzt, soweit es ihm möglich ist. Allerdings kann über das konkrete 
Ausmaß dieser Überwälzung in bezug auf die Körperschaftsteuer keine Aus-
sage gemacht werden. 

Bei der Beurteilung der DISC-Gesetzgebung kommt erschwerend hinzu, daß 
es sich um eine Steuersenkung handelt, die außerdem auf dem Aus -
landsmarkt wirksam werden müßte. Da hierdurch weitere Unsicher-
heitsfaktoren für die Wirkungsanalyse auftreten, ist es nicht möglich, eine 
exakte Aussage über das Ausmaß der Preiswirksamkeit der DISC -Maßnahme 
zu machen. Es ist eine Tatfrage, inwieweit der einzelne Unternehmer bereit 
ist, den Steuervorteil durch eine Preissenkung an die Marktpartner weiter-
zugeben. Für die Entscheidung des Unternehmers sind als wesentliche Fak-
toren seine Marktstellung (z.B.: Polypolist, Oligopolist), der Verlauf der 
Nachfragekurve und die konjunkturellen Rahmenbedingungen (z.B.: Geldan-
gebot, Kreditnachfrage) anzusehen. 

Wegen dieser Unsicherheiten bezüglich des Überwälzungsgrades der Körper-
schaftsteuer wird in der folgenden Analyse alternativ einmal von der Nicht-
überwälzung und zum anderen von der vollständigen Überwälzung des Steuer-
vorteils ausgegangen. Alle möglichen Wirkungen liegen dann zwischen beiden 
Extremen ( 1 ). 

II. BEEINFLUSSUNG DER HANDELSBILANZ DURCH DISC 

Die Beschreibung des DISC-Verfahrens hat deutlich gemacht, daß der Steuer-
vorteil für das Exportgeschäft im wesentlichen dadurch zustande kommt, daß 
zwischen einer Muttergesellschaft und der den Export durchführenden DISC 

1. besondere Gewinner mit t 1 u n g s vorschriften 

2. für den auf die DISC übertragenen Gewinn besondere 
Besteuerungsvorschriften 

1) Abgesehen wird dabei von den Fällen, in denen eine Überwälzung zu mehr 
als 100 % erfolgt (K-M-Modell) oder eine Steuersenkung als Ursache für 
eine Preissteigerung angesehen wird. Eine solche Möglichkeit hat D. 
SCHNEIDER (Körperschaftsteuer, a. a. O., S. 541 FN 50) für den Fall 
einer Preissenkung infolge einer Steuererhöhung aufgezeigt. 
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gelten. Deswegen wird im folgenden nur die durch diese Vorschriften eintre-
tenden Wirkungen auf die Handelsbilanz untersucht. Nicht berücksichtigt 
wird dagegen der Einfluß der Gewinnverwendungsvorschriften, die für eine 
DISC gelten und deren Erfüllung den Steueraufschub erst wirksam werden 
lassen (1). 

Für eine Aussage über die Beeinflussung des amerikanischen Exportwertes 
durch die infolge des Steueraufschubs freigesetzten finanziellen Mittel emp-
fiehlt es sich, das Ausmaß der temporären Steuerersparnis auf den Export-
umsatz eines Unternehmens und damit auf den Beitrag dieses Unternehmens 
zum gesamtwirtschaftlichen Exportwert zu beziehen. Der so ermittelte· Wert 
der "relativen Steuersenkung" (bezogen auf den Exportumsatz) 
bildet die Grundlage des Einflusses auf die Handelsbilanz durch das DISC-
Gesetz. 

Allerdings tritt bei der folgenden Untersuchung das Problem auf, daß die 
DISC- Regelung nicht zu einer einheitlichen Reduzierung der Steuerzahlung 
für exportierende Unternehmen führt (2). Je nach der Höhe der sich einstel-
lenden Relation zwischen CTI und ER (3) liegt der effektive Steuersatz für 
die aus dem Export stammenden Gewinne zwischen 24 % und 36 o/o. Das Aus-
maß des Steueraufschubs kann somit von Unternehmen zu Unternehmen 
schwanken, so daß die Untersuchungen des Handelsbilanzeffektes von DISC 
von bestimmten Prämissen über die Höhe dieser Relation und damit über 
die effektiven Steuersätze ausgehen müssen. Darauf sind auch die z. T. 

1) Vgl.: S. 31 ff dieser Arbeit. Diese Vorschriften beeinflussen ebenfalls 
den Handelsbilanzsaldo, da sie darauf hinauslaufen, daß der DISC-Ge-
winn wieder dem Exportgeschäft zugeführt wird. Da dieser Effekt aber 
kaum zu quantifizieren ist, wird auf seine Behandlung hier verzichtet. 
Den Versuch, auch diese Einflüsse zu berücksichtigen, hat H. MESEN-
BERG unternommen, der die effektiven Steuersätze von DISCs ex post 
ermittelt und dadurch versucht, "die gesamten Vorteile des DISC-Privi-
legs" (MESENBERG, H.: DISC, a. a. O., S. 46) zu be.rücksichtigen. In die-
ser Arbeit soll demgegenüber so vorgegangen werden, daß e x a n t e 
die mögliche Beeinflussung der Handelsbilanz ermittelt wird. 

2) Daß es sich hierbei um ein generelles Problem bei der Exportförderung 
über eine Variation einer direkten Steuer handelt, wird in folgender Quel-
le deutlich: PAHLKE, J.: Spezielle Steuern als Mittel zur Beeinflussung 
der Handels- und Kapitalbilanz, in: ALBERS, W. (Hrsg.): Besteuerung 
und Zahlungsbilanz. Schriften des Vereins für Socialpolitik, N. F., Bd. 60, 
s. 76. 

3) Zur Vereinfachung wird angenommen, daß die gesamten Exportum-
sätze ("export receipts"; ER) den Anforderungen von Sec. 993 (a) IRC 
genügen, so daß auf den Zusatz der "begünstigten" Exportumsätze oder 
"Q"ER im folgenden verzichtet wird. 
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sehr unterschiedlichen Ergebnisse der in der Literatur vorgestellten Analy-
sen zurückzuführen (1 ). Um die Ergebnisse nicht von vorneherein zu stark 
einzuschränken, wird im folgenden nicht nur von einer CTI/ER-Relation aus-
gegangen, sondern die Gewinn- und Preiseffekte für einen bestimmten Wer-
tebereich dieser Verhältniszahl berechnet. 

Vor Beginn der Untersuchung sei noch auf zwei weitere Vereinfachungen 
hingewiesen. Zum einen wird ein System der ab so 1 u t festen W e c h -
selkurse unterstellt. Diese Voraussetzung ist erforderlich, um den 
isolierten Handelsbilanzeffekt des DISC-Gesetzes ermitteln zu können. 
Würde dagegen ein System der laufend angepaßten oder sogar flexiblen 
Wechselkurse gelten, so könnten die schon beschriebenen (2) negativen 
Rückwirkungen auf den Handelsbilanzsaldo auftreten. 

Außerdem muß erwähnt werden, daß im Grunde die Muttergesellschaft über 
die Verwendung der durch die Steuerersparnis freigesetzten Mittel entschei-
det, da die DISC nur eine "paper organization" zur Abwicklung des Export-
geschäftes darstellt (3). Dennoch wird im folgenden zur besseren Abgrenzung 
gegenüber "normalen" Gesellschaften so argumentiert, als ob die DISC selber 
über den Einsatz dieser Mittel entscheiden würde. Das kann damit erklärt 
werden, daß unter dem Begriff "DISC" der Teil eines Konzerns verstanden 
wird, der die unternehmerischen Entscheidungen für das Exportgeschäft 
trifft. 

A. Ermittlung der relativen Steuersenkung 

Das Ausmaß der durch DISC bedingten, auf den Exportumsatz bezogenen 
relativen Steuersenkung schwankt von Unternehmen zu Unternehmen in Ab-
hängigkeit von der CTI/ER-Relation. Eine Übersicht über die alternativen 
Werte der Steuersenkung gibt die folgende Tabe 11 e 1, deren Zustande-
kommen am Beispiel der Spalte 11 8 "/o" erläutert wird. 

1) Dem Verf. lagen die Ergebnisse folgender Untersuchungen vor: BRANNON, 
G.M.: The RevenueAct of 1971, a.a.O., S.899 f; CONSIDINE, W.M.: 
TheDISCLegislation, a.a.O., S.236ff; HELLIWELL, J./LESTER, J.: 
Reviewing the Latest DISC, a. a. O., S. 292; HORST, Th. /PUGEL, Th.: 
ThelmpactofDISC, a.a.O., S.76ff;MESENBERG, H.:DISC, a.a.O., 
s. 48 ff. 

2) Vgl: S. 65 f dieser Arbeit. 
3) Vgl.: S. 18 dieser Arbeit. 
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Für den Fall, daß das CTI gerade 8 % der ER beträgt (1), kann der Unter-
schied zwischen Besteuerung mit und ohne DISC wie folgt ermittelt wer-
den (2): 

ER= 100 $ 
C = 92 $ 
1. Ohne DISC 

CTI = 8 $ (= 8 o/o der ER) 

CITM = CITinsg = 0,48 • 8 = ~!c~fl 

2. Mit DISC 

CIT M = 0, 48 • 4 = 1, 92 $ 
CITD = 0, 48 • 2 = 0, 96 $ 

CITinsg = 2, 88 $ 

(Zeile (I) in Tabelle 1) 

(Zeile (II) in Tabelle 1) 

Somit reduziert sich die zu zahlende Körperschaftsteuer durch die Gründung 
einer DISC in diesem Fall um 0, 96 $. Bezogen auf den Exportumsatz von 
100 $ handelt es sich also um eine relative Steuersenkung von 0, 96 o/o (Zeile 
(III) in Tabelle 1). In Zeile (IV) ist als zusätzliche Information der effek-
tive Steuersatz einer DISC angegeben. 

Tabelle 1 macht deutlich, daß wegen der unterschiedlichen Gewinnermittlungs-
methoden ( 3) die relative Steuersenkung bis zu einer CTI/ER-Relation von 4 o/o 
zunimmt, zwischen 4 o/o und 8 o/o konstant bleibt und bei einer über 8 o/o hinaus 
wachsenden Quote mit einer konstanten Steigerungsrate (O, 12 % - Punkte) 
permanent wächst. Je höher sich also die Exportrentabilität eines Unterneh-
mens einstellt, desto höher ist der relative Steuervorteil durch DISC. 

Da die Exportrentabilität eines Unternehmens ex ante kaum festzustellen ist, 
beziehen sich die durchgeführten Untersuchungen auf ex post ermittelte Durch-
schnittswerte, die als Maßgrößen für die zukünftigen Perioden herangezogen 
werden. So gehen z.B. J. HELLIWELL/J. LESTER von einer Durchschnitts-

1) Es wird auf diese Größenordnung abgestellt, weil in diesem Fall die Un-
terscheidung zwischen 50 %- und 4 %-Regel hinfällig wird, da beide zum 
gleichen Ergebnis führen; vgl. : S. 41 dieser Arbeit. 

2) Die Symbole werden in dem der Arbeit nachgestellten Symbolverzeichnis 
erläutert. Wichtig erscheint noch darauf hinzuweisen, daß das Auftreten 
von EPE, die zu einer Erhöhung des auf die DISC übertragenen Gewinns 
führen, hier vernachlässigt wird; vgl.: S. 39 ff dieser Arbeit. 

3) Eine nähere Erläuterung findet sich in FN 3 zur Tabelle 1. 
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<0 Tabelle 1 (1) 
00 

~!1 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(1) 
CIT ohne 0,48 0,\16 1, 44 1,92 2,4 2,88 3 , 36 3 , 84 4,32 
DISC (2) 

(II) 
CIT mit 0, 24 0,48 0, 72 0,96 1,44 1, 92 2,4 2,88 3, 24 
DISC (3) 

(lll) 
Relative 
Steuersen- 0, 24 0,48 o. 72 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 1,08 
kung bez. 
auf ER= 
100 (%) (4) 

(IV) 
Effektiver 
Steuersatz 0,24 0, 24 0,24 0,24 0,29 0,32 0,34 0,36 0,36 
mit DISC 
(5) 

Erläuterun_11,en zu Tabelle 1: 

1) Alle Werte der Tabelle 1 sind auf die zweite Stelle hinter 
dem Komma auf- bzw . abgerundet. 

2) Ausgehend von dem bei Einführung des DISC-Gesetzee 
geltenden Steuersatz von 48 % wird die absolute (und wegen 
des angenommenen ER = 100 $ damit auch relative) Steuer-
zahlung ohne die DIS C - Vergilnstigung eingetragen. 

3) Die Werte der Zeile (II)werdenermittelt, indemindenSpal-
ten 1 bis 7 die 4 % - Regel angewendet wird, wobei in den 
Spalten 1 bis 3 die Höchstgrenze des CTI zur Wirkung kommt. 
In den Spalten 8 bis 20 kommt dagegen die 50 %-Regel zur 
Anwendung. Entsprechende Zahlenbeispiele finden sich auf 
s. 39 rr. 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

4,8 5, 28 5,76 6, 24 6, 72 7,2 7, 68 8,16 8,64 9, 12 9,6 

3,6 3,96 4,32 4,68 5,04 5,4 5,76 6,12 6,48 6,84 7,2 

1,2 1,32 1,44 1,56 1,68 1,8 1, 92 2,04 2, 16 2,28 2,4 

0,36 0 , 36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

4) Die relative Steuersenkung ergibt eich durch Subtraktion 
der Zeile (II) von der Zeile (I) . Es handelt sich um die 
re I a t i v e Steuersenkung, da von einem Exportumsatz 
ER = 100 $ ausgegangen wird. 

5) Diese Werte, die erst bei der Berechnung von Tab. 2 von 
Bedeutung sind, werdeh ermittelt, indem die Steuerzahlung 
mit DISC (Zeile (II)) auf die Bemessungsgrundlage (=CTI), 
also die absoluten Zahlen der Kopfzeile, bezogen wird. 



rate von 6,8 % der Jahre 1963 bis 1970 aus und kommen folgerichtig zu ei-
ner relativen Steuersenkung von knapp 1 % (1) (entspr. 0, 96 % der Tabelle 1). 
H. MESENBERG nimmt dagegen Bezug auf die in du s t r i e 11 e Exportren-
tabilität (2) des Jahres 1972 und ermittelt einen Durchschnittswert von 
16, 6 % (3). der gemäß Tabelle 1 eine relative Steuersenkung von knapp 
2 % gewährleistet. Für den in dieser Arbeit betrachteten Wertebereich 
der Exportrentabilitäten kann demnach eine r e 1 a t i v e Steuersenkung 
zwischen O, 2 4 % und 2 , 4 % des Exportumsatzes festgestellt werden. 

B. Annahme: Körperschaftsteuer niaht überwälzbar 

1. Unmittelbare Handelsbilanzeffekte 

Unter der Annahme, daß die Körperschaftsteuer nicht auf andere Marktteil-
nehmer überwälzt wird, ändert sich der Bruttogewinn der DISC (= Gewinn 
vor Steuern) durch die Senkung der Körperschaftsteuer nicht, da unter die-
ser Prämisse weder der Umsatz noch die Kosten der DISC betroffen werden. 
Wenn bei konstantem Bruttogewinn die zu zahlende Steuer geringer wird, 
steigt der Nettogewinn(= Gewinn nach Steuern). Die jetzt betrachtete 
Annahme kann also dadurch gekennzeichnet werden, daß der Gewinn vor 
Steuern konstant bleibt, während der Gewinn nach Steuern steigt. 

Da sich in diesem Fall am Umsatz und damit an den Parametern Export-
preis und -menge durch die DISC-Regelung nichts ändert, kommt es nicht 
zu einem u n mittelbaren Handelsbilanzeffekt. Hierauf beziehen sich 
wohl auch - ohne es allerdings explizit zu erwähnen - diejenigen Literatur-
stellen, die die Preiswirkung von DISC als notwendige Voraussetzung für 
einen Einfluß auf die Handelsbilanz ansehen (4). 

1) Vgl.: HELLIWELL, J. /LESTER, J.: Reviewing the Latest DISC, 
a.a.O., S.292. 

2) Daß diese wesentlich höher liegt als die entsprechenden Werte aus den 
nicht-industriellen Sektoren, also insbesondere dem landwirtschaftlichen 
Bereich, machen die Zahlen des DISC- Reports 1973 deutlich; vgl.: COM-
MITTEE ON THE BUDGET UNITED STATES SENATE: DISC: An Evalua-
tion, a. a. O., S. 305 f. Die im Vergleich zu H. MESENBERG geringeren 
Zahlen in der dort angegebenen Tabelle sind darauf zurückzuführen, daß 
im DISC-Report auf die Netto einkommen als Bezugsgröße abgestellt 
wird. Bei einer Bruttobetrachtung ergeben sich hier Quoten um die 
16 %; vgl.: ebenda, S. 300. 

3) Vgl.: MESENBERG, H.: DISC, a. a. O., S. 41. 
4) Vgl.: HOUSE COMMITTEE ON THE BUDGET: An Analysis of Domestic 

International Sales Corporations, a. a. O., S. 4; MESENBERG, H.: 
DISC, a. a.O., S. 51. 
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Allerdings übersehen diese Quellen m. E., daß auch unter der Prämisse der 
Nichtüberwälzung der Körperschaftsteuer der Exportwert und damit die Han-
delsbilanz beeinflußt werden können. Da hierbei jedoch nicht unmittelbar am 
Exportpreis oder an der Exportmenge angesetzt wird, kann in diesem Zusam-
menhang von II mittelbaren II Handelsbilanzeffekten gesprochen werden. 

2. Mittelbare Handelsbilanzeffekte 

Als erstes ist auf eine mögliche Incenti ve-Wirkung der DISC-Gesetzgebung 
hinzuweisen (1). Denn gerade in den USA ist das Interesse vieler Unterneh-
men am Exportgeschäft wegen des sehr großen binnenländischen Marktes 
äußerst gering. Durch eine Erhöhung der erzielbaren Nettogewinne besteht 
die Möglichkeit, daß neue Anbieter für das Exportgeschäft interessiert bzw. 
schon exportierende Unternehmen zu verstärktem Einsatz von Produktions-
faktoren im Exportsektor bewegt werden. "The effect of this is expected to 
be the allocation of greater attention, effort and resources to the export 
market with a consequent increase in exports 11 (2). 

Allerdings ist für das Wirksamwerclen dieses Incentive-Effektes notwendig, 
daß die Unternehmen darüber informiert sind, in welchem Umfang der Netto-
gewinn durch DISC gesteigert werden kann. Unter der hier getroffenen Prä-
misse, daß die Steuersenkung nicht auf die Konsumenten weitergewälzt wird, 
entspricht die auf den Umsatz bezogene prozentuale Steigerung des Nettoge-
winns der in Tabelle 1 ermittelten relativen Steuersenkung. Nun ist es aber 
fraglich - wenn nicht sogar unwahrscheinlich - , ob sich ein Unternehmen im 
vorhinein darüber klar ist, welche CTI/ER-Relation es erreichen kann und 
damit wie hoch die erwartete Steigerung des Nettogewinns sein wird. Ins-
besondere die Kompliziertheit des Gesetzestextes (3) behindert die für den 
Incentive-Effekt notwendige ex ante-Ermittlung der möglichen Gewinnstei-
gerung. 

Aber auch wenn sich ein Unternehmer der Mühe unterzieht, die mögliche 
Erhöhung des Nettogewinns zu berechnen, bleibt es eine Tatfrage, ob diese 
Steigerung als ausreichend angesehen wird, um zusätzliche oder neue Akti-
vitäten im Exportsektor zu entfalten. Das Ausmaß der Exportsteigerung über 
den Incentive-Effekt kann deswegen theoretisch kaum ermittelt werden (4) 
und wird daher im folgenden vernachlässigt. 

1) So auch: CONSIDINE, W. M.: The DISC Legislation, a. a. O., S. 218 und 
239 ff; The President' s New Economic Program, a. a. O., S. 100 f. 

2) The President' s New Economic Program, a. a. O., S. 100. 
3) Vgl.: S. 70 dieser Arbeit. 
4) So auch: The President' s New Economic Program, a. a. O., S. 100. 
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Während beim Incentive-Effekt das Augenmerk auf den möglichen Gewinn-
steigerungen in der Zukunft liegt, kann ein weiterer mittelbarer Handels-
bilanzeffekt durch die Verwendung des gestiegenen Nettogewinns gegeben 
sein. Es wurde schon darauf hingewiesen, daß hier nicht die Verwendung 
des gesamten Gewinns einer DISC betrachtet wird, die durch den Gesetzes-
text zur Erfüllung der Voraussetzungen in engen Grenzen festgelegt ist (1). 
Vielmehr wird nur der Einsatz des durch den Steueraufschub zusätzlich ent-
stehenden Nettogewinns untersucht, über dessen Verwendung das Gesetz kei-
ne Vorschriften enthält. Das Fehlen einer solchen Regel kann damit erklärt 
werden, daß der Gesetzgeber bei der Verabschiedung des Gesetzes davon aus-
ging, daß der DISC-Vorteil ausschließlich zur Senkung der Exportpreise ge-
nutzt werden würde (2). Da dieses Verhalten der Unternehmer aber durch 
die gesetzte Prämisse ausgeschlossen ist, muß auf die mögliche Verwen-
dung des zusätzlichen Gewinns näher eingegangen werden. 

Geht man davon aus, daß Unternehmer ex definitione nicht konsumieren, 
so l:-leiben als Möglichkeiten der Gewinnverwendung eine Erhöhung der Er-
sparnisse des Unternehmers oder eine Erhöhung der Investitionen (3). 

Im ersten Fall, in dem der Gewinnzuwachs das Sparen der Unternehmung 
erhöht, wird durch den Steuervorteil die Handelsbilanzsituation nicht ver-
bessert. Das Unternehmen hat ausschließlich seine Liquiditätssituation ver-
bessert, ohne dem gesamtwirtschaftlichen Ziel der Exportwertsteigerung 
gedient zu haben. Somit kommt es zu keinem - auch keinem mittelbaren -
Handelsbilanzeffekt . Unter dieser Prämisse ist den Kritikern des 
DISC-Verfahrens zuzustimmen, wenn sie argumentieren, daß die DISC-Ge-
setzgebung nicht die erwartete Steigerung des Exportwertes gewährleiste (4). 

Wird dagegen der Gewinnzuwachs zu einer Erhöhung der Investitionen genutzt, 
so muß eine weitere Unterscheidung vorgenommen werden je nach dem Be-
reich, in dem investiert wird. Handelt es sich nämlich um eine Investition, 
die der Produktion oder dem Absatz von Gütern auf dem in l ä n d i s c h e n 
Markt zugute kommt (5 ), tritt wiederum der erwünschte mittelbare Handels-
bilanzeffekt nicht ein, da der DISC-Vorteil ausschließlich zur Steigerungdes 

1) Vgl.: S.31 ff und 95 dieser Arbeit. 
2) So auch: MESENBERG, H.: DISC, a.a.O., S.48. 
3) So auch: EHRLICHER, W.: Die Wirkungen von Unternehmungssteuern auf 

Investitionen, Gewinne und Löhne, in: Finanzarchiv, N. F., Bd. 18, 
1957/58, S. 379. Er stellt bei seiner Untersuchung allerdings.auf eine 
Gewinnsenkung infolge einer Steuer erheb u n g ab. 

4) Vgl.: S. 63 ff dieser Arbeit. 
5) Für die theoretische Betrachtung wird angenommen, daß eine Trennung 

zwischen Investitionen für den Binnenmarkt oder für den Exportsektor 
vorgenommen werden kann. Inwieweit diese Trennung in der Praxis mög-
lich ist oder ob nicht vielmehr Überschneidungen zu erwarten sind, kann 
hier nicht untersucht werden. 
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binnenländischen Geschäftsvolumens genutzt wird (1). Somit behalten auch 
unter dieser Prämisse die Kritiker der DISC-Regel recht, die die Export-
wirksamkeit dieser Maßnahme bezweifeln. 

Lediglich unter der Voraussetzung, daß die gestiegenen Nettogewinne zu In-
vestitionen im Exportsektor eingesetzt werden, kann die gewünschte Verbes-
serung der Handelsbilanz erreicht werden (2). Denn durch die gestiegenen 
Investitionen können die Unternehmen in die Lage versetzt werden, eine grö-
ßere Menge zu produzieren (Erweiterungsinvestition (3)), die bei einem Ab-
satz zu unveränderten Preisen eine Steigerung des Exportwertes bedingt. 
Oder dem Unternehmer ist es infolge der Investition möglich, eine gegebe-
ne Menge zu geringeren Kosten herzustellen (Rationalisierungsinvestition) 
und demzufolge zu einem niedrigeren Preis zu verkaufen. In Abhängigkeit 
von der Preiselastizität des Exportwertes (4) kann dann eine Exportwert-
steigerung erwartet werden. Schließlich kann die Investition zu Qualitäts-
verbesserungen der exportierten Güter führen, wodurch eine verstärkte 
Nachfrage nach diesen Gütern induziert werden kann, die ebenfalls zu einer 
Verbesserung des Handelsbilanzsaldos führen würde. 

Die sehr vorsichtige Formulierung des letzten Absatzes macht deutlich, 
daß der erwartete Effekt keineswegs eintreten muß. Denn die bloße Vornah-
me der Investition beeinflußt den Handelsbilanzsaldo noch nicht. Erst durch 
den Absatz der gestiegenen oder verbilligten oder verbesserten Produktion 
kommt die erhoffte Beeinflussung zustande. Damit gewinnen die Marktbe-
dingungen eine entscheidende Bedeutung für den mittelbaren Handelsbilanz-
effekt. "The supply side effect of DISC is thus limited to the size of the 
demand side effect" (5 ). 

1) In diesem Fall können sogar unerwünschte Einflüsse auf die Handelsbilanz 
wirksam werden. Denn zum einen kann durch die gestiegenen Investitionen 
über den Multiplikator ein expansiver Effekt auf das Volkseinkommen aus-
gehen, der bei einer einkommensabhängigen Importfunktion die Importe 
vergrößert. Zum anderen kann eine Erhöhung der Importe dadurch ein-
treten, daß zur Vornahme der Investition komplementäre Importgüter 
notwendig sind. Unter diesen Prämissen kann es also sogar zu einer Ver-
schlechterung des Handelsbilanz,saldos kommen. 

2) Vgl. für das Folgende: The President' s New Economic Program, 
a. a. O., S. 101. 

3) Zu einer Abgrenzung der verschiedenen Investitionsbegriffe siehe z.B.: 
SCHNEIDER, E.: Einführung in die Wirtschaftstheorie, III. Teil: Geld, 
Kredit, Volkseinkommen und Beschäftigung, 10. Aufl., Tübingen 1967, 
S.251 f. 

4) Auf diesen Aspekt wird noch ausführlich eingegangen; vgl.: S. 108 ff 
dieser Arbeit. 

5) CONSIDINE, W. M.: The DISC Legislation, a. a. O., S. 240; so auch: The 
President' s New Economic Program, a. a. O., S. 101. 
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Wenn die Senkung der Körperschaftsteuer nicht über die Exportpreise 
weitergegeben wird, kann die Handelsbilanz durch den Steueraufschub nur 
bei Vorliegen weiterer Voraussetzungen beeinflußt werden, die zum einen 
das Verhalten des Unternehmens und zum anderen die Marktbedingungen im 
Exportsektor betreffen. Berücksichtigt man ferner, daß eine relative Steu-
ersenkung in einer Größenordnung von 1 % bis 2 % als realistisch anzusehen 
ist ( 1), erscheint es sehr fraglich, ob eine so geringe Steigerung des Netto-
gewinns überhaupt eine Investition herbeiführen kann. 

Demnach kommt dem mittelbaren Handelsbilanzeffekt sowohl über die In-
centive- als auch die Investitions-Wirkung praktisch keine Bedeutung zu (2). 
Unter der Prämisse der Nichtüberwälzbarkeit der Körperschaftsteuer kann 
deswegen mit einer Steigerung des Exportwertes kaum gerechnet werden. 
Hierauf ist wohl auch zurückzuführen, daß in nahezu allen Quellen (3) davon 
ausgegangen wird, daß der Steuervorteil zu einer Senkung des Exportpreises 
führt. 

C. Annahme: Körperschaftsteuer vo7,,7,,kommen 
überwälzbar 

1. Ausmaß der möglichen Preissenkung 

Die soeben behandelte Annahme, daß die Körperschaftsteuer nicht über-
wälzt wird, ist dadurch charakterisiert worden, daß der Gewinn vor Steu-
ern konstant bleibt, während der Gewinn nach Steuern steigt. Unter der 
jetzt betrachteten Prämisse sinkt dagegen der Gewinn vor Steuern, und 
der Gewinn nach Steuern ändert sich nicht. Denn ein Unternehmen ist un-
ter der Prämisse der vollständigen Überwälzung der Körperschaftsteuer 
bereit, eine Steuersenkung über eine Preissenkung in entsprechendem Aus-
maß an die Konsumenten weiterzugeben und somit einen sinkenden Brutto-
gewinn bei einem konstanten Nettogewinn in Kauf zu nehmen. 

Gerade bei der Ermittlung der durch DISC ermöglichten Preisänderung 
treten die schon erwähnten (4) Unterschiede zwischen den in der Literatur 

1) Immerhin gilt dieser Wertebereich für Exportrentabilitäten zwischen 4 % 
und 17 o/o; vgl.: Tabelle 1, S. 98 dieser Arbeit. 

2) So auch: C0NSIDINE, W. M.: The DISC Legislation, a. a. 0., S. 241. 
3) Die einzigen Ausnahmen, die explizit auf die Verwendung des zusätz-

lichen Gewinns abstellen, sind die schon angesprochenen Quellen: Eben-
da, S.238 ff; N0LAN, J.S.: United States Taxation of Export Income, 
a. a. 0., S. 784 f; The President' s New Economic Program, a. a. 0., 
s. 100 f. 

4) Vgl.: S. 96 dieser Arbeit. 
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vorgestellten Analysen deutlich zu Tage. Das ist in diesem Zusammenhang 
insbesondere darauf zurückzuführen, daß entweder von grundlegend verschie-
denen Annahmen (1) ausgegangen und/oder mit unterschiedlichen Berech-
nungsmethoden (2) gearbeitet wird. Auch bei der hier durchgeführten Be-
rechnung muß von bestimmten Prämissen ausgegangen werden. So wird 
vorausgesetzt, daß der Unternehmer seinen absoluten Nettogewinn 
konstant halten will. Bezüglich der Exportrentabilität wird hier nicht von 
einer durchschnittlichen CTI/ER-Relation ausgegangen, sondern es.werden 
die möglichen Preiseffekte für den Wertebereich der Exportrentabilitäten 
aus Tabelle 1 in Tabelle 2 gegenübergestellt. Denn "the magnitude 
o f p r i c e red u c t i o n generated by DISC varies with the rate of profit and 
the level of tax" (3). 

Zum Verständnis der Tabelle 2 sind folgende Erläuterungen notwendig: 

Die durch DISC ermöglichte Preissenkung kann nicht so ermittelt werden, 
daß die auf den Exportumsatz bezogene relative Steuersenkung einfach als 
Ausmaß der Preissenkung übernommen wird. Denn durch die Preissenkung 
sinkt (bei konstanter Absatzmenge) der Bruttogewinn und damit die Be m es -
s u n g s g rund lag e für die Körperschaftsteuer. Es käme somit zu einer 
weiteren Steuersenkung, so daß trotz der Preissenkung in Höhe der relati-
ven Steuersenkung der Nettogewinn immer noch steigen würde (4). Um die 

1) Neben der wesentlichen Annahme bezüglich der Exportrentabilität, die 
zwischen durchschnittlich 6, 8 % (HELLIWELL, J. /LESTER, J.: Re-
viewing the Latest DISC, a. a. O., S. 292) und durchschnittlich 16, 6 % 
(MESENBERG, H.: DISC, a. a. O., S. 41 und 51) schwankt, ist zu beachten, 
ob sich das Ziel der Konstanz des Nettogewinns auf eine absolute Ge-
winngröße (BRANNON, G. M.: The Revenue Act of 1971, a.a.O., S. 899; 
HELLIWELL, J. /LESTER, J.: Reviewing the Latest DISC, a. a.O., 
S. 292) oder auf Gewinn r e l a t i o n e n (CONSIDINE, W. M.: The DISC 
Legislation, a. a. O., S. 237 FN 98 ; HORST, Th. /PUGEL, Th.: The 
Impact of DISC, a. a. O., S. 76) bezieht. 

2) Vgl.: MESENBERG, H.: DISC, a. a. O., S. 51; HORST, Th. /PUGEL, Th.: 
The Impact of DISC, a. a.O., S. 76; BRANNON, G. M.: The Revenue Act 
of 1971, a. a. O. , S. 899; HELLIWELL, J. /LEST ER, J.: Reviewing the 
Latest DISC, a. a.O., S. 292; CONSIDINE, W. M.: The DISC Legislation, 
a.a.O., S.237 f. 

3) HOUSE COMMITTEE ON THE BUDGET: An Analysis of Domestic Inter-
national Sales Corporations, a.a.O., S. 6 (Hervorhebung vom Verf. ). 

4) Dieser Zusammenhang kann am schon vorgestellten Zahlenbeispiel 
(vgl.: S. 40 f dieser Arbeit) erläutert werden: Bei CTI = 8 tbeläuft 
sichderNettogewinneinerGesellschaft ohne DISCauf 4,16 $. 
Wird der Verkaufspreis entsprechend der durch DIS C eintretenden 
relativen Steuersenkung von 0, 96 % (vgl.: Tabelle 1) gesenkt, so redu-
ziert sich der Umsatz bei gegebener Absatzmenge auf 99, 04 $ und damit 
der Bruttogewinn ( = CTI) auf 7, 04 $. Der Nettogewinn beträgt dann wegen 
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Prämisse einzuhalten, daß der absolute Nettogewinn konstant bleiben soll, 
muß der Unternehmer seinen Exportpreis um mehr als die relative Steuer-
senkung vermindern. 

Das Ausmaß der möglichen Preissenkung läßt sich für eine Exportrentabili-
tät von 8 % (1) wie folgt berechnen: 

ER() 100 $ 
C 92 $ 

Ohne DISC 

CTI 8$(=8o/oderER) 

oN = 8 - 0,48 · 8 = j!Jgß: o. D, 
(Zeile (III) in Tabelle 2) 

Unter Beachtung der Prämisse, daß der Unternehmer auch nach Einführung 
von DISC diesen Nettogewinn erzielen will, muß gefragt werden, wie hoch 
der Bruttogewinn sein muß, um bei einer DISC-entsprechenden Besteuerung 
diesen Nettogewinn zu realisieren. Generell kann festgehalten werden, daß 
für einen effektiven Steuersatz t gilt: 

GN = GB - t · GB 

B GN 
bzw. G = T"='"t 

Da infolge des DISC-Gesetzes der effektive Steuersatz je nach der zugrunde-
liegenden CTI/ER-Relation unterschiedliche Werte annimmt (2), muß für 
jede Exportrentabilität eine eigene Berechnung durchgeführt werden. Für 
die hier betrachtete Prämisse (CTI/ER = 8 %) beträgt der effektive Steuer-
satz 36 % (Zeile (IV) in Tabelle 2), sodaßfürdieErzielungdes 
Nettogewinns von 4, 16 $ ein Bruttogewinn von 

B 4,16 "-
GDISC 1 - 0, 36 = ~"~~ 

(Zeile (V) in Tabelle 2) 

derDISC-entsprechendenBesteuerung 4, 62 $ (= 7,04 - 0,344 • 7,04), 
wobei der Faktor 0, 344 der effektive DISC-Steuersatz für die Exportren-
tabilität von 7, 04 % ist. Bei einer der relativen Steuersenkung entspre-
chenden Preissenkung würde also der Nettogewinn mit DISC noch um 
0, 46 $ höher als im Fall ohne DISC sein. 

1) Mit Hilfe der folgenden Rechenschritte wird der Aufbau von Tabe 11 e 2 
an Hand der Spalte 11 8 %" erläutert. Die neu hinzugekommenen Symbole 
werden außer im Symbolverzeichnis auch in den Erläuterungen zu Tabelle 
2 definiert. 

2) Vgl: Zeile (IV) der Tabelle 1, S. 98 dieser Arbeit. 
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erforderlich ist. Wird von konstanten Produktionskosten in Höhe von 92 $ 
ausgegangen, so ist für diesen Bruttogewinn ein Exportumsatz von 

ER1 = 98, 5 $ (Zeile (VI) in Tabelle 2) 

notwendig. Bezogen auf den ursprünglichen Exportumsatz Eflo handelt es 
sich um eine relative Umsatzsenkung von 1, 5 o/o. Um diese zu erreichen, 
muß unter der Voraussetzung, daß die abgesetzte Menge primär unverän-
dert bleibt (1), der Exportpreis um 1, 5 % gesenkt werden. Die relative 
Steuersenkung von 0, 96 % führt demnach unter der Annahme der vollständi-
gen Überwälzung zu einer Preissenkung von 1, 5 o/o. Bei einer Steuersenkung 
von 1 % beträgt die Preissenkung dann 1, 5625 % (2). 

FülJ.rt man die entsprechende Berechnung für alle CTI/ER-Relationen der Ta-
belle 1 durch, so ergeben sich die in Zeile (VII) von Tabelle 2 dargestellten 
prozentualen Preissenkungen, die demnach zwischen 0, 32 % und 3, 75 % 
liegen können. Steigt die Exportrentabilität über 20 % hinaus, können noch 
größere Preissenkungen ermittelt werden. Aus diesem Grunde geben die 
Untersuchungen, die von einer bestimmten, wenn auch durchschnittlichen 
CTI/ER-Quote ausgehen, nur ein unvollständiges Bild der möglichen Preis-
wirkungen von DISC. 

1) So auch: HELLIWELL, J. /LESTER, J.: Reviewing the Latest DISC, 
a. a. O., S. 292; CONSIDINE, W. M.: The DISC Legislation, a. a. O., S. 237. 
Diese Prämisse wird notwendigerweise unter II. C. 2. aufgegeben, da-
mit eine exportsteigernde Wirkung von DISC abgeleitet werden kann. Zur 
isolierten Berechnung des Preiseffektes ist die Annahme aber erforder-
lich. 

2) Damit weicht der Verf. von den in der Literatur üblicherweise verwende-
ten Zahlenangaben ab, die bei einer Steuersenkung von 1 % eine Preis-
senkung von 1, 8 % erwarten lassen (vgl.: CONSIDINE, W. M.: The DISC 
Legislation, a. a. O., S. 237 f; HOUSE COMMITTEE ON THE BUDGET: 
An Analysis of Domestic International Sales Corporations, a. a. O., S. 6; 
HELLIWELL, J./LESTER, J.: ReviewingtheLatestDISC, a.a.O., 
S. 292; COMMITTEE ON THE BUDGET UNITED STATES SENATE: DISC: 
An Evaluation, a. a. O., S. 54). Das ist in erster Linie darauf zurückzu-
führen, daß die Untersuchung von W. M. CONSIDINE von einer konstanten 
Gewinnquote und nicht wie hier von einem konstanten absoluten 
Gewinnbetrag ausgeht. Außerdem wird mit einer vereinfachten Reduktion 
des Steuersatzes gearbeitet (vgl.: CONSIDINE, W. M.: The DISC Legisla-
tion, a.a.O., S.237, insbes. FN 98). Die übrigen Quellen beziehen sich 
entweder nur auf die Analyse von W. M. CONSIDINE (HOUSE COMMITTEE 
ON THE BUDGET, An Analysis of Domestic International Sales Corpora-
tions, a.a.O., S. 6) oder geben keine Quellen an und stellen diese Grö-
ßenordnung als Tatsache hin (HELLIWELL, J. / LEST ER, J.: Reviewing 
the Latest DISC, a. a. O., S. 292) oder benutzen m. E. sogar einen falschen 
Steuersatz; um diese Zahl zu belegen (COMMITTEE ON BUDGET UNITED 
STATES SENATE: DISC: An Evaluation, a. a.O., S. 54). 
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Tabelle 2 (1) 

-
CTI 

(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ER -(I) 

ER0 (2) ($) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

-
(Il) 

C (3) ($) 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 

(Ill) 

G~- 0 _(4) ($) 0,52 1,04 1, 56 2,08 2,6 3, 12 3,64 4,16 4,68 5, 

(IV) 
tl (5) 0 , 24 0, 24 0, 24 0, 24 0,29 0,32 0,34 0,36 0,36 0, 

(V) B 
GDISC (5) ($) 0,68 1, 37 2,05 2,74 3, 65 4, 59 5,52 6, 5 7, 31 8, 

(VI) 
ER1 (7) ($) 99,68 99,37 99,05 98,74 98,65 98,59 98,52 98 , 5 98,31 98, 

(VII) 

AP (8) (%) 0,32 0,63 0,95 1,26 1, 35 1, 41 1, 48 1, 5 1,69 

Erläuterungen zu Tabelle 2_ 

1) Alle Zahlenangaben der Tabelle 2 wurden auf die zweite Stelle hinter dem Komma auf-
bzw. abgerundet . 

2) Unter ERo werden die Exportumsätze der Ausgangssituation, also ohne Gültigkeit der 
DISC-Regel vorgestellt, die gleichzeitig die Bezugsgrundlage der Exportrentabilitäten und 
der anderen prozentualen Größen darstellen. 

3) C sind die als konstant angenommenen Gesamtkosten von Muttergesellschaft und DISC. 
4) G~. D. sind die Nettogewinne, die ein Unternehmen bei der jeweiligen CTI/ER-Rela-

tion ohne DISC erreicht. Berechnung: Gf;l.o. = aB. (1-t), wobei t der effektive Steuer-
satz ist. Bei dem effektiven Steuersatz der amerikanischen Körperschaftsteuer, der hier 
ZUf:rundele~ wird, ergibt sich· 
G~ . D . =GB· (1-0,48) = 0,52 · aB = 0,52 • CTI. 

5) t1 stellt den effektiven Steuersatz bei B('rücksichtigung der DISC-Vergünstigung dar; 
vgl. : Zeile (IV) der Tabelle 1 . 
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 

2 5, 72 6,24 6, 76 7,28 7,8 8,32 8,84 9,36 9, 88 10,4 

36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

13 8,94 9,75 10,56 11,38 12, 19 13,0 13,81 14,63 15,44 16,25 

13 97,94 97, 75 97, 56 97, 38 97,19 97,0 96,81 96,63 96,44 96,25 

87 2,06 2,25 2,44 2, 62 2,81 3,0 3,19 3,37 3,56 3,75 

6) GB sind die Bruttogewinne, die notwendig sind, um unter Berücksichtigung des effek-

tiltJg_CDISC-Steuersatzes t1 den gleichen Nettogewinn zu gewährleisten wie im Fall ohne 
DISC (Zeile (Ill)) . Berechnung· 

GN 
B o.D. 

G DISC = ~ -----
7) ER1 stellen die Exportumsätze dar, die bei konstanten Produktionskosten erforderlich sind. 

um den in Zeile (V) ermittelten G~ISC zu erzielen. Berechnung-
B 

ERl = C + GDISC 

8)Ap (%) sind die pro. "?ntualen Preissenkungen, die unter der Voraussetzung der primär kon-

stanten Absatzmenge erforderlich sind, um die notwendige Reduzierung des Exportumsatzes 

zu bewirken. Es kann automatisch auf die prozentuale Preissenkung geschlossen wer-
den, da die Bezugsgröße ER0 konstant mit ER0 = 100 vorgegeben ist. 

.o.p (%) = ERo - ER1. 





2. Veränderung des Exportwertes 

Um von den in Tabelle 2 berechneten (alternativen) Preissenkungen auf die 
Beeinflussung des Exportwertes schließen zu können, muß die Preiselastizi-
tät des Exportwertes bekannt sein ( 1). Da der Exportwert das Produkt aus 
exportierter Menge und dem Marktpreis ist, darf nicht der Fehler gemacht 
werden, von der in empirischen Untersuchungen üblicherweise berechneten 
Preiselastizität der Export nachfrage und damit nur der Export menge 
auszugehen und unter Verwendung dieser Prozentzahl unmittelbar auf die 
Veränderung des Wertes zu schließen (2). Vielmehr ergibt sich die Ände-
rung des Wertes nur unter Berücksichtigung sowohl der Preis senk un g 
als auch der Mengensteigerung. 

Wird die Preiselastizität der Exportmenge mit nx, p und die des Export-
wertes mit nER, p (3) bezeichnet, so läßt sich folgender Zusammenhang 
zwischen ihnen herstellen: 

dx dp dx p 
nx, P = x : p = dp . x 

dER dp dER p 
nER, P = ER : p = ~ • ER 

= d (px) E..... = (x + dx . p) . 1 
dp px dp x 

l+dx _ _e 
dp X 

1) Unter der Elastizität versteht man allgemein die prozentuale Veränderung 
der abhängigen Variable eines Funktionszusammenhangs dividiert durch 
die prozentuale Veränderung der unabhängigen Variable; vgl. z.B.: OTT, 
A. E.: Grundzüge der Preistheorie, a. a.O., S.135. Bei der Preis -
elastizität des Exportwertes muß demnach die prozentuale Än-
derung des Exportwertes auf die diese Veränderung verursachende Ände-
rung des Preises bezogen werden. 

2) Einen solchen Fehler macht H. MESENBERG, der zwar formuliert, daß 
bei einer geschätzten Preiselastizität der Exportnachfrage von 1, 5 und 
einer Preissenkung von 3 % "eine Steigerung des Vo 1 um e n s der DISC-
Exporte um 4, 5 %" (MESENBERG, H.: DISC, a. a.O., S. 51; Hervorhe-
bung vom Verf.) zu erwarten ist. Bei der Umrechnung auf absolute Zahlen 
bezieht er diesen Prozentsatz aber auf den $-Betrag der Exporte des Jah-
res 1974 und damit auf den Exportwert (vgl.: ebenda). Überhaupt scheint 
H. MESENBERG Schwierigkeiten mit dem Elastizitätsbegriff zu haben, 
da er an anderer Stelle (vgl.: ebenda, S. 48 FN 3) bei einer Preiselastizi-
tät der Exportmenge von 2, 85 von einer Preissenkung um einen Prozent-
punkt auf eine V e r dreifach u n g der Ausfuhren aus den USA schließt, 
obwohl nur gefolgert werden kann, daß die Ausfuhrsteigerung knapp drei-
mal so groß wie die verursachende Preissenkung_ ist. 

3) Die Indizes bedeuten: x = Exportmenge; p = Preis; ER = Exportumsatz 
Exportwert; es gilt: x = x(p) und ER = p• x = p• x(p). 
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nER, p = 1 + nx, p (1) 

Wie schon erwähnt beziehen sich die empirischen Schätzungen der Export-
elastizitäten i. d. R. auf die Veränderung der exportierten Menge, so daß 
jeweils der Wert "+ 1" addiert werden muß, um zu der entsprechenden Ela-
stizität des Exportwertes zu gelangen. In der Literatur werden eine Reihe 
empirischer Schätzungen vorgestellt (2 ), wobei erhebliche Unterschiede so-
wohl zwischen den durchschnittlichen Elastizitäten als auch insbesondere 
beim Vergleich verschiedener Branchen und alternativer Importländer auf-
treten (3). Hier wird exemplarisch auf zwei Schätzungen der durch -
schnitt 1 ich e n Preiselastizität der Export nachfrage Bezug genom-
men. 

Die wohl bekannteste Schätzung dieser Art für die USA (und andere Länder) 
stammt von H. S. HOUTHAKKER/St. P. MAGEE, die ausgehend von den Zah-
len des Zeitraumes 1951 bis 1966 einen Elastizitätswert von -1, 51 ermit-
teln ( 4). Bei einer Preissenkung von 1 % würde demnach die exportierte 
Menge um 1, 51 % steigen. 

Die andere hier verwendete Schätzung geht auf M. GOLDSTEIN/M. S. KHAN 
zurück. Sie legen einen Zeitraum von 1955 bis 1970 zugrunde und kommen 
u. a. wegen der Verwendung eines anderen statistischen Schätzverfahrens (5) 
zu einem abweichenden Ergebnis. In einer unveröffentlichten Fassung er-

1) Es ist zu beachten, daß nx, p wegen der üblicherweise negativen Steigung 
der Nachfrage kurve (dx/ dp < 0) einen negativen Wert annimmt; Für Nach-
frageelastizitäten, die kleiner als -1 sind, nimmt dann auch nER einen 
negativen Wert an, der absolut gesehen kleiner als nx, p ist. 'p 

2) Eine umfassende Übersicht geben: STERN, R. /FHANCIS, J. /SCHUMA-
CHER, B.: Price Elasticities in International T rade: An Annotated 
Bibliography, Toronto 1976. 

3) Vg~.: BOHI, D. R.: Export Credit Subsidies and U. S. Exports: The 
Analysis of the U. S. ExlmBank, in: The Economics of Federal Subsidy 
Programs. A Compendium of Papers Submitted to the Joint Economic 
Committee Congress of the United States, Part 2, Washington 1972, 
S. 1 70; STONE, J. A. : Price Elasticities of Demand for 1mports and Ex-
ports: Industry Estimates for the U. S., the E. E. C. and Japan, in: 
Review of Economics and Statistics, Bd. 61, 1979, S. 308 f. 

4) Vgl.: HOUTHAKKER, H. S. /MAGEE, St. P.: lncome and Price Elasticities 
in World Trade, in: Review of Economics and Statistics, Bd. 51, 1969, 
S. 111 ff, insbes. S. 113. 

5) Während H. S. HOUTHAKKER/St. P. MAGEE mit einer "Ordinary Least 
Square"~Schätzung arbeiten, verwenden M. GOLDSTEIN/M. S. KHAN 
auch eine "Full Information Maximum Likelihood" -Schätzung; vgl. dazu 
z.B.: SCHNEEWEISS, H.: Ökonometrie, 2. Aufl., Würzburg 1974, 
S.273 ff und 301 ff. 
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--0 

Tabelle 3 (1) 

CTI ( ') ER "t• 1 2 3 4 5 6 7 8 

(l) 

,t.p (2) (%) 0,32 0,63 0,95 1,26 1,35 1 , 41 1, 48 1, 5 

(II) 
Prozentu-
ale Exp . -
wertst . bei 0, 16 0,32 0,48 0,64 0,69 0,72 0,75 0,77 
"ER, p = 
= -0, 51 
(H/M) (3) 

(III) 
Prozentu-
ale Exp . -
wertst . bei 0,42 0 , 83 1 , 25 1, 66 1,78 1, 86 1,95 1, 98 
"ER , p = 
= -1, !32 
(G/K) (4) 

Erläuterun_flen zu Tabelle 3 

l) Alle Werte der Tab . 3 sind wieder auf die zweite Stelle 
hinter dem Komma auf- bzw. abgerundet. 

2) Zeile (VII) der Tab. 2 . 

9 

1,69 

0,86 

2 , 23 

3) Relative Exportwertsteigerung unter Verwendung der von 
HOUTHAKKER/MAGEE geschätzten Nachfrage- und der 
dementsprechenden Wertelastizität. Berechnung: Werte der 
Zeile (I) multipliziert mit 0, 51 unter Berücksichtigung des 
Vorzeichens. 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1,87 2,06 2,25 2,44 2, 62 2,81 3,0 3, 19 3,37 3,56 3,75 

0 , 95 1, 05 1, 15 1,24 1, 34 1,43 1, 53 1 , 63 1 , 72 1, 82 1, 91 

2,47 2, 72 2,97 3,22 3,46 3, 71 3,96 4,21 4 , 45 4,70 4 , 95 

4) Relative E xportwertsteigerung unter Verwendung der von 
GOLDSTEIN/KHAN geschätzten Nachfrage - und der dement-
sprechenden Wertelastizität . Berechnung: Werte der Zeile 
(I) multipliziert mit 1 , 32 unter Derücksichtigung des Vor-
zeichens. 



mitteln sie eine Elastizität von -2, 85 ( 1 ), die sie in einer veröffentlichten 
Fassung jedoch auf -2, 32 revidieren (2). Nach dem veröffentlichten Ergeb-
nis würde sich demnach die exportierte Menge bei einer Preissenkung um 
1 % um 2, 32 % erhöhen. 

Ausgehend von diesen Schätzergebnissen würden sich also die entsprechen-
den Preiselastizitäten des Exportwertes in einer Höhe von -0, 51 bzw. - 1, 32 
einstellen. Bei einer Preissenkung um 1 % würde der Exportwert nach der 
Schätzung von H. S. HOUTHAKKER/St. P. MAGEE um 0, 51 % und nach der 
Schätzung von M. GOLDSTEIN/M. S. KHAN um 1, 32 % steigen. Führt man 
diese Überlegung für die in Tabelle 2 ermittelten Preissenkungen durch, so 
ergeben sich die in Tabe 11 e 3 dargestellten relativen Steigerungen des 
Exportwertes. 

Unter der Prämisse, daß der gesamte Steuervorteil einer DISC zu Preis-
senkungen genutzt wird, können demnach in dem hier betrachteten Bereich 
der Exportrentabilität von 1 % bis 20 % je nach der verwendeten Elastizitäts-
schätzung Export w e rt steigerungen von 0 , 1 6 % bis 1 , 9 1 % bzw. von 
0, 4 2 % bis 4, 9 5 % ermittelt werden. Unter der Voraussetzung der 
vollständigen Körperschaftsteuerüberwälzung kommt es also zu einer un-
mittelbaren Beeinflussung des Handelsbilanzsaldos, die allerdings je nach 
der vom betreffenden Unternehmen realisierten CTI/ER-Relation und der zu-
grundegelegten Preiselastizität des Exportwertes äußerst unterschiedlich 
sein kann. 

D. Fazit 

Die theoretische Analyse des durch die DISC-Gesetzgebung begründeten 
unbefristeten Steueraufschubs hat deutlich gemacht, daß Aussagen über die 
Wirksamkeit dieses Steuervorteils zur Verbesserung der Handelsbilanz nur 
unter Beachtung einer Vielzahl von Prämissen und Einschränkungen abge-
leitet werden können. Es ist praktisch unmöglich, eine für alle Unternehmen 
und damit die gesamte Volkswirtschaft gültige Steigerungsrate des Export-
wertes festzustellen. Denn die relative Steuersenkung, die dem einzelnen 
Unternehmen gewährt wird, hängt in erster Linie von der Höhe der Export-
rentabilität dieses Unternehmens ab. Diese Maßgröße schwankt stark, insbe-
sondere zwischen den Gesellschaften des industriellen und denen des nicht-

1) Vgl.: HORST, Th. /PUGEL, Th.: The Impact of DISC, a. a.O., S. 76. 
2) Vgl.: GOLDSTEIN, M. /KHAN, M. S.: The Supply and Demand for Ex-

ports: A Simultaneous Approach, in: Review of Economics and Statistics, 
Bd. 60, 1978, S. 282. 
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industriellen Sektors (1 ). Das muß berücksichtigt werden, um die jeweilige 
.relative Steuersenkung bere.chnen zu können. 

Ist das geschehen, müssen wegen der fehlenden Kenntnis über die tatsäch-
liche Preiswirksamkeit der Körperschaftsteuer alternative Annahmen bezüg-
lich der Überwälzung getroffen werden. Unter der ersten Voraussetzung, daß 
die Körperschaftsteuer übe r hau p t nicht überwälzt wird, tritt keine un-
mittelbare Veränderung von Exportpreis oder -menge und somit kein unmit-
telbarer Handelsbilanzeffekt ein. Allerdings kann unter dieser Prämisse ein 
mittelbarer Handelsbilanzeffekt abgeleitet werden, da zum einen ein Incentive-
Effekt und zum anderen ein Investitions-Effekt eintreten können. Beide Effek-
te sind jedoch wohl unbedeutend, da für die Incentive-Wirkung die Nettoge-
winnsteigerung ex ante bekannt sein müßte, was durch den komplizierten Ge-
setzestext erschwert wird. Für den Investitions-Effekt müssen zusätzliche 
Bedingungen bezüglich des Investitionsverhaltens der Unternehmen und der 
Marktverhältnisse gegeben sein, von deren Erfüllung nicht ohne weiteres 
ausgegangen werden kann. 

Unter der Prämisse, daß die relative Steuersenkung dagegen v o 11 k o m -
m e n in den Preis überwälzt wird, kann sowohl die daraus folgende Preis -
senkung und die somit verursachte Steigerung des Exportwertes ermittelt 
werden. Allerdings machen die berechneten Zahlen der Tabelle 3 deutlich, 
daß unter Verwendung der von H. S. HOUTHAKKER/St. P. MAGEE geschätz-
ten Elastizität auch in diesem Fall die Beeinflussung des Exportwertes äußerst 
gering ist (2). Benutzt man die von M. GOLDSTEIN/M. S. KHAN ermittelte 
Elastizität, so kann unter den hier gesetzten Prämissen immerhin eine Ex-
portwertsteigerung von bis zu 5 % festgestellt werden. 

Allerdings muß darauf hingewiesen werden, daß diese Beeinflussung des 
Exportwertes unter der Annahme der vollständigen Überwälzung der 
Steuersenkung abgeleitet wurde. Nun ist aber diese Annahme im Grunde 
genau so wenig haltbar wie die Behauptung, daß die Körperschaftsteuer 
überhaupt nicht überwälzt wird. Realistischerweise muß davon ausgegangen 
werden, daß in Abhängigkeit von den Angebots- und Nachfrage- und damit 
von den Marktbedingungen ein Teil der Körperschaftsteuer vom Unterneh-
men selbst zu tragen ist, während ein anderer Teil über den Marktpreis 
überwälzt werden kann (3). 

Wie die Beschreibung der Inzidenzanalyse deutlich gemacht hat, kann über 
den Grad der Überwälzung der Körperschaftsteuer bis heute keine gesicherte 
Aussage gemacht werden. Demnach bleibt die Aufteilung der durch DISC 

1) Vgl.: S. 99 dieser Arbeit. 
2) Sogar bei einer Exportrentabilität von 20 % kommt es nur zu einer Stei-

gerung des Exportwertes von kaum 2 %; vgl.: Zeile (II) von Tabelle 3, 
S. 110 dieser Arbeit. 

3) So auch: LEONTIADES, M.: The Logic of Border Taxes, a. a. O., S. 177. 
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gewährten relativen Steuersenkung auf die Preissenkung und auf die Netto-
gewinnsteigerung unbestimmt. Th. HORST /Th. PUGEL haben zwar versucht, 
in einem von ihnen entwickelten mikroökonomischen Modell den Preis- vom 
Gewinneffekt zu trennen. Sie kommen zu dem Ergebnis, daß die von ihnen er-
mittelte relative Steuersenkung von 3, 3 o/o sich auf eine Preissenkung von 
2, 5 o/o und eine Nettogewinnsteigerung von 0, 8 o/o aufteilt (1). Doch wird in 
diesem Modell von (zusätzlichen) restriktiven Prämissen ausgegangen (2), 
so daß eine Verallgemeinerung dieser quotenmäßigen Aufteilung nicht zu-
lässig zu sein scheint. 

Es bleibt aber festzuhalten, daß unter Berücksichtigung der nur teilweisen 
Überwälzung des Steuervorteils die Beeinflussung der Handelsbilanz noch 
geringer ausfällt, da es eben nicht zu einer Preissenkung in dem Umfang 
kommt, der durch den Steueraufschub möglich ist. Demnach muß für beide 
Elastizitätsschätzungen die Steigerung des Exportwertes niedriger sein, als 
sie in Tabelle 3 berechnet wurde. Der tatsächlich zu erwartende Handels-
bilanzeffekt des DISC-Gesetzes dürfte deshalb nur relativ unbedeutend 
sein (3). 

Dann stellt sich aber die Frage, wieso die USA diese Maßnahme, die sich 
im Laufe der Zeit außerdem als kostenaufwendiger als ursprünglich geschätzt 
erwiesen hat (4), nicht längst abgeschafft und evtl. durch direkte Subventions-
zahlungen an die exportierenden Unternehmen (u. U. mit Verwendungsauflagen) 
ersetzt haben. Als Begründung hierfür ist das Ziel der internationalen steuer-
lichen Wettbewerbsneutralität zu nennen, das die USA mit Hilfe des DISC-Ge-
setzes zumindest tendenziell zu erreichen h~ffen. 

1) Vgl.: HORST, Th. /PUGEL, Th.: The Impact of DISC, a. a.O., S. 77 ff, 
insbes. S. 84. 

2) Vgl.: ebenda. 
3) So auch: CONSIDINE, W. M. : The DISC Legislation, a. a. O. , S. 245. 
4) Vgl.: S. 67 f dieser Arbeit. 
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Dritter Teil 

DISC-GESETZGEBUNG UND INTERNATIONALE STEUER-
LICHE WETTBEWERBSNEUTRALITÄT 

I. PRINZIPIEN DER BESTEUERUNG VON GRENZÜBERSCHREITENDEN 
TRANSAKTIONEN 

A. Begriff der internationalen Wettbewerbsneutralität (1) 

Von Seiten der USA wird darauf hingewiesen, daß die steuerliche Behandlung 
sowohl von internationalen Kapitalströmen als auch von grenzüberschreiten-
den Warenströmen (2) zu Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten der USA führe. 
Vor einer Beurteilung dieser These und insbesondere ihrer Bedeutung für 
das DISC-Gesetz muß dann aber geklärt werden, "was ... unter dem schil-
lernden Begriff 'Wettbewerbsverzerrungen' bzw. seinem Gegenstück der 
'Wettbewerbsneutralität' zu verstehen ist" (3). Mindestens drei verschiede-
ne Konzepte der Wettbewerbsneutralität können unterschieden werden ( 4): 

1. Unter dem a 11 ok a t i o n s politischen Aspekt wird argumentiert, daß 
die optimale Allokation der Produktionsfaktoren durch den steuerlichen 
Eingriff nicht verletzt werden dürfe. Die optimale Faktorallokation ist 

1) Es sei vorangestellt, daß hier nicht dem Ansatz gefolgt wird, der eine 
unterschiedliche Besteuerung als Unterschiede in den 'natürlichen Produk-
tionskosten' und damit als standortbedingte Kostenunterschie-
de ansieht; vgl. dazu: FLUME, W./SCHMIDT, K.: Die steuerliche Be-
handlung des grenzüberschreitenden Verkehrs nach Montanunion- und 
EWG-Vertrag. Schriftenreihe der Wirtschaftsvereinigung Eisen- und 
Stahlindustrie zur Wirtschafts- und Industriepolitik, Heft 3, Düsseldorf 
1962, S. 9 f, 19 ff und 35 f; BAUER, D.: Zum Begriff der Wettbewerbs-
verzerrungen, in: Wirtschaft und Wettbewerb, Bd. 18, 1968, S. 730; 
SCHMIDT, K.: Zur Koordination von Steuern bei wirtschaftlicher Inte-
gration, in: Weltwirtschaftliche Probleme der Gegenwart. Schriften des 
Vereins für Socialpolitik, N. F., Bd. 35, Berlin 1965, S. 449 f. 

2) Für die folgende theoretische Untersuchung wird von Dienstleistungsex-
und -importen abstrahiert. 

3) PEFFEKOVEN, R.: Das Bestimmungs- und Ursprungslandprinzip, 
a. a. 0., S. 38. 

4) Vgl. für das Folgende insbesondere: ebenda, S. 38 ff; DERS.: Die Be-
steuerung des internationalen Handels, in: Wirtschaftswissenschaftliches 
Studium, 7. Jg., 1978, S. 164 f. 
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gewährleistet, wenn die Bedingungen sowohl für das Handelsoptimum als 
auch für das Produktionsmaximum erfüllt sind. Geht man also von einer 
optimalen Allokation vor Besteuerung aus, so darf eine Steuererhebung 
nicht gegen die Marginalbedingungen von Handelsoptimum und Produktions-
maximum verstoßen. Da zur Verwirklichung des Handelsoptimums Brutto-
preis r e l a t i o n e n und zur Verwirklichung des Produktionsmaximums 
Nettopreisrelationen entscheidend sind (1), ist in diesem Zusammen-
hang allein zu untersuchen, wie die jeweiligen Preisrelationen durch die 
Besteuerung beeinflußt werden. · 

2. Unter dem zahlungsbilanzpolitischen Aspekt wird argumentiert, 
daß durch die Besteuerung weder das Niveau noch die Struktur der in der 
Zahlungsbilanz erfaßten Handels- und Kapitalströme verändert werden 
dürfen. Hierbei geht es also um die Förderung bzw. Diskriminierung 
von Waren- und Kapitalexporten bzw. -importen. 

3. Schließlich kann unter dem f i s k a l i s c h e n Aspekt argumentiert wer-
den, daß bei der Besteuerung von grenzüberschreitenden Transaktionen 
gewährleistet sein muß, daß die beteiligten Länder in angemessener Form 
am Steueraufkommen beteiligt sind. Zusätzlich könnte unter diesem Ge-
sichtspunkt untersucht werden, inwieweit die Souveränitätsrechte eines 
Staates durch den steuerlichen Eingriff berührt werden (2). Allerdings 
kommt diesen Aspekten in der Regel eine untergeordnete Bedeutung zu, 
da letztlich nicht geklärt werden kann, was eine "angemessene" Beteili-
gung ist und wann die Souveränitätsrechte eines Staates tatsächlich ver-
letzt werden. 

In der vorliegenden Arbeit steht das DISC -Gesetz - insbesondere weil die 
USA es auch nur so begründen - ausschließlich als zahl u n g s b i l an z p o -
l i t i s c h e Maßnahme zur Diskussion, so daß im wesentlichen auch nur auf 
diesen Aspekt der internationalen Wettbewerbsneutralität eingegangen wird. 
An einigen Stellen wird jedoch auf Unterschiede in der Beurteilung unter 
den anderen Gesichtspunkten hingewiesen. 

1) Vgl.: PEFFEKOVEN, R.: Die Besteuerung des internationalen Handels, 
a.a.O., S.165. 

2) Auf diesen Aspekt der Souveränität von Staaten im Zusammenhang mit 
der Besteuerung geht insbesondere M. B. KRAUSS ein; vgl.: KRAUSS, 
M. B.: Border Tax Adjustments: A Potential Trans-Atlantic Trade Dis-
pute, in: Journal of World Trade Law, Bd. 10, 1976, S. 150 ff. 
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B. Besteuerung grenzüberschreitender Faktor-
einkommen 

Obwohl die DISC-Regelung nur die Einkommen aus der Exportwirtschaft und 
damit nur im Inland erzielte Einkommen betrifft, spielt für eine um-
fassende Beurteilung dieses Gesetzes auch die Besteuerung der intern a -
tiona len Faktoreinkommen eine Rolle. Denn unter dem Aspekt der 
internationalen steuerlichen Wettbewerbsneutralität geht es darum, die ver-
schiedenen Effekte alternativer Besteuerungi::prinzipien auf die in- und aus-
ländischen Wirtschaftssubjekte herauszufinden. Da ein Argument der USA 
für das DISC-Gesetz darin besteht, daß amerikanische Wirtschaftssubjekte, 
denen Einkommensteile aus dem Ausland zufließen, höher besteuert werden, 
als das in Vergleichsländern der Fall ist, muß auch auf die generellen Unter-
schiede in der Besteuerung von internationalen Faktoreinkommen eingegangen 
werden. 

1. Theoretische Alternativen 

Will man bei der Besteuerung von grenzüberschreitenden Faktoreinkommen 
die zahl u n g s b i l an z politische Wettbewerbsneutralität erreichen, so 
muß gesichert sein, daß durch die Besteuerung weder die Struktur noch das 
Niveau der internationalen Kapitalströme (1) beeinflußt werden (2). Die Vor-
aussetzung dazu ist, daß die Einkommen aus inländischem und exportiertem 
Kapital bzw. inländischem und importiertem Kapital steuerlich gleich behan-
delt werden, so daß kein steuerlicher Anreiz zum Kapitalimport bzw. -export 
besteht. "Die Entscheidung, ob Kapital im In- oder Ausland angelegt werden 
soll, wäre von steuerlichen Überlegungen unabhängig. Man spricht deshalb 
auch von Kapitalexport- und Kapitalimportneutralität" (3). 

Bei der Behandlung dieses Problemkreises ist primär zu klären, welchem 
Land generell die Steuerhoheit über die durch die internationalen Kapital-

1) Die Besteuerung grenzüberschreitender Arbeit s einkommen wird im 
folgenden vernachlässigt, da die Verlagerung des Arbeitsplatzes ins Aus-
land allein aus steuerlichen Gründen (z.B. bei Künstlern) als Ausnahme 
anzusehen ist. 

2) Vgl.: PEFFEKOVEN, R.: Internationale Finanzordnung, in: GRÖNER, 
H. /SCHÜLLER, A. (Hrsg.): Internationale Wirtschaftsordnung, Stutt-
gart, New York 1978, S. 128. 

3) Ebenda, S. 129. Es ist darauf hinzuweisen, daß hiermit gleichzeitig auch 
der allokationspolitische Aspekt angesprochen ist, nach dem das Kapital 
unabhängig vom Land der Anlage steuerlich gleich belastet werden muß, 
damit nicht gegen die Marginalbedingungen des Pareto-Optimums ver-
stoßen wird. 
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transaktionen anfallenden Steuern zustehen soll. Daneben ist zu prüfen, wie 
eine solche theoretisch gewünschte Besteuerung erreicht w·erden kann. 

Soll die Steuerhoheit dem Land zukommen, in dem die Einkommen entstehen, 
so spricht man vom "Quellen(land)prinzip" (1) (QLP). Die andere 
Alternative, bei der die Einkommen den Steuern des Landes unterworfen 
werden sollen, in dem der Kapitaleigner seinen Wohnsitz hat, heißt "Wohn -
sitz(land)prinzip" (2) (WLP). Solange beide Prinzipien von verschie-
denen Ländern nebeneinander praktiziert werden, kommt es zu Doppelbe-
steuerungen von bestimmten Einkommensteilen und damit zu Wettbewerbs-
verzerrungen (3). 

Aber auch wenn sich die Länder auf die Anwendung eines Prinzips e1mgen 
würden, entstehen dennoch Wettbewerbsverzerrungen, wenn die effektiven 
Steuersätze im In- und Ausland voneinander abweichen. In diesem Fall eines 
internationalen Steuergefälles würde die Kapitalanlage in de,m Land mit dem 
niedrigsten Belastungssatz steuerlich begünstigt und somit ein Kapitalexport 
bzw. -import induziert. Allerdings können die Chancen für eine Einigung auf 
ein Verfahren wegen des fiskalischen Aspektes nur als relativ gering ange-
sehen werden (4). 

Dann muß aber gefragt werden, wie die durch das Nebeneinander von QLP 
und WLP entstehenden Wettbewerbsverzerrungen vermieden werden können. 
In der Literatur werden dazu eine Reihe von Verfahren vorgestellt (5). die 
sich im wesentlichen auf drei Grundtypen zurückführen lassen. 

Bei der Freistellungsmethode (6) verzichtet das Wohnsitzland (ge-
gen eine entsprechende Entschädigung) zugunsten des Quellenlandes auf die 

1) Vgl.: PEFFEKOVEN, R.: Internationale Finanzordnung, a. a. O., S. 128 f. 
Alternativ wird auch de_r Begriff des "Territorialprinzips" angewandt; 
vgl. : MOLSBERGER, J.: Zahlungsbilanzwirkungen allgemeiner Unter-
nehmensgewinnsteuern, a. a.O., S. 255 ff; FISCHER, L. /WARNEKE, P.: 
Grundlagen der Internationalen Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre, 
Berlin 1974, S. 36. 

2) Vgl.: PEFFEKOVEN, R.: Internationale Finanzordnung, a.a.O., S.128 f. 
Alternativ werden hier die Begriffe "Welteinkommens-" (vgl.: MOLS-
BERGER, J.: Zahlungsbilanzwirkungen allgemeiner Unternehmensgewinn-
steuern, a. a.O., S. 256) und "Universalprinzip" (vgl.: FISCHER, L. / 
WARNEKE, P.: Grundlagen, a. a. O., S. 36) verwandt. 

3) So auch: RICHMAN, P. B.: Taxation of Foreign Investment Income: An 
Economic Analysis, Baltimore 1963, S. 29. 

4) Vgl.: PEFFEKOVEN, R.: Internationale Finanzordnung, a. a. O., S. 129 f. 
5) Eine Übersicht findet sich bei: FISCHER, L. /WARNEKE, P.: Grundla-

gen, a. a. O., S. 117 ff. 
6) Im englischen Sprachraum "exemption system" genannt; vgl. z.B.: 

MOLSBERGER, J.: Zahlungsbilanzwirkungen allgemeiner Unternehmens-
gewinnsteuern, a. a.O., S. 258. 
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Besteuerung, so daß die Einkommen nur den im Land der Kapitalanlage gel-
tenden Steuern unterliegen (QLP). Im jeweiligen Quellenland wird inländisches 
und importiertes Kapital steuerlich gleichbehandelt, so daß dieses Verfahren 
die Kapitalimportneutralität gewährleistet. Allerdings tritt auch 
hier das Problem auf, daß es zu Wettbewerbsverzerrungen kommt, wenn die 
Steuern im Wohnsitzland höher als die im Quellenland sind und hierdurch eine 
Kapitalanlage in diesen "Steueroasenländern" angeregt wird (1). 

Bei der Steuerabzugsmethode (2} wird die letztendliche Besteuerung 
dem Wohnsitzland überlassen, wobei der Steuerpflichtige die im Quellenland 
bereits gezahlte Steuer von der Bemessungsgrund 1 a g e seiner inlän-
dischen Steuerzahlung abziehen kann (3). Allerdings wird durch dieses Ver-
fahren nicht die Doppelbesteuerung im ganzen verhindert, sondern nur abge-
schwächt (4). Einkommen aus exportiertem Kapital unterliegen im Vergleich 
zu denen aus inländischem Kapital bei der Anwendung dieser Methode in der 
Regel einer höheren Belastung, so daß keine Kapitalexportneutralität gegeben 
ist. Das angestrebte Ziel der Wettbewerbsneutralität ist durch dieses Verfah-
ren in der Regel nicht zu erreichen (5). 

Beim An rech nun g s verfahren (6) wird ebenfalls die Steuerhoheit dem 
Wohnsitzland übertragen, so daß die gesamten weltweiten Einkommen eines 
Wirtschaftssubjektes der inländischen Steuer unterliegen. Zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung ist es dem Kapitaleigner aber möglich, die im Quel-
lenland gezahlte Steuer von seiner in 1 ä n d i s c h e n Steuers c h u 1 d abzu-
ziehen (7). Für den Kapitaleigner gilt demnach, daß die sowohl im In- wie 

1) Vgl.: PEFFEKOVEN, R.: Internationale Finanzordnung, a. a. O., S. 130. 
2) Im englischen Sprachraum "deduction approach" genannt; vgl. z.B.: 

RICHMAN, P. B.: Taxation of Foreign Investment Income, a .a.O., 
's. 32. 

3} Hierdurch kommt den im Ausland gezahlten Steuern der Charakter von 
Sonderausgaben des deutschen Einkommensteuerrechts zu; vgl. : FISCHER, 
L. /WARNEKE, P.: Grundlagen, a. a.O., S. 132. 

4} Vgl.: PEFFEKOVEN, R.: Internationale Finanzordnung, a. a.O., S. 132; 
RICHMAN, P. B.: Taxation of Foreign Investment Income, a. a.O., 
s. 33. 

5) Auf eine mögliche Ausnahme, bei der die Abzugsmethode zum gleichen 
Ergebnis führt wie das noch zu behandelnde Anrechnungsverfahren, weist 
z.B. R. PEFFEKOVEN (Internationale Finanzordnung, a. a. O., S. 132) 
hin. 

6) Im englischen Sprachraum "(foreign) tax credit system" genannt; vgl. 
z.B.: MOLSBERGER, J.: Zahlungsbilanzwirkungen allgemeiner Unter-
nehmensgewinnsteuern, a. a. 0., S. 258. 

7) Die unterschiedlichen quantitativen Wirkungen des Anrechnungsverfahrens 
im Vergleich zur Abzugsmethode macht ein Zahlenbeispiel in folgender 
Quelle deutlich: MUSGRAVE, P. B.: Tax Preferences to Foreign Invest-
ment, in: The Economics of Federal Subsidy Programs, a. a. O .. S. 182. 
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auch im Ausland erzielten Einkommen dem gleichen (inländischen) Steuer-
satz unterliegen (1), so daß in diesem Fall die Kapitalexportneutra-
1 i t ä t gesichert ist. 

Bei einer allgemeinen Anwendung eines 'reinen' Anrechnungsverfahrens, 
bei dem die Steuerbelastung auf jeden Fall der inländischen entspricht -
ausländische Steuern demnach u. U. zurückerstattet werden (2) - treten kei-
nerlei Wettbewerbsverzerrungen im zahlungsbilanzpolitischen Sinn auf (3). 
Wegen der bereits erwähnten Höchstbetragsregelungen, von deren Einführung 
man aus fiskalischen Gründen wohl ausgehen muß, kommt es aber immer 
dann zu Wettbewerbsverzerrungen, wenn die im Ausland gezahlte Steuer 
den Höchstbetrag übersteigt ( 4). 

zusammenfassend bleibt festzuhalten, daß der Forderung nach zahlungs-
bilanzpolitischer Wettbewerbsneutralität bei der Besteuerung grenzüber-
schreitender Faktoreinkommen am ehesten die Anrechnungsmethode gerecht 
werden kann (5). Für dieses Verfahren spricht insbesondere, daß das Pro-
blem der Kapitalflucht in Steueroasenländer nicht auftritt, da die Steuerbe-
lastung auf das jeweilige inländische Niveau hochgeschleust wird. 

2. In den USA praktizierte Regelungen 

Die Vereinigten Staaten von Amerika praktizieren bei der Erhebung der 
Körperschaftsteuer das Wohnsitzlandprinzip, so daß "domestic corporations 
are taxed on their worldwide income" (6). Zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung der im Ausland entstandenen Einkommensteile, die i. d. R. aus-
ländischen Quellensteuern unterliegen, wird ein "foreign tax credit" gewährt, 

1) Eine Ausnahme von diesem Grundsatz wird durch bestimmte Höchstbe-
tragsregelungen begründet, die im wesentlichen darauf hinauslaufen, "daß 
die ausländische Steuer nur bis zur Höhe der ... (inländischen) Steuer-
belastung der ausländischen Einkommen angerechnet werden kann"; 
PEFFEKOVEN, R.: Internationale Finanzordnung, a.a.O., S.131. 

2) In einem solchen Fall spricht P. B. MUSGRAVE (Tax Preferences to 
Foreign Investment, a. a. O., S. 187) von einem "' full credit' system". 

3) Da das Ausland bei dieser Methode seine Steuern zu Lasten des inländi-
schen Steueraufkommens erhöhen kann, verstößt das Anrechnungsverfah-
ren in starkem Maße gegen die fiskalische Wettbewerbsneutralität; vgl. : 
PEFFEKOVEN, R.: Internationale Finanzordnung, a. a. O., S. 131; RICH-
MAN, P. B.: Taxation of Foreign Investment Income, a. a.O., S. 29. 

4) Vgl.: PEFFEKOVEN, R.: Internationale Finanzordnung, a. a. O., S. 131. 
5) So auch: RICHMAN, P.B.: Taxation of Foreign Investment Income, 

a. a. O., S. 27 ff, wobei auch dort die Einschränkung bezüglich der Höchst-
betragsregelungen vorgenommen wird; vgl.: ebenda, S. 29. 

6) KRAUSE, L. B. /DAM, K. W.: Federal Tax Treatment of Foreign Income, 
Washington 1964, S. 7. 
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der die Anrechnung (1) der im Ausland gezahlten Steuern auf die ameri-
kanische Ste~erschuld erlaubt. Aus fiskalischen Gründen wurde auch in den 
USA eine Höchstbetragsregelung eingeführt. 

Hätten es die USA bei dieser Berücksichtigung der ausländischen Steuer be-
wenden lassen, so wären sie der wettbewerbsneutralen Besteuerung im zah-
lungsbilanzpolitischen Sinn sehr nahe gekommen (2). Zusätzlich zu dem 
"foreign tax credit" wird aber noch ein "tax deferral" auf die ausländischen 
Gewinne gewährt, der darauf hinaus läuft, daß die amerikanische Körper-
schaftsteuer auf die Einkommen aus ausländischen Tochtergesellschaften 
erst dann gezahlt zu werden braucht, wenn diese Einkommensteile an die 
amerikanischen Anteilseigner, i. d. R. also an die Muttergesellschaft, aus-
geschüttet werden (3). 

Neben der hierdurch begründeten ungleichen Steuerbelastung von ausländi-
schen Einkommen je nach der Rechtsform der verbundenen ausländischen 
Gesellschaft (4) wird durch diese Regelung gegen die zahlungsbilanzpolitische 

1) Gerade in den USA ist die Frage diskutiert worden, ob nicht an Stelle des 
Anrechnungsverfahrens der Steuerabzug praktiziert werden sollte; vgl.: 
RICHMAN, P. B.: Taxation of Foreign Investment Income, a. a. O., S. 32 f; 
MUSGRAVE, P. B. (DIES.): Tax Preferences to Foreign Investment, 
a. a. 0., S. 176 und 180. Das ist darauf zurückzuführen, daß bei der auf inlän-
dische Einkommen erhobenen (Bundes-)Körperschaftsteuer "state and local 
business income taxes" als "deductions" von der Bemessungsgrundlage 
abgezogen werden können. "From the point of view of national producti vity 
it may be argued, that foreign profits taxes should be deducted rather 
than credited"; DIES.: Tax Preferences to Foreign Investment, a. a. O., 
s. 176. 

2) So auch: MUSGRAVE, P. B.: United States Taxation of Foreign Investment 
lncome, a.a.O., S.140. 

3) Vgl.: RICHMAN, P. B.: Taxation of Foreign Investment lncome, a. a. O., 
S. 50 ff; MUSGRAVE, P. B. (DIES.): United States Taxation of Foreign 
Investment Income, a. a. O., S. 81 ff; DIES.: Tax Preferences to Foreign 
Investment, a. a. O., S. 188 ff. Begründet wird diese Regelung mit der 
"ziemlich fiktiven Annahme, die ausländische Tochter stelle tatsächlich 
eine gesonderte Einheit dar. In diesem Fall kann der Gutschriftansatz 
(Anrechnungsverfahren, H. F.) nicht angewandt werden, der unterstellt, 
die Steuer der Tochter sei eine Steuer der Mutter." MUSGRAVE, R. A. / 
MUSGRAVE, P. B. /KULLMER, L.: Die öffentlichen Finanzen in Theorie 
und Praxis, Bd.4, a.a.O., S.252. 

4) Wegen der gerade genannten Begründung. kann der "tax deferral" nämlich 
nur für Einkommen aus rechtlich selbständigen Tochtergesellschaften 
("foreign incorporated subsidiaries") und nicht für rechtlich unselbstän-
dige Filialen ("foreign branches") eines amerikanischen Unternehmens 
in Anspruch genommen werden. Hierdurch wird der Verstoß auch gegen 
die allokationspolitische Wettbewerbsneutralität deutlich, da eine unter-
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Wettbewerbsneutralität verstoßen. Während nämlich die inländischen Ge-
winne unmittelbar der Körperschaftsteuer unterliegen, kann die Besteuerung 
der Gewinne von ausländischen Tochtergesellschaften durch die Wiederan-
lage im Ausland beliebig lange hinausgezögert werden (1 ). 

In den Fällen, in denen der ausländische Steuersatz unter dem amerikanischen 
liegt, kommen die Gesellschaften in den Genuß eines zinslosen Darlehens der 
amerikanischen Steuerbehörde (2), dessen Vorteil um so größer ist, je klei-
ner der ausländische im Vergleich zum inländischen Steuersatz ist. Somit 
wird die Gründung einer ausländischen Tochtergesellschaft und demzufolge 
der Kapitalexport im Vergleich zu einer inländischen Kapitalanlage steuer-
lich gefördert. Die durch den "foreign tax credit" im Prinzip erreichte Ka-
pitalexportneutralität wird durch den "tax deferral" verletzt (3). 

Die USA haben den unerwünschten Einfluß dieser steuerlichen Regelung 
selbst erkannt und im Jahr 1962 versucht, durch die Einführung der "Subpart 
F"-Regelungen die Wettbewerbsverzerrungen zu eliminieren, indem unter 
bestimmten Voraussetzungen der "tax deferral" für die Tochtergesellschaf-
ten abgeschafft wurde (4). Allerdings haben zahlreiche Ausnahmegenehmi-
gungen das Erreichen des angestrebten Zieles verhindert (5 ), so daß weiter-
hin ausländische Einkommensteile in den USA in den Genuß des "tax deferral" 
kommen können. 

Bezüglich der Besteuerung der grenzüberschreitenden Faktoreinkommen 
ist demnach für die USA keine zahlungsbilanzpolitische Wettbewerbsneutra-
lität gegeben. Ob das DISC-Gesetz aber eine Maßnahme ist, die diesen 
Mangel beheben kann, ist im folgenden zu klären. 

schiedliche Besteuerung gleich hoher Einkommen nur aufgrund der je-
weiligen Rechtsform gegeben ist. 

1) Vgl.: MUSGRAVE, P. B.: Tax Preferences to Foreign Investment, 
a.a.O., S.177. 

2) Vgl.: RICHMAN, P. B.: Taxation of Foreign Investment Income, a. a. O., 
S. 50; CANTOR, A.: Tax Subsidies That Export Jobs, a. a. O., S. 2. Eine 
zahlenmäßige Beschreibung der einzelnen Effekte findet sich bei: SURREY, 
St. S.: Pathways to Tax Reform, a. a. O., S. 109 f. 

3) So auch: MUSGRAVE, P. B.: Tax Preferences to Foreign Investment, 
a.a.O., S.204; MUSGRAVE, R.A.: Tax Policy, in: Review of Ec.onomics 
and Statistics, Bd. 46, 1964, S. 127. 

4) Eine ausführliche Beschreibung dieser Vorschriften findet sich bei: 
LANCASTER Jr., W. M.: Taxes and the Balance of Payments, in: 
Arkansas Law Review, Bd. 23, 1969, S. 399 ff; MUSGRAVE, P. B.: Tax 
Preferences to Foreign Investment, a. a. O., S. 195 f. 

5) Vgl.: LANCASTER Jr., W. M.: Taxes and the Balance of Payments, 
a. a.O., S. 399f; NOLAN, J. S.: ExportTaxincentives, a. a.O., S. 572; 
RENDELL, R. S. : Use of a Domestic International Sales Corporation, 
a.a.O., S.139 FN 4. 
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3. Beurteilung des DISC-Gesetzes 

Unter dem Aspekt der steuerlichen Wettbewerbsneutralität müßte das DISC-
Gesetz also dafür sorgen, daß die steuerliche Bevorzugung der Einkommen 
aus ausländischen Tochtergesellschaften durch den "tax deferral" beseitigt 
und demnach der steuerliche Anreiz zum Kapitalexport abgebaut wird. Gene-
rell bieten sich dazu zwei Wege an, nämlich zum einen die Abschaffung des 
Steuervorteils für diese Einkommenskategorien oder zum anderen die Aus -
dehnung des Steuervorteils auf im Inland erzielte Einkommen. Das DISC-
Gesetz geht eindeutig den zweiten Weg, denn "the philosophy underlying DISC 
is that tax equity should be acchieved through widening existing loopholes 
to make room for more participiants" (1). 

Von der Konzeption her scheint das Gesetz in der Lage zu sein, die beste-
hende Ungleichbehandlung abzubauen, da nach seiner Einführung auch die 
Einkommen von inländischen Gesellschaften aus dem Exportgeschäft einen 
Steueraufschub in Anspruch nehmen können. Damit ist eine Möglichkeit er-
öffnet, Kapital auch im Inland (USA) so anzulegen, daß die daraus entstehen-
den Einkommen erst mit einer - u. U. unbegrenzten - zeitlichen Verzögerung 
versteuert werden. Die Entscheidung über den Kapitaleinsatz im In- oder 
Ausland ist prinzipiell von steuerlichen Überlegungen frei, so daß tenden-
ziell die Kapitalexportneutralität erreicht wird (2). 

Wichtig ist allerdings, daß das DISC-Gesetz die Wettbewerbsverzerrungen 
m. E. nur abschwächen, nicht aber vollkommen beseitigen kann. Denn zur 
vollkommenen Beseitigung müßte das Ausmaß des DISC-Vorteils genau dem 
Ausmaß des "tax deferral" entsprechen, damit die in- und ausländischen 
Faktoreinkommen steuerlich gleichbehandelt werden. Nun hängt das Aus-
maß des "tax deferral" ausschließlich von der Differenz zwischen in- und 
ausländischem Steuersatz ab, einer Größe also, die für den DISC-Vorteil 
vollkommen unerheblich ist. Der DISC-Vorteil wird seinerseits durch die 
Exportrentabilität des jeweiligen Unternehmens determiniert, die für den 
"tax deferral" keine Bedeutung hat. Die beiden Steuervorteile können somit 
nur per Zufall übereinstimmen, so daß es wiederum Tatfrage bleibt, ob das 
DISC-Gesetz das mit ihm verfolgte Ziel - jetzt: die Gewährung der Kapital-
exportneutralität - tatsächlich erreicht. 

Dann muß aber überlegt werden, ob nicht die generelle Entscheidung für 
den zweiten Weg des Ausgleichs der Wettbewerbsverzerrungen zu kritisie-
ren ist. Würde nämlich der "tax deferral" abgeschafft, so käme es erst 

1) CANTOR, A.: Tax Subsidies That Export Jobs, a. a.O., S. 5. 
2) Unter einem nationalen allokationspoli tischen Aspekt ist dagegen keine 

Wettbewerbsneutralität gegeben, da eine unterschiedliche Besteuerung 
im Inland vorliegt je nach dem, ob die Faktoren im Exportsektor oder 
für den binnenländischen Umsatz eingesetzt werden. 
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gar nicht zu Wettbewerbsverzerrungen ( 1), und es brauchte nicht auf eine 
Maßnahme zurückgegriffen werden, deren Wirkung erstens doch sehr unbe-
stimmt ist und von der zweitens andere Wettbewerbsverzerrungen, nämlich 
im nationalen Bereich, ausgehen (2). Hierbei handelt es sich um das bekannte 
Problem, ob ein Übel an der Wurzel gepackt werden soll, oder ob mit Hilfe 
von Gegenmaßnahmen nur die negativen Wirkungen abgebaut werden sollen. 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß in den USA schon seit 
1961 immer wieder versucht wurde, den "tax deferral" abzuschaffen (3). Auf-
grund der Interventionen der betroffenen Industrien, die hauptsächlich mit 
ihrer Wettbewerbsposition im Ausland argumentierten (4), wurden im Laufe 
der Zeit aber nur Abschwächungen dieser Regelung vorgenommen. Erst 1978 
entschloß sich Präsident J. CARTER, den "tax deferral" stufenweise bis 
1980 abzuschaffen (5). Nach dieser Abschaffung würde dann aber auch die 
soeben behandelte Begründung des DISC-Gesetzes hinfällig. 

zusammenfassend kann festgehalten werden, daß das DISC-Gesetz nur sehr 
bedingt eine adäquate Maßnahme zur Erreichung der zahlungsbilanzpolitischen 
Wettbewerbsneutralität bei der Besteuerung internationaler Faktoreinkommen 
ist. Die Behauptung, daß durch das DISC-Gesetz eine steuerliche Gleichbe-
handlung von im Ausland und im Inland erzielten Einkommen realisiert würde, 
verkennt in dieser allgemeinen Formulierung die theoretischen Bestimmungs-
faktoren für das Ausmaß von "tax deferral" und DISC-Vorteil. Insbesondere 
durch die schrittweise Abschaffung des "tax deferral" bis 1980 verliert diese 
Begründung an Bedeutung, so daß die Rechtfertigung der DISC-Exportförde-
rung unter Hinweis auf diesen Teilaspekt der internationalen steuerlichen 
Wettbewerbsneutralität nicht akzeptiert werden kann. Dann bleibt zu unter-
suchen, ob im Rahmen der Besteuerung der internationalen Handelsströme 
durch das DISC-Gesetz eine "wettbewerbsneutrale" Besteuerung erreicht 
wird. 

1) Abgesehen von denen, die durch die Höchstbetragsregelungen im Rahmen 
des "foreign tax credit" entstehen. 

2) Vgl.: Tax Proposals, Part 2, a. a.O., S. 398; ebenda, Part 3, a. a.O., 
S. 1062; CANTOR, A.: Tax Subsidies That Export Jobs, a. a. O., S. 5. 

3) Vgl.: MUSGRAVE, P. B.: Tax Preferences to Foreign Investment, 
a.a.O., S.189. 

4) Vgl.: BREAK, G. F. /PECHMAN, J. A.: Federal Tax Reform. The Im-
possible Dream?, Washington 1975, S. 86 f; CONSIDINE, W. M.: The 
DISC Legislation, a. a. O. , S. 2 47; NO LAN, J. S. : Domestic International 
Sales Corporation, a. a. O., S. 116 f. 

5) Vgl.: o. V.: United States: President Carter' s 1978 Tax Message, 
a.a.O., S.57 f. 
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C. Besteuerung grenzüberschreitender Handelsströme 

1. Theoretische Alternativen (1) 

Ausgehend vom Konzept der zahlungsbilanzpolitischen Wettbewerbsneutra-
lität muß die Besteuerung der Außenhandelsströme so gestaltet werden, daß 
durch den steuerlichen Eingriff weder das Niveau noch die Struktur der Ex-
und Importe beeinflußt werden (2 ). Um die - besonders stark - wettbewerbs-
verzerrenden Alternativen der Doppelbesteuerung und der generellen Steuer-
freiheit für die Handelsströme zu vermeiden (3), müssen sich die am Au-
ßenhandel beteiligten Länder darauf einigen, welchem Land - dem jeweiligen 
Export- oder Importland - das alleinige Besteuerungsrecht für die Außen-
handelstransaktionen zustehen soll. 

Wird die Steuerhoheit - unabhängig davon, wo die Güter produziert werden -
ausschließlich dem Land übertragen, in dem sie konsumiert oder investiert 
werden, so spricht man vom II Bestimmungs landp rin z i p" (BLP). 
Das II Ursprungslandprinzip 11 (ULP) wird realisiert, wenn die Güter 
nur den Steuern des Landes unterliegen, in dem sie produziert werden. Der 
Ort der letztendlichen Verwendung spielt bei dieser Alternative keine Rolle. 

Zur Erreichung des B L P müssen bei einer auf der Produktionsstufe ( 4) 
erhobenen Steuer die Exporte von der Steuerbelastung des jeweiligen Export-
landes befreit und die Importe mit den Steuern des jeweiligen Importlandes 

1) Den folgenden Gedankengängen liegen insbesondere die Ausführungen von 
R. PEFFEKOVEN zu diesem Themenbereich zugrunde: PEFFEKOVEN, 
R.: Das Bestimmungs- und Ursprungslandprinzip, a. a. O., S. 41 ff; 
DERS.: Die Besteuerung des internationalen Handels, a. a. O., S. 163 ff; 
DERS.: Internationale Finanzordnung, a. a. O., S. 123 ff. Da es im folgen-
den nur um die Besteuerung der Exportgüter geht, wird hierbei nur 
auf die Behandlung spe z i e 11 er Steuern abgestellt, die dadurch gekenn-
zeichnet sind, daß sie nur auf bestimmte Produkte bzw. Produktgruppen 
erhoben werden. Für die Analyse genereller Steuern vgl.: DERS.: 
Zur Theorie des Steuerexports, a. a. O., S. 185 ff; DERS.: Das Bestim-
mungs- und Ursprungslandprinzip, a.a.O., S.56 ff. 

2) Vgl.: DERS.: Das Bestimmungs- und Ursprungslandprinzip, 
a. a. O. , S. 39. 

3) Bei der ersten Alternative handelt es sich um eine den Außenhandel be-
hindernde, bei der zweiten um eine fördernde Maßnahme. 

4) Zur Ausgestaltung des steuerlichen Grenzausgleichs bei einer auf der 
Einzelhandelsstufe erhobenen Steuer, die im Vergleich zu einer 
Produktionssteuer jedoch nur relativ selten angewendet wird, vgl.: 
PEFFEKOVEN, R. : Das Bestimmungs- und Ursprungslandprinzip, 
a.a.O., S.35 f. 

125 



belastet werden. Es muß also eine steuerliche Entlastung der 
Exporte und eine steuerliche Belastung der Importe vorge-
nommen werden. Damit die im Außenhandel getauschten Güter auch tatsäch-
lich der steuerlichen Belastung des Bestimmungslandes unterliegen, muß 
die jeweilige Ent- oder Belastung in Höhe der nationalen Steuersätze erfol-
gen ( 1 ). Das BLP ist demnach durch eine Produktionssteuer mit steuer-
lichem Grenzausgleich (2) in Höhe der nationalen Steuersätze 
gekennzeichnet. 

Zur Realisierung des U L P, bei dem die Steuerlast derjenigen des Pro-
duktionslandes entsprechen soll, müssen die Exporte den Steuern des Export-
landes unterliegen, und die Importe dürfen im Importland keiner zusätzlichen 
Steuer unterworfen werden. Folglich ist das ULP durch eine Produktions-
steuer ohne steuerli.chen Grenzausgleich gekennzeichnet (3). "Die Dis-
kussion um Bestimmungs-versus Ursprungslandprinzip reduziert sich dann 
auf die Frage, ob man bei einer Produktionssteuer den Grenzausgleich prak-
tizieren soll oder nicht" (4). 

Daß es überhaupt zu der umfangreichen Diskussion über die Wettbewerbs-
neutralität dieser beiden Prinzipien gekommen ist (5), läßt sich darauf zu-

1) Obwohl in den internationalen Verträgen die nationalen Steuersätze nur 
als Höchstgrenzen angegeben werden ("fakultatives BLP"), wird der Aus-
gleich in der Regel genau in dieser Höhe vorgenommen. Ist das Ausmaß 
des Grenzausgleichs zwingend auf die jeweiligen nationalen Steuersätze 
festgelegt, so spricht man vom "obligatorischen BLP"; vgl.: PEFFEKO-
VEN, R.: Die Besteuerung des internationalen Handels, a. a.O., S. 164. 

2) In der Literatur wird mitunter auch der Begriff der " ex p l i c i t b o r der 
t ax a dj u s t m e n t" verwendet; vgl.: KRAUSS, M. B.: Border Tax Ad-
justments, a. a. O., S. 149; DERS. /GARRY, G.: How to Savethe "Tokyo Round 11 : 

BorderTaxAdjustments forthe CorporationlncomeTax, in: Bulletinforlnter-
nationalFiscalDocumentation, Bd. 30, 1976, S. 152. 

3) M. B. KRAUSS/G. GARRY sprechen in diesem Zusammenhang von II im -
p l i c i t b o r de r t a x ad j u s t m e n t " , 11 • • • in that nothing happens as 
goods cross the political boundary"; KRAUSS, M. B. /GARRY, G.: How to 
Save the "Tokyo Round 11 , a. a. O., S. 152; so auch: KRAUSS, M. B.: Border 
Tax Adjustments, a.a.O., S.149. 

4) PEFFEKOVEN, R.: Das Bestimmungs- und Ursprungslandprinzip, 
a. a. O. , S. 36. 

5) Wie schon erwähnt (vgl.: S. 11 dieser Arbeit) war der Anstoß zu der in der 
BRD geführten Diskussion das sog. "Tinbergen-Gutachten", das die Grund-
lage für die Entscheidung der EWG im "Steuerstreit in der Montanunion" 
bildete. Bei diesem Disput ging es darum, ob die Stahlexporte Frankreichs 
an die BRD durch die Erstattung der französischen Mehrwertsteuer an 
der Grenze subventioniert wurden. Zu diesem Problemkreis vgl. z.B. : 
FLUME, W. /SCHMIDT, K. : Die steuerliche Behandlung, a. a. O., S. 9 ff; 
SCHMÖLDERS, G.: Steuerliche Wettbewerbsverzerrungen beim grenz-
überschreitenden Warenverkehr im Gemeinsamen Markt. FIW-Schriften-
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rückführen, daß die direkten und indirekten Steuern in internationalen Han-
delsverträgen, insbesondere im GATT, unterschiedlich behandelt werden. 
Denn in diesen Verträgen wird für die indirekten Steuern das BLP zugelas-
sen, während für die direkten Steuern das ULP vorgeschrieben ist ( 1 ). Der 
steuerliche Grenzausgleich ist demnach für indirekte Steuern erlaubt und 
für direkte Steuern verboten. 

Wie ist nun eine solche unterschiedliche Behandlung unter dem Aspekt der 
zahlungsbilanzpolitischen Wettbewerbsneutralität zu beurteilen? Wenn die 
Besteuerung weder das Ausmaß noch die Struktur der Ex- und Importe be-
einflussen darf, muß gewährleistet sein, daß durch die Steuer die Preisrela-
tionen zwischen in- und ausländischen Gütern nicht verändert werden. Da für 
die Veränderung der internationalen Preisrelationen - wie schon gesagt (2) -
absolute Preisänderungen im Inland die Ursache sein können (3), dürfen durch 
die Steuererhebung die absoluten inländischen Preise nicht erhöht werden, 
wenn die Besteuerung zahlungsbilanzpolitisch neutral sein soll. Kommt es 
aber zu einer solchen Preissteigerung, so muß ein steuerlicher Ausgleich 
an der Grenze vorgenommen werden, auf dessen Ausmaß noch näher einzu-
gehen ist. 

Wenn eine Steuererhebung vollständig überwälzt wird, ist ein steuerlicher 
Grenzausgleich in Höhe des inländischen Steuersatzes geboten. Hat dagegen 
eine Steuer keine Preiswirkungen, so darf kein Grenzausgleich durchgeführt 
werden, da sich der Preis des Gutes im Vergleich zur Situation vor Besteue-
rung eben nicht geändert hat. In diesem Fall würde ein praktizierter Grenz-
ausgleich seinerseits wettbewerbsverzerrend wirken. 

Auf dieser Unterscheidung der Steuern gemäß ihrer Preiswirksamkeit be-
ruht die unterschiedliche Behandlung an der Grenze (4). Unter der Voraus-
setzung, daß die indirekten Steuern vollständig, die direkten Steuern dage-
gen überhaupt nicht überwälzt werden, würde das BLP für die indirekten 
und das ULP für die direkten Steuern tatsächlich die zahlungsbilanzpolitische 

reihe. Forschungsinstitut für Wirtschaftsverfassung und Wettbewerb e. V., 
Heft 1, Köln u. a. 1962, S. 17 ff; DERS.: Der Steuerstreit in der Montan-
union, a.a.o., s. 91 ff. 

1) Obwohl in den Verträgen die Begriffe der 'direkten' und 'indirekten' 
Steuern vermieden werden und vielmehr mit 'produktbezogenen' und 
'nichtproduktbezogenen' Steuern argumentiert wird, stellen die Erläu-
terungen bzw. Interpretationen der Verträge auf die erstgenannte Unter-
scheidung ab; vgl. S. 143 ff dieser Arbeit. 

2) Vgl.: S. 82 dieser Arbeit. 
3) Geht man von der Situation des Auslandes aus, so ergibt sich eine ganz 

analoge Argumentation. 
4) So auch: LEONTIADES, M.: The Logic of Border Taxes, a. a. O., S. 173. 
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Wettbewerbsneutralität gewährleisten (1). Dann stellt sich allerdings die 
Frage, wie diese Überwälzungshypothesen zu beurteilen sind? 

; 

Wendet man sich zuerst den indirekten Steuern zu, so hat die partial-
analytische Steuerwirkungslehre deutlich gemacht, daß das Ausmaß der 
Überwälzung dieser Steuern von den Elastizitäten (bzw. Steigungen) der 
Angebots- und Nachfragekurven abhängt (2). Nur unter ganz extremen An-
nahmen (3) kann eine vollständige Überwälzung einer indirekten Steuer 
nachgewiesen werden. Bei "normal" verlaufenden Angebots- und Nachfra-
gekurven wird die Steuer dagegen nur teilweise überwälzt, wobei das Aus-
maß der Überwälzung um so größer ist, je elastischer die Angebotskurve 
und je unelastischer die Nachfragekurve ist ( 4). 

1) Deswegen kommt R. PEFFEKOVEN auch zu dem Ergebnis, "daß der 
Grenzausgleich, was das zahlungsbilanzpolitische Ziel angeht, theoretisch 
gerechtfertigt werden kann"; PEFFEKOVEN, R.: Das Bestimmungs- und 
Ursprungslandprinzip, a. a. O., S. 48. So auch D. POHMER, der von der 
Belastungskonzeption der verschiedenen Steuern ausgeht und dann 
die Notwendigkeit der unterschiedlichen Behandlung der Umsatz- und Ein-
kommensteuer an der Grenze nachweist; vgl.: POHMER, D.: Zum Grenz-
ausgleich bei der Umsatzsteuer, in: BOHLEY, P. /TOLKEMITT, G. 
(Hrsg.): Wirtschaftswissenschaft als Grundlage staatlichen Handelns. 
Heinz Haller zum 65. Geburtstag, Tübingen 1979, S. 254 ff. 

2) Vgl. dazu z.B.: MUSGRAVE, R. A.: Finanztheorie, a. a. O., S. 247 ff; 
ZIMMERMANN, H. /HENKE, K. -D.: Finanzwissenschaft, a. a. O., 
s. 164 ff. 

3) Vollkommen elastische Angebots- oder vollkommen unelastische Nach-
fragekurve; vgl.: ZIMMERMANN, H. /HENKE, K. -D.: Finanzwissen-
schaft, a. a. O., S. 168. 

4) Demnach ist die Auffassung H. MESENBERGs nicht richtig, der aufgrund 
der buchtechnischen Kalkulation der Mehrwertsteuer, insbesondere des 
Rechts auf Vorsteuerabzug, behauptet, diese indirekte Steuer würde 
v o 11 ständig in den Preis überwälzt (vgl. : MESENBERG, H. : Export-
neutrale Mehrwertsteuer. Bemerkungen zur Klage der US-Steel Copora-
tion wegen EWG-Mehrwertsteuer, Institut "Finanzen und Steuern", 
Brief 171, Bonn 1977, S. 20 ff; DERS.: Der steuerliche Ausgleich beim 
Grenzübergang im internationalen Handel, Heidelberg 1970, S. 50 FN 53; 
DERS.: Die Mehrwertsteuer ist keine Exportsubvention, in: Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, Nr. 276 v. 28.11.1977, S. 11). M. E. vernachlässigt 
H. MESENBERG bei seiner Argumentation, daß für die Überwälzung ei-
ner Steuer - gleich welcher Art - nicht der Prozeß der Steuerkalkulation, 
sondern insbesondere die Marktverhältnisse und die monetären Rahmen-
bedingungen entscheidend sind, die einen Unternehmer dazu veranlassen 
können, bei der Berechnung der Steuer von einem niedrigeren Nettopreis 
auszugehen, als er ihn ohne Steuererhebung fordern würde. Diese zusam-
menhänge werden von D. SCHNEIDER (Grundzüge der Unternehmensbe-
steuerung, 2. Aufl., Wiesbaden 1978, S. 22 f) an einem einfachen, aber 
sehr instruktiven Beispiel eines Autokaufs erläutert. 
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Wird aber bei nur teilweiser Überwälzung der indirekten Steuern ein Grenz-
ausgleich in Höhe des Steuersatzes gewährt, so werden die Exporte stärker 
entlastet und die Importe stärker belastet, als es zur Erreichung der Wett-
bewerbsneutralität erforderlich ist (1). Somit führt unter den Annahmen, die 
nicht nur gewisse Extremfälle abdecken, sondern die den Gegebenheiten auf 
den verschiedenen Märkten angepaßt sind, das BLP für die indirekten Steuern 
zu Wettbewerbsverzerrungen (2) und ist deswegen dem ULP nicht grundsätz-
lich überlegen. 

Die Problematik der Überwälzung von direkten Steuern wurde für die 
Körperschaftsteuer schon ausführlich vorgestellt (3). · so daß hier von dem 
Ergebnis ausgegangen werden kann, daß auch bei den direkten Steuern eine 
Überwälzung in den Produktpreis nicht generell ausgeschlossen werden kann. 
Wird dann aber auf die direkten Steuern das ULP angewendet und dement-
sprechend kein Grenzausgleich gewährt, obwohl die Güterpreise einen 
Teil der Steuerlast enthalten, kommt es zu Wettbewerbsverzerrungen, da 
wegen der durch die Steuer erhöhten inländischen Preise die Exporte behin-
dert und die Importe gefördert werden. 

Beide Prinzipien, sowohl das BLP als auch das ULP, verstoßen demnach 
unter realitätsnahen Prämissen gegen die zahlungsbilanzpolitische Wettbe-
werbsneutralität (4), wobei ihr Einfluß auf den Handelsbilanzsaldo gegen-
läufig ist. Während das BLP die Exporte fördert und die Importe hemmt, 
also protektionistisch wirkt, stellt das ULP gerade umgekehrt eine Hem-
mung der Exporte und eine Förderung der Importe dar. Auf diese unter-
schiedliche Wirksamkeit sind wohl auch die Widerstände der betroffenen 
Industrien gegen eine Abschaffung des BLP zurückzuführen. 

1) So auch: LEONTIADES, M.: The Logic of Border Taxes, a. a. O., S. 173. 
2) Vgl. z.B.: NOLAN, J.S.: ExportTaxlncentives, a.a.O., S.573; 

SCHMALZ, E. : Domestic International Sales Corporation as a Subsidy 
under GATT: Possible Remedies, in: Case Western Reserve Journal of 
International Law, Bd. 5, 1972, S. 96. 

3) Vgl.: S. 79 ff dieser Arbeit. 
4) Auch die in der Literatur vorgetragene Rechtfertigung des BLP in einem 

System flexibler Wechselkurse, nach der der Wechselkursmechanis-
mus allfällige Wettbewerbsverzerrungen ausgleichen würde, vermag nicht 
zu überzeugen. Denn zum einen hat der Wechselkurs nur eine n i v e au -
ausgleichende Funktion, ohne strukturelle Änderungen berücksichtigen zu 
können. Zum anderen könnte mit dem Wechselkursargument genau so gut 
das ULP gerechtfertigt werden; vgl. dazu: SCHMIDT, K. : Zur Koordina-
tion von Steuern, a. a. O., S. 430 ff, insbes. S. 436; REGUL, R. : Wirt-
schaftsintegration und Steuersysteme, in: Finanzarchiv, N. F., Bd. 16, 
1955/56, S. 322 ff; PEFFEKOVEN, R.: Die Besteuerung des internationa-
len Handels, a. a.O., S. 167; DERS.: Internationale Finanzordnung, 
a. a. 0., S. 126 f. 
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Wenn aber - abgesehen von den Ausnahmefällen - weder das BLP noch das 
ULP die zahlungsbilanzpolitische Wettbewerbsneutralität sichern können, 
bleibt zu fragen, ob es überhaupt ein Grenzausgleichssystem gibt, das die-
ses Ziel theoretisch erreichen kann. R. PEFFEKOVEN hat herausgearbeitet, 
daß ein solcher steuerlicher Grenzausgleich sehr wohl bestimmt werden 
kann, indem der Ausgleichssatz die Inzidenzrate der jeweiligen Steuer be-
rücksichtigt (1). Der Steuerausgleich darf demnach nicht in Höhe der in-
ländischen Steuersätze vorgenommen werden, sondern nur in Höhe des 
sog. "Verzerrungsfaktors", der die Steigungen der Angebots- und Nach-
fragekurven berücksichtigt und der der hypo thetischen Preissteige-
rung entspricht, "die sich einstellen würde, wenn die Steuer in einer ge-
schlossenen Wirtschaft aufgrund der im Inland bestehenden Angebots- und 
Nachfragekurven erhoben würde" (2). Da in diesem Fall der Grenzausgleich 
nur für einen Teil der erhobenen Steuer gewährt wird, liegt hierbei eine 
Mischform von BLP und ULP vor. 

Obwohl der korrekte Ausgleichssatz demnach theoretisch zu ermitteln ist, 
werden in der Praxis große Schwierigkeiten bei seiner Berechnung auftre-
ten. Bei den indirekten Steuern müßten die Steigungen von Angebots- und 
Nachfragekurven bekannt sein, die aber kaum zu quantifizieren sind und 
außerdem im Zeitablauf Änderungen unterliegen, so daß der Ausgleichssatz 
laufend angepaßt werden müßte (3). Will man eine Aussage über den Über-
wälzungsgrad der direkten Steuern machen, stößt man auf die oben schon 
angesprochenen Probleme, so daß ein korrekter Steuerausgleich auch für 
diese Steuerart kaum zu bestimmen ist ( 4). 

Nun versucht die praktizierte Regelung des Grenzausgleichs aber erst gar 
nicht, das Überwälzungsausmaß zu berücksichtigen. Somit werden die durch 
die Besteuerung entstandenen Wettbewerbsverzerrungen entweder nicht voll-
ständig abgebaut oder aber überkompensiert, so daß durch den Grenzaus-
gleich sogar neue Wettbewerbsverzerrungen entstehen können. Beide Ver-
fahren, sowohl das BLP für die indirekten als auch das ULP für die direkten 
Steuern, sind demnach nicht wettbewerbsneutral im zahlungsbilanzpolitischen 
Sinn. Eine Entscheidung zwischen ihnen muß dann auf andere Kriterien zu-
rückgeführt werden, auf die hier nicht eingegangen wird (5). 

1) Vgl.: PEFFEKOVEN, R.: Zur Theorie des Steuerexports, a.a.O., 
S. 124 f; DERS.: Das Bestimmungs- und Ursprungslandprinzip, a. a. O., 
s. 46 f. 

2) DERS.: Das Bestimmungs- und Ursprungslandprinzip, a. a. O., 
s. 49. 

3) Vgl.: DERS.: Zur Theorie des Steuerexports, a. a. O., S. 125. 
4) Vgl.: SCHMIDT, K.: Zur Koordination von Steuern, a. a. O., S. 441; 

KRAUSS, M. B.: Border Tax Adjustments, a. a. O., S. 153; LINDHOLM, 
R. w.: Value Added Tax vs. Corporation Income Tax, in: Business 
Economics, Bd. 5, 1970, S. 65. 

5) Da auch unter dem allokationspolitischen Aspekt kein Verfahren geeignet 
ist, für den hier angenommenen Fall einer speziellen Produktionssteuer 
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2. Situation der USA - Gilt die Steuerstrukturthese? 

Wie die theoretische Behandlung der beiden Besteuerungsprinzipien gezeigt 
hat, ist die im GATT verankerte steuerliche Behandlung des grenzüber-
schreitenden Warenverkehrs zahlungsbilanzpolitisch nicht wettbewerbsneu-
tral. Denn die indirekten Steuern, auf die das BLP angewendet werden darf, 
kommen in den Genuß eines Steuerausgleichs, der in der Regel höher ist 
als die tatsächliche Steuerbelastung, die auf den Produkten liegt. Demge-
genüber ist für die direkten Steuern jeglicher Grenzausgleich verboten, ob-
wohl auch sie sich - zumindest teilweise - in den Güterpreisen niederschla-
gen. Die indirekten Steuern werden demnach im Vergleich zu den direkten 
Steuern beim Grenzübertritt der Güter bevorzugt behandelt (1). 

Deswegen wird von den Ländern, deren Steueraufkommen zu einem großen 
Teil aus direkten und dementsprechend nur zu einem geringen Teil aus in-
direkten Steuern resultiert, vorgetragen, daß ihre Produzenten einen Wett-
bewerbsnachteil gegenüber den Konkurrenten in den Ländern haben, deren 
Steueraufkommen sich umgekehrt strukturiert, die also einen großen Anteil 
an indirekten und einen geringen Anteil an direkten Steuern beziehen (2). 
Wie ist nun diese sog. "Steuerstrukturthese" zu beurteilen? 

Unter der Annahme, daß sich die Überwälzung der Steuern so abspielt, wie 
die Differenzierung zwischen direkten und indirekten Steuern gemäß der 
klassischen Überwälzungslehre unterstellt, gilt die Steuerstrukturthese 
nicht. Denn in diesem Fall sorgt der steuerliche Grenzausgleich gerade 
dafür, daß die Preise der international gehandelten Güter nur durch die in-
direkten Steuern im jeweiligen Bestimmungsland beeinflußt werden. Die Re-
lationen der direkten zu den indirekten Steuern in beiden Ländern spielen 
demnach keine Rolle. Deswegen kommen R.A. MUSGRAVE/P. B. RICH-

sowohl das Produktionsmaximum als auch das Handelsoptimum zu reali-
sieren (vgl.: PEFFEKOVEN, R.: Das Bestimmungs- und Ursprungsland-
prinzip, a. a. O., S. 45 ff). muß die Entscheidung unter Vernachlässigung 
des Konzeptes der Wettbewerbsneutralität getroffen werden. Insbesonde-
re die Praktikabilität, d. h. die fehlende Notwendigkeit von Grenzaus-
gleichsmaßnahmen, und die Vermeidung von protektionistischen Eingrif-
fen scheinen für einen Übergang zum ULP für sämtliche Steuern zu spre-
chen; vgl_.: DERS.: Internationale Finanzordnung, a. a. 0., S. 127. 

1) So auch: DAM, K. W.: The GATT. Law and International Economic 
Organization, Chicago 1970, S.211; o.V.: E.E.C./U.S.A.: Taxes and 
Non-Tariff Barriers, a. a. O., S. 84. 

2) Vgl.: ANNINGER, Th.W.: DISC andGATT, a.a.O., S.416; MESEN-
BERG, H.: Steuerstruktur und zwischenstaatlicher Wettbewerb, in: 
Deutsches Steuerrecht, 3. Jg., 1965, S. 59 f; PEFFEKOVEN, R.: Inter-
nationale Finanzordnung, a. a. O., S. 126. 
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MAN auch zu dem Ergebnis: "This (Steuerstrukturthese, H. F.) is incorrect 
as a general proposition" (1). 

Für den jetzt schon mehrfach als realistisch dargestellten Fall aber, daß die 
theoretische Unterscheidung gemäß der Überwälzbarkeit der Steuern nicht zu-
trifft, ist die Steuerstrukturthese korrekt (2). Denn in diesem Fall haben die 
Produzenten der Länder mit einem vergleichsweise hohen Aufkommen an -
zwar überwälzbaren, aber nicht ausgleichsfähigen - direkten Steuern einen 
Wettbewerbsnachteil gegenüber denjenigen mit einem relativ hohen Anteil 
an - nur teilweise überwälzbaren, aber vollkommen ausgleichsfähigen -
indirekten Steuern. "Thus, present GATT rules give trading advantages 
to countries which rely primarily on indirect taxes" {3). 

Nun gilt gerade für die USA, daß ihr Steueraufkommen zum weitaus größten 
Teil aus direkten Steuern besteht. So betrug der Anteil der d i r e kt e n 
Steuern am gesamten amerikanischen Steueraufkommen im Jahr 1970 
77 % undderAnteilder indirekten Steuernnur 22 % (4). ImVer-
gleich dazu setzte sich z.B. das Steueraufkommen der Bundesrepublik 
Deutschland aus 5 2 % direkten Steuern und 4 6 % indirekten Steuern 
zusammen (5). Dieser eklatante Unterschied in den Steuerstrukturen ist 

1) MUSGRAVE, R.A. /RICHMAN, P.B.: Allocation Aspects, a.a.O., 
S. 126. Vollkommen abgelehnt wird die Steuerstrukturthese von H. ME-
SENBERG, der insbesondere die gewählte Methode des Vergleichs, die 
unterstellten Thesen bezüglich der Überwälzung der Steuern und einige 
angeblich übersehene Faktoren als Begründung anführt; vgl. : MESEN-
BERG, H.: Der steuerliche Ausgleich beim Grenzübergang im interna-
tionalen Handel, Heidelberg 1970, S.27 ff; DERS.: Steuerstruktur, a.a.O., 
S. 60 ff. Allerdings spielen m. E. der erst- und letztgenannte Grund 
keine Rolle, da mit ihnen nur die Bestimmungsfaktoren unterschiedlicher 
Steuerstrukturen dargestellt werden. Bezüglich der Begründung mit Hilfe 
der Überwälzungsthesen sei noch einmal auf die unzutreffende Meinung 
MESENBERGs hingewiesen; vgl. S. 128 dieser Arbeit. 

2) So auch: MUSGRAVE, R. A. /RICHMAN, P. B.: Allocation Aspects, 
a. a.O., S. 127. 

3) NOLAN, J.S.: The Impact of the Federal Tax Structure, a.a.O., S.138; 
so auch: o. V.: E. E. C. /U. S. A.: Taxes and Non-Tariff Barriers, 
a.a.O., S.82. 

4) Vgl.: HEDTKAMP, G.: Internationale Finanz- und Steuerbelastungsver-
gleiche, in: NEUMARK, F. {Hrsg.): Handbuch der Finanzwissenschaft, 
Bd. 1, 3. Aufl., Tübingen 1977, S. 660. 

5) Vgl.: ebenda. Entsprechende Relationen ergeben sich auch aus den Ge-
genüberstellungen von A. MENNEL und L. KULLMER, wobei die Unter-
suchung der letztgenannten Autorin auf das der Zentralebene zufließende 
Steueraufkommen abstellt und deswegen etwas abweichende Werte aus-
weist; vgl.: MENNEL, A.: Die Steuersysteme, a. a.O., S. 242; KULL-
MER, L. : Die strukturelle Entwicklung der wichtigsten öffentlichen Ein-

132 



insbesondere darauf zurückzuführen, daß in den USA auf Bundesebene 
bisher keine allgemeine Umsatzsteuer, z.B. in Form einer Mehrwertsteuer 
("value added tax"; VAT), erhoben wird (1). 

Es muß allerdings darauf hingewiesen werden, daß in allen betrachteten 
Ländern der größte Teil der direkten Steuern aus der persönlichen Einkom-
mensteuer resultiert (2), für die Aussagen über die Überwälzungsmöglich-
keiten in den Preis eines Gutes - auch im Vergleich zur Körperschaftsteuer -
noch schwieriger sind (3). Da aber der Anteil der Körperschaftsteuer in den 
USA mit 15, 3_% mehr als doppelt so hoch wie der durchschnittliche Anteil 
bei den betrachteten Handelspartnern von 7, 5 o/o (4) ist, behält die These ihre 
Gültigkeit, daß die USA im Vergleich zu den bedeutenden Handelspartnern 
einem Wettbewerbsnachteil unterliegen, da sie einen vergleichsweise gro-
ßen Teil des Steueraufkommens aus der Körperschaftsteuer und einen äußerst 
geringen Teil aus einer allgemeinen Umsatzsteuer beziehen. 

Unter Berücksichtigung der abgeleiteten Ergebnisse bezüglich der Überwäl-
zung der Steuern werden die Produzenten in den USA durch die im GATT be-
gründete Grenzausgleichspraxis demnach benachteiligt (5), worauf auch die 
von zwei amerikanischen Unternehmen angestrengten Klagen auf Erhebung 
von "countervailing duties" zurückzuführen sind (6). Will man auf solche 
Lösungswege, die wohl nur für die jeweilige Branche eine Lösung darstellen 

nahmen, in: NEUMARK, F. (Hrsg.): Handbuch der Finanzwissenschaft, 
Bd. 2, 3. Aufl., Tübingen 1978, S. 106 f. 

1) Vgl. z.B.: VON STEINAECKER, M.: Domestic Taxation, a. a.O., S. 6 f. 
Die von G. HEDTKAMP mit einem Anteil von 7 o/o ausgewiesenen Umsatz-
steuern der USA sind Einzelhandelsumsatzsteuern, die auf Staatsebene 
erhoben werden. Eine Beschreibung dieser Steuern findet sich z.B. bei: 
LINDHOLM, R. W.: Value-Added Tax and Other Tax Reforms, Chicago 
1976, s. 87 ff. 

2) Vgl.: MENNEL, A.: Die Steuersysteme, a. a. O., S. 242. 
3) Während für die Einkommensteuern von Unternehmern vergleichbare 

Überlegungen wie bei der Körperschaftsteuer durchgeführt werden kön-
nen, hat die Höhe der Einkommensteuern von Arbeitnehmern keinen direk-
ten Einfluß auf die Produktpreise. Daß auch hier eine indirekte Einfluß-
nahme möglich ist, machen z.B. R. A. MUSGRAVE/P. B. MUSGRAVE/ 
L. KULLMER (Die öffentlichen Finanzen in Theorie und Praxis, Bd. 3, 
a. a. O., S. 48 f) deutlich. 

4) Vgl.: MENNEL, A.: Die Steuersysteme, a.a.O., S.242; die Durchschnitts-
bildung beruht auf einer Berechnung des Verf. Hierbei wurden die Länder 
Belgien und Italien ausgeklammert, da die Körperschaftsteuer dort nicht 
von der Einkommensteuer getrennt werden kann. 

5) M. B. KRAUSS (Border Tax Adjustments, a. a.O., S. 152) formuliert all-
gemeiner: "The restriction of destination principle BT As to indirect taxes 
constitutes a serious anomaly in the present GATT rules". 

6) Vgl.: S. 149 dieser Arbeit. 
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und außerdem protektionistische Reaktionen des Auslandes induzieren kön-
nen, verzichten, so bieten sich für die USA als Ausweg aus diesen Wettbe-
werbsverzerrungen generell die folgenden Möglichkeiten: 

1. Übergang zum ULP für alle - also nicht nur die direkten, sondern auch 
die indirekten - Steuern, d. h. Abschaffung des steuerlichen Grenzaus-
gleichs. 

2. Anpassung der Steuerstrukturen, d. h. Übergang zu einem Mehrwert-
steuersystem in den USA. 

3. Einführung des BLP auch für die direkten Steuern, d. h. Ausweitung 
des steuerlichen Grenzausgleichs auf alle Steuern. 

Im Bereich der einstufigen Produktionssteuern sprechen überzeugende Argu-
mente für den ersten Lösungsvorschlag. Denn wie die zahlreichen Veröffent-
lichungen zur Kontroverse BLP versus ULP deutlich gemacht haben, sind 
beide Konzepte nicht in der Lage, die Wettbewerbsneutralität weder im allo-
kations- noch im zahlungsbilanzpolitischen Sinn zu gewährleisten (1). so daß 
die hierin gesehene Rechtfertigung des BLP hinfällig wird. Dann ist aber 
insbesondere wegen der Schwierigkeiten bei der Bestimmung des korrekten 
Grenzausgleichssatzes und zur Vermeidung von Grenzausgleichssätzen, mit 
deren Hilfe Protektionismus betrieben werden kann, eindeutig für den Über-
gang zum ULP zu plädieren (2). Hingewiesen sei aber darauf, daß durch ei-
nen solchen Übergang zum ULP das Niveau der Zahlungsbilanz beeinflußt 
wird, da sich durch den Wegfall der steuerlichen Entlastung der Exporte 
und der Belastung der Importe die Zahlungsbilanz c. p. verschlechtern wird. 

Allerdings ist bei dieser theoretisch wünschenswerten Lösung mit Wider-
ständen von Seiten der betroffenen Wirtschaftszweige zu rechnen, die in der 
dann notwendigen Abschaffung des Grenzausgleichs eine ungerechtfertigte 
Verschlechterung ihrer Wettbewerbsposition sehen. Deswegen wird auch 
immer wieder versucht, die Notwendigkeit der Beibehaltung des BLP mit 
fragwürdigen Argumenten theoretisch zu untermauern (3). Wegen dieser 

1) Vgl.: S. 130 dieser Arbeit. 
2) Vgl. insbesondere: PEFFEKOVEN, R.: Die Besteuerung des internationa-

len Handels, a. a. O., S. 167 ff; DERS.: Internationale Finanzordnung, 
a. a. 0., S. 127. 

3) Hingewiesen sei noch einmal auf die Thesen von H. MESENBERG, der 
aus der buchtechnischen Kalkulation der Mehrwertsteuer, insbesondere 
dem Recht auf Vorsteuerabzug, schließt, daß diese Steuer (in der Regel) 
vollkommen überwälzt wird und deswegen der steuerliche Grenzausgleich 
in Höhe des nationalen Steuersatzes nicht nur berechtigt, sondern notwen-
dig sei, um die zahlungsbilanzpolitische Wettbewerbsneutralität zu gewähr-
leisten (vgl.: MESENBERG, H.: Der steuerliche Ausgleich, a. a.O., 
S. 49 ff, insbes. S. 51; DERS.: Exportneutrale Mehrwertsteuer, a. a. O., 
S. 21 ). Wie die theoretische Analyse deutlich gemacht hat, ist dies aber 
gerade nicht der Regelfall. Widersprüchlich wird die Argumentation von 
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Widerstände kann m. E. nicht mit einem generellen Übergang zum ULP ge-
rechnet werden. 

Die zweite Alternative für die USA besteht darin, die amerikanische Steuer-
struktur derjenigen ihrer Handelspartner anzupassen, d. h. unter Zurück-
drängen der direkten Steuern, insbesondere der Körperschaftsteuer, zu ei-
nem System einer allgemeinen Umsatzsteuer überzugehen (1). Dieser Vor-
schlag ist in den USA unter dem Stichwort "Value Added Tax versus Corpora-
tion Income Tax" ausführlich diskutiert worden (2), wobei neben dem hier 
ausschließlich interessierenden internationalen Aspekt insbesondere auch 
nationale Überlegungen herangezogen wurden, wie durch einen solchen Über-
gang zur VAT die optimale Allokation der Produktionsfaktoren beeinflußt 
wird. Ohne hier auf die Einzelheiten dieser Debatte eingehen zu können, 
bleibt festzuhalten, daß sich die USA bis heute (1980) nicht zu einer so grund-
legenden Reform ihres Steuersystems entschieden haben, so daß die Unter-
schiede in den Steuerstrukturen auch weiterhin bestehen bleiben. 

Schließlich bleibt den USA die Möglichkeit, zumindest für einen Teil der 
direkten Steuern einen Grenzausgleich einzuführen, so daß die Anwendung 
des BLP auf diese Steuern erweitert würde. Allerdings stellt sich hierbei 
das Problem, daß die Vereinigten Staaten als Unterzeichner des GATT nicht 
gegen die Bestimmungen des Abkommens verstoßen können, ohne mit Reak-
tionen der anderen Vertragsparteien rechnen zu müssen. Wegen der im fol-

H. MESENBERG, wenn er sich den Gewinnsteuern zuwendet. Einerseits 
konzidiert er für diese Steuern einen Einfluß der Marktbedingungen (vgl.: 
DERS.: Der steuerliche Ausgleich, a. a. O., S. 35 f) - den er implizit für 
die indirekten Steuern verleugnet - und bezweifelt demzufolge für den 
Normalfall die Überwälzbarkeit dieser Steuern (so auch: DERS. : Bewähr-
te GATT-Vorschriften bedürfen keiner Reform, in: Frankfurter Allge-
meine Zeitung, Nr.185, v. 12.8.1977, S. 12). Andererseits geht er in 
seiner Veröffentlichung zur DISC-Gesetzgebung davon aus, daß die Kör-
perschaftsteuersenkung zu Preissenkungen geführt haben muß (vgl.: 
DERS.: DISC, a.a.O., S. 51). 

1) So auch: LINDHOLM, R. W.: Value Added Tax vs. Corporation Income 
Tax, a. a. O., S. 65; SCHMALZ, E.: Domestic International Sales Corpora-
tion, a.a.O., S. 99. 

2) Vgl. dazu z.B.: LINDHOLM, R. W.: Value Added Tax vs. Corporation 
Income Tax, a. a. O., S. 62 ff; DERS.: Value-Added Tax and Other Tax 
Reforms, a. a. O., insbes. S. 99 ff; MUSGRAVE, R. A. /RICHMAN, P. B.: 
Allocation Aspects, a. a. O., S. 81 ff; SMITH, D. Th.: Value-Added Tax: 
The Case For, in: Harvard Business Review, Bd. 48, 1970, S. 77 ff; 
SURREY, St. S. : Value-Added Tax: The Case Against, in: Harvard Busi-
ness Review, Bd.48, 1970, S.86 ff. 

135 



genden noch näher zu betrachtenden Vereinbarungen im GATT (1) können 
die USA nämlich keinen offenen Grenzausgleich für die direkten Steuern ein-
führen. Mit Hilfe des DISC-Gesetzes glauben die USA, einen Weg gefunden 
zu haben, der beiden Problemen gerecht wird, nämlich zum einen der Ein-
führung eines teilweisen Grenzausgleichs für die Körperschaftsteuer und 
zum anderen der Konformität mit dem GATT. 

3. DISC als teilweise Realisierung des BLP für die Körperschaftsteuer 

Das DISC-Gesetz führt für die exportierenden Gesellschaften zu einer - u. U. 
zeitlich unbegrenzten - Reduzierung ihres effektiven Körperschaftsteuer-
satzes. Sieht man einmal von Zinseffekten ab, so ist es für die Gestaltung 
des steuerlichen Grenzausgleichs unerheblich, ob eine auf exportierte Güter 
bereits erhobene Steuer zurückerstattet wird oder ob die Güter von 
vorneherein von der entsprechenden Steuer befreit sind (2). Demnach 
kann die DISC-Regelung grundsätzlich als eine Grenzausgleichsmaßnahme 
für die Körperschaftsteuer im Bereich der Exporte angesehen werden. 

Damit das DISC-Gesetz aber eine Grenzausgleichsmaßnahme darstellt, die 
in die Richtung (3) der zahlungsbilanzpolitischen Wettbewerbsneutralität bei 
der Besteuerung des internationalen Handels wirkt, müßte folgendes gewähr-
leistet sein: 

- Als erstes muß das Ausmaß des Grenzausgleichs die In z i den z rate 
der Körperschaftsteuer berücksichtigen. Denn nur dann kann die zahlungs-
bilanzpolitische Wettbewerbsneutralität erreicht werden. 

- In dem so ermittelten Ausmaß müssen die Exporte beim Grenzübertritt 
entlastet werden. Und zwar muß diese Entlastung dauerhaft sein, da 
unter Wettbewerbsgesichtspunkten kein Grund vorliegt, sie in späteren 
Perioden wieder aufzuheben. 

- Schließlich müssen, damit beide Seiten der Handelsbilanz einer wettbe-
werbsneutralen Besteuerung unterliegen, auch die Importe in den 
Grenzausgleich einbezogen werden. Demnach müssen die importierten 

1) Vgl.: S. 142 ff dieser Arbeit. 
2) So auch: JACKSON, J. H.: World Trade, a. a. O., S. 295. 
3) Zur v o 11 ständigen Erreichung der Wettbewerbsneutralität müssen 

darüber hinaus auch die anderen direkten Steuern, die sich im Güterpreis 
niederschlagen, in den Grenzausgleich einbezogen werden, und alle am 
internationalen Handel beteiligten Länder müssen entsprechende Verfah-
ren einführen. Daß sich hierdurch die Wettbewerbsposition der USA, die 
sich durch die unilaterale Einführung des DISC-Gesetzes verbessert hat, 
wieder verschlechtern könnte, hat Th. HORST (Income Taxation and Com-
petitiveness, a. a. O., S. 23) deutlich gemacht. Außerdem muß bei der 
Berechnung des Grenzausgleichssatzes für die indirekten Steuern das 
Überwälzungsausmaß berücksichtigt werden. 
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Güter einer zusätzlichen Steuer dauerhaft unterliegen, die dem Überwäl-
zungsausmaß der jeweiligen Steuer Rechnung trägt. 

Würde das DISC-Gesetz diese Bedingungen erfüllen, so wäre für die amerika-
nischen Produzenten die zahlungsbilanzpolitische Wettbewerbsneutralität in 
diesem Bereich gegeben. 

·Die Beschreibung des DISC-Gesetzes hat im einzelnen gezeigt (1 ), daß das 
Ausmaß der gewährten Steuersenkung, und damit der Entlastung der expor-
tierten Güter, in erster Linie von der Exportrentabilität des einzelnen Unter-
nehmens bestimmt wird. In Abhängigkeit von dieser Relation kann der Kör-
perschaftsteuersatz von üblicherweise 48 % auf einen Steuersatz zwischen 
24 % und 36 % reduziert werden, wobei als Regelfall die Reduktion auf 36 % 
anzusehen ist. Somit beinhaltet die DISC-Regelung keine Steuersenkung, die 
dem für die indirekten Steuern gewährten Grenzausgleich entspricht, der 
i. d. R. in Höhe des gesamten inländischen Steuersatzes vorgenommen wird. 
Durch das DISC -Gesetz wird also nur für einen Teil der Körperschaft-
steuerbelastung des Exporteurs der steuerliche Grenzausgleich eingeführt, 
so daß es - wenn überhaupt - nur eine teilweise Realisierung des BLP für 
die Körperschaftsteuer darstellen kann (2 ). 

Zur Erreichung der zahlungsbilanzpolitischen Wettbewerbsneutralität ist 
aber gerade ein Grenzausgleich nötig, der i. d. R. nicht dem inländischen 
Steuersatz entspricht, sondern vielmehr das Überwälzungsausmaß der je-
weiligen Steuer berücksichtigt (3). Es ist demnach zu fragen, ob ein Zusam-
menhang zwischen dem Ausmaß der Steuersenkung durch DISC und dem Über-
wälzungsgrad der Körperschaftsteuer besteht bzw. ob ein solcher Zusam-
menhang theoretisch konstruiert werden kann? Die Überwälzungsmöglich-
keiten einer Steuer hängen neben einer Reihe von anderen Faktoren (4) ins-
besondere von den Angebots- und Nachfrageverhältnissen auf dem jeweiligen 
Markt ab, die ohne Zweifel auch einen Einfluß auf die Rentabilität eines Un-
ternehmens haben. Demnach ist es sicher möglich, einen theoretischen Zu-
sammenhang zwischen diesen beiden Größen herzustellen. Allerdings ist in 
den Begründungen des Gesetzes an keiner Stelle auf einen solchen Zusammen-
hang eingegangen worden. Vielmehr hat die gesetzgeberische Entwicklung 
deutlich gemacht, daß die Entscheidung über das Ausmaß der Steuersenkung 
im Endeffekt auf die pol i t i s c h e n Rahmenbedingungen zurückzuführen 

1) Vgl.: S. 35 ff dieser Arbeit. 
2) Es handelt sich hierbei um eine Mischform zwischen ULP und BLP, da 

für einen Teil der Steuern das ULP und für den anderen Teil das BLP gilt. 
3) Vgl.: S. 130 dieser Arbeit. 
4) Zu nennen sind vor allem das Geld- und Kreditangebot und die Beschäfti-

gungssituation, also die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. 
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ist (1). Eine theoretische Begründung für das schließlich gewählte Ausmaß, 
eben z.B. unter Hinweis auf das Überwälzungsausmaß, wurde nicht vorge-
nommen (2). 

Eine weitere Überlegung sei an dieser Stelle noch erwähnt: Wegen der sehr 
großen Schwierigkeiten, die die Bestimmung des korrekten Grenzausgleichs-
satzes gerade für die direkten Steuern bereitet (3), könnte argumentiert 
werden, daß eine näherungsweise Lösung des Problems angestrebt werde, 
indem ein durchschnittlicher Überwälzungsgrad ( 4) bestimmt und 
der Grenzausgleich dementsprechend durchgeführt wird (5). Ob die DISC-
Steuersenkung einem solchen Durchschnittswert nahe kommt oder nicht, 
kann hier nicht untersucht werden. Vielmehr ist entscheidend, daß eine 
Durchschnittsbildung "dem eigentlichen ökonomischen Sinn des Grenzaus-
gleichs" (6) nicht gerecht werden kann. Denn in allen vom Durchschnitt 
abweichenden Fällen wird das angestrebte Ziel der wettbewerbsneutralen 
Besteuerung eben nicht erreicht (7). 

1) Wie schon erwähnt sollte der DISC-Vorteil zuerst für den gesamten Ex-
portgewinn gelten. Im Laufe der parlamentarischen Diskussion wurde 
die Steuervergünstigung dann auf 50 o/o beschränkt; vgl.: S. 15 f dieser 
Arbeit. 

2) So weist Th. W. ANNINGER (DISC and GATT, a. a. 0. , S. 418) auch dar-
auf hin, daß " ... 50 per cent deferral does not bear any reasonable 
relation to the disguised subsidy possibly afforded by border tax adjust-
ments". 

3) R. W. LINDHOLM (Value Added Tax vs. Corporation Income Tax, a. a.O., 
S. 65) formuliert sogar: "It is impossible in any equitable way ... to 
determine the CIT liability that should be included in border taxes". 
Anderer Meinung ist K. W. DAM (The GATT, a. a.O., S. 214), der als 
allgemein akzeptierte Auffassung zu erkennen glaubt, "that such calcu-
lations may be simpler and less arbitrary than the calculations for cas-
cade turnover taxes or indirect taxes on multifunction capital equipment". 

4) Da bei Berücksichtigung unterschiedlicher Inzidenzraten der auszuglei-
chenden Steuern "eine produktweise Differenzierung der Ent- und Bela-
stungssätze" (BLATTNER, N.: Bestimmungslandprinzip, Steuerüber-
wälzung und internationale fiskalische Wettbewerbsverzerrungen, in: 
Aussenwirtschaft, 24. Jg., 1969, S. 153) erforderlich würde, könnte die 
Durchschnittsbildung demnach über die verschiedenen Produktgruppen 
erfolgen. 

5) Vgl. z.B.: KRAUSS, M. B. /GARRY, G.: How to Save the "Tokyo Round", 
a. a. O., S. 155; o. V.: E. E. C. /U. S. A.: Taxes and Non-Tariff Barriers, 
a. a.o., s. 85. 

6) BRODMANN, W.: Wettbewerbswirkungen, a. a.O., S. 8. 
7) Es sei darauf hingewiesen, daß es sogar zu einer Verschlechterung der 

Situation kommen kann, sofern Wechselkursanpassungen vorgenommen 
werden. 
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Auch wenn dem DISC-Gesetz demnach zuzugestehen ist, daß es einen Schritt 
in die richtige Richtung auf dem Weg zur zahlungsbilanzpolitischen Wettbe-
werbsneutralität ist, da der steuerliche Grenzausgleich eben nicht in Höhe 
des inländischen Steuersatzes vorgenommen wird, bleibt als Kritik festzu-
halten, daß dieses Gesetz nur durch Zufall den theoretisch korrekten Grenz-
ausgleichssatz gewährt. Immer dann, wenn die DISC-Steuersenkung größer 
als die hypothetische Preissteigerung durch die Körperschaftsteuer ist, 
werden die amerikanischen Exporteure begünstigt und im umgekehrten Fall 
benachteiligt (1). Die Unzulänglichkeit des Grenzausgleichs für die indirek-
ten Steuern wird demnach auf den Bereich der direkten Steuer erweitert (2), 

Auch unter dem zweiten Aspekt, der darauf abstellt, daß es sich um eine 
endgültige Entlastung der Exporte handeln muß, kommt man zu einer 
eher negativen Beurteilung des DISC-Gesetzes. Denn um einen Verstoß ge-
gen geltende GATT-Vereinbarungen zu vermeiden, wurde das Gesetz so for-
muliert, daß es de jure nur einen temporären Aufschub der Steuerzahlung 
darstellt. Unter bestimmten Voraussetzungen, spätestens nach Auflösung 
der DISC, wird die restliche Körperschaftsteuer fällig, so daß die Produ-
zenten letztendlich doch der gesamten inländischen Körperschaftsteuer un-
terliegen. Die durch das DISC-Gesetz im Ansatz evtl. erreichte Wettbewerbs-
neutralität wird bei Fälligkeit der Steuern wieder verletzt. 

Allerdings ist auch hier die Beurteilung des Gesetzes nicht eindeutig. Denn 
wie schon erwähnt (3) wird auch die Auffassung vertreten, daß es sich bei 
dem DISC-Gesetz de facto um eine Steuer befrei u n g handelt, da zum ei-
nen die Bestimmungen über die Produzentendarlehen dazu führen, daß der 
Steueraufschub u n begrenzt genutzt werden kann, und zum anderen der 
Zinseffekt des Steueraufschubs bei einer ausreichend langen Periode die 
später anfallende Steuerzahlung finanzieren kann. Folgt man dieser Ansicht, 
so stellt die DISC-Regelung eine endgültige Befreiung der exportierten Güter 
von einem Teil der Körperschaftsteuer dar. Allerdings entzieht der Vorschlag 
von Präsident CARTER, die DISC-Regelung schrittweise bis zum Jahr 1981 
abzuschaffen (4), dieser Argumentation die Grundlage. Wegen der dann an-
fallenden Steuerz!!,hlungen kommt dem DISC-Gesetz doch nur der Charakter 
eines Steueraufschubs zu, so daß das Ziel der Wettbewerbsneutralität 
mittels DISC deswegen höchstens ku_rzfristig erreicht werden kann. 

1) So auch: CONSIDINE, W.M.:TheDISC Legislation, a.a.O., S.252. 
2) Somit bestätigt sich die These von R. PEFFEKOVEN (Für eine Reform 

des steuerlichen Grenzausgleichs, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
Nr.192, v. 20.8.1977, S.10): "Die einheitliche Behandlung aller Steuern 
im Außenhandel dadurch zu erreichen, daß nun auch noch für die direkten 
Steuern der Grenzausgleich eingeführt wird, hieße in der Tat den Teufel 
durch Belzebub auszutreiben". 

3) Vgl.: S. 72 f dieser Arbeit. 
4) Vgl.: S. 173 dieser Arbeit. 
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Schließlich darf sich der Grenzausgleich nicht nur auf die Exportseite be-
schränken, wenn man eine umfassende Wettbewerbsneutralität anstrebt. Viel-
mehr müssen auch die Importe in die Grenzausgleichspraxis einbezogen wer-
den, d. h. die importierten Güter müssen einer inländischen Steuerbelastung 
unterworfen werden, die wiederum das Überwälzungsausmaß der betrachte-
ten Steuer berücksichtigen müßte. Daz·u enthält das DISC-Gesetz aber keiner-
lei Ausführungen und dementsprechende Regelungen sind bisher in den USA 
für die Importe nicht eingeführt worden ( 1). 

Die fehlende Importbelastung wird mitunter damit erklärt, daß die USA we-
gen des geringen quantitativen Verhältnisses des Exportwertes zum Brutto-
sozialprodukt es gar nicht nötig hätten, die Steuerentlastung bei den Exporten 
über eine Belastung der Importe zu finanzieren (2). Unabhängig davon, daß 
hiermit die Argumentationsbasis der Wettbewerbsneutralität verlassen wird, 
erscheint dieses Argument auch unter fiskalischem Aspekt als zweifelhaft. 
Denn den zahlreichen Hinweisen auf den hohen Kostenaufwand, den das DISC-
Gesetz für den amerikanischen Fiskus darstellt (3), kann entgegengehalten 
werden, daß den USA bei einer entsprechenden Importbelastung zumindest 
ein Teil der für die Exporterstattung notwendigen Mittel zufließen würde (4). 
Unter dem Aspekt der Wettbewerbsneutralität ist außerdem unabdingbar, 
die importierten Güter einer inländischen Steuer zu unterwerfen. 

Faßt man demnach zusammen, daß gegen das DISC-Gesetz unter allen drei 
Aspekten kritische Einwände gemacht werden können, so kann dieses Kon-
zept nur als "disguised and imperfect step towards a destination border tax 
adjustment for the corporate profits tax" (5) gekennzeichnet werden. 

1) Auch die im Zusammenhang mit dem DISC-Gesetz verabschiedete Erhe-
bung einer 10 o/oigen Sonderabgabe auf importierte Güter ("import sur-
charge"; vgl. dazu: ANNINGER, Th. W.: DISC and GATT, a. a. O., S. 392 
und 409) kann hier nicht herangezogen werden, da keine entsprechende 
Belastung von im Inland produzierten Gütern vorgenommen wird, wie es 
für eine Charakterisierung als Grenzausgleichsmaßnahme unerläßlich 
wäre. Vielmehr handelt es sich dabei um eine 'normale' Zollerhebung, 
deren Kompatibilität mit dem GATT zumindest umstritten ist; vgl. dazu 
z.B.: VINCKE, Ch.: Trade Restrictions for Balance of Payments Rea-
sons and the GATT: Quotas v. Surcharges, in: Harvard International Law 
Journal, Bd. 13, 1972, S. 289 ff; LINDHOLM, R. W.: Value-Added Tax 
and Other Tax Reforms, a. a. O., S. 181. 

2) Vgl.: LINDHOLM, R. W.: Value-Added Tax and Other Tax Reforms, 
a.a.O., S.202 und 212. 

3) Vgl.: S. 67 dieser Arbeit. 
4) So auch: KRAUSS, M. B. /GARRY, G.: How to Save the "Tokyo Round", 

a. a. O., S. 158. 
5) HUFBAUER, G. C.: The Taxation of Export Profits, a. a. O., S. 43. 
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D. Fazit 

Unter dem Aspekt der internationalen Wettbewerbsneutralität gilt für die 
USA, daß weder bei der Besteuerung der internationalen Faktoreinkommen 
noch bei der Besteuerung der Außenhandelsströme die zahlungsbilanzpoli-
tische Wettbewerbsneutralität gegeben ist. Aus nationaler Sicht ist es daher 
verständlich, daß die USA Maßnahmen ergreifen, die diese Verzerrungen 
abbauen sollen. 

Auch das DISC-Gesetz ist mit diesem Argument begründet worden. Nun hat 
die theoretische Untersuchung aber gezeigt, daß das Gesetz zwar als ein 
Schritt in die Richtung der wettbewerbsneutralen Besteuerung angesehen 
werden kann, da unter bestimmten Voraussetzungen tendenziell die Ka-
pitalexportneutralität und im Ansatz eine Art des steuerlichen Grenzaus-
gleichs für die Körperschaftsteuer erreicht wird. Allerdings sind zur Er-
reichung einer tatsächlich "wettbewerbsneutralen" Besteuerung bestimmte 
Ausmaße des Steuervorteils notwendig, die in beiden Fällen durch das DISC-
Gesetz eben nicht zwingend gewährleistet werden. Den Anforde-
rungen der zahlungsbilanzpolitischen Wettbewerbsneutralität kann das DISC-
Gesetz somit nur zufällig genügen. 

In allen anderen Fällen, in denen diese Anforderungen nicht erfüllt sind, 
kann es durch das DISC-Gesetz zu einer Annäherung an die gewünsch-
te Situation kommen. Es kann aber ebenso gut durch das DISC-Gesetz zu 
einer Vergrößerung der Wettbewerbsverzerrungen kommen. 
Ein definitives Urteil ist nicht möglich. Somit führt auch die Analyse des 
Aspektes der internationalen steuerlichen Wettbewerbsneutralität nicht zu 
einer eindeutig positiven Beurteilung der DISC-Exportförderung. Berück-
sichtigt man darüber hinaus, daß auch unter nationalen Wettbewerbsgesichts-
punkten zumindest Bedenken gegen diese Regelung angemeldet werden kön-
nen - hingewiesen sei noch einmal auf die Beeinflussung der Allokation der 
Produktionsfaktoren in bezug auf die Exportbranche und innerhalb dieser 
Branche auf U n t e r nehme n eine r b e s tim m t e n G r ö ß e n o r d -
nun g ( 1) - , so vermag die Argumentation pro DISC mit dem Hinweis auf 
Wettbewerbsaspekte im Grunde nicht zu überzeugen. 

1) Vgl.: S. 68 ff und 123 dieser Arbeit. 
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11. SICHERUNG DER INTERNATIONALEN WETTBEWERBSNEUTRALITÄT 
DURCH DAS "ALLGEMEINE ZOLL- UND HANDELSABKOMMEN 
(GATT)" 

Nachdem geklärt wurde, wie unter theoretischen Gesichtspunkten die Be-
steuerung internationaler Transaktionen gestaltet werden sollte und daß das 
DISC-Gesetz einer solchen Gestaltung nur unter ganz bestimmten, äußerst 
restriktiven Prämissen nahekommt, bleibt zu untersuchen, welche Stellung 
das für die Regelung der internationalen Beziehungen entscheidende Vertrags-
werk, nämlich das.GATT (1), zu den Problemen der Besteuerung des inter-
nationalen Handels bezieht und was daraus insbesondere für die USA gefolgert 
werden kann. 

Ungeachtet der Tatsache, daß das schon im Jahr 1947 unterzeichnete Abkom-
men bis heute noch nicht in inneramerikanisches Recht transformiert wur-
de (2) und damit insbesondere das Verhältnis der GATT-Artikel zu nationa-
lef,] Gesetzen in den USA nicht endgültig zu klären ist, haben die Vereinigten 
Staaten immer wieder ihre Bereitschaft bekräftigt, sich an die im Abkom-
men getroffenen Vereinbarungen zu halten. Allerdings treten bei der Inter-
pre'tation und der Beurteilung der - im folgendm ausschließlich interessie-
renden - GATT-Artikel, die die steuerliche Behandlung des in-
ternationalen Handels betreffen, Probleme auf, da eine ganze Reihe 
von Artikeln die Besteuerung ansprechen, die aber über den Gesetzestext 
weit verstreut sind (3). Außerdem ist das Abkommen - wie die folgenden 
Ausführungen noch zeigen werden - in weiten Teilen mit Negativaussagen 
formuliert und es wird z. T. auf exakte Definitionen von Begriffen verzichtet, 
so daß ein unmittelbares Verständnis der Bestimmungen erschwert wird. 
Hierauf sind auch die unterschiedlichen Interpretationen einzelner Artikel 
zurückzuführen. 

1) Eine umfassende Behandlung des GATT sowohl hinsichtlich der zeit-
lichen Entwicklung als auch der zugrundeliegenden Ordnungsvorstellun-
gen als auch der einzelnen Abkommensartikel findet sich z.B. bei: 
DAM, K. W.: The GATT, a. a.O.; LIEBICH, F.K.: Das GATT, a. a.O. 

2) Vgl.: POHMER, D.: Zum Grenzausgleich bei der Umsatzsteuer, a. a.O., 
S. 250; ANNINGER, Th. W.: DISC and GATT, a. a. O., S. 393 FN 11. 

3) So auch: DAM, K. W.: The GATT, a.a.O., S.210; VON STEINAECKER, 
M.: Domestic Taxation, a. a. 0., S. 121. 
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A. Regelungen bezüglich des steuerlichen 
Grenzausgleichs 

1. Behandlung der Importe 

Die Belastung von importierten Gütern an der Grenze mit inländischen Steuern 
wird durch Art. III GATT (1) geregelt. Nach Art. III:1 erkennen die Vertrags-
parteien grundsätzlich an, 

"that internal taxes ... should not be applied to imported ... products so 
as to afford protection to domestic production" (2). 

Um das zu erreichen, werden in Art. III:2 Höchstgrenzen für die steuerliche 
Belastung von Importen angegeben: 

"The products of the territory of any contracting party im p orte d 
into the territory of any other contracting party shall not be subject, 
directly or indirectly, to internal taxes in ex c es s o f t h o s e 
a p p l i e d, directly or indirectly, t o li k e d o m es t i c pro -
ducts" (3). 

Durch diese Vorschriften soll gewährleistet werden, daß die ausländischen 
Güter nicht höher besteuert werden als vergleichbare inländische Produkte. 

Als Begrenzungskriterium wird also die inländische Steuerbelastung "to like 
domestic products" herangezogen. Deswegen werden diese Bestimmungen 
i. d. R. dahingehend interpretiert, daß die Erhebung von inländischen Steuern 
auf importierte Güter auf die produktbezogenen Steuern und damit auf 
die indirekten Steuern beschränkt sei (4). Demnach könne nur für diese 

1) Im folgenden beziehen sich sämtliche Art. -Angaben auf den GATT-Text, 
so daß auf diesen Zusatz verzichtet wird. 

2) General Agreement on Tariffs and Trade: Basic Instruments and 
Selected Documents, Volume III: Text of the General Agreemlmt 1958, 
Genf 1958, S. 8. 

3) Ebenda (Hervorhebungen vom Verf. ). 
4) Obwohl das Abkommen die Termini "direkte" und "indirekte" Steuern 

vermeidet, werden in den - z. T. sogar als Ergänzungen zum Abkommen 
anzusehenden (vgl.: S. 147 f dieser Arbeit) - Interpretationen die "pro-
duktbezogenen" mit den "indirekten" und die "nichtproduktbezogenen" mit 
den "direkten" Steuern gleichgesetzt; vgl.: DAM, K. W.: The GATT, 
a. a. O., S. 124; FLOYD, R. H.: GATT Provisions on Border Tax Adjust-
ments, in: Journal of World Trade Law, 1973, S. 489; LEONTIADES, 
M. : The Logic of Border Taxes, a. a. O., S. 1 73. Gerade auf diese Inter-
pretationen sind die im Zusammenhang mit den steuerlichen Grenzaus-
gleichsmaßnahmen aufgetretenen Kontroversen zurückzuführen; so auch: 
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Gruppe von Steuern eine dem BLP entsprechende Belastung der Importe 
in Höhe der nationalen Steuersätze vorgenommen werden. 

Allerdings wird bei diesen Auslegungen des Art. III:2 einem Gesichtspunkt 
relativ wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Denn wegen der Formulierung 
"directly or indirectly (applied)" verbietet das GATT nicht die Erhebung 
von Steuern, die nur indirekt auf die vergleichbaren inländischen Waren 
erhoben werden. Was aber unter der 'indirekten' Erhebung einer • produkt-
bezogenen' Steuer zu verstehen ist (1), wird weder durch das Abkommen 
noch durch die Erläuterungen hinreichend geklärt. 

Die einzigen vom Verfasser gefundenen Auslegungen stammen von STEIN-
AECKER und von DAM. Der erstgenannte Autor sieht durch diese Formu-
lierung des GATT den Fall abgedeckt, daß auch die auf die Inputfaktoren 
erhobenen indirekten Steuern, denen in einer engen Auslegung die Pro -
du kt bezogenheit abgesprochen werden kann, an der Grenze erhoben wer-
den dürfen (2). Da nach seinen Untersuchungen ein korrekter Grenzaus-
gleichssatz "should exactly equal the tot a 1 indirect tax" ( 3), gehören 
eben auch die auf die Produktionsfaktoren erhobenen Steuern dazu. Dem-
nach muß auch für diese der steuerliche Grenzausgleich vom GATT zuge-
lassen werden, was durch diese Formulierung abgedeckt sein soll (4). 

POHMER, D.: Zum Grenzausgleich bei der Umsatzsteuer, a. a.O., 
s. 257 f. 

1) Hingewiesen sei auf die hierdurch entstehende verwirrende Terminologie, 
da zwischen einer "direkten" und "indirekten" Erhebung einer "indirek-
ten" Steuer unterschieden wird. 

2) Vgl.: VON STEINAECKER, M.: Domestic Taxation, a. a.O., S. 126. 
Welche Wettbewerbswirkungen allgemein von den Steuern auf Produk-
tionsmittel ausgehen, haben W. ALBERS/H. WEISE/R. BINDER (Wett-
bewerbsverschiebungen durch die unterschiedliche Steuerbelastung von 
Produktionsmitteln in der europäischen Integration, Kiel 1960) unter-
sucht. 

3) VON STEINAECKER, M.: Domestic Taxation, a. a. O., S. 136 (Hervor-
hebung vom Verf. ). 

4) Hiermit ist implizit das Problem angesprochen, um welche Art von indi-
rekter Steuer es sich handelt, nämlich entweder um eine k um u l a t i v e 
Umsatzsteuer oder um eine Umsatzsteuer mit Vors teuer -
ab zu g. Insbesondere im Rahmen der EWG hat diese Unterscheidung 
Beachtung gefunden, da bei einer Umsatzsteuer mit Vorsteuerabzug - wie 
z.B. der Mehrwertsteuer in der EWG - die Abschaffung des steuerlichen 
Grenzausgleichs nicht automatisch den Übergang zum ULP bedeutet. 
Haben sich nämlich die beteiligten Länder darauf geeinigt, daß auch im 
Exportland gezahlte Umsatzsteuern im Importland vollständig als Vor-
steuer anrechenbar sind ("Gemeinsamer Markt-Prinzip"; BIEHL, D.: 
Ausfuhrland-Prinzip, Einfuhrland-Prinzip und Gemeinsamer Markt-Prin-
zip. Ein Beitrag zur Theorie der Steuerharmonisierung, Köln u. a. 1969, 

144 



K. W. DAM spricht zwar eine mögliche ökonomische Interpretation dieser 
Formulierung an, auf die im folgenden noch eingegangen wird, glaubt aber 
nicht, daß es sich dabei um eine zutreffende Auslegung handelt (1). Nach 
seiner Meinung soll mit dieser Unterscheidung auf keinen Fall auf verschie-
dene Gruppen von Steuern abgestellt werden. Vielmehr sieht er darin nur 
eine sprachliche Formulierung, die wegen der Übereinstimmung mit dem 
französischen Abkommenstext gewählt wurde (2). 

Die ökonomische Auslegung, die K. W. DAM zwar erkennt, aber ablehnt, 
stellt auf die Preiswirksamkeit der Steuern ab. Denn wenn eine einkom-
mensbezogene - und damit nichtproduktbezogene - Steuer sich im Preis 
eines Gutes niederschlägt, könnte auch von einer "indirekten" Erhebung 
einer produktbezogenen Steuer gesprochen werden (3). Obwohl der eigent-
liche Anknüpfungspunkt der Steuer weder die Produktion noch der Verbrauch 
des Gutes ist, kommt es infolge des Überwälzungsprozesses zu einer "indi-
rekten" Belastung dieses Gutes mit der einkommensbezogenen Steuer. Bei 
dieser Interpretation des Art. III:2 wäre demnach auch die Belastung der 
importierten Güter mit den preiswirksamen Teilen einer einkommensbezo-
genen Steuer möglich, und es käme zu einer Annäherung an das theoretisch 
wünschenswerte Ergebnis, daß der steuerliche Grenzausgleich unter Be-
rücksichtigung der Überwälzungsrate gestaltet wird. 

Allerdings handelt es sich hierbei nicht um eine anerkannte Interpretation 
dieses Artikels. Das ist wohl darauf zurückzuführen, daß in den anderen, 
die steuerlichen Regelungen betreffenden GATT-Artikeln auf einen entspre-
chenden Zusatz verzichtet wurde. So fehlt diese Ergänzung insbesondere 
bei den Bestimmungen über die steuerliche Entlastung von exportierten 
Gütern (4). 

S. 132 f. ), so unterliegen die Güter beim Import durch zum Vors t e u -
erabzug berechtigte Unternehmer letztendlich der Belastung des 
Importlandes, so daß das BLP in diesem Fall realisiert wird. Sind die 
Importeure dagegen nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt 
(Direktimporte von Konsumenten), kommt die im Exportland, also dem 
Ursprungsland, geltende Steuer zum Tragen; vgl. dazu z.B.: PEFFE-
KOVEN, R.: Die Besteuerung des internationalen Handels, a. a. O., 
S. 164. Der von VON STEINAECKER beschriebene Fall stellt auf die 
andere Art der indirekten Steuer ab, bei der eben kein Vorsteuerabzug 
gewährt wird, sondern das Endprodukt sämtliche, auch auf die Produk-
tionsfaktoren erhobene Steuern zu tragen hat. 

1) Vgl.: DAM, K. W.: The GATT, a. a. O., S. 124. 
2) Vgl.: ebenda. 
3) So auch - wenn auch in anderem Zusammenhang-: JACKSON, J. H.: 

World Trade, a. a. O., S. 298 FN 19. 
4) Art. XVI wählt zwar auch die Formulierung "directly or indirectly", 

doch bezieht sich diese Verallgemeinerung ausschließlich auf den Sub -
ve nt io n s begriff; vgl. dazu z.B.: ANNINGER, Th. W.: DISC and GATT, 
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Da aber unter dem Wettbewerbsaspekt die Importe nur mit solchen Steuern 
belastet werden dürfen, die im jeweiligen Exportland erstattet werden, kön-
nen die betreffenden GATT-Artikel nicht isoliert betrachtet, sondern müssen 
gemeinsam interpretiert werden. Aus Analogiegründen mit dem für den Ex-
port relevanten Artikel ist dann wohl geschlossen worden, daß sich die vom 
GATT erlaubten Grenzausgleichsmaßnahmen für die importierten Güter nur 
auf die direkt pro du kt bezogenen Steuern beziehen (1 ). 

, 2. Behandlung der Exporte 

Wie die Exporte beim Grenzübergang zu behandeln sind, wird in keinem 
GATT-Artikel unmittelbar angesprochen. Erst über verschiedene Interpre-
tationen von Art. XVI, der sich generell mit der Exports u b v e n t i o nie -
ru n g auseinandersetzt, kann auf den steuerlichen Grenzausgleich für Ex-
porte geschlossen werden. 

Da bei der Beurteilung des DISC-Gesetzes unter Berücksichtigung des GATT 
noch ausführlich auf die Bestimmungen von Art. XVI eingegangen wird (2), 
brauchen hier nur die für den steuerlichen Grenzausgleich relevanten Passa-
gen kurz vorgestellt zu werden. Art. X VI: 4 verbietet jegliche Export-
subvention von industriellen Erzeugnissen, die zu einem Exportpreis führt, 
der niedriger als der inländische Preis für vergleichbare Güter ist (3). Dem-
nach wäre die Erstattung einer Steuer, die zu einer solchen Preisdifferen-
zierung zwischen inländischem und ausländischem Preis eines Gutes führen 
würde ( 4), nicht mit dem GATT vereinbar. Allerdings wird auf den Fall der 
Steuererstattung in der Anlage I des GATT (5) zu Art. XVI Stellunggenom-
men: 

a. a. O. , S. 401 f; SCHMALZ, E. : Domestic International Sales Corpora-
tion, a. a. O., S. 87 ff. 

1) Allerdings hätte der Analogieschluß auch umgekehrt getroffen werden 
können, daß nämlich bei den Exporten eine der Importbelastung entspre-
chende Entlastung vorgenommen werden könnte, bei der dann auch die 
"indirekt" erhobenen produktbezogenen Steuern erstattet würden. 

2) Vgl.: S. 151 ff dieser Arbeit. 
3) Der genaue Wortlaut der entscheidenden Teile von Art. XVI:4 wird weiter 

unten noch angegeben; vgl.: S. 151 dieser Arbeit. 
4) Im englischen Sprachraum wird diese Praxis als "bilevel pricing" be-

zeichnet; vgl. z.B.: GATT: United States Tax Legislation (DISC). a. a. 0., 
S. 29. Es handelt sich hierbei um den typischen Fall einer räumlichen 
oder regionalen Preisdifferenzierung; vgl. dazu z.B.: OTT, A. E.: 
Grundzüge der Preistheorie, a. a. O., S. 190. 

5) Dieser Anlage, die "Notes and Supplem,entary Provisions" enthält, kommt 
nach F.K. LIEBICH (Das GATT, a.a.O., S.130 FN 1) "die Bedeutung ei-
ner Sammlung von Legalinterpretationen zu". 
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"The exemption of an exported product from ... taxes b o r n e by 
t h e 1 i k e p rod u c t when destined for domestic consumption, or the 
remission of such ... taxes in amounts not in excess of those which 
have accrued, shall not be deemed tobe a subsidy" (1). 

Nun stellt sich aber sowohl bei der Formulierung des Art. XVI:4 als auch der 
Inte'rpretation in der Anlage das Problem, daß die verwendeten Begriffe nicht 
eindeutig definiert sind. So konnten sich zum einen die Vertragsparteien we-
der auf eine allgemein verbindliche Definition des Subventionsbegriffes eini-
gen (2). noch konnten sie sich zu einem generellen Subventionsverbot ent-
scheiden, wie es dem mit dem GATT angestrebten Ziel des Freihandels ent-
sprechen würde (3). Dadurch entsteht das Problem, daß erstens nicht end-
gültig geklärt werden kann, ob eine konkrete Maßnahme eine Subvention dar-
stellt, und zweitens dann nicht entschieden ist, wie auf diese Maßnahme zu 
reagieren ist ( 4). 

Zum anderen ist nicht unmittelbar einsichtig, welche Steuerarten durch den 
Terminus "borne by the like product" angesprochen sein sollen. 
Gerade diese unbestimmte Formulierung kann Interpretationen in der Rich-
tung nahelegen, daß das GATT bei der Gewährung von Grenzausgleichsmaß-
nahmen keine fiktiven Unterscheidungen nach den Steuerarten vornehmen 
will. Vielmehr könnte vermutet werden, daß mit dieser Formulierung auf 
die effektive Belastung der Güter mit Steuern, also auf das Überwälzungs-
ausmaß, abgestellt werden soll (5 ). 

Daß diese Interpretation aber nicht im Sinne der Vertragsparteien ist, wird 
durch eine interpretierende Liste deutlich, die im Jahre 1960 zur genaueren 
Abgrenzung des Subventionsbegriffes von einigen Vertragsparteien akzep-
tiert wurde (6). In dieser Liste werden acht Praktiken aufgezählt, die als 
Subventionen im Sinn des Art. XVI:4 anzusehen sind. Dazu gehören: 

1) General Agreement on Tariffs and Trade: Basic Instruments, a. a. O., 
S. 71 (Hervorhebungen vom Verf. ). 

2) Vgl.: EVANS, J. W.: GATT Rules Concerning Export Aids, a. a. O., 
S. 604; JACKSON, J. H.: World Trade, a. a.O., S. 382; SCHMALZ, E.: 
Domestic International Sales Corporation, a. a. 0., S. 88. 

3) So auch: ANNINGER, Th. W.: DISC and GATT, a. a. O., S. 394 ff. 
4) Auf eine mögliche Reaktion wird unter II. A. 3 noch eingegangen. 
5) So auch: VON STEINAECKER, M.: Domestic Taxation, a. a. O., S. 125, 

der aber unter Hinweis auf seine eigene Untersuchung weiter schließt, 
daß eine solche Interpretation unrichtig wäre. 

6) Hingewiesen sei darauf, daß sowohl die Bestimmungen in Art. XVI:4 als 
auch die interpretierende Liste nur von den 17 sog. "Schlüsselstaaten" 
(LEF~VRE, D.: Staatliche Ausfuhrförderung, a. a. O .• S. 59) des GATT 
akzeptiert wurden. Insbesondere die Entwicklungsländer weigerten sich 
aufgrund ihrer nationalen Interessen, die Bestimmungen über die Sub-
ventionen zu ratifizieren; vgl.: ebenda; ANNINGER, Th. W.: DISC and 
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"(c) The remission ... of direct taxes ... on industrial or 
commercial enterprises; 

(d) The exemption ... of ... taxes, o ther than ... 
in d i re c t taxe s levied at one or several stages on the 
same goods if sold for internal consumption; or the p a y m e n t 
... of amounts exceeding those effectively levied at one 
or several stages on these goods in the form of in dir e c t 
taxe s· ... "(1). 

Demnach stellen also sowohl die Rückzahlung als auch die Befreiung von 
direkten Steuern als auch die über die Höchstgrenze hinausgehende Er-
stattung von in d i r e kt e n Steuern beim Export eines Gutes Subventionen 
im Sinn des Art. XVl:4 dar. Die Erlaubnis des steuerlichen Grenzausgleichs 
durch die Umschre.ibung "borne by the like prodUct" deckt also nur die indi-
rekten Steuern ab, so daß die dem BLP entsprechende Entlastung der Expor-
te an der Grenze nur für die indirekten Steuern GATT-konform ist. 

3. Recht auf Erhebung von Ausgleichszöllen 

Eine weitere, den steuerlichen Grenzausgleich unmittelbar betreffende Be-
stimmung findet sich in Art. VI:4, dem eine besondere Bedeutung deswegen 
zukommt, weil - wie schon erwähnt - das Subventionsverbot des Art. XVl:4 
nur von den "Schlüsselstaaten" des GATT - also im wesentlichen den Indu-
strieländern - anerkannt wird. Demnach könnten die übrigen Vertragsparteien, 
die sich diesem Artikel nicht unterwerfen, ihre Exporte subventionieren, 
ohne gegen das GATT zu verstoßen. Um aber den Gebrauch von Subventionen 
trotzdem einzuschränken, gewährt der von a 11 e n Vertragsparteien akzep-
tierte Art. VI den durch die Subventionierung betroffenen Haridelspartnern 
"a powerful defensive weapon" (2), indem ihnen das Recht eingeräumt wird, 
unter bestimmten Voraussetzungen auf die Subventionierung mit der Er h e -
bung von Ausgleichszöllen zu reagieren (3). 

GATT, a. a.O., S. 397; SCHMALZ, E.: Domestic International Sales 
Corporation, a. a. O. , S. 90. 

1) ANNINGER, Th.W.: DISC andGATT, a.a.O., S.403 FN 52 (Hervorhe-
bungen vom Verf. ). 

2) VON STEINAECKER, M. : Domestic Taxation, a. a. O., S. 129. 
3) Eine Beschreibung der Voraussetzungen und der beiden Formen von Aus-

gleichszöllen, nämlich "anti-dumping duties" und "countervailing duties" 
findet sich z.B. bei: DAM, K.W.:TheGATT, a.a.O., S.167ff;General 
Agreement on Tariffs and Trade: Anti-Dumping and Countervailing 
Duties. Report of Group of Experts, Genf 1961, S. 7 ff. Auf die durch 
die Ergebnisse der Tokio-Runde vorgenommenen Konkretisierungen der 
Voraussetzungen, deren wichtigste das Vorliegen eines "materiellen 
Schadens" für einen Sektor des durch die Subvention betroffenen Landes 
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Gerade im Zusammenhang mit Art. VI wird die schon angesprochene 
schwerfällige Formulierung des Handelsabkommens deutlich, da sowohl 
Absatz 3 als auch Absatz 4 Fälle beschreiben, für die die Erhebung von 
Ausgleichszöllen gerade nicht gestattet ist. Aus der Umkehrung dieser 
Fälle kann dann auf die jeweils zulässigen Sonderzölle geschlossen werden. 

Nach Art. VI:"4 ist die Erhebung von "countervailing duties" nicht gestattet 

"by reason of the exemption of such product from . . . taxes b o r n e 
b y t h e l i k e p rod u c t when destined for consumption in the country 
oforiginorexportation or by reason of the refund of such ... taxes" (1). 

Auch hier findet sich wie in Anlage I zu Art. XVI:4 die Formulierung mit 
"borne by the like product", so daß die Erhebung von "countervailing duties" 
nur im Zusammenhang mit Grenzausgleichsmaßnahmen bei den indirekten 
Steuern verboten ist (2). Beide Artikel, sowohl XVI:4 als auch VI:4, gehen 
also einheitlich von der Vorstellung aus, daß die Erstattung von produktbe-
zogenen Steuern beim Export von Gütern nicht als Subvention anzusehen ist. 

Werden dagegen Grenzausgleichsmaßnahmen im Bereich der nichtproduktbe-
zogenen und damit der direkten Steuern praktiziert, so folgt aus der allge-
mein akzeptierten Interpretation von Art. VI:4, daß die Vertragsparteien in 
einem solchen Fall berechtigt sind, "countervailing duties" in Höhe der 
Steuervergünstigung zu erheben (3). Wiederum wird deutlich, daß der steu-
erliche Grenzausgleich für die direkten Steuern nicht GATT-konform ist. 

Aktuelle Bedeutung haben die Vorschriften über die Erhebung von ''counter-
vailing duties" im Zusammenhang mit den schon erwähnten (4) Klagen der 
"Zenith Radio Corporation" und der "United States Steel Corporation" erhal-
ten, da beide Firmen auf die Erhebung solcher "countervailing duties" ge-

ist, wird in folgender Quelle hingewiesen: HÖFER, H.: Die Tokio-Runde 
des GATT. Zwei Schritte vor, anderthalb zurück?, in: Wirtschaftswissen-
schaftliches Studium, 8. Jg., 1979, S. 279 f. 

1) General Agreement on Tariffs and Trade: Basic Instruments, a. a. O., 
S. 12 f (Hervorhebung vom Verf. ). 

2) NachJ.W. EVANS(GATT RulesConcerningExportAids, a.a.O.,S.603; 
im Original vollständig kursiv gedruckt; Hervorhebung vom Verf.) handelt 
es sich hierbei um "a reference ... to the p r a c t i c e of excusing 
exports from the payment of excise taxes or of rebating other indirect 
taxes on the exported product". Auf die schon angesprochenen Interpre-
tationsmöglichkeiten des Terminus "borne by the like product" wird jetzt 
nicht mehr eingegangen. 

3) Vgl.: DAM, K.W.: The GATT, a.a.O., S.211. 
4) Vgl.: S. 133 dieser Arbeit. 
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klagt haben (1 ). Da aber nach Ansicht des obersten amerikanischen Ge-
richts die Erstattung von indirekten Steuern (2) beim Export von Gütern 
- in Übereinstimmung mit der Intention von Art. VI:4 - keine Subventio-
nierung darstellt, wurde die Klage der 11 Zenith Radio Corporation11 end-
gültig abgewiesen. Daraufhin verzichtete die 11 United States Steel Corpora-
tion11, die erst bis in die erste Instanz vorgedrungen war, auf eine Weiter-
verfolgung ihrer Klage. Ohne auf Einzelheiten der Klage- und Urteilsbe-
gründungen eingehen zu können (3), sei darauf hingewiesen, daß im II Zenith-
Urtei111 juristische Aspekte über ökonomische Überlegungen dominierten. 
Allerdings ist für die Zukunft nicht auszuschließen, daß es aufgrund der 
ökonomischen zusammenhänge, die die unterschiedliche Behandlung der 
direkten und indirekten Steuern an der Grenze eben nicht rechtfertigen, 
zu weiteren, ähnlich gelagerten Problemfällen in den internationalen Han-
delsbeziehungen kommen kann. 

Faßt man die Behandlung der Importe und der Exporte zusammen, so bleibt 
festzuhalten, daß in beiden Fällen der steuerliche Grenzausgleich nur für 
die indirekten Steuern erlaubt ist, obwohl sich die vertraglichen For-
mulierungen nicht entsprechen - Art. 111:2: 11 applied to like products 11 ; 
Annex I Ad Art. XVI und Art. VI:4: 11borne by the like products 11 - • wobei 
die Höchstgrenze für die Be - oder Entlastung der jeweilige inländische 
Steuersatz ist. Grenzausgleichsmaßnahmen im Be reich der direkten 
Steuern widersprechen dagegen der Intention des GATT. Auf die Fragwür-
digkeit dieser Unterscheidung nach den Steuerarten sei hier nur noch ein-
mal hingewiesen (4). 

1) Für die Diskussion der ökonomischen Hintergründe dieser Klagen sei auf 
folgende Quellen hingewiesen: PEFFEKOVEN, R.: Besteuerung des Au-
ßenhandels. Protektionistische Praktiken, in: Wirtschaftswoche, Nr. 33, 
1978, S. 56 ff; POHMER, D.: Zum Grenzausgleich bei der Umsatzsteuer, 
a. a. O., S. 249 ff; MESENBERG, H.: Exportneutrale Mehrwertsteuer, 
a.a.O. 

2) Bei der Klage der II Zenith Radio Corporation11 ging es um die Erstattung 
einer 15 o/oigen 11 commodity tax 11 beim Export japanischer Elektroartikel. 
Die "United States Steel Corporation11 klagte gegen den in der EG prakti-
zierten Grenzausgleich für die Mehrwertsteuer beim Ex- und Import von 
Stahlerzeugnissen. 

3) Hierzu sei auf die in FN 1 aufgeführten Quellen verwiesen. 
4) Vgl.: S. 126 ff dieser Arbeit. 
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B. Vereinbarkeit der DISC-Gesetzgebung mit dem GATT 

1. Kriterien des Art. XVI:4 

Um beurteilen zu können, ob das DISC-Gesetz mit dem GATT vereinbar ist, 
sind in erster Linie die Bestimmungen des Art. XVI:4 heranzuziehen, der 
die Gewährung jeglicher Exportsubventionen für industrielle Erzeugnisse 
einschränken soll. Aus der Formulierung dieses Artikels: 

" ... contracting parties shall cease to grant either directly or indirect-
ly any form of subsidy onthe export ofanyproduct other 
than a primary product which subsidy results in the sale of 
such product for export a t a p r i c.e l o wer than the comparable 
price charged for the like product to buyers in the domestic market" (1) 

lassen sich Kriterien herauskristallisieren, aufgrund deren Untersuchung 
entschieden werden kann, ob das DISC-Gesetz im Widerspruch zum GATT 
steht. Zerlegt man nämlich Art. XVI:4 in seine wesentlichen Bestandtei-
le (2), dann ist eine Maßnahme als unzulässige Subvention anzusehen, wenn 
es sich um 

(a) irgendeine Form einer direkten oder indirekten Subven-
tionierung 

(b) im Zusammenhang mit dem Ex p o r t 

(c) irgendeines in du s tri e 11 e n Erzeugnisses 

(d) mit der_Wirkung einer Preisdifferenzierung zwischen 
In- und Auslandsmarkt 

handelt. 

Unproblematisch ist die Beurteilung des DISC -Gesetzes im Zusammenhang 
mit den Kriterien (b) und (c). Die DISC-Gesetzgebung wurde mit dem erklär-
ten Ziel verabschiedet, die amerikanischen Exporte zu fördern. Aus die-
sem Grunde wurden als wesentliche Voraussetzungen für die Inanspruchnah-
me der Steuervergünstigungen die beiden 95 %-Regeln (3) in das Gesetz auf-
genommen, die dafür sorgen, daß der DISC-Vorteil eben nur für Gewinne 
aus dem Exportgeschäft genutzt werden kann. An der Exportbezogenheit 
des DISC-Gesetzes kann daher nicht gezweifelt werden (4). 

1) General Agreement on Tariffs and Trade: Basic Instruments, a.a.O., 
.S. 31 (Hervorhebungen vom Verf. ). 

2) Diese Einteilung geht auf die Ausführungen von Th. W. ANNINGER (DISC 
and GATT, a. a. O., S. 401) zurück. 

3) Vgl.: S. 19 ff dieser Arbeit. 
4) So auch: ANNINGER, Th. W.: DISC and GATT, a. a. O., S. 401; BANKS, 

Th. L.: GATT, Altered Economics, and DISC, a. a. O., S. 129; SCHMALZ, 
E.: Domestic International Sales Corporation, a. a. O., S. 103. 
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Auch die Beschränkung auf weiterverarbeitete und damit im wesentlichen 
ind us t rie l le Erzeugnisse (1) gilt für den größten Teil der DISC-Gesell-
schaften. Denn z.B. im Jahr 1973 stammten weniger als 1/4 der gesamten 
DISC-Umsätze aus "nonmanufactured products and services" (2). Während 
für diesen geringen Prozentsatz dann die Bestimmungen von Art. XVI: 3 
relevant sind, auf die hier nicht eingegangen wird (3). ist also auch das Kri-
terium (c) des Art. XVI:4 für den weitaus größten Teil der DISC-Umsätze 
erfüllt. 

Schwieriger wird die Beurteilung des DISC-Gesetzes dagegen unter den 
Kriterien (a) und (d). Bei der Frage, ob das DISC-Gesetz eine Sub v e n -
tionierung in irgendeiner Form darstellt, tritt wieder das grund-
legende Problem auf, daß das Handelsabkommen den zentralen Begriff der 
"subsidies" an keiner Stelle definiert. Es muß also auch hier auf die Inter-
pretationen zurückgegriffen werden, wobei die verbotenen Maßnahmen der 
interpretierenden Liste zu Art. XVI:4 im Mittelpunkt der Diskussion ste-
hen (4). 

Neben den schon angesprochenen Praktiken 

(c) remission of direct taxes 

(d) exemption of taxes other than indirect taxes 

gilt außerdem als unerlaubte Subvention: 

"(h) The Government bearing all or part of the costs incurred by 
exporters in obtaining credit" (5). 

Bemerkenswert an dieser Liste ist, daß der Fall des Steueraufschubs, also 
des "tax deferral", überhaupt nicht genannt wird, so daß bei einer vorder-
gründigen Betrachtung das DISC-Gesetz durch diesen Katalog nicht getroffen 
würde. Allerdings stellen sich bei dieser Beurteilung zwei Probleme: 

1) Eine genaue Erläuterung, was unter dem Begriff der "primary products" 
subsummiert wird, findet sich bei: General Agreement on Tariffs and 
Trade: Basic Instruments, a. a.O., S. 71. 

2) Vgl.: COMMITTEE ON THE BUDGET UNITED STATES SENATE: DISC: 
An Evaluation, a. a.O., S. 305. 

3) Vgl. dazu: ANNINGER, Th. W.: DISC and GATT, a. a.O., S. 400 f; 
LEF~VRE, D.: Staatliche Ausfuhrförderung, a. a. O. , S. 58. 

4) Da das DISC-Gesetz eine Maßnahme im Bereich der Körperschaftsteuer, 
also einer typischen direkten Steuer, ist, braucht nur auf die die direkten 
Steuern betreffenden Punkte dieser Liste eingegangen zu werden. Somit 
kann die Anlage I zu Art. XVI:4 auch nicht als Rechtfertigung von DISC 
herangezogen werden, da sich diese Ausnahmeregelung nur auf die indi-
rekten Steuern bezieht. 

5) ANNINGER, Th. W.: DISC and GATT, a. a. O., S. 403 FN 52. 
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Zum einen gilt für diese Liste kein Umkehrschluß, d. h. es kann nicht ge-
folgert werden, daß jede Maßnahme, die nicht in der Liste genannt ist - z.B. 
eben ein "tax deferral" - automatisch mit dem GATT kompatibel ist. Darauf 
ist schon bei der Verabschiedung der Liste hingewiesen worden (1). Zum 
anderen könnte das DISC-Gesetz durch die Liste betroffen werden, wenn 
die Auswirkungen des Gesetzes im Grunde auf eine der verbotenen Prakti-
ken hinauslaufen würden. Die DISC-Regelung würde dann zwar nicht gegen 
den Wortlaut, aber gegen den Sinn dieser Liste verstoßen. 

Die zentrale Fragestellung lautet demnach, ob das DISC-Gesetz einer Er-
stattung oder einem Erlaß einer direkten Steuer gleichkommt oder ob infolge 
des Gesetzes Kosten vom Staat übernommen werden, die ansonsten dem Ex-
porteur durch die Inanspruchnahme eines Kredits entstehen würden. Es ist 
verständlich, daß diese Frage in Abhängigkeit von nationalen Interessen un-
terschiedlich beantwortet wird, worauf im folgenden noch näher einzugehen 
ist. 

Das letzte in Art. XVI:4 angesprochene Kriterium stellt darauf ab, daß die 
Subventionierung zu einer Preis d i ff er e n zier u n g zwischen dem In-
lands- und dem Auslandsmarkt führen muß und zwar derart, daß das Gut 
auf dem Auslandsmarkt zu einem niedrigeren Preis als ein entsprechendes 
Produkt auf dem Inlandsmarkt verkauft werden kann. Auch bei der Interpre-
tation dieses Kriteriums stellen sich zumindest zwei Probleme (2): 

Einmal ist nicht klar, ob bei einer Maßnahme, die unter die in der interpre-
tierenden Liste genannten Praktiken fällt, zus ätz l ich eine Preisdiffe-
renzierung nachgewiesen werden muß oder ob in einem solchen Fall die 
Preisdifferenzierung als gegeben angesehen werden kann. Mitunter wird 
davon ausgegangen, daß bei einer in der Liste aufgeführten Maßnahme auto-
matisch eine Preisdifferenzierung gegeben ist (3). Dann würde die zusätz-
liche Übernahme dieser Formulierung in den Abkommenstext darauf abzie-
len, daß insbesondere solche Regelungen, die nicht in der Liste genannt 
werden, auf ihre Preiswirksamkeit untersucht werden müssen. 

Andere Interpretationen gehen davon aus, daß auch bei einer Nennung in der 
Liste die Preisdifferenzierung als zusätzliches Kriterium anzusehen und 

1) Vgl.: ANNINGER, Th.W.: DISC andGATT, a.a.O., S.405; BANKS, 
Th. L.: Altered Economics and DISC, a. a.O., S. 128. 

2) Eine generelle Kritik an diesem Kriterium findet sich bei: ANNINGER, 
Th. W.: DISC and GATT, a. a. O., S. 408 f. 

3) Vgl.: ANNINGER, Th. W.: DISC and GATT, a. a. O., S. 407. Allerdings 
ist erstaunlich, daß bei dieser Interpretation ohne weiteres auf eine Preis-
wirksamkeit von Befreiungen oder Erstattungen einer direkten Steuer 
geschlossen wird, obwohl das GATT die Preiswirksamkeit von direkten 
Steuern doch grundsätzlich leugnet; so auch: ebenda, S. 408 FN 78. 
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damit auf jeden Fall zu prüfen ist ( 1 ). Diese Unterscheidung ist deswegen 
von Bedeutung, weil die Beweis last für die Preisdifferenzierung da von 
abhängt, ob eine Maßnahme zu den aufgeführten Praktiken zählt oder nicht. 

Das zweite Problem bei diesem vierten Kriterium liegt im Real i sie r u n g s -
g r ad der Preisdifferenzierung. Obwohl der Abkommenstext so formuliert 
ist, als ob das "bi- level pricing" tatsächlich gegeben sein müßte (2). steht 
dahinter die Vorstellung, daß schon die Möglichkeit der Preisdifferenzierung 
ausreicht, um dieses Kriterium zu erfüllen (3). Da die Preiswirksamkeit 
von DISC aber nicht nur wahrscheinlich, sondern vom Gesetzgeber sogar 
beabsichtigt ist, kann kaum ein Zweifel bestehen, daß das DISC-Gesetz un-
ter das Kriterium der Preisdifferenzierung fällt (4). 

Deswegen ist auch von den USA nicht bestritten worden, daß durch das DISC-
Gesetz die Möglichkeit einer solchen Preisdifferenzierung gegeben ist. In 
der Diskussion zwischen den USA und der EG ist dagegen umstritten, bei 
welchem Land die Beweislast für das Vorhandensein oder Nichtvorhanden-
sein einer Preisdifferenzierung liegt. Somit sind die beiden wesentlichen 
Aspekte in der Kontroverse zwischen den USA und der EG über das DISC-
Gesetz, ob diese Maßnahme unter die verbotenen Praktiken der 
Liste zu Art. XVI:4 fällt und welches Land die (fehlende) Preisdifferenzie-
rung infolge des DISC-Gesetzes nach zuweisen hat. 

Bevor auf diese Diskussion eingegangen wird, ist noch zu klären, welche 
Folgen ein Verstoß des DISC-Gesetzes gegen Art. XVI:4 haben würde. Als 
erstes würde aus einem solchen Verstoß eine Not i f i k a t i o n s p flicht 
gemäß Art. XVI: 1 für das DISC-Gesetz eintreten, die nicht nur darauf hin-
ausläuft, daß den GATT-Vertragsparteien die Einführung dieser Export-
förderung bekannt gemacht wird. Vielmehr müßten von Seiten der USA de-
taillierte Angaben über die möglichen Auswirkungen dieser Maßnahme ver-
öffentlicht werden, wozu insbesondere auch die geschätzte Beeinflussung 
der Exportpreise und -mengen gehört. 

Außerdem sind aufgrund dieses Artikels die betroffenen Vertragsparteien 
verpflichtet, u. U. Ver h an d l u n gen miteinander aufzunehmen, die die 
Einschränkung der Subvention zum Ziel haben sollen (5). Außerdem wären 

1) Vgl.: JACKSON, J. H.: World Trade, a. a.O., S. 397. 
2) Die Formulierung von Art. XVl:4 lautet nämlich: " ... which subsidy 

re s u lt s in the sale ... at a price ... "; General Agreement on Tariffs 
and Trade: Basic Instruments, a. a.O., S. 31 (Hervorhebung vorn Verf. ). 

3) Vgl.: ANNINGER, Th. W.: DISC and GATT, a. a.O., S. 408. 
4) Nicht zu überzeugen vermag die Darstellung von T. M. CARHART (DISC, 

a.a.O., S. 340 ff, insbes. S. 342). der als "U.S. POSITION" zu erkennen 
glaubt, daß die Preiswirksamkeit von DISC unter Hinweis auf die klassi-
sche Theorie der Nichtüberwälzung von direkten Steuern verleugnet wird. 

5) Vgl.: LIEBICH, F.K.: Das GATT, a.a.O., S.93 f. 
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die durch die Subventionierung betroffenen Staaten wegen des schon ange-
sprochenen A r t. V I berechtigt, " c o u n t e r v a i 1 in g du t i es " bis 
zur Höhe der Exportsubvention zu erheben. 

2. DISC im Urteil der Europäischen Gemeinschaften und Kanadas 

Schon seit der Verabschiedung des DISC-Gesetzes im Jahr 1972 haben ins-
besondere die Länder der Europäischen Gemeinschaften (EG) und Kanada 
immer wieder darauf hingewiesen, daß das DISC-Gesetz nach ihrer Ansicht 
gegen die GATT-Vereinbarungen verstoße (1). Deswegen forderten sie die 
USA auf, diese Maßnahme umgehend wieder abzuschaffen. Die USA weiger-
ten sich aber, dieser Forderung nachzukommen, und wiesen gleichzeitig 
auf verschiedene steuerliche Regelungen einiger EG-Länder hin, die nach 
amerikanischer Ansicht ihrerseits nicht mit dem GATT zu vereinbaren 
seien. 

Da mit Hilfe von bilateralen Konsultationen keine Einigung zwischen den 
Ländern herbeigeführt werden konnte, trat im Jahr 1976 ein internationales 
Panel zusammen, um sich die Argumente der beteiligten Staaten anzuhören 
und daran anschließend zu einer Entscheidung zu gelangen (2). Im folgenden 
werden zuerst die Argumente der EG und Kanadas contra DISC und der USA 
pro DISC sowie die Panel-Entscheidungen vorgetragen, um dann unter 
II. C. auf die von den USA kritisierten Praktiken einiger EG-Länder ein-
zugehen. 

Die wesentlichen Kritikpunkte (3) von Seiten der EG ( 4) können wie folgt 
systematisiert werden: 

Die Argumentation baut auf einer zentralen These auf, daß nämlich der 
durch das DISC-Gesetz gewährte Steuer aufs c hub eine Maßnahme sei, 
die durch die interpretierende Liste zu Art. XVI: 4 verboten würde. Als 
Beweis dieser These weist die EG auf zwei Gesichtspunkte hin: 

1) Vgl.: MESENBERG, H.: DISC, a.a.O., S. 61. 
2) Die rechtliche Grundlage für die Einberufung eines solchen Entscheidungs-

gremiums findet sich in Art. XXIII:2; vgl.: ebenda, S. 61 FN 1. 
3) Nicht eingegangen wird hier auf die zwar auch genannten, für die Panel-

Entscheidungen im Vergleich aber relativ unbedeutenden Kritiken hin-
sichtlich der Verrechnungspreisregeln, der Exportförderungsausgaben 
(EPE) und der Förderung im Bereich der "primary products"; siehe dazu: 
GATT: United States Tax Legislation (DISC), a. a. O., S. 32, 35 und 37; 
DOBSON, J.: The GATT Panel Reports on Tax Practices, a. a.O., S. 167. 

4) Da die meisten Argumente der EG auch von Kanada unterstützt wurden, 
wird im folgenden auf den Zusatz "und Kanada" verzichtet. 
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Zum einen beinhalte das DISC-Gesetz keine Vorschriften, die verhindern 
würden, daß der Steueraufschub für einen beliebig langen und damit im Ex-
trem unendlichen Zeitraum in Anspruch genommen werden kann (1). Einern 
u n begrenzten Steueraufschub komme aber die gleichen ökonomischen 
Wirkungen wie einer Steuer befrei u n g zu, so daß das DISC-Gesetz 
gegen die unter (d) genannte Praktik der interpretierenden Liste verstoßen 
würde. 

Aber auch wenn die Möglichkeit des unbefristeten Steueraufschubs nicht ge-
geben wäre, stünde die DISC-Regelung im Konflikt mit der Liste. Denn da 
bei einer evtl. anfallenden, aber zeitlich verschobenen Zahlung der gesam-
ten Körperschaftsteuer keine Zinsen für den Zeitraum des Steuerauf-
schubs berechnet werden (2), erhält der Exporteur im Grunde ein zinsloses 
Darlehen vom amerikanischen Fiskus (3). Da aber unter (h) der Liste gerade 
der Fall beschrieben ist, daß der Staat einen Teil der Kosten übernimmt, 
die einem Exporteur im Zusammenhang mit einem Kredit entstehen würden, 
sei das DISC-Gesetz auf jeden Fall ein Verstoß gegen diesen Punkt der 
Liste ( 4). 

Ausgehend von dieser These, daß das DISC-Gesetz einen Verstoß gegen 
(d) oder gegen (h) der interpretierenden Liste zu Art. XVI:4 darstelle, ar-
gumentiert die EG, daß bezüglich des DISC-Gesetzes von einer "presumption 
of bi-level pricing" (5) ausgegangen werden muß. Das entspricht der schon 
angesprochenen Interpretation, daß durch die Nennung einer Maßnahme in 
der Liste von einer Preisdifferenzierung zwischen In- und Auslandsmarkt 
auszugehen sei. Demnach hätten die USA nachzuweisen, daß eine solche 
Preisdifferenzierung infolge des DISC-Gesetzes nicht auftreten würde (6). 

Die Übernahme dieser Beweislast sieht die EG in engem Zusammenhang 
mit der Notifikationspflicht von Art. XVI: 1. Da nämlich nach ihrer Ansicht 
das DISC-Gesetz gegen Art. XVl:4 verstößt, sind auch die Voraussetzungen 
von Art. XVI:1 erfüllt (7). Demnach müßten die USA die GATT-Vertrags-
parteien nicht nur über die Einführung der Exportförderung, sondern auch 
über ihre ökonomischen Wirkungen umfassend informieren. Dazu gehöre 

1) Vgl.: GATT: United States Tax Legislation (DISC), a. a. O., S. 30. 
2) Im Gegenteil: Die Steuer wird über einen weiteren Zeitraum gestundet; 

vgl. : S. 46 f dieser Arbeit. 
3) So auch: DOBSON, J.: The GATT Panel Reports on Tax Practices, 

a. a 0 .• S. 166. 
4) Vgl.: GATT: United States Tax Legislation (DISC), a. a.O., S. 32. 
5) Ebenda, S. 35. 
6) Vgl.: DOBSON, J.: The GATT Panel Reports on Tax Practices, a. a.O., 

s. 165. 
7) Daß Art. XVl:4 eine notwendige Voraussetzung für Art. XVl:1 ist, hat 

J. H. JACKSON (World Trade, a. a. O., S. 397) deutlich gemacht. 
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insbesondere auch die Information über die Beeinflussung der Exportpreise 
und damit die Möglichkeit einer Preisdifferenzierung (1). 

Nach Ansicht der EG ist diese Forderung auch deswegen begründet, weil 
die USA im Vergleich zu ihren Handelspartnern wesentlich bessere Infor-
mationen über die Preisbestimmungsmethoden ihrer Exporteure haben (2). 
Die Beweislast für die fehlende Preisdifferenzierung würde daher eindeutig 
auf Seiten der USA liegen, die dieser Anforderung bisher nicht nachgekom-
men seien. Die Handelspartner sind zwar über die Einführung des DISC-
Gesetzes informiert worden. Aber die in Art. XVI: 1 geforderten detaillier-
ten Angaben wurden von Seiten der USA nicht erbracht. 

Die Argumentation der EG bezüglich des DISC-Gesetzes läßt sich demnach 
folgendermaßen zusammenfassen: 

- Das DISC-Gesetz stellt einen Verstoß gegen Art. XVI:4 dar. 

- Deswegen sind die USA verpflichtet nachzuweisen, daß keine Preis-
differenzierung zwischen In- und Auslandsmarkt infolge des DISC-
Gesetzes auftritt. 

- Da die USA diesen Beweis bisher nicht erbracht haben, verstoßen 
sie außerdem gegen die Notifikationspflicht von Art. XVI: 1. 

3. DISC im Urteil der USA 

In Analogie zum Aufbau der Argumentation der EG gehen die USA von einer 
zentralen These aus, von der sie dann auf die mangelnde Stichhaltigkeit der 
einzelnen Kritikpunkte gegen das DISC-Gesetz schließen. Dieses grundlegen-
de Argument der USA lautet, daß das DISC-Gesetz keinen Verstoß gegen 
Art. XVI: 4 oder die zugehörige Liste darstelle. Als Begründung weisen sie 
auf folgende Punkte hin: 

Der einzige offizielle Versuch des GATT, den Subventionsbegriff zu konkre-
tisieren, wird in der interpretierenden Liste zu Art. XVI:4 vorgenommen (3). 
Anerkanntermaßen würden hierin die Befreiung oder Erstattung von direkten 
Steuern als unzulässige Exportsubvention charakterisiert. Demgegenüber 
stelle das DISC-Gesetz einen Steuer aufs c hub dar, der durch den Text 
der Liste eben nicht abgedeckt sei. Außerdem wird im gesamten Handels-
abkommen an keiner Stelle auf den Steueraufschub von direkten Steuern Be-
zug genommen. Demnach könne das DISC-Gesetz nicht als Verstoß gegen 
den Wortlaut der relevanten Passagen des GATT angesehen werden. 

1) Vgl.: GATT: United States Tax Legislation (DISC). a. a. O., S. 29; 
OOBSON, J.: The GATT Panel Reports on Tax Practices, a.a.O., S.165. 

2) Vgl.: GATT: United States Tax Legislation (DISC), a. a. O., S. 29 und 35. 
3) Vgl.: ebenda, S. 31. 
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Darüber hinaus wird von den USA sogar konzidiert, daß ein unbegrenzter 
Steueraufschub die gleichen ökonomischen Effekte wie eine Steuerbefreiung 
haben kann ( 1 ). Allerdings wird geleugnet, daß das DISC-Gesetz die Möglich-
keit eines unbefristeten Steueraufschubs eröffne. Zum einen wird auf die 
restriktiven Bedingungen für die Inanspruchnahme des DISC-Vorteils hin-
gewiesen, die die Gefahr beinhalten, daß ein einmal erworbener DISC-Status 
jederzeit wieder verloren werden kann (2). Außerdem sei das Gesetz auch 
im nationalen Bereich von Anfang an umstritten gewesen, so daß die Expor-
teure permanent mit der Abschaffung dieses Gesetzes rechnen müßten (3). 
Das DISC-Gesetz hätte aus diesen Gründen auf keinen Fall die ökonomischen 
Wirkungen einer Steuerbefreiung und würde deswegen auch keinen Verstoß 
gegen die Intention von Art. XVI: 4 darstellen. 

Aber noch aus einem weiteren Grund würde das DISC-Gesetz das Verbot 
von Exportsubventionen nicht verletzen. Denn als Begründung für diese 
Maßnahme wird auf Steuerpraktiken in Frankreich, Belgien und den Nieder-
landen hingewiesen (4), die nach Ansicht der USA ihrerseits Exportsubven-
tionen darstellen. Deswegen wird für das DISC-Gesetz geschlossen: "it does 
not distort international trade - it removes an existing distortion" (5 ). Auf 
die Gegenargumente von Seiten der EG wird später noch eingegangen. 

Aus dem fehlenden Verstoß gegen Art. XVI:4 folgern die USA, daß somit 
auch keine "presumption of bi-level pricing" für das DISC-Gesetz existiert. 
Dann aber hätten nicht die USA die fehlende Preisdifferenzierung nachzuwei-
sen, sondern "the European Communities had •.. to give a convincing factual 
demonstration" (6). daß die Exporte zu einem niedrigeren Preis als vergleich-
bare inländische Produkte verkauft würden und daß diese Preisreduktion auf 
das DISC-Gesetz zurückzuführen sei. Demnach liegt nach Ansicht der USA 
die Beweislast für die Preisdifferenzierung auf Seiten der· EG (7). 

Darüber hinaus zweifeln die USA ihre angeblich bessere Informationsbasis 
über die Preisbestimmungsregeln der Exporteure an, da die Preise nicht 
nur durch die Steuern, sondern auch durch Markt- und Wechselkursverhält-
nisse beeinflußt werden, so daß der Preiseffekt einer Steueränderung nicht 

1) Vgl.: GATT: United States Tax Legislation (DISC), a. a.O., S. 31. 
2) Vgl.: OOBSON, J.: The GATT Panel Reports on Tax Practices, a. a. O., 

s. 166. 
3) Vgl.: GATT: United States Tax Legislation (DISC), a. a. O., S. 31. Bestä-

tigt wurde diese These durch den schon erwähnten Vorschlag Präsident 
CARTERs, das DISC-Gesetz bis 1981 abzuschaffen. 

4) Vgl. dazu: S. 161 ff dieser Arbeit. 
5) OOBSON, J.: The GATT Panel Reports on Tax Practices, a. a.O., S.166. 
6) GATT: United States Tax Legislation (DISC), a. a. O., S. 36. 
7) So auch: DOBSON, J.: The GATT Panel Reports on Tax Practices, 

a.a.O .• S.167. 
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zu isolieren sei (1). Außerdem wird von den USA darauf hingewiesen, daß 
bei einer aus dem Steueraufschub geschlossenen Preisdifferenzierung von 
einer Preiswirksamkeit der direkten Steuern ausgegangen 
wird, die üblicherweise gerade vom GATT geleugnet wird (2). Auf diesen 
Einwand der USA hat die EG lediglich erwidert, daß im GATT bisher keine 
übereinstimmende Auffassung bezüglich der Überwälzbarkeit verschiedener 
Steuerarten erzielt werden konnte (3). Die Argumentation der USA bezüglich 
der Vereinbarkeit des DISC-Gesetzes mit dem GATT kann somit wie folgt 
zusammengefaßt werden: 

- Das DISC-Gesetz stellt keinen Verstoß gegen Art. XVI:4 dar. 

- Deswegen ist die EG verpflichtet, die von ihr behauptete Preisdiffe-
renzierung zwischen In- und Auslandsmarkt nachzuweisen. 

- Dann haben die USA auch nicht gegen die Notifikationspflicht des 
Art. XVI: 1 verstoßen, da das DISC-Gesetz eben keine bekanntzu-
machende Exportsubvention darstellt. 

4. Entscheidungen des einberufenen Panel und mögliche Auswirkungen 

Das wegen dieser Kontroverse zwischen der EG und den USA einberufene 
internationale Panel stellt in seiner Entscheidungsbegründung vornehmlich 
auf die möglichen ökonomischen Wirkungen des DISC-Gesetzes 
ab. Die Grundtendenz der getroffenen Entscheidung läuft darauf hinaus, daß 
das DISC -Gesetz wie eine Exportsubvention zu behandeln ist, 
da die Reduzierung der Körperschaftsteuer zumindest die Möglichkeit der 
Vergrößerung der amerikanischen Exporte beinhaltet (4). 

Wendet man sich den einzelnen von der EG bzw. den USA vorgebrachten 
Argumenten zu, so hat das Panel dazu folgendes festgestellt: 

Obwohl ein unbefristeter Steueraufschub nicht notwendigerweise - wie die 
EG behauptet - die gleichen ökonomischen Effekte wie eine Steuerbefreiung 
haben muß, verstößt das DISC-Gesetz dennoch gegen (c) oder (d) oder sogar 
gegen beide Punkte der interpretierenden Liste (5). Als Begründung weist 

1) Vgl.: GATT: United States Tax Legislation (DISC), a. a.O., S. 36. Aller-
dings kann diese Argumentation nicht überzeugen, da die USA den Beweis 
der Preisdifferenzierung der EG zumuten wollen. Wenn aber schon die 
USA nicht die erforderlichen Informationen ermitteln können, wie sollte 
dann die EG dazu in der Lage sein? . 

2) Vgl.: GATT: United States Tax Legislation (DISC), a.a.O., S. 36. 
3) Vgl. : ebenda. 
4) Vgl.: ebenda, S. 38. 
5) Vgl.: ebenda. Wieso auch ein möglicher Verstoß gegen (c), d. h. gegen 

die Steuerrückerstattung, erkannt wird, wird nicht gesondert erläutert. 

159 



das Panel auf die fehlende Zinszahlung für den Zeitraum des Steueraufschubs 
hin, wodurch es zu einer teilweisen Steuer befrei u n g für die Ex-
porte komme, die eben durch die genannten Punkte der Liste verboten sei (1). 

Aus diesem Verstoß gegen die Liste folgert das Panel, daß sich das DISC-
Gesetz auch die "presumption of bi-level pricing" zurechnen lassen muß (2). 
Allerdings nimmt das Entscheidungsgremium zu der daraus folgenden Frage 
der Beweislast keine Stellung. Aus der gegebenen Möglichkeit der Preisre-
duzierung für die Exporte wird auf den Verstoß gegen Art. XVI:4 geschlos-
sen. 

Zusammenfassend kommt das Panel somit zu dem Ergebnis, "that the DISC 
legislation in some cases had effects which were not in accordance with the 
United States' obligations under Article XVI:4" (3). Dann gilt für das DISC-
Gesetz aber auch die Notifikationspflicht von Art. XVI: 1, die - wie schon er-
wähnt - eine umfassende Information der Handel3partner auch über die mög-
lichen Wirkungen dieser Maßnahme verlangt ( 4). 

Die Rechtfertigung der DI~C-Exportförderung von Seiten der USA mit dem 
Hinweis _auf die Steuerpraktiken der anderen Länder wird vom Panel zurück-
gewiesen. Denn "the Panel did not accept that one distortion could be justi-
fied by _the existence of another one" (5). Vielmehr hätten die USA, falls 
sie sich durch die Steuerpraktiken dieser Länder benachteiligt fühlten, nur 
die vom GATT sanktionierten Gegenmittel ergreifen dürfen (6), die sich im 
wesentlichen auf Konsultationen über den Abbau solcher Maßnahmen und bei 
Vorliegen der notwendigen Voraussetzungen auf die Erhebung von "counter-
vailing duties" beschränken. 

Abschließend bleibt jetzt noch zu fragen, wie sich die Entscheidungen des 
Panel sowohl für die USA als auch für die EG auswirken. Das grundsätzliche 
Problem solcher Panel-Entscheidungen liegt darin, daß sie für die betroffenen 
Länder nicht bindend sind. Vielmehr stellen sie nur eine Grundlage für bilate-

1) Es ist erstaunlich, daß das Panel hierbei nicht auf Punkt (h) der Liste 
eingeht und vielmehr den Umweg über die teilweise Steuerbefreiung wählt. 
Dies erstaunt um so mehr, als in der Literatur nicht eindeutig geklärt 
ist, ob eine teilweise Steuerbefreiung überhaupt durch die Liste abgedeckt 
ist; vgl.: ANNINGER, Th. W.: DISC and GATT, a. a. O., S. 404 f. 

2) Vgl.: GATT: United States Tax Legislation (DISC), a. a. O., S. 38. 
3) Ebenda, S. 39. 
4) Hierdurch wird implizit die Beweislast für die fehlende Preisdifferen-

zierung an die USA übertragen. 
5) GATT: United States Tax Legislation (DISC), a. a. 0., S. 39. 
6) Vgl.: DOBSON, J.: The GATT Panel Reports on Tax Practices, 

a.a.O., S.167. 
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rale Konsultationen dar (1). Da aber schon vor Einberufung des Panel der-
artige Konsultationen ohne Ergebnis stattgefunden haben, können die Erfolgs-
aussichten weiterer Gesprächsrunden nur als relativ gering angesehen werden. 

So braucht es auch nicht zu verwundern, daß zwischen den beteiligten Staaten 
bisher kein Konsens über die Probleme der internationalen Besteuerung er-
reicht wurde. Die USA haben zwar generell ihre Bereitschaft erklärt, das 
DISC-Gesetz abzuschaffen. Als Voraussetzung dafür verlangen sie aber, daß 
die - vom Panel ebenfalls "verurteilten" - anderen Länder im Gegenzug ihre 
Steuerpraktiken revidieren (2). Allerdings weigern sich diese Länder aus 
noch zu behandelnden Gründen, eine solche Veränderung ihrer Besteuerungs-
grundsätze vorzunehmen. Die GATT-Diskussionen über die wettbewerbsver-
zerrenden Praktiken im Bereich der direkten Steuern sind derzeit somit in 
einer Sackgasse angelangt (3). 

C. Beurteilung der Besteuerungspraktiken in 
ausgewählten anderen Ländern 

Auf die soeben behandelten Vorwürfe gegen das DISC-Gesetz antworteten 
die USA - neben den bereits vorgestellten Rechtfertigungsgründen - mit dem 
Hinweis, daß bestimmte Besteuerungspraktiken in Be 1 g i e n, Frankreich 
und den Nie d e r lande n Exportförde rungsmaßnahmen darstellen, die den 
Effekt des DISC-Gesetzes bei weitem übertreffen. Falls das DISC-Gesetz 
durch das einberufene Panel als Verletzung der GATT-Vereinbarungen cha-
rakterisiert werden würde, müßten die Maßnahmen der genannten Länder 
auf jeden Fall auch als ein solcher Verstoß anzusehen sein, so daß das 
DISC-Gesetz nur abgeschafft werden könnte, wenn diese Länder sich bereit 
erklärten, ihre Besteuerungspraktiken zu revidieren. 

Somit hatte sich das einberufene Panel nicht nur mit dem DISC-Gesetz zu 
beschäftigen. Vielmehr wurden auch die von den USA angesprochenen Be-
steuerungsregeln der drei Länder auf ihre ökonomischen Wirkungen und da-
mit auf ihre Vereinbarkeit mit dem GATT untersucht. Obwohl sich die Be-
steuerungspraktiken in Belgien, Frankreich und den Niederlanden im Detail 
unterscheiden, können die Vorwürfe bzw. Rechtfertigungsgründe im folgen-
den ohne eine länderweise Spezifizierung behandelt werden. In allen drei Fäl-
len werden nämlich g rund sät z l ich die gleichen Vorwürfe von Seiten der 

1) Vgl.: MENCK, Th.: Das Verbot einkommensteuerlicher Exportsubven-
tionen im Streit. Ein Zwischenbericht zu den DISC-Verfahren, in: 
Intertax, 1977, S. 310. 

2) Vgl.: HORST, Th.: Income Taxation and Competitiveness, a.a.O., 
s. 22. 

3) So auch: ebenda. 
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USA erhoben, entsprechende Rechtfertigungsversuche von den angesproche-
nen Ländern vorgenommen und die Entscheidungen des Panel mit z. T. wört-
lich übereinstimmenden Begründungen gestützt. 

1. Vorwürfe von Seiten der USA 

Als erstes ist festzuhalten, daß von den betrachteten Ländern im Prinzip (1) 
keine der DISC-Gesetzgebung vergleichbare Regelung der direkten Exportför-
derung praktiziert wird. Vielmehr versuchen die USA, aus der in diesen 
Ländern angewendeten Besteuerung der Gewinne ausländischer Filialen (Be-
triebsgesellschaften) oder ausländischer Tochtergesellschaften - also aus 
der Besteuerung internationaler Faktoreinkommen - einen Effekt der Export-
förderung abzuleiten. Demzufolge stehen die Besteuerungspraktiken im Zu-
sammenhang mit grenzüberschreitenden Faktoreinkommen im Mittelpunkt 
der anschließenden Betrachtungen. 

Jeweils zu Beginn ihrer Argumentation weisen die USA darauf hin, daß das 
angesprochene Land zu den Signatarstaaten von Art. XVI:4 gehört und daß 
es sich demnach dem darin enthaltenen Verbot für Exportsubventionen zu 
unterwerfen habe (2). Aus der sich daran anschließenden Charakterisierung 
der Besteuerungspraktiken folgern die USA, daß jedes der drei Länder gegen 
die Bestimmungen von Art. XVI:4 verstößt, wobei sie sich im wesentlichen 
auf zwei Aspekte stützen (3): 

Zum einen wird von den USA kritisiert, daß von allen drei angesprochenen 
Ländern bei der Besteuerung der Gewinne von ausländischen Filialen oder 

1) Nur Frankreich gewährt direkte Besteuerungsvorteile im Zusammen-
hang mit dem Export, die auch von den USA vorgebracht wurden. Da ihre 
Bedeutung für die Panel-Entscheidungen u. a. deswegen von geringer Be-
deutung waren, weil ein Teil der Maßnahmen zwar vorgeschlagen, bis zum 
Panel-Treffen aber noch nicht praktiziert worden ist, wird auf eine Be-
handlung dieser Vorwürfe hier verzichtet; vgl. dazu: GATT: lncome Tax 
Practices Maintained by France, a. a. O., S. 69 und 74 f. 

2) Vgl.: ebenda, S. 70; GATT: lncome Tax Practices Maintained by 
Belgium, a. a. O., S. 104; GATT: lncome Tax Practices Maintained 
by the Netherlands, a. a. O., S. 112. 

3) Neben den hier behandelten Argumenten weisen die USA außerdem auch 
auf mögliche Vorteile durch die Handhabung der innerbetrieblichen Ver-
rechnungspreissysteme hin. Da aber auch diesem Aspekt für die Panel-
Entscheidungen nur eine unte·rgeordnete Bedeutung zukommt - in allen 
drei Fällen wird vom Panel nur eine Vergrößerung der Vorteile anerkannt, 
falls vom "arm' s length pricing" abgewichen wird - , wird auf diesen 
Aspekt hier nicht eingegangen; vgl. dazu z.B.: GATT: lncome Tax Prac-
tices Maintained by F rance, a. a. 0. , S. 7 7. 
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Tochtergesellschaften zumindest in der Praxis (1) das Territorial-
prinzip praktiziert wird. Die im Ausland erzielten Gewinne unterliegen 
nur den Einkommensteuern im_ jeweiligen Quellenland und nicht den Steuern 
des Wohnsitzlandes der Muttergesellschaft bzw. des Anteilseigners. 

Wenn nun die Exporte eines Unternehmens über eine ausländische Verkaufs-
gesellschaft - sei es in Form einer rechtlich unselbständigen Filiale oder 
einer rechtlich selbständigen Tochtergesellschaft - abgewickelt werden, 
so würden die durch den Export entstehenden Gewinne nur der Steuer im 
Ausland unterliegen. Die inländische Besteuerung würde demnach nicht wie 
im DISC-Fall nur aufgeschoben, sondern überhaupt nicht anfallen, so daß 
der Verstoß gegen Art. XVI:4 unmittelbar einsichtig sei (2). 

Die Rechtfertigung dieser Praxis mit dem Hinweis auf die im Quellenland 
erhobene Steuer wird von den USA nicht akzeptiert, da zum einen die Höhe 
des ausländischen Steuersatzes bei der Gewährung der inländischen Steuer-
befreiung nicht berücksichtigt wird. Insbesondere durch die Ansiedlung der 
Verkaufsgesellschaften in den sog. Steueroasenländern könnten die europä-
ischen Staaten einen bedeutsamen Steuervorteil in Anspruch nehmen. Darüber 
hinaus existieren in zwei Ländern keine Bestimmungen, die für die Inan-
spruchnahme der inländischen Steuerbefreiung voraussetzen, daß im Aus-
land überhaupt eine Steuer gezahlt wird. Auch in dem Fall nämlich, daß be-
sondere Vorschriften oder Abkommen die Zahlung jeglicher ausländischer 
Steuern verhindern, kommen die europäischen Gesellschaften in den Genuß 
der Steuerbefreiung (3), wodurch der Verstoß gegen Art. XVI:4 besonders 
eklatant werde. 

Das zweite Argument der USA beruht auf der steuerlichen Behandlung der 
von einer ausländischen Tochtergesellschaft an die inländische Muttergesell-
schaft ausgeschütteten Gewinnanteile, also der Dividenden (4). Denn auch 
nach Repatriierung dieser Gewinnanteile unterliegen sie im Grunde keiner 
inländischen Steuerbelastung. In den Niederlanden sind die von aus-

1) Während Frankreich sich auch offiziell zu diesem Prinzip bekennt, sei 
es in Belgien und den Niederlanden die Ausgestaltung des dort prinzipiell 
angewandten Welteinkommensprinzip, die auf das Territorialprinzip hin-
ausläuft; vgl.: DOBSON, J.: The GATT Panel Reports on Tax Practices, 
a. a. O., S. 156, 159 und 162. 

2) Vgl.: GATT: Income Tax Practices Maintained by France, a. a.O., S. 70; 
GATT: Income Tax Practices Maintained by Belgium, a. a.O., S. 105; 
GATT: Income Tax Practices Maintained by the Netherlands, a. a.O., 
s. 113. 

3) Vgl.: Income Tax Practices Maintained by Belgium, a. a. O., S. 105; 
GATT: Income Tax Practices Maintained by the Netherlands, a. a. O., 
s. 113. 

4) Vgl.: OOBSON, J.: The GATT Panel Reports on Tax Practices, 
a. a. O., S. 156 f, 159 f und 163. 
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ländischen Töchtern ausgeschütteten Dividenden aufgrund der Gewährung 
eines Schachtelprivilegs (1) unter bestimmten, nach Ansicht der USA leicht 
zu erfüllenden Voraussetzungen vollständig von den inländischen Steuern 
befreit (2). In Belgien und Frankreich gilt diese grundsätzliche 
Steuerbefreiung nur für 95 % der Dividenden. Da die restlichen 5 % aber 
als "ordinary expenses" von dem zu versteuernden Einkommen der Mutter-
gesellschaft abgezogen werden können, laufen auch die in diesen Ländern 
praktizierten Regelungen auf eine nahezu vollständige Befreiung der repatri-
ierten Gewinne ausländischer Tochtergesellschaften hinaus (3). 

Auch in diesem Fall werden die durch die betroffenen Länder vorgebrachten 
Rechtfertigungsgründe von den USA nicht akzeptiert. Nach Ansicht der USA 
ist das Argument nämlich nicht stichhaltig, daß wegen der identischen Behand-
lung der Dividenden inländischer Tochtergesellschaften diese Maßnahmen 
aus Gerechtigkeitsüberlegungen notwendig seien. Denn im Gegensatz zu den 
inländischen Tochtergesellschaften, deren Dividenden auf jeden Fall der in-
ländischen Steuer schon unterlegen haben, kann bei der ausländischen Toch-
ter eben nicht davon ausgegangen werden, daß sie tatsächlich mit einer aus-
ländischen Steuer belastet wurde (4). 

Als Fazit aus diesen beiden Argumenten folgern die USA, daß die Exportge-
winne, die über eine ausländische Verkaufsgesellschaft erzielt werden, auf-
grund der beschriebenen Besteuerungspraktiken dauerhaft von der je-
weiligen inländischen Steuer befreit seien. Falls dann aber das DISC-Gesetz, 
das nur einen vorübergehenden Steueraufschub gewährt, als Verstoß gegen 
die GATT-Bestimmungen anzusehen sei, stellen die Praktiken der angespro-
chenen Länder "even clearer subsidies in violation of Article XVI:4" (5) dar. 
Dann müssen sich diese Maßnahmen aber auch die 'presumption of bi-level 
pricing' zurechnen lassen (6), so daß die von den drei kontinentaleuropäischen 
Ländern gewährten Praktiken auf eine durch das GATT verbotene Subventio-
nierung der Exporte hinauslaufen. 

In diesem Zusammenhang weisen die USA noch besonders darauf hin, daß 
sie nicht das Territorialprinzip als solches kritisieren, da sie dessen Fähig-

1) Vgl.: MITTENDORFF, J.: Netherlands: The Affiliation Privilege, in: 
European Taxation, Bd. 17, 1977, S. 76 ff. 

2) Vgl.: GATT: Income Tax Practices Maintained by the Netherlands, 
a. a. O., S. 112 und 115 f. 

3) Vgl.: GATT: Income Tax Practices Maintained by Belgium, a.a.O., 
S. 107; GATT: Income Tax Practices Maintained by France, a. a. O., 
s. 73. 

4) Vgl.: DOBSON, J.: The GATT Panel Reports on Tax Practices, 
a. a . 0 . , S. 1 5 5, 1 6 0 und . 1 6 7 . 

5) GATT: Income Tax Practices Maintained by France, a. a.O., S. 74. 
6) Vgl.: DOBSON, J.: The GATT Panel Reports on Tax Practices, 

a. a. 0. , S. 15 8, 16 0 f und 16 3. 
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keit voll anerkennen, die internationale Doppelbesteuerung von Einkommens-
teilen zu vermeiden. Vielmehr seien es die ökonomischen Effekte der von 
den drei Ländern praktizierten besonderen Regelungen, die zu dem Ergebnis 
führen würden, daß bestimmte Exportgewinne irb Inland nicht versteuert 
werden (1). 

2. Rechtfertigungen von Seiten der betroffenen Länder 

Die durch die Vorwürfe der USA betroffenen Länder bringen als erstes ihr 
Erstaunen darüber zum Ausdruck, daß die von ihnen praktizierten Regelun-
gen erst zur Diskussion gestellt worden sind, nachdem das DISC-Gesetz inter-
national angegriffen wurde. Denn die angesprochenen Maßnahmen werden 
zum größten Teil schon seit Anfang dieses Jahrhunderts praktiziert, ohne 
daß sie bisher ähnlichen Vorwürfen ausgesetzt gewesen seien (2). 

Bezüglich des Inhalts der von den USA vorgebrachten Kritik weisen die Län-
der darauf hin, daß von keinem Land irgendwelche direkten Exportför-
derungsmaßnahmen (3) wie durch das DISC-Gesetz gewährt werden. Vielmehr 
können die exportierenden Gesellschaften nur solche Vorteile in Anspruch 
nehmen, die in entsprechendem Ausmaß auch für die nur im Inland absetzen-
den Unternehmen wirksam werden (4). Insbesondere seien sämtliche Gewin-
ne, die aus vom Inland direkt vorgenommenen Exporten stammen, voll der 
inländischen Steuer unterworfen (5). so daß kein dem DISC-Gesetz vergleich-
barer Effekt auftrete. 

Aus der generellen Anwendung des Te r r i t o r i a l p r in z i p s auf eine För-
derung der Exporte zu schließen, widerspricht nach Ansicht der europäischen 
Länder dem ökonomischen Sinn dieser Regelung. Denn dieses Prinzip sei 
eine allgemein anerkannte Maßnahme zur Vermeidung der internationalen 
Doppelbesteuerung, so daß die praktizierten Regelungen auch nur die Doppel-
besteuerung verhindern würden. 

1) Vgl. z.B.: GATT: Income Tax Practices Maintained by Belgium, 
a. a. 0., S. 108. 

2) Vgl. z.B.: GATT: Income Tax Practices Maintained by the Netherlands, 
a.a.O., S.114. 

3) Auch Frankreich sieht in den von ihm vorgeschlagenen besonderen 
Maßnahmen keine Exportförderung, da sie eben z. T. noch gar nicht 
praktiziert würden; vgl.: GATT: Income Tax Practices Maintained by 
France, a.a.O., S. 75. 

4) Vgl. z.B.: DOBSON, J.: The GATT Panel Reports on Tax Practices, 
a. a. O. , S. 156. 

5) Vgl.: GATT: Income Tax Practices Maintained by Belgium, a. a.O., 
s. 108. 
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Darüber hinaus seien die Vorwürfe der USA nicht berechtigt, daß die Steuer-
befreiung auch dann eintreten würde, wenn im Ausland keine Steuer gezahlt 
worden wäre. Denn zur Inanspruchnahme der Steuerbefreiung müssen die je-
weiligen Gesellschaften nachweisen, "that the profits had been obtained and 
taxed abroad ... " (1). Außerdem sei auch der Hinweis auf die Steueroasen-
länder nicht gerechtfertigt, da auch für diesen Fall besondere nationale Vor-
schriften existieren, die die inländische Steuerbefreiung verhindern wür-
den (2). 

Auch die Anwendung des Schachtelprivilegs bei der Besteuerung grenzüber-
schreitender Dividenden wird von den europäischen Ländern mit dem Hinweis 
auf die Vermeidung der Doppelbesteuerung gerechtfertigt. Denn die im Aus-
land entstandenen und an die inländische Gesellschaft ausgeschütteten Gewinne 
haben im Ausland schon der Körperschaftsteuer und u. U. noch ausländischen 
Kapitalertragsteuern ("withholding taxes") (3) unterlegen, so daß eine zusätz-
liche inländische Steuerbelastung nicht gerechtfertigt sei (4). Auch hier wür-
den besondere Vorschriften den Fall abdecken, daß im Ausland keine derar-
tige Steuer erhoben würde und demnach die volle inländische Steuerbelastung 
angewendet werden müßte (5). 

Zusammenfassend kommen die europäischen Länder bei der Beurteilung 
der von ihnen praktizierten steuerlichen Regelungen zu dem Ergebnis, daß 
diese Maßnahmen ausschließlich die internationale Doppelbesteuerung ver-
hindern. Auf keinen Fall komme den Praktiken ein Effekt einer Subventionie-
rung der Exporte zu. Dann sei durch sie aber auch kein Verstoß gegen Art. 
XVI:4 gegeben, so daß sich diese Maßnahmen auch nicht die 'presumption 
of bi-level pricing' zurechnen lassen müssen (6). Nach Ansicht der ange-
sprochenen europäischen Länder stehen die von ihnen gewährten Besteue-
rungspraktiken in voller Übereinstimmung mit den GATT-Vereinbarungen. 

1) Ebenda, S. 105. Allerdings kann die Kritik nicht widerlegt werden, daß 
immer dann, wenn der ausländische Steuersatz geringer als der inländi-
sche ist, die über eine ausländische Verkaufsgesellschaft exportierenden 
Unternehmen einen Steuervorteil genießen; vgl. : S. 118 dieser Arbeit. 

2) Vgl. z.B.: GATT: Income Tax Practices Maintained by Belgium, 
a. a . O., S. 106. 

3) Auf diese Erhebung von. Kapitalertragsteuern ist auch der Abzug von 
5 o/o der Dividende als "ordinary expenses" vom zu versteuernden Ein-
kommen der Muttergesellschaft zurückzuführen; vgl.: ebenda, S. 107. 

4) Vgl. : OOBSON, J.: The .GATT Panel Reports on Tax Practices, 
a . a.O., S.157, 160 und 163. 

5) Vgl.: GATT : Income Tax Practices Maintained by Belgium, a. a. O., 
s. 107. 

6) Vgl. : GATT: Income Tax Practices Maintained by France, a. a. O., S . 76; 
GATT: Income Tax Practices Maintained by Belgium, a. a. O., S. 108. 
Wieso die Vertreter der Niederlande auf diesen Aspekt nicht eingehen, 
wird aus der Quelle nicht deutlich. 
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3. Entscheidungen des Panel (1) 

Das einberufene Panel ist in allen drei Fällen zu dem gleichen Ergebnis ge-
kommen, das darüber hinaus auch im wesentlichen der Entscheidung bezüg-
lich des DISC-Gesetzes entspricht, wobei die Begründungen für die getroffe-
nen Entscheidungen in weiten Teilen wörtlich übereinstimmen. Grundsätzlich 
hat das Panel deutlich gemacht, daß für die Entscheidungsfindung die öko -
nomischen Effekte der einzelnen Maßnahmen und nicht die mit den Maß-
nahmen angestrebten Ziele wesentlich seien. 

In den besonderen Gestaltungsformen des Territorialprinzips durch Belgien, 
Frankreich und die Niederlande sieht das Panel zumindest die M ö g -
l ich k e i t gegeben, daß Teile der Exporteinkommen von der jeweiligen in-
ländischen Steuerbelastung befreit werden können. Somit gewähren diese 
Länder "a possibility of a pecuniary benefit to exports" (2). Diesen Regelun-
gen kämen demnach die Wirkung einer Exportsubventionierung zu. Da diese 
Subventionierung noch zusätzlich durch die Art der Besteuerung ausländischer 
Dividenden abgesichert sei, unterliegen die Exporteinkommen in diesen Län-
dern zumindest zum Teil einer geringeren steuerlichen Belastung als dieje-
nigen aus vergleichbaren inländischen Umsätzen. 

Deswegen kommt das Panel in allen drei Fällen zu dem Ergebnis, "that there 
was a partial exemption from direct taxes" (3). Aufgrund dieser Formulierung 
ist der Verstoß gegen die interpretierende Liste zu Art. XVI:4 unmittelbar 
einsichtig und die M;cißnahmen müssen sich deswegen auch die "presumption 
of bi-level pricing" zurechnen lassen. Die von den angesprochenen europä-
ischen Ländern gewährten Besteuerungspraktiken stehen somit nach Ansicht 
des Panel nicht im Einklang mit dem GATT. 

Als Rechtfertigung wird auch nicht akzeptiert, daß diese Maßnahmen schon 
lange vor Verabschiedung des GATT praktiziert wurden. Denn alle drei Län-
der hätten bei der Unterzeichnung des später aufgenommenen Art. XVI:4 kei-
nerlei Vorbehalte bezüglich dieser Besteuerungsregeln angemeldet, so daß 
auch diese schon länger praktizierten Maßnahmen unter die Bestimmungen 
dieses Artikels fallen ( 4). 

1) Vgl. für das Folgende: GATT: Income Tax Practices Maintained by 
France, a. a. O., S. 76 ff; GATT: lncome Tax Practices Maintained by 
Belgium, a. a.O., S. 109 f; GATT: lncome Tax Practices Maintained 
by the Netherlands, a. a.O., S.117 ff. 

2) GATT: Income Tax Practices Maintained by France, a.a.O., S. 76. 
3) Ebenda, S. 77; GATT: Income Tax Practices ,vlaintained by Belgium, 

a. a. 0., S. 109; GATT: Income Tax Practices Vlaintained by the Nether-
lands, a.a.O., S.118. 

4) Vgl. z.B.: GATT: Income Tax Practices Niaintained by Belgium, 
a.a.O., S.110. 
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Entsprechend der Entscheidungen im DISC -Fall kommt das Panel schließ-
lich zu dem Ergebnis, daß wegen des Verstoßes gegen Art. XVI:4 auch die 
Notifikationspflicht von Art. XVI: 1 für diese Besteuerungsregeln gelte. Da 
die angesprochenen Länder dieser Verpflichtung bisher aber nicht nachge-
kommen sind, verletzen sie im gleichen Umfang wie die USA geltende GATT-
Vereinbarungen. 

D. Fazit 

Die Vereinbarungen des GATT lassen den steuerlichen Grenzausgleich beim 
Export und Import von Gütern nur für die Gruppe der indirekten Steuern zu. 
Direkte Steuern dürfen dagegen an der Grenze weder erstattet noch erhoben 
werden. Diese unterschiedliche Behandlung der verschiedenen Steuerarten 
geht von der Vorstellung aus, daß indirekte Steuern vollständig, direkte 
Steuern dagegen überhaupt nicht in den "Güterpreis überwälzt werden. 

Allerdings entspricht diese Vorstellung im Regelfall nicht den tatsächlichen 
Gegebenheiten, die nämlich dazu führen, daß beide Steuerarten (in der Re-
gel) teilüberwälzt werden. Dann haben aber die Länder mit einem relativ 
hohen Aufkommen an direkten Steuern einen Wettbewerbsnachteil gegenüber 
den Ländern mit relativ hohem Aufkommen an indirekten Steuern. Da diese 
Situation auch für die USA gilt, haben sie versucht, die entstehenden Wettbe-
werbsnachteile durch das DISC-Gesetz abzubauen. 

Das DISC-Gesetz beinhaltet eine Steuervergünstigung im Bereich der direk-
ten Steuern, so daß die USA von Anfang an damit rechnen mußten, daß die 
Kompatibilität dieser Maßnahme mit dem GATT bezweifelt würde. Aus die-
sem Grunde versuchten sie, das Problem zu umgehen, indem sie dem Steu-
ervorteil die Form eines Steueraufschubs gaben (1). Da zum "tax defer-
ral" aber an keiner Stelle im GATT explizit Stellung genommen wird, waren 
die USA insofern in einer guten Ausgangsposition, als sie argumentieren 
konnten, daß das DISC-Gesetz durch den Wortlaut des GATT nicht berührt 
würde. 

Das zu diesem Problemkreis einberufene Panel ist allerdings zu dem Er-
gebnis gekommen, daß es nicht auf den Wortlaut, sondern vielmehr auf den 
Sinn und damit auf die Zielrichtung der GATT-Artikel ankomme. Außerdem 
sei nicht die formale Ausgestaltung des Steuervorteils, sondern seine öko-
nomischen Wirkungen für die Beurteilung im Rahmen des GATT relevant. 
Weil das DISC-Gesetz aber zumindest die Möglichkeit einer teilweisen Be-

1) So auch: CONSIDINE, W. M.: The DISC Legislation, a. a. 0., S. 225; 
MULLEN, J. E. : Export Promotion, a. a. O. , S. 124; NAYLOR, E. S. / 
HANSON, R. A.: Some Observations, a. a. O., S. 784. 
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freiung der Exporte von direkten Steuern beinhalte, handelt es sich hierbei 
um einen Verstoß - wenn auch nicht gegen den Wortlaut, so doch - gegen die 
Intention geltender GATT-Vereinbarungen. Demnach ist das DISC-Gesetz 
nicht mit dem GATT kompatibel. 

Zu einer entsprechenden Beurteilung ist das Panel in Bezug auf die von den 
USA kritisierten Besteuerungspraktiken von Belgien, Frankreich und den 
Niederlanden gekommen. Auch hierbei wird nicht auf die formale Ausgestal-
tung der Regelungen abgestellt, die auf die Anwendung des Territorialprin-
zips hinauslaufen; sondern die ökonomischen Wirkungen dieser Maßnahmen 
haben zu der "Verurteilung" durch das Panel geführt. Denn auch diesen Prak-
tiken sei die Wirkung einer zumindest teilweisen Befreiung von direkten Steu-
ern zuzusprechen, so daß hierdurch eine Verletzung von Art. XVI gegeben 
sei. 

Allerdings ist auch bei den Panel-Entscheidungen bezüglich der europäischen 
Besteuerungspraktiken zu beachten, daß diesen Entscheidungen nur der Cha-
rakter von Empfehlungen bzw. von Grundlagen für weitere Konsultationen 
zukommt. Da sich die europäischen Staaten aber bisher weigern, ihre Be-
steuerungsregeln zu revidieren, ist auch in Zukunft mit Diskussionen im 
Rahmen des GATT über diesen Problemkreis zu rechnen. 
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ZUSAMMENFASSUNG UND WIRTSCHAFTSPOLITISCHE 
KONSEQUENZEN 

Wegen der sich permanent verschlechternden Situation der amerikanischen 
Handels- und auch Zahlungsbilanz sahen sich die USA im Jahr 1971 veran-
laßt, ihre Güter- und Dienstleistungsexporte gezielt zu fördern. Aus die-
sem Grunde verabschiedeten sie das Gesetz über die "Domestic International 
Sales Corporation (DISC)", das eine Steuervergünstigung für die Exporteure 
im Bereich der Körperschaftsteuer beinhaltet. 

Unter Beachtung der zahlreichen Voraussetzungen, die an eine DISC gestellt 
werden, unterliegen die Gewinne dieser Exportgesellschaft nur zu 50 o/o un-
mittelbar der amerikanischen Körperschaftsteuer. Für die restlichen 50 o/o 
gilt ein - u. U. unbefristeter - Steueraufschub. Je nach der vom einzelnen 
Unternehmen realisierten Größe der Exportrentabilität führt dieser Steuer-
aufschub zu einer Reduzierung des effektiven Körperschaftsteuersatzes für 
ein exportierendes Unternehmen von ursprünglich 48 o/o auf eine Größenord-
nung zwischen 24 o/o und 36 o/o, wobei als Regelfall die Reduktion auf 36 o/o 
anzusehen ist. 

Das DISC-Gesetz war von Anfang an eine stark umstrittene Maßnahme zur 
Exportförderung, wobei sich die Argumente z. T. konträr gegenüberstanden. 
Die wesentlichen Begründungen für das DISC-Gesetz waren der erwartete 
Steigerungseffekt für den Handelsbilanzsaldo einschließlich der daraus fol-
genden Beschäftigungswirkungen und der Hinweis auf die Wettbewerbsnach-
teile, die den amerikanischen Produzenten sowohl aus der Besteuerung 
grenzüberschreitender Faktoreinkommen als auch von internationalen Han-
delsströmen entstehen würden. Die Hauptthesen gegen die Verabschiedung 
des Gesetzes lauteten, daß trotz des hohen Kostenaufwandes die Handels-
bilanzbeeinflussung auf keinen Fall gesichert sei und daß außerdem durch 
dieses Gesetz gegen geltende GATT-Vereinbarungen verstoßen würde. 

Um diese Diskussion beurteilen zu können, mußten zwei Fragen geklärt 
werden: Zum einen ging es darum, wie durch eine Senkung der Körperschaft-
ste1,1er der Handelsbilanzsaldo beeinflußt werden kann. Zum anderen war zu 
untersuchen, ob DISC zu einer "wettbewerbsneutraleren" Besteuerung der 
internationalen Transaktionen führen kann. Nun hat aber der kurze Abriß 
der Inzidenztheorie zur Körperschaftsteuer deutlich gemacht, daß die Er-
gebnisse der Steuerwirkungslehre für die Körperschaftsteuer weder theore-
tisch eindeutig noch empirisch abgesichert sind. Je nach dem gewählten An-
satz kann ein Überwälzungsgrad zwischen O o/o und 100 o/o oder sogar darüber 
hinaus nachgewiesen werden. 
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Aus diesem Grunde wurde für die Untersuchung der Handelsbilanzbeeinflus-
sung durch das DISC-Gesetz von alternativen Annahmen bezüglich der Über-
wälzbarkeit der Körperschaftsteuer ausgegangen. Unter beiden betrachteten 
Prämissen konnte der Handelsbilanzeffekt von DISC nur als relativ unbedeu-
tend charakterisiert werden, insbesondere wenn man berücksichtigt, welch 
restriktive Bedingungen sowohl in bezug auf die zugrundeliegende Exportren-
tabilität als auch in bezug auf die verwendete Elastizitätsschätzung gegeben 
sein müssen, damit eine Exportwertsteigerung um vielleicht 5 % erwartet 
werden kann. Der Einfluß des DISC-Gesetzes auf den Handelsbilanzsaldo 
kann folglich nicht als überzeugendes Argument für diese Exportförderung 
herangezogen werden. 

Deswegen rückte dann das Argument der internationalen steuerlichen Wett-
bewerbsneutralität in den Mittelpunkt der Betrachtung, wobei von Seiten der 
USA auf Wettbewerbsnachteile sowohl bei der Besteuerung internationaler 
Faktoreinkommen als auch internationaler Handelsströme hingewiesen wird. 
Die Untersuchung hat deutlich gemacht, daß das DISC-Gesetz in beiden Fäl-
len einen Schritt in Richtung einer "wettbewerbsneutralen" Besteuerung sein 
kann. Ob es tatsächlich das Ziel der Wettbewerbsneutralität erreicht, ist 
eine Tatfrage. 

Allerdings besteht genau so gut die Möglichkeit, daß durch das DISC-Gesetz 
neue Wettbewerbsverzerrungen verursacht werden können, da in beiden Fäl-
len nicht der theoretisch wünschenswerte Lösungsweg eingeschlagen wurde. 
Anstatt bei der Besteuerung der internationalen Faktoreinkommen nämlich 
den "tax deferral" für ausländische Einkommensteile abzuschaffen, sollte 
dem Wettbewerbsaspekt durch die Ausdehnung des Steueraufschubs auf im 
Inland erzielte Einkommensteile genüge getan werden. Bei der Besteuerung 
der internationalen Handelsströme sollte das Ziel der internationalen Wett-
bewerbsneutralität durch die Erweiterung des steuerlichen Grenzausgleichs 
auf einen Teil der direkten Steuern erreicht werden. Demnach wurde also 
nicht der theoretisch konsequente Weg gewählt, den steuerlichen Grenzaus-
gleich für alle Steuern abzuschaffen, sondern die Unzulänglichkeiten des 
Gr~nzausgleichssystems wurden auf eine weitere Steuerart übertragen. 

Somit kommt man auch unter dem Aspekt der internationalen steuerlichen 
Wettbewerbsneutralität zu keiner positiven Beurteilung des DISC-Gesetzes. 
Berücksichtigt man darüber hinaus, daß dieses Gesetz - wenn auch nicht 
gegen den Wortlaut - zumindest gegen die Intention des GATT verstößt, so 
wird die Fragwürdigkeit dieser amerikanischen Exportförderung - so ein-
leuchtend die einzelnen pro-Argumente aus amerikanischer Sicht auch sein 
mögen - deutlich. 

Aufgrund dieser vorwiegend negativen Beurteilung des DISC-Gesetzes ist 
es nicht verwunderlich, daß im Laufe der Zeit von Seit~n der USA Änderun-
gen an dieser Exportförderung vorgenommen wurden. So ist schon bezüglich 
der Steuerreform von 1976, die eine materielle Abschwächung des Steuer-
aufschubs beinhaltete, indem der Steueraufschub nur noch für Gewinne aus 
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gestiegenen Exportumsätzen gewährt wurde, festgestellt worden, daß sie 
"intern begründet sein und nicht zuletzt in der steuertechnischen Brüchig-
keit der DISC-Regelung ... (ihre, H. F.) Ursache haben (mag, H. F. ). 
Fairerweise wird man aber sagen müssen, daß dieser einseitige Teilver-
zicht der USA nicht ohne die Überzeugung zustande gekommen wäre, daß 
diese Regelung international schweren Einwänden ausgesetzt (ist, H. F.) 
und die eigene Grundposition unglaubhaft macht" (1). 

Diese Abschwächung erschien der amerikanischen Regierung aber noch nicht 
weitgehend genug, so daß Präsident CARTER den Vorschlag machte, das 
DISC-Gesetz bis zum Jahr 1981 schrittweise abzuschaffen (2). Wenn der 
amerikanische Kongreß diesem Vorschlag des Präsidenten folgt, so ist da-
mit zwar der unmittelbare "Stein des Anstoßes" von Seiten der USA besei-
tigt worden. Allerdings bleibt dann abzuwarten, welche Forderungen die 
USA insbesondere an die Handelspartner in der Europäischen Gemeinschaft 
als Kompensation für dieses Entgegenkommen stellen werden. Daß solche 
Forderungen von Seiten der USA zu erwarten sind, folgt vor allem aus der 
Tatsache, daß sich die am internationalen Handel beteiligten Länder bisher 
nicht auf die vom theoretischen Standpunkt her wünschenswerte Abschaffung 
des steuerlichen Grenzausgleichs einigen konnten. Die Chancen, daß der 
steuerliche Grenzausgleich in Zukunft abgeschafft wird, sind außerdem 
wohl nur als gering anzusehen, so daß auch weiterhin mit ähnlich gelager-
ten Diskussionen über die steuerliche Behandlung des internationalen Han-
dels zu rechnen ist. 

1) MENCK, Th.: GATT: Das Verbot einkommensteuerlicher Exportsub-
ventionen, a. a. O., S. 311. 

2) Vgl.: o. V.: United States: President Carter' s 1978 Tax Message, a. a.O., 
s. 57. 
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